
Deutscher Bundestag 
12. Wahlperiode 

Drucksache 12/8595 
(Zu Drucksache 12/8066 und Drucksachen 12/654, 12/662) 

02.11.94 

Beschlußempfehlung und ergänzender Bericht 

des 1. Untersuchungsausschusses nach Artikel 44 des Grundgesetzes *) 

Beschlußempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Der ergänzende Bericht des 1. Untersuchungsausschusses nach 
Artikel 44 des Grundgesetzes zu dem Bericht vom 27. Mai 1994 
(Drucksache 12/7600) wird zur Kenntnis genommen. 

Bonn, den 2. November 1994 

Der 1. Untersuchungsausschuß 

Friedrich Vogel (Ennepetal) 

Vorsitzender 

Joachim Gres 
Dr. Andreas von Bülow Arno Schmidt (Dresden) 

Berichterstatter 

Andrea Lederer Ingrid Köppe 
Berichterstatterinnen 

*) Eingesetzt durch den Beschluß des Deutschen Bundestages vom 6. Juni 1991 — Drucksachen 12/654, 12/662 



Drucksache 12/8595 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

Ergänzender Bericht zum Abschlußbericht des 1. Untersuchungsausschusses 

Bundestagsdrucksache 12/7600 

Inhaltsübersicht 

Erster Teil 	 Seite 

Auftrag und Verlauf des weiteren Untersuchungsverfahrens 

A. Auftrag für das weitere Untersuchungsverfahren  	5 

I. Vorgeschichte  	5 

II. Beschluß des Deutschen Bundestages vom 23. Juni 1994  	5 

B. Verlauf des weiteren Untersuchungsverfahrens  	6 

I. Mitglieder des 1. Untersuchungsausschusses  	6 

II. Beschlüsse und Absprachen zum Verfahren  	6 

1. Geheimhaltung  	6 

2. Weitere Nutzung des Datenverarbeitungssystems zur Auswertung 
der Beweisunterlagen  	7 

3. Festlegung der Aufgabenstellung des Ausschußsekretariats  	8 

III. Beweiserhebung durch Beiziehung von Akten, Protokollen, elektroni-
schen Datenträgern und ihrer Ausdrucke sowie Anforderung von 
Berichten und Einholung von schriftlichen Auskünften   8 

1. Art, Herkunft und Umfang der Beweismaterialien  	8 

2. Probleme bei der Beschaffung der Materialien der HA XVIII des 
MfS  	9 

IV. Gerichts- und Ermittlungsverfahren  	11 

1. Verwaltungsgerichtliche Verfahren  	11 

2. Strafanzeige wegen des Verdachts einer Falschaussage  	12 

V. Zeit- und Arbeitsaufwand  	13 

C. Erstellung und Feststellung des ergänzenden Berichts  	13 

I. Erstellung des ergänzenden Berichts  	13 

II. Rechtliches Gehör und Datenschutz  	13 

III. Beschluß über die Feststellung des ergänzenden Berichts  	13 

Zweiter Teil 

Feststellungen des 1. Untersuchungsausschusses 

A. Feststellungen zur Rolle der Hauptabteilung XVIII des MfS in bezug auf 
den Bereich Kommerzielle Koordinierung  	14 

I. Vorbemerkung  	14 

II. Hauptabteilung XVIII/7  	15 

1. Aktivitäten des IMB „Gabriel"  	15 

2. Aktivitäten des IMS „Alois"  	17 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/8595 

Seite 

III. Hauptabteilung XVIII/8  	18 

1. Akte über neue Lieferwege von sog. Embargowaren in der DDR 	18 

2. Unterlagen zu Händlern mit sog. Embargowaren im Westen  	18 

B. Feststellungen zum Verhältnis von Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Vogel 
zum Bereich Kommerzielle Koordinierung und zum Ministerium für 
Staatssicherheit   21 

I. Vorbemerkung  	21 

II. Neue Erkenntnisse zur Zusammenarbeit Rechtsanwalts Dr. Vogel mit 
dem Bereich Kommerzielle Koordinierung  	21 

III. Neue Erkenntnisse zur Zusammenarbeit Rechtsanwalts Dr. Vogel mit 
dem Ministerium für Staatssicherheit  	21 

C. Feststellungen zur Bedeutung der Otto Scheurmann Bank-KG far die 
Tätigkeit des Bereichs Kommerzielle Koordinierung 	22 

I. Vorbemerkung  	22 

II. Zusammenarbeit des Bereichs Kommerzielle Koordinierung mit der 
Otto Scheurmann Bank-KG in den 60er und 70er Jahren  	23 

1. Die Konten von Josef und Simon Goldenberg  	23 

a) Das Konto 53 396  	23 

b) Das Konto 57 200  	24 

2. Das Konto 63 700 der Intrac S. A. Lugano 	26 

III. Zusammenarbeit des Bereichs Kommerzielle Koordinierung mit der 
Otto Scheurmann Bank-KG in den 80er Jahren und die Rolle der 
Anstalt Mondessa   26 

1. Beziehungen des Bereichs Kommerzielle Koordinierung zu dem 
Bankier Max Moser  	26 

2. Der Bereich Kommerzielle Koordinierung und die Anstalt Mon-
dessa  	27 

a) Gründung und Geschäftszweck der Anstalt Mondessa  	27 

b) Konten der Anstalt Mondessa bei der Bank für Handel und 
Effekten  	27 

c) Konten der Anstalt Mondessa bei der Otto Scheurmann B ank

-

KG 	  27 

d) Rolle von Dr. Alexander Schalck-Golodkowski alias Jürgen 
Keller  	28 

e) Stammkonto 184 743 00 bei der Otto Scheurmann Bank-KG . 	28 

f) Weitere Konten  	29 

IV. Die Otto Scheurmann Bank-KG als Durchlaufstelle für die Post des 
Bereichs Kommerzielle Koordinierung  	29 

V. Geschäftsverbindungen des Bereichs Kommerzielle Koordinierung 
zur Otto Scheurmann Bank-KG ab August 1989  	30 

1. Eröffnung neuer Konten  	30 

2. Schließfach von Sigrid Schalck-Golodkowski  	30 

3. Auflösung der Konten  	31 



Drucksache 12/8595 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

Seite 

VI. Ermittlungen der Staatsanwaltschaft bei dem Kammergericht 
Berlin  	32 

VII. Offene Fragen 	32 

VIII. Zeittafel  	33 

D. Feststellungen zu den Ergebnissen der Ermittlungen des Untersuchungs-
ausschusses des Bayerischen Landtages in bezug auf den sog. Milliar-
denkredit und den Handel mit Agrarprodukten   34 

I. Vorbemerkung  	34 

II. Themenkomplex „Milliardenkredit"  	34 

III. Themenkomplex Agrarhandel bayerischer Unternehmen mit der 
DDR 	  36 

E. Feststellungen zur Sicherung und Rückführung von Vermögenswerten 
des Bereichs Kommerzielle Koordinierung durch die Treuhandanstalt 	37 

I. Vorbemerkung  	37 

II. Sonderaktion zur Suche nach Vermögenswerten im Frühjahr 1994  	37 

III. Sachstand im September 1994  	37 

IV. Sicherung von Ansprüchen der Treuhandanstalt durch Maßnahmen 
der Staatsanwaltschaft  	38 

Dritter Teil 

Bewertungen 

A. Bewertung durch den Ausschuß  	39 

B. Bewertung durch die SPD-Fraktion  	43 

Vierter Teil 

Register, Übersichten, Anlagen 

A. Register und Übersichten  	52 

I. Abkürzungsverzeichnis  	52 

II. Personenregister  	55 

III. Institutionenregister  	58 

IV. Übersicht über die zur Beweiserhebung beigezogenen Mate rialien 
(A-Materialien)  	62 

B. Anlagen  	63 

I. Inhaltsübersicht  	63 

II. Dokumente  	65 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/8595 

ERSTER TEIL 

A. Auftrag für das weitere Untersuchungsverfahren 

I. Vorgeschichte 

Mit Beschluß vom 17. Juni 1993 (BT-Drucksache 
12/5156) hatte der Deutsche Bundestag den 1. Unter-
suchungsausschuß aufgefordert, einen schriftlichen 
Bericht als Schlußbericht so rechtzeitig vorzulegen, 
daß dieser noch vor der Sommerpause 1994 im Plenum 
debattiert werden konnte. Dies bedeutete, daß mit 
Beginn des Jahres 1994 vorrangig an dem Bericht 
gearbeitet werden mußte und eine Auswertung der 
noch eingehenden Beweisunterlagen nur in begrenz-
tem Umfange möglich war. 

Unterlagenbestände, die der Untersuchungsausschuß 
nach der Berichtsfeststellung erhielt, mußten zwangs-
läufig vollständig außer Be tracht bleiben. Die in dem 
Beschluß vom 17. Juni 1993 ebenfalls ausgesprochene 
Forderung, daß im „Schlußbericht" diejenigen Teile 
des Untersuchungsauftrags zu benennen seien, die 
nicht oder nicht vollständig ausgeführt werden konn-
ten, verdeutlicht, daß der Deutsche Bundestag davon 
ausging, daß der Untersuchungsauftrag bis zur Som-
merpause 1994 nicht vollständig erfüllt werden 
konnte. 

Die SPD-Fraktion hatte schon bei den Beratungen 
über die Terminierung des Abschlußberichts und die 
damit zusammenhängende Beendigung der Beweis-
erhebung durch Zeugenvernehmungen die Auffas-
sung vertreten, daß die Ausschußressourcen so lange 
wie möglich genutzt und die Aktenbeiziehung und 
-auswertung auch über den Zeitpunkt der Kenntnis-
nahme des Abschlußberichts durch den Bundestag 
hinaus — und damit nach vorherrschender Rechtsauf-
fassung über das Bestehen des Untersuchungsaus-
schusses — fortgeführt werden sollten. 

Sie hatte sich dafür ausgesprochen, dem fristgerecht 
vorzulegenden Abschlußbericht einschließlich der 
Beschreibung der zu diesem Zeitpunkt bestehenden 
Aufklärungslücken gegebenenfalls weitere Teilbe-
richte folgen zu lassen. Als weiteres Argument für eine 
Fortsetzung der Ausschußarbeit hatte sie außerdem 
den Gesichtspunkt angeführt, daß die nach Vorlage 
des Abschlußberichts gewonnenen Erkenntnisse in 
einem Untersuchungsausschuß der nächsten Wahlpe-
riode verwertet werden könnten, dessen Einsetzung 
befürwortet wurde. 

Dagegen hatten die Koalitionsfraktionen eingewandt, 
daß mit der Kenntnisnahme eines Abschlußberichts 
durch den Deutschen Bundestag die Arbeit eines 
Untersuchungsausschusses beendet sei. Es sei aus 
Rechtsgründen nicht möglich, im Bundestag einen 
Abschlußbericht zu debattieren, dessen Kenntnis-
nahme zu beschließen und anschließend die Beweis-
erhebung fortzusetzen. Zumindest sei die Fortsetzung 
der Arbeit und der Beweiserhebung nicht ohne eine 

entsprechende Entscheidung des Deutschen Bundes-
tages möglich. 

Die SPD-Fraktion im 1. Untersuchungsausschuß hatte 
sich dann durch das Bekanntwerden neuer Unterla-
gen, insbesondere der Abteilungen XVIII/7 und 
XVIII/8 des MfS, und die Teilergebnisse der Ermitt-
lungen der Staatsanwaltschaft und des Untersu-
chungsausschusses zur Verwendung von Konten bei 
der Scheurmann Bank-KG durch den Bereich Kom-
merzielle Koordinierung bzw. Dr. Alexander Schalck-
Golodkowski bestätigt gesehen. Sie war außerdem 
der Meinung, daß der Untersuchungsausschuß ent-
sprechend seiner eigenen Zielsetzung noch auf den 
Abschlußbericht des Untersuchungsausschusses des 
Bayerischen Landtages und einen weiteren Bericht 
der Treuhandanstalt eingehen müsse. 

Sie hatte diese Vorstellungen schließlich in dem 
Antrag Ausschußdrucksache 564 konkretisiert, mit 
dem sie die Fortführung der Arbeit über die Vorlage 
des Abschlußberichts hinaus verlangte. 

Dieser Antrag war in der 184. Sitzung am 27. Mai 1994 
mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen abgelehnt 
worden. Ebenfalls abgelehnt hatte der Untersu-
chungsausschuß mit den Stimmen der Koalitionsfrak-
tionen den Antrag der SPD-Fraktion, den in der 
vorgenannten Sitzung festzustellenden Gesamtbe-
richt nicht als Abschlußbericht, sondern als 4. Teilbe-
richt zu bezeichnen. 

Nachdem die SPD-Fraktion darauf hingewiesen hatte, 
daß es ihr freistehe, für die aus ihrer Sicht noch zu 
behandelnden Gegenstände des Untersuchungsauf-
trags im Deutschen Bundestag die Einsetzung eines 
neuen Untersuchungsausschusses zu verlangen und 
durchzusetzen, kam es zu interfraktionellen Verhand-
lungen, die in einen interfraktionellen Antrag an den 
Deutschen Bundestag mündeten (BT-Drucksache 12/ 
8066). 

Der Deutsche Bundestag hat dann am 23. Juni 1994 
auf diesen Antrag hin die ergänzende Untersuchung 
für folgende Sachgebiete beschlossen. 

II. Beschluß des Deutschen Bundestages 
vom 23. Juni 1994 

Der Beschluß des Deutschen Bundestages lautet: 

„Der 1. Untersuchungsausschuß wird in Ergänzung 
seiner Arbeit bis zum Ende der 12. Wahlperiode 
ausschließlich die Akten der Hauptabteilung XVIII, 
insbesondere der Abteilung XVIII/7 und der Abtei-
lung XVIII/8 des MfS, die Unterlagen des BStU über 
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den IMB "Gabriel„ und Rechtsanwalt Prof. Dr. 
Wolfgang Vogel, die noch ausstehenden Ergebnisse 
der staatsanwaltlichen Ermittlungen über die 
Anstalt Mondessa und die Otto Scheurmann Bank

-

KG, den zu erwartenden Bericht des Untersu-
chungsausschusses des Bayerischen Landtages 
sowie die von der Treuhandanstalt angeforderten 
Hinweise zur Rückführung veruntreuter Vermö-
genswerte untersuchen. Im übrigen bleibt die 
Arbeit des 1. Untersuchungsausschusses abge-
schlossen. Über die Erkenntnisse zu diesen Sach

-

verhalten legt der 1. Untersuchungsausschuß eien 
ergänzenden Bericht vor." (Dokument-Nr. 1) 

Soweit dem Untersuchungsausschuß damit der Auf-
trag erteilt worden ist, den vom Bayerischen Landtag 
vorgelegten Bericht zu untersuchen, bedeutet dies 
aufgrund der früheren Ausschußbeschlüsse, daß fest-
gestellt werden soll, welche Ergebnisse dieses 
Berichts des Untersuchungsausschusses des Bayeri-
schen Landtages in den Bericht des 1. Untersu-
chungsausschusses übernommen werden können. 

B. Verlauf des weiteren Untersuchungsverfahrens 

I. Mitglieder des 
1. Untersuchungsausschusses 

Dem Untersuchungsausschuß gehören gegenwär-
tig (Stand: 2. November 1994) folgende Mitglieder 
an: 

Ordentliche 	Stellvertretende 
Mitglieder: 	 Mitglieder: 

CDU/CSU-Fraktion 	CDU/CSU-Fraktion 

Vorsitzender: 

Friedrich Vogel 	Hans-Dirk Bierling 
(Ennepetal) 

Hartmut Büttner 	Peter Harry Carstensen 

Dr. Wolfgang Götzer 	Horst Eylmann 

Joachim Gres 	Reiner-Eberhard 
Krziskewitz 

Joachim Hörster 	Christian Schmidt (Fürth) 
(Obmann) 

Heinz-Jürgen Kronberg Stefan Schwarz 

SPD-Fraktion 	SPD-Fraktion 

Stellvertretender 
Vorsitzender: 

Dr. Axel Wernitz 	Friedhelm Julius Beucher 

Dr. Andreas von Bülow Dr. Christine Lucyga 
(Obmann) 

Hans-Joachim Hacker 	Dorle Marx 

Volker Neumann 	Dr. Peter Struck 

F.D.P.-Fraktion 	F.D.P.-Fraktion 

Arno Schmidt (Dresden) Jörg van Essen 
(Obmann) 

Bündnis 90/Die Grünen Bündnis 90/Die Grünen 

Ingrid Köppe (Obfrau) 	Dr. Wolfgang Ullmann 

PDS/Linke Liste 	PDS/Linke Liste 

Andrea Lederer 	Dr. Gregor Gysi 
(Obfrau)  

Zuletzt sind auf Vorschlag ihrer Fraktionen bzw. 
Gruppen folgende Abgeordnete als Berichterstatter 
ernannt worden: 

Abgeordneter Joachim Gres (CDU/CSU); 
Abgeordneter Dr. Andreas von Bülow (SPD); 
Abgeordneter Arno Schmidt (Dresden) (F.D.P.); 
Abgeordnete Ingrid Köppe 

(Bündnis 90/Die Grünen); 
Abgeordnete Andrea Lederer (PDS/Linke Liste). 

II. Beschlüsse und Absprachen zum Verfahren 

1. Geheimhaltung 

Im Abschlußbericht (vgl. BT-Drucksache 12/7600, 
S. 29) war bereits auf einzelne Vorfälle verwiesen 
worden, bei denen Unterlagen des Untersuchungs-
ausschusses unter Verletzung von Geheimhaltungs-
vorschriften und unter Mißachtung von Geheimhal-
tungsbeschlüssen des Untersuchungsausschusses in 
der Presse publiziert worden waren. Der schwerwie-
gendste Vorgang dieser Art war die anschließende 
Veröffentlichung von Auszügen aus dem als VS

-

Geheim eingestuften abweichenden Bericht der 
Berichterstatterin Abg. Ingrid Köppe in mehreren 
Tageszeitungen. Die Präsidentin des Deutschen Bun-
destages hatte deswegen mit Schreiben vom 7. Juni 
1994 an die Staatsanwaltschaft Bonn die Ermächti-
gung zur Strafverfolgung erteilt. 

Auch im Zusammenhang mit den daraufhin eingelei-
teten Ermittlungen hat das BMI als nationale Sicher-
heitsbehörde eine Schadensbewertung erarbeitet und 
dem Untersuchungsausschuß unter dem 4. Oktober 
1994 mitgeteilt. Das BMI ist bei seiner Überprüfung zu 
folgendem Ergebnis gekommen: 

„Durch die Veröffentlichung des VS-Geheim einge-
stuften Berichts der Gruppe Bündnis 90/Die Grünen 
sind in großem Umfang geheimhaltungsbedürftige 
Informationen der Nachrichtendienste des Bundes 
und teilweise der Länder sowie des Bundesbeauf-
tragten für die Unterlagen des Staatssicherheits-
dienstes der ehemaligen Deutschen Demokrati-
schen Republik (BStU) preisgegeben worden. 
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In dem indiskretionierten Bericht werden in einer 
bisher nicht erfolgten Massierung Quellen sowie 
Methoden der Nachrichtendienste enttarnt mit der 
Folge, daß 

— Mitarbeiter und Quellen als solche identifizier

-

bar und somit persönlich gefährdet werden, 

— Rückschlüsse auf die Methodik der operativen 
Arbeit möglich sind, 

— Quellen solche Informationen, die sie selbst 
belasten, nicht mehr zur Verfügung stellen wer-
den, 

— Verfassungsschutzbehörden der Länder und 
ausländische Partnerdienste bei der Weiter-
gabe von sensiblen Informationen an die Nach-
richtendienste des Bundes zurückhaltend wer-
den. 

Auch die preisgegebenen Unterlagen des ehemali-
gen Ministeriums für Staatssicherheit enthalten 
sensible Informationen insbesondere über Mitar-
beiter von Nachrichtendiensten des Bundes, der 
Länder und der Verbündeten. Dementsprechend 
wurden sie teilweise gemäß § 37 Abs. 1 Satz 3 c und 
d StUG als VS-Vertraulich und höher eingestuft. 
Durch die Veröffentlichung dieser Informationen 
werden einzelne Mitarbeiter dieser Nachrichten-
dienste eindeutig als solche identifiziert und somit 
persönlich gefährdet. 

Zusammenfassend ist somit festzustellen, daß durch 
die Preisgabe der Verschlußsache Mitarbeiter und 
Quellen von Nachrichtendiensten des Bundes und 
der Länder sowie von befreundeten Diensten ein-
deutig als solche identifizierbar und somit persön-
lich gefährdet werden. Ferner besteht die Gefahr, 
daß durch die erfolgte Bekanntgabe der Arbeitsmit-
tel und -methoden sowie operativer Maßnahmen 
die Tätigkeit der Dienste erheblich erschwert wird. 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, daß auslän-
dische Partnerdienste insbesondere solche Informa-
tionen, die dem Quellenschutz unterliegen, nicht 
mehr in dem erforderlichen Umfang weitergeben, 
so daß die Effizienz der Arbeit der Dienste Schaden 
nehmen könnte. " 

Bei der Erörterung dieses Falles in den zuständigen 
Gremien und in Schreiben an den Untersuchungs-
ausschuß hat die Präsidentin des Deutschen Bun-
destages darauf hingeweisen, daß derartige Rechts-
verletzungen durch die Beschlußlage im Untersu-
chungsausschuß begünstigt worden seien, wonach 
die Fraktionen und Gruppen VS-Unterlagen unter 
bestimmten Voraussetzungen in eigenen Räumen 
aufbewahren dürfen. Sie hat angeregt, diese Rege-
lung aufzuheben. 

Um künftig die Geheimhaltung von VS-Vertraulich 
und höher eingestuften Ausschußprotokollen und 
sonstigen, in gleicher Weise eingestuften Aus-
schußunterlagen in höherem Maße als bisher zu 
gewährleisten, hat der Untersuchungsausschuß in 
seiner Sitzung am 24. Juni 1994 folgenden Beschluß 
gefaßt: 

„Der Ausschußbeschluß vom 5. September 1991 
über die Verteilung der VS-Vertraulich und höher 
eingestuften Unterlagen ... wird aufgehoben. Aus-
schußprotokolle und sonstige Ausschußunterlagen, 

die VS-Vertraulich und höher eingestuft werden, 
sowie von der Bundesregierung und anderen staat-
lichen Stellen beigezogene Unterlagen der genann-
ten VS-Einstufungsgrade können nur in der 
Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages 
und in einer mit dem entsprechenden Geheimhal-
tungsgrad eingestuften Ausschußsitzung eingese-
hen werden. Ausfertigungen solcher Protokolle und 
Unterlagen dürfen nur zum Zwecke der vorgenann-
ten Einsichtnahme hergestellt werden. Die Herstel-
lung von auszugsweisen Ablichtungen der genann-
ten Protokolle und Unterlagen ist unzulässig. Die im 
Zuge der bisherigen Ausschußarbeit verteilten Aus-
fertigungsexemplare sind unverzüglich an die 
Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages 
zurückzugeben. " 

2. Weitere Nutzung des Datenverarbeitungs-
systems zur Auswertung der 
Beweisunterlagen 

Der Deutsche Bundestag hat am 23. Juni 1994 die 
Fortsetzung der Tätigkeit des 1. Untersuchungsaus-
schusses auf die in Ziff. 2) des Beschlusses genannten 
Gebiete beschlossen und im übrigen den Abschluß 
seiner Arbeit angeordnet. Für eine über die Erfüllung 
des Ergänzungsauftrags hinausgehende Tätigkeit des 
Ausschusses hat seit diesem Zeitpunkt keine Grund-
lage mehr bestanden. Eine unbeschränkte Auswer-
tung der dem Ausschuß vorliegenden umfangreichen 
Beweismaterialien ist deshalb in der bis dahin prakti-
zierten Form nicht fortgesetzt worden. 

Der Antrag der SPD-Fraktion, den Fraktionen und 
Gruppen bis zum Ende der 12. Wahlperiode in ihren 
Räumen weiterhin den unmittelbaren Zugriff auf die 
Datenbanken des Untersuchungsausschusses zu er-
möglichen, hatte der Ausschuß bereits in seiner Sit-
zung am 27. Mai 1994 abgelehnt. Zu diesem Zeitpunkt 
war aber noch nicht bekannt, daß der Deutsche 
Bundestag einen ergänzenden Auftrag erteilen 
werde. 

Ausgehend von dem auf gemeinsamen Antrag der 
Fraktionen von CDU/CSU, SPD und F.D.P hin gefaß-
ten Beschluß des Deutschen Bundestages über die 
Beendigung der bisherigen Tätigkeit des Untersu-
chungsausschusses und die Erteilung des Auftrages, 
auschließlich bestimmte, einzeln aufgezählte Themen 
zum Gegenstand der Untersuchung zu machen, hat 
der Vorsitzende mit dem Ziel, in der Vergangenheit 
festgestellte Mißbräuche mit ausgedruckten Doku-
menten in Zukunft zu verhindern, Ende Juni 1994 
angeordnet, die Anschlüsse in den Räumen der Frak-
tionen und Gruppen an das DV-System abzuschalten. 
Recherchen und Ausdrucke sollten diese nur noch mit 
Hilfe des Ausschußsekretariats durchführen kön-
nen. 

Die Aufforderung des Obmanns der SPD-Fraktion im 
1. Untersuchungsausschuß, Abg. Dr. von Bülow, diese 
Entscheidung zurückzunehmen, hat der Vorsitzende 
abgelehnt. Mit Schreiben vom 8. und 17. August 1994 
an die Präsidentin des Deutschen Bundestages hat 
Abg. Dr. von Bülow die vorgenannten Maßnahmen 
des Vorsitzenden beanstandet. Er hat dabei die Auf- 
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fassung vertreten, daß durch die genannten Maßnah-
men die Minderheitenrechte der Mitglieder der SPD

-

Fraktion im Untersuchungsausschuß verletzt worden 
seien. Er hat zugleich die Befassung des Ältestenrats 
mit dieser Angelegenheit gefordert. 

In ihrem Erwiderungsschreiben vom 5. September 
1994 an Abg. Dr. von Bülow hat die Präsidentin 
angeregt, daß dieser sein Anliegen in der nächsten 
Ausschußsitzung vorbringen möge, und darauf ver-
wiesen, daß der Ältestenrat hinsichtlich des Informa-
tionszugangs im Untersuchungsausschuß keine Ent-
scheidungszuständigkeit habe. 

In der 185. Sitzung am 7. September 1994 hat der 
Untersuchungsausschuß mit Mehrheit den Antrag 
Abg. Dr. von  Bülows,  den Zugang zu den Datenban-
ken und Druckern des Untersuchungsausschusses 
über die Bildschirmarbeitsplätze in den Räumen der 
Fraktionen und Gruppen wiederherzustellen, abge-
lehnt. Als Ausgleich dafür hat er aber einstimmig 
beschlossen, daß die Fraktionen und Gruppen in dem 
durch den Ergänzungsauftrag abgesteckten Rahmen 
an bestimmten Bildschirmarbeitsplätzen in den Räu-
men des Sekretariats Recherchen durchführen und 
Druckaufträge veranlassen können. 

3. Festlegung der Aufgabenstellung 
des Ausschußsekretariats 

Der Untersuchungsausschuß hat in seiner Beratungs-
sitzung am 24. Juni 1994 ferner einstimmig folgenden 
Beschluß gefaßt: 

„Das Ausschußsekretariat wird beauftragt, die im 
Rahmen des Bundestagsbeschlusses vom 23. Juni 
1994 weiter durchzuführende Beiziehung von 
Unterlagen aufgrund der vorliegenden Beweis-
beschlüsse fortzuführen und die in dem Bun-
destagsbeschluß genannten Berichte anzufor-
dern. " 

III. Beweiserhebung durch Beiziehung 
von Akten, Protokollen, elektronischen 
Datenträgern und ihrer Ausdrucke 
sowie Anforderung von Berichten und 
Einholung von schriftlichen Auskünften 

1. Art, Herkunft und Umfang der 
Beweismaterialien 

Zur Erfüllung des Ergänzungsauftrags hat der Unter-
suchungsausschuß Akten, Protokolle, Disketten, Dis-
kettenausdrucke beigezogen sowie zwei Berichte 
angefordert und zwei schriftliche Auskünfte einge-
holt. Von den nachgenannten Stellen wurden im 
einzelnen folgende Materialien zur Verfügung 
gestellt: 

Bundesministerium 
der Finanzen: 

— Unterlagen der Treu-
handanstalt zur An-
stalt Mondessa/Otto 
Scheurmann-Bank KG 

— Bericht der Treuhand-
anstalt 

— Zwei schriftliche Aus

-

künfte der Treuhand

-

anstalt zur Rückfüh

-

rung der veruntreuten 
Vermögenswerte des 
Bereichs Kommer

-

zielle Koordinierung 

Der Bundesbeauftragte 
für die Unterlagen des 
Staatssicherheitdienstes 
der ehemaligen Deut-
schen Demokratischen 
Republik: 

— Diskettenausdrucke 
zu Vorgängen der 
Hauptabteilung XVIII 
des früheren Ministe-
riums für Staatssicher-
heit 

— die Originaldisketten 
mit dem o. g. Inhalt 

— Unterlagen zu IMF 
„Rolf Anders" 

— Unterlagen zu IMB 
„Gabriel" 

— Arbeitsergebnisbericht 
1989 der HA XVIII/8 
vom 24.11.1989 
betreffend den OV 
„Embargo" sowie die 
OPK „Dollar" und 
„Karat"  

Bayerischer Landtag: 	— Schlußbericht des 
Untersuchungsaus-
schusses betreffend 
Bayerische Bezüge 
der Tätigkeit des Be-
reichs „Kommerzielle 
Koordinierung" und 
Alexander Schalck-
Golodkowkis (LT

-
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Senatsverwaltung für 
Justiz Berlin 
(Staatsanwaltschaft bei 
dem Kammergericht — 
Arbeitsgruppe Regie-
rungskriminalität —): 

— Unterlagen zur An-
stalt Mondessa/ 
Scheurmann Bank-KG 
(soweit nicht bereits 
vom Bundesministe-
rium der Finanzen 
bereitgestellt) 

Otto Scheurmann 
Bank-KG: 

— Auskünfte zu Konten 
bei der Otto Scheur-
mann Bank-KG und 
zu von dieser unter-
haltenen Geschäftsbe-
ziehungen 

Zusätzlich sind wegen bestehender Sachverknüpfung 
23 Aktenordner aus bereits bei der Feststellung des 
Abschlußberichts vorhandenen Altbeständen ausge-
wertet worden. 
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Insgesamt haben die für den ergänzenden Bericht 
verwendeten Unterlagen, Berichte und schriftlichen 
Auskünfte 13 853 Blatt umfaßt. 

2. Probleme bei der Beschaffung der 
Materialien der HA XVIII des MfS 

Der Untersuchungsausschuß hatte aufgrund des ihm 
vorliegenden Protokolls über die Befragung des frü-
heren Leiters der Hauptabteilung XVIII/8 des MfS, 
Willy Koch, durch Beamte des Hessischen Land eskri-
minalamtes vom 19. Juni 1991 davon Kenntnis 
erlangt, daß Koch dem BND bereits im Jahre 1990 
Disketten mit Daten zur HA XVIII/8 — ihre Anzahl 
wurde zunächst mit 96 beziffert — ausgehändigt hatte. 
Staatsminister Schmidbauer, MdB, hat den Vorsitzen-
den und den Stellvertretenden Vorsitzenden des 
1. Untersuchungsausschusses mit Schreiben vom 
22. Juni 1994 davon unterrichtet, daß er die Auswer-
tung dieser Disketten angeordnet und der Präsident 
des BND ihn über deren Inhalt informiert habe (zu den 
Einzelheiten vgl. Dokument-Nr. 2). 70 der 96 Disket-
ten hätten lesbar gemacht werden können. Im vorge-
nannten Schreiben wird weiter ausgeführt, daß die 
Disketten Angaben zu Embargoverstößen/Technolo-
gietransfer enthielten. Über die Auswertungsergeb-
nisse sei die Bundesregierung informiert worden. 
Informationen mit Hinweisen auf strafbares Verhalten 
seien im Sommer 1990 an das Bundeskriminalamt 
weitergegeben worden. StM Schmidbauer hat außer-
dem darauf verwiesen, daß über das Ergebnis der 
Diskettenauswertung in einer in der Zentrale des BND 
am 17. Juni 1994 stattgefundenen Besprechung die 
Vertreter nachfolgend genannter Behörden unterrich-
tet worden seien: Bundesbeauftragter für die Unterla-
gen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik (BStU), Bundes-
amt für Verfassungsschutz (BfV), Bundeskriminalamt 
(BKA), Generalbundesanwalt (GBA) und Zentrale 
Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungs-
kriminalität (ZERV). Der BStU habe daraufhin die 
Herausgabe der Unterlagen an ihn verlangt und 
angekündigt, daß er nach Durchsicht über die Betei-
ligung anderer Stellen entscheiden werde. 

Mit Schreiben des Ausschußsekretariats vom 29. Juni 
1994 ist der BStU gebeten worden, die Akten der 
HA XVIII, insbesondere die vom BND überstellten 
Disketten und die Auswertungen hierzu, dem Unter-
suchungsausschuß möglichst kurzfristig zur Verfü-
gung zu stellen. 

Nach Auskunft des BStU vom 27. Juli 1994 hatte der 
GBA zum Schutze laufender Ermittlungen über die 
Unterlagen der HA XVIII gemäß § 5 Abs. 2 StUG eine 
Verwendungssperre von drei Monaten, beginnend 
am 4. Juli 1994, verhängt, soweit diese Informationen 
zu Reisekadern (IMB) der HA XVIII und deren Kon-
taktpersonen (IM) mit Wohnadressen in den alten 
Bundesländern enthalten. Das Bundesministerium 
der Justiz (BMJ) hat den Untersuchungsausschuß 
demgegenüber am 6. September 1994 fernmündlich 
davon in Kenntnis gesetzt, daß seitens des GBA gegen 
die Weiterleitung der einer Verwendungssperre 
unterliegenden Mate rialien durch den BStU an den 

Untersuchungsausschuß keine Bedenken bestünden. 
Ungeachtet dessen hat der BStU noch am 6. Oktober 
1994 die Ansicht vertreten, er habe beachten müssen, 
daß „die Einsicht in Datenbestände zu sämtlichen IMB 
sowie zu den IM der HA XVIII mit Wohnadresse in den 
Altbundesländern für zunächst drei Monate, d. h. bis 
zum 21. September 1994, gesperrt" gewesen seien. 

Außerdem hat der BStU mit Schreiben vom 17. August 
1994 an den Ausschußvorsitzenden vorgetragen, ein 
großer Teil der auf den Disketten der HA XVIII/8 
gespeicherten Einzelinformationen sei erst im Kontext 
zu Informationen aus anderen Unterlagen aussagefä-
hig, jedoch fehlten in seiner Behörde die notwendigen 
technisch- organisatorischen Voraussetzungen für die 
Verknüpfung der in der Datenbank gespeicherten 
Einzelinformationen mit solchen aus anderen Unterla-
gen. Im übrigen hat der BStU angekündigt, daß 
Materialien der HA XVIII im Rahmen der bestehen-
den Beweisbeschlüsse dem Ausschuß überlassen wür-
den, sobald der entsprechende Aktenbestand er-
schlossen sei. 

Am 25./26. August 1994 haben zwei Mitarbeiter des 
Ausschußsekretariats den BStU in Berlin auf dessen 
Anregung hin aufgesucht, um abzuklären, in welcher 
Weise die Unterlagen der Hauptabteilung XVIII noch 
rechtzeitig für die Beweiserhebung des Untersu-
chungsausschusses nutzbar gemacht werden könn-
ten. Bei dieser Gelegenheit ist folgendes mitgeteilt 
worden: 

Statt der aufgrund eines Zählfehlers ursprünglich 
angegebenen 96 Disketten zur I IA XVIII stünden nur 
92 zur Verfügung. 20 hiervon seien Leerdisketten. Nur 
70 seien lesbar und bereits beim BND ausgedruckt 
worden. Die in dieser Form beim BStU eingegange-
nen Ausdrucke sind dort von Sekretariatsmitarbeitern 
eingesehen worden. Zwei Disketten seien dem BKA 
zugesandt worden, um sie lesbar zu machen. Nach 
Erkenntnissen des BStU erfaßten die Disketten die 
Datenbestände von mindestens zwei Festplatten, die 
im Rahmen eines Pilotprojekts Möglichkeiten der 
Datenspeicherung und Recherche aufzeigen sollten. 
Ein Bestand enthalte eine Personennamen und Sach-
verhalte ausweisende sog. VSH-Kartei (Sichtlochkar-
ten) aus den Jahren 1986 bis 1989. Ein anderer 
Bestand umfasse Berichte zu Reisen von Personen 
vom Osten in den Westen und in umgekehrter Rich-
tung. Die von Sekretariatsmitarbeitern eingesehenen 
Diskettenausdrucke erfassen auf ca. 400 bis 500 
Seiten IM-Berichte zu Operativvorgängen, Namens-
dateien, Dossiers mit IM-Berichten zu Personen und 
Sachverhalten und Anleitungen zur Nutzung des 
DV-Systems. Eine Datei mit ca. 13 000 Namen sei 
nicht ausgedruckt worden. 

Bei dem vorgenannten Arbeitsbesuch wurde den 
Sekretariatsmitarbeitern in Aussicht gestellt, daß der 
Untersuchungsausschuß in der 36. Woche — soweit 
sich Bezüge zum Untersuchungsauftrag feststellen 
lassen — eine anonymisierte Fassung der vorliegen-
den Diskettenausdrucke sowie ein Gesamtexemplar 
als Verschlußsache erhalten werde. Fernerhin wurde 
seitens des BStU zugesagt, daß ab dem 2. September 
1994 vom Ausschuß angeforderte Akten der HA 
XVIII/7 und 8 kontinuierlich übersendet werden. 
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Der Untersuchungsausschuß hat mit Schreiben an den 
BStU vom 6. September 1994 den Zugang bean-
sprucht — sobald dies technisch möglich ist — auch zu 
diesen Disketten. 

Wie vorgesehen hat der BStU dem Untersuchungsaus-
schuß den von Sekretariatsmitarbeitern eingesehe-
nen Diskettenausdruck der HA XVIII in einer anony-
misierten und in einer VS-Vertraulich eingestuften 
Originalfassung zugeleitet. Die Paginierung beginnt 
mit der lfd. Nr. 000 065 und war, wie sich später 
herausgestellt hat, im Hause des BStU vorgenommen 
worden. Außerdem enthält Blatt 000 068 Angaben zur 
Datenbankstruktur, wobei als letztes Änderungsda-
tum der 15. Juni 1994 ausgewiesen wird. Der BStU ist 
mit Schreiben vom 14. September 1994 um Aufklä-
rung darüber gebeten worden, ob Unterlagen mit den 
lfd. Nrn. 000 001 bis 000 064 existieren, ob der BND 
den Datenbestand geändert hat und welche Änderun-
gen ggf. am 15. Juni 1994 vorgenommen worden sind. 
Um die Identität der vom BND dem BStU zugeleiteten 
Ausdrucke mit dem Inhalt der Disketten zu überprü-
fen, hat der Untersuchungsausschuß in seiner 186. Sit-
zung am 7. September 1994 beschlossen, einen vom 
BStU selbst erstellten Ausdruck der zur Zeit lesbaren 
70 Disketten anzufordern, wovon dieser mit Schreiben 
vom 8. September 1994 in Kenntnis gesetzt worden ist. 
Im gleichen Schreiben hat der Untersuchungsaus-
schuß noch einmal an die ab dem 2. September 1994 
zugesagte, bis dahin aber noch nicht erfolgte Zusen-
dung der Akten der Abteilungen 7 und 8, der AG 
Leitung und des Sekretariats der IIA XVIII erinnert. 

Ein Mitarbeiter des BND hat bei einem Gespräch am 
19. September 1994 im Ausschußsekretariat erläutert, 
daß der in der Auflösungsphase des MfS mit der 
Leitung der Abteilung XVIII/8 beauftragte Willy Koch 
außer 92 Disketten dem BND 22 willkürlich aus dem 
Bestand der Abteilung XVIII/8 herausgegriffene Dos-
siers zu Hans Jochheim und Richard Müller in Papier-
form übergeben habe. Diese sind auch Inhalt des dem 
Untersuchungsausschuß vorliegenden Ausdruckes. 
Er hat außerdem erklärt, daß Koch lediglich zu den 
Disketten und den Dossiers befragt worden sei. Als 
Grund dafür, daß dieser nicht zu seinem weiteren 
Wissen vernommen worden sei, hat der Mitarbeiter 
des BND angegeben, daß diese Zurückhaltung auf 
den nach den DDR-Kommunalwahlen im März 1990 
nur noch in beschränktem Umfang bestehenden Auf-
klärungsauftrag des BND zurückzuführen sei. Der 
dem Untersuchungsausschuß zugeleitete Disketten-
ausdruck soll drei Tage vor der bereits erwähnten Sit-
zung am 17. Juni 1994 in der Zentrale des BND erstellt 
worden sein. Zu keinem Zeitpunkt habe der BND den 
Datenbestand auf den Disketten verändert. 

Der Präsident des BND hat mit Schreiben vom 19. Sep-
tember 1994 das Zustandekommen des in der Daten-
bank erfaßten, mit 15. Juni 1994 ausgewiesenen Ände-
rungsdatums wie folgt erläutert: Der BND habe den 
Datenbestand der Disketten der HA XVIII nicht geän-
dert. Zur Vorbereitung der in der Zentrale des BND am 
17. Juni 1994 stattgefundenen Besprechung seien Aus-
drucke erstellt worden. Zu diesem Zweck sei das 
Programm und die dazugehörende Datenbank instal-
liert sowie in einem Probelauf auf Funktionstüchtigkeit 
überprüft worden. Dabei sei eine temporäre Datei mit 
aktuellem Tagesdatum erstellt worden. 

Nachdem im Verlauf der Auswertung der dem Unter-
suchungsausschuß vom BStU zugeleiteten Disketten-
ausdrucke weitere Lücken in den durch fortlaufende 
Nummern erfaßten Vorgängen erkennbar worden 
waren und sich so der Verdacht verstärkt hatte, daß 
die bis dahin vorliegenden Ausdrucke nicht vollstän-
dig dem Disketteninhalt entsprachen, hat der Unter-
suchungsausschuß in seiner Sitzung am 21. Septem-
ber 1994 auf Antrag der SPD-Fraktion die Beiziehung 
„der vom Leiter der Abteilung XVIII/8 des MfS, Willy 
Koch, an den Bundesnachrichtendienst übergebenen 
und von dort an den Bundesbeauftragten für die 
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehema-
ligen DDR weitergeleiteten Originaldisketten der vor-
genannten MfS-Abteilung" beschlossen. 

Der BStU hat daraufhin mit Schreiben vom 26. Sep-
tember 1994 (Dokument-Nr. 3) mitgeteilt, daß der 
vom BND erstellte und dem Untersuchungsausschuß 
zur Verfügung gestellte Ausdruck nur einen Teil der 
auf den Disketten gespeicherten Daten wiedergebe. 
Wie beim Arbeitsbesuch am 25./26. September 1994 
vereinbart worden sei, habe der Untersuchungsaus-
schuß einen Ausdruck in bearbeiteter und unbearbei-
teter, VS-Vertraulich eingestufter Form in dem durch 
den Untersuchungsauftrag abgesteckten Rahmen 
erhalten. Die Seiten 1 bis 64 dieses Ausdrucks seien 
wegen Fehlens eines Bezugs zum Untersuchungsauf-
trag nicht übersandt worden. Ein Gesamtausdruck der 
dem BStU vorliegenden Disketten stelle diesen vor 
erhebliche Probleme. Für den Ausdruck aller Disket-
ten, deren Inhalt einem Umfang von 80 Ordnern à 500 
Seiten Text entsprechen soll, sei ein Zeitaufwand von 
9,9 Wochen errechnet worden. Die in den Dateien 
erfaßten operativen Vorgänge und operativen Perso-
nenkontrollen enthielten darüber hinaus personenbe-
zogene Daten, die nach Maßgabe des StUG vor einer 
Einsicht oder Versendung in der Regel anonymisiert 
werden müßten. Aus vorstehenden Gründen sei des-
halb die Anfertigung eines Gesamtausdrucks in der 
dem Untersuchungsausschuß noch zur Verfügung 
stehenden Zeit nicht möglich. 

In Anbetracht dieser Sachlage hat der BStU vorge-
schlagen, daß seine Behörde vom Untersuchungsaus-
schuß erteilte Rechercheaufträge ausführe und die-
sem die dabei erzielten Ergebnisse in Kopie zur 
Verfügung stelle oder daß der Untersuchungsaus-
schuß die vom BND erstellten Ausdrucke als Grund-
lage für die Anforderung von Ausdrucken mit Perso-
nendaten oder von einzelnen Dateien nehme. Die 
Herausgabe der Originaldisketten an den Untersu-
chungsausschuß komme aus seiner Sicht nicht in 
Betracht, weil diese auch vom Untersuchungsauftrag 
nicht umfaßte Informationen enthielten und die hierin 
gespeicherten Personendaten nach den Vorgaben des 
StUG vor einer Versendung anonymisiert werden 
müßten. Der BStU hat aber zugleich angeboten, daß 
eine — ggf. im Beisein eines Ausschußmitglieds — 
gezogene, VS-Geheim eingestufte Kopie der Disket-
ten dem Untersuchungsausschuß zur Verfügung 
gestellt werden könne. 

Mit Schreiben vorn 6. Oktober 1994 hat der BStU aus 
seiner Sicht klargestellt, daß der gesamte Schriftver-
kehr zum Vorgang der angeforderten Materialien zur 
HA XVIII dem Untersuchungsausschuß zur Kenntnis 
gebracht worden sei, daß 22 Disketten nicht lesbar 
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seien und nicht lediglich zwei. Seine Rückfrage beim 
BND habe ergeben, daß ursprünglich irrtümlich die 
Zahl der zur HA XVIII/8 vorhandenen Disketten mit 
96 angegeben worden sei. Gleichwohl seien ihm am 
26. September 1994 vier weitere Disketten — ohne 
Bezug zu untersuchungsrelevanten Vorgängen — 
übergeben worden. Der BStU hat ferner darauf ver-
wiesen, daß dem BKA keine der nicht lesbaren Dis-
ketten zur Entschlüsselung oder Lesbarmachung 
übergeben worden seien. Aufgrund eines Gesuchs 
des GBA habe das BKA lediglich Kopien von 44 Dis-
kettenausdrucken zur Verfügung gestellt. Der BStU 
hat im übrigen zugesagt, daß er die Zusendung 
untersuchungsrelevanter Auszüge eines vom BND 
mit den fraglichen Disketten übergebenen Aktenord-
ners, der auch Informationen zu den vom Untersu-
chungsausschuß erbetenen Operativvorgängen ent-
halten soll, veranlassen werde. Als Grund, weshalb 
der BStU nicht bereits am 28. Juni 1994 mit dem 
Ausdruck begonnen habe, hat dieser auf den für die 
Erschließung des Aufbaus und der Gliederung der 
Datenbankstruktur sowie für die Ermittlung der unter-
suchungsrelevanten Informationen erforderlichen 
Zeitaufwand verwiesen. Ein weiterer Grund für die-
sen Zeitverzug sei die vom GBA verhängte Sperre zu 
sämtlichen IMB sowie zu den IM der  HA  XVIII mit 
Wohnadresse in den alten Bundesländern gewesen. 
Hinsichtlich der vom Abg. Dr. von Bülow erbetenen 
Dokumente zu den in dessen Schreiben vom 19. Sep-
tember 1994 angeführten OV/OPK und zusätzlich 
zum OV „Embargo" und OPK „Porst" hat der BStU 
zugesagt, daß Rechercheergebnisse hierzu in der 
41. Woche des Jahres 1994 bei einem Besuch von 
Mitarbeitern seiner Behörde in Bonn dem Untersu-
chungsausschuß übergeben und eine Kopie der Ori-
ginaldisketten gezogen werden. Das Verfahren der 
Einsichtnahme in die von ihm VS-Geheim eingestuf-
ten Disketten werde er bei diesem Besuch bekannt-
geben. 

Wie angekündigt, sind am 11. Oktober 1994 in der Ge-
heimschutzstelle des Deutschen Bundestages Kopien 
von 69 der 92 Disketten gezogen worden. Bei 23 Dis-
ketten war die Anfertigung einer Kopie nicht möglich, 
weil die Disketten defekt oder leer waren und in einem 
Falle aus sonstigen technischen Gründen keine Kopie 
gezogen werden konnte. Die erstellten Diskettenko-
pien wurden auf Verlangen des BStU ohne weitere 
Begründung VS-Geheim eingestuft. 

Dieser Umstand hat den Untersuchungsausschuß vor 
erhebliche organisatorische Probleme gestellt. Der 
Geheimschutzbeauftragte hat am 18. Oktober 1994 
mitgeteilt, daß für das Recherchieren in den Disket-
tenkopien wegen deren Geheimeinstufung der Ein-
satz einer abstrahlsicheren Gerätekonfiguration erfor-
derlich sei. Eine solche Anlage stehe nicht zur Verfü-
gung, sie sei auch nicht vor Dezember 1994 beschaff

-

bar. Ebensowenig hat der Untersuchungsausschuß 
eine rechtzeitige Herabstufung der Diskettenkopien 
auf VS-NfD erreichen können. Deshalb hat sich der 
Untersuchungsausschuß nicht mehr in der Lage gese-
hen, die Diskettenkopien für den ergänzenden Bericht 
auszuwerten. 

Der Untersuchungsausschuß hat sich außerdem um 
die Beiziehung der Niederschriften zur Befragung 

Willy Kochs durch den BND bemüht, von deren 
Erstellung er ausging. Der Präsident des BND hat dem 
Vorsitzenden des 1. Untersuchungsausschusses dazu 
jedoch mitgeteilt, daß in seinem Hause keine Befra-
gungsprotokolle angefertigt worden seien. Ein Mitar-
beiter des BND hat bei einem Auskunftsgespräch am 
19. September 1994 im Ausschußsekretariat erklärt, 
daß nur fünf fachliche Gespräche mit Koch geführt 
worden seien. Die übrigen Unterredungen hätten nur 
Terminvereinbarungen und andere organisatorische 
Fragen zum Gegenstand gehabt. Die Aussage von 
Koch vor Beamten des Hessischen Landeskriminal-
amts, es sei zwischen ihm und Mitarbeitern des BND 
zu 20 bis 25 Treffen in Berlin (West) und München 
gekommen, sei so zu verstehen, daß Koch die Gesamt-
zahl aller Begegnungen unabhängig von deren 
Zweck habe nennen wollen. Der vorgenannte Mitar-
beiter des BND hat außerdem berichtet, daß bei den 
Treffen mit Koch keine Niederschriften oder Ton-
bandaufnahmen angefertigt worden seien. Die Stich-
wort-Notizen, die er bei seinen Zusammenkünften mit 
Koch gemacht habe, seien nicht für Treffberichte, 
Vermerke oder andere Texte verwendet worden. 

IV. Gerichts- und Ermittlungsverfahren 

1. Verwaltungsgerichtliche Verfahren 

Das Verwaltungsgericht (VG) Köln hat in der mündli-
chen Verhandlung am 21. September 1994 die Ver-
fahren Herbert Mies ./. Bundesrepublik Deutschland 
— 23 K 661/94 und 23 K 8011/93 — unter letzterem 
Aktenzeichen miteinander verbunden. Weiter hat es 
klargestellt, daß nach der ständigen Rechtsprechung 
des OVG Münster bei verwaltungsgerichtlichen Ver-
fahren, an denen parlamentarische Untersuchungs-
ausschüsse beteiligt seien, deren jeweilige Vorsit-
zende als die richtigen Beklagten zu bezeichnen 
seien. Anschließend hat das Gericht das Rubrum des 
Verfahrens dahin gehend geändert, daß es nunmehr 
auf die „Bundesrepublik Deutschland vertreten durch 
den Vorsitzenden des 1. Untersuchungsausschusses" 
lautet. Weiter hat es das Verfahren 23 K 8011/93 
eingestellt, soweit dieses von den Parteien überein-
stimmend für erledigt erklärt worden war, und im 
übrigen den Beschluß des 1. Untersuchungsausschus-
ses vom 19. Januar 1994 aufgehoben, mit dem gegen 
den Kläger wegen Zeugnisverweigerung ein Ord-
nungsgeld verhängt und die Kosten des Beschlußter-
mins auferlegt worden waren. 

Aufgrund derselben Erwägungen sind vom VG Köln 
am 21. September 1994 auch die Verfahren Kurt 
Fritsch ./. Bundesrepublik Deutschland — 23 K 8069/ 
93 und 23 K 571/94 — unter ersterem Aktenzeichen 
miteinander verbunden und das Verfahren eingestellt 
worden, soweit die Parteien dieses übereinstimmend 
für erledigt erklärt hatten. Ebenso wie in den verbun-
denen Verfahren Herbert Mies ./. Bundesrepublik 
Deutschland ist in den verbundenen Verfahren Kurt 
Fritsch ./. Bundesrepublik Deutschland der angegrif-
fene Beschluß über die Verhängung eines Ordnungs-
geldes wegen Zeugnisverweigerung und über die 
Auferlegung der durch die Auskunftsverweigerung 
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verursachten Kosten vom Gericht aufgehoben wor-
den. 

Das Gericht hat seine Entscheidungen in mündlicher 
Verhandlung mit der Auffassung begründet, daß sich 
die Kläger gegenüber dem Untersuchungsausschuß 
zu Recht auf ein umfassendes Auskunftsverweige-
rungsrecht nach § 55 StPO hätten berufen können. Es 
sei aufgrund der bekannten Tatsachen nicht auszu-
schließen, daß sie sich der Teilnahme an Steuerdelik-
ten schuldig gemacht hätten. Der Vernehmungsge-
genstand habe in vielfältiger Weise mit dieser Frage in 
Sachzusammenhang gestanden, so daß eine Tren-
nung von aussagepflichtigen und nicht aussagepflich-
tigen Fragenkomplexen nicht in Betracht gekommen 
wäre. 

Bis zur Feststellung des ergänzenden Berichts haben 
der jeweilige Urteilstenor und die Urteilsbegründun-
gen noch nicht schriftlich vorgelegen. 

Der Untersuchungsausschuß hat sich in der 188. 
Sitzung mit der Frage beschäftigt, ob gegen die 
vorgenannten Entscheidungen des VG Köln Rechts-
mittel eingelegt werden sollten. 

Der Untersuchungsausschuß hat die Entscheidungen 
dahin gehend interpretiert, daß die Inanspruchnahme 
eines Auskunftsverweigerungsrechts nur dann aus-
scheide, wenn er nachweisen könne, daß eine straf-
rechtliche Verfolgung des Zeugen bei wahrheitsge-
mäßer Beantwortung der Fragen nicht in Betracht 
komme. Eine derartige Auslegung der Rechtslage 
zugunsten der Zeugen entspricht nach seiner Auffas-
sung aber weder den gesetzlichen Regelungen noch 
der höchstrichterlichen Rechtsprechung, wie sie 
zuletzt in der Entscheidung des Bundesgerichtshofs 
vom 1. Juni 1994 (Az. 1 BJs 182-83). Sollte sich die 
Rechtsansicht des Gerichts durchsetzen, daß Zeugen, 
ohne konkrete Tatsachen vortragen zu müssen, aus 
denen sich nachprüfbar die Gefahr der Strafverfol-
gung ergibt, ein umfassendes Auskunftsverweige-
rungsrecht in Anspruch nehmen können, stehen 
zukünftigen Untersuchungsausschüssen nur noch 
aussagewillige Zeugen zur Verfügung. Dies würde 
die Wirksamkeit von Untersuchungsausschüssen 
erheblich beeinträchtigen. 

Der Untersuchungsausschuß ist deshalb zu dem 
Ergebnis gekommen, daß aus grundsätzlichen Erwä-
gungen gegen die Entscheidungen des Verwaltungs-
gerichts Köln Berufung eingelegt werden muß. 

Er hat folgenden Beschluß gefaßt: 

„Der 1. Untersuchungsausschuß legt gegen die 
Entscheidungen des Verwaltungsgerichts Köln, 
23 K 8011/93 und 23 K 8069/93 vom 21. September 
1994 das Rechtsmittel der Berufung beim Oberver-
waltungsgericht Münster ein . 

Er bittet die Präsidentin, ein Mitglied des 13. Deut-
schen Bundestages, vorzugsweise ein Mitglied des 
1. Untersuchungsausschusses des 12. Deutschen 
Bundestages mit der Prozeßführung zu betrauen 
und zu dessen Unterstützung einen geeigneten 
Rechtsanwalt oder Hochschullehrer zu beauftra-
gen". 

2. Strafanzeige wegen des Verdachts 
einer Falschaussage 

Aus den zum Komplex „Anstalt Mondessa und Otto 
Scheurmann Bank-KG " neuerlich beigezogenen Un-
terlagen und eingeholten Auskünften hat sich der 
Verdacht ergeben, daß der Zeuge Dr. Alexander 
Schalck-Golodkowski pflichtwidrig verschwiegen 
hat, nicht nur für das Konto Nr. 18474300 (unter dem 
Pseudonym Jürgen Keller), sondern auch für andere 
Konten bei der Scheurmann Bank-KG Vollmachten 
besessen zu haben. 

Das Ausschußmitglied Abg. Volker Neumann hat 
diese Tatsache aufgegriffen und die Staatsanwalt-
schaft Bonn mit Schreiben vom 29. September 1994 
gebeten, die von ihm mitgeteilten Sachverhalte auf 
ihre strafrechtliche Relevanz hin zu überprüfen. 

Im einzelnen ist in der Strafanzeige ausgeführt, es 
stelle sich zunächst die Frage, ob Dr. Alexander 
Schalck-Golodkowski durch seine Auskünfte vor dem 
Untersuchungsausschuß zu Konten der Anstalt Mon-
dessa bei der Otto Scheurmann Bank-KG eine uneid-
liche Falschaussage begangen habe. Auf die Frage 
„Würden Sie denn die Scheurmann-Bank von ihrer 
Verpflichtung, das Bankgeheimnis zu wahren, entbin-
den, soweit dies Konten anbelangt, über die Sie 
Vollmacht hatten bzw. Inhaber waren", habe Dr. 
Schalck-Golodkowski bei seiner Vernehmung am 
3. Dezember 1993 geantwortet: „Ich hatte bei der 
Bank Scheurmann keine Konten". Auf Nachfrage 
habe er ergänzt, auch keine auf ihn ausgestellte 
Vollmachten für Konten bei dieser Bank gehabt zu 
haben (Protokoll, 171. Sitzung, S. 16). Bei seiner 
Vernehmung am 20. Januar 1994 habe Dr. Schalck-
Golodkowski zwar klargestellt, daß er unter dem 
Decknamen „Jürgen Keller" für die Konten der 
Anstalt Mondessa bei der Otto Scheurmann B ank-KG 
Vollmacht besessen habe und daß über diese Bargeld 
transferiert worden sei (Protokoll, 177. Sitzung, 
S. 17 ff.). Nach Erkenntnissen des Untersuchungsaus-
schusses hat Dr. Schalck-Golodkowski jedoch über 
Vollmachten zu zwei weiteren Konten bei der Otto 
Scheurmann Bank-KG verfügt. Abg. Neum ann hat 
ferner darauf verwiesen, daß Dr. Schalck-Golod-
kowski vor dem Untersuchungsausschuß vorgegeben 
habe, keine Kenntnis von dem von seiner Ehefrau 
unter ihrem Mädchennamen „Gutmann" bei der Otto 
Scheurmann Bank-KG August 1989 eingerichteten 
Schließfach gehabt zu haben. 

Der Untersuchungsausschuß hat inzwischen Veran-
lassung zu der Annahme, daß Dr. Alexander Schalck-
Golodkowski Verfügungsvollmacht über mindestens 
drei verschiedene Konten bei der genannten Bank 
hatte. 

Die Staatsanwaltschaft Bonn hat unter dem 12. Okto-
ber 1994 dem Abgeordneten Volker Neumann mitge-
teilt, daß sie das Ermittlungsverfahren gegen Dr. 
Alexander Schalck-Golodkowski wegen falscher un

-

eidlicher Aussage eingestellt habe. Die Staatsanwalt-
schaft hat bei der Würdigung des Sachverhalts die 
Auffassung vertreten, Dr. Alexander Schalck-Golod-
kowski habe vor dem Untersuchungsausschuß ledig-
lich formal die Stellung eines Zeugen gehabt, „sach-
lich" habe er sich bei seiner Anhörung hingegen in 
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einer einem Beschuldigten in einem Strafverfahren 
ähnlichen Stellung befunden, weil der Untersu-
chungsauftrag des Untersuchungsausschusses auch 
die Aufklärung strafrechtlich relevanten Verhaltens 
von Dr. Alexander Schalck-Golodkowski zum Gegen-
stand gehabt habe. Somit habe die Aussage von Dr. 
Alexander Schalck-Golodkowski vor dem Untersu-
chungsausschuß nicht als die eines Zeugen im straf-
rechtlichen Sinne gewertet werden können, der sich 
wegen falscher uneidlicher Aussage im Sinne von 
§ 153 StGB strafbar gemacht haben könne. 

Abgeordneter Volker Neumann hat um Überprüfung 
gebeten und darauf hingewiesen, daß der Untersu-
chungsausschuß nicht die Aufgabe der Aufklärung 
strafrechlich relevanten Verhaltens des Zeugen 

gehabt habe und der Untersuchungsausschuß es ein-
mütig abgelehnt habe, Dr. Alexander Schalck-Golod-
kowski die rechtliche Stellung eines Be troffenen 
zuzugestehen. 

V. Zeit- und Arbeitsaufwand 
Der Untersuchungsausschuß ist nach dem 23. Juni 
1994 fünfmal zu Beratungssitzungen zusammengetre-
ten. Zeugenvernehmungen und Sachverständigenan-
hörungen haben entsprechend dem Beschluß des 
Deutschen Bundestages vom 23. Juni 1994 nicht 
stattgefunden. Die Beweiserhebung ist auf die Beizie-
hung von Unterlagen und Berichten sowie die Einho-
lung von Auskünften beschränkt geblieben. 

C. Erstellung und Feststellung des ergänzenden Berichts 

I. Erstellung des ergänzenden Berichts 

Der Untersuchungsausschuß hat in seiner 186. Sitzung 
am 3. September 1994 entschieden, im Hinblick auf 
das Ende der 12. Wahlperiode den ergänzenden 
Bericht in einer Sitzung am 2. November 1994 
abschließend zu beraten. Der Untersuchungsaus-
schuß hat bei dieser Gelegenheit deutlich gemacht, 
daß sich der ergänzende Bericht auf die Themen des 
ergänzenden Auftrags beschränken müsse und nach 
wie vor im Rahmen des ursprünglichen Untersu-
chungsauftrags zu halten habe. Der Untersuchungs-
ausschuß hat weiter klargestellt, daß der 27. Oktober 
1994 der absolut letzte Termin für eine Einarbeitung 
von Erkenntnissen aus eingehenden Unterlagen dar-
stelle. 

Am 28. Oktober 1994 haben die Berichterstatter der 
Fraktionen und Gruppen ihre Entwürfe eines ergän-
zenden Berichts vorgelegt. Über diese ist in der 
188. Ausschußsitzung am 2. November 1994 beraten 
worden. 

II. Rechtliches Gehör und Datenschutz 

Wie bereits unter III. 2. ausgeführt, sind die Beizie-
hungsbeschlüsse zur Erledigung des ergänzenden 
Untersuchungsauftrags nur unvollständig und teilweise 
im allerletzten Zeitpunkt vor Beendigung der Arbeiten 
an dem ergänzenden Bericht erfüllt worden. 

Angesichts dieser Terminlage hat sich der Untersu-
chungsausschuß außerstande gesehen, allen Betroffe-
nen wie bei Fertigstellung des Abschlußberichts 
rechtliches Gehör zu gewähren. Er ist deshalb 
gezwungen gewesen, in größerem Umfange als bei 
Erstellung des Abschlußberichts die Notwendigkeit 
rechtlichen Gehörs durch Anonymisierung und 
Abstrahierung der Darstellung seiner Erkenntnisse 
auszuschließen. Damit hat er gleichzeitig den Bedürf-
nissen des Datenschutzes entsprochen, aber auch 
gewisse Informationsverluste in Kauf genommen. 

Rechtliches Gehör hat z. B. die Witwe von Helmut 
Henschel (IMB „Gabriel") erhalten. 

III. Beschluß über die Feststellung des 
ergänzenden Berichts 

In der 188. Sitzung am 2. November 1994 hat der 
Untersuchungsausschuß über den ergänzenden Be-
richt beraten. Hierzu haben dem Untersuchungsaus-
schuß der Bericht der Berichterstatter Abg. Joachim 
Gres (CDU/CSU) und Abg. Arno Schmidt (Dresden) 
(F.D.P.) vom 26. Oktober 1994 sowie der Bewertungs-
teil des Berichterstatters Abg. Dr. Andreas von Bülow 
(SPD) ebenfalls vom 26. Oktober 1994 in der Fassung 
der Änderungen vom 27. Oktober 1994 als abwei-
chender Bericht vorgelegen. 

Zur Feststellung des Gesamtberichts hat der Untersu-
chungsausschuß einstimmig nachstehenden Beschluß 
gefaßt: 

„Beschluß 

Der Erste, Zweite und Vierte Teil des ergänzenden 
Berichts vom 26. Oktober 1994 ist gemeinsamer 
Bericht der Berichterstatter Abg. Joachim Gres 
(CDU/CSU), Abg. Dr. Andreas von Bülow (SPD) und 
Arno Schmidt (Dresden) (F.D.P.). Er wird zusammen 
mit dem Dritten Teil (Bewertungen) Abschnitt A 
vom 26. Oktober 1994 als ergänzender Bericht des 
1. Untersuchungsausschusses festgestellt. 

Der Dritte Teil (Bewertungen) Abschnitt B des 
ergänzenden Berichts vom 26. Oktober 1994 in der 
Fassung der Änderungen vom 27. Oktober 1994 
wird als abweichender Bericht des Berichterstatters 
Abg. Dr. Andreas von Bülow (SPD) festgestellt. 

Die vorgenannten Berichte werden dem Deutschen 
Bundestag als ergänzender Gesamtbericht des 
1. Untersuchungsausschusses gemäß dem Beschluß 
des Deutschen Bundestages vom 23. Juni 1994 mit 
der Beschlußempfehlung vorgelegt, ihn zur Kennt-
nis zu nehmen." 
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ZWEITER TEIL 

Feststellungen des 1. Untersuchungsausschusses 

A. Feststellungen zur Rolle der Hauptabteilung XVIII des MfS in bezug auf den 
Bereich Kommerzielle Koordinierung 

I. Vorbemerkung 

Die Aktivitäten des Bereichs Kommerzielle Koordinie-
rung und seiner Unternehmen waren — wie im 
Abschlußbericht des Untersuchungsausschusses vom 
27. Mai 1994 (BT-Drucksache 12/7600) dargelegt — 
vom Ministerium für Staatssicherheit intensiv über-
wacht und zum Teil gesteuert worden. Neben der 
1983 eingerichteten Arbeitsgruppe Bereich Kommer-
zielle Koordinierung (AG BKK) war insbesondere die 
mit der Überwachung der gesamten Volkswirtschaft 
in der DDR beschäftigte Hauptabteilung XVIII des 
MfS für den Bereich Kommerzielle Koordinierung 
zuständig. Innerhalb der Hauptabteilung XVIII mit 
zuletzt über 500 hauptamtlichen Mitarbeitern hatte 
die Abteilung 7 bis 1983 die Aufgabe, den gesamten 
Bereich Kommerzielle Koordinierung einschließlich 
der ihm unterstellten Unternehmen zu überwachen. 
Ab 1983 wurde die Zentrale des Bereichs Kommer-
zielle Koordinierung durch die AG BKK kontrolliert. 
Die dem Bereich unterstellten Außenhandelsbetriebe 
(AHB) blieben bis 1986 im Zuständigkeitsbereich der 
Abteilung 7. Die Abteilung 8 der Hauptabteilung 
XVIII war ausschließlich mit den Bereichen Elektronik 
und Elektrotechnik der DDR befaßt. Das bedeutete, 
daß diese Abteilung alle Aktivitäten des Bereichs 
Kommerzielle Koordinierung im Zusammenhang mit 
der Beschaffung von sog. Embargowaren überwachte 
und teilweise steuerte. 

Als Grundlage der Beweiserhebung und zur Erarbei-
tung seines Abschlußberichts vom 27. Mai 1994 (vgl. 
BT-Drucksache 12/7600) haben dem 1. Untersu-
chungsausschuß überwiegend Akten der AG BKK und 
nur vereinzelt der Hauptabteilung XVIII des MfS zur 
Verfügung gestanden. 

Für die Auswertung im Hinblick auf den Ergänzungs-
auftrag haben dem Untersuchungsausschuß ferner 
zusätzliche Akten aus dem Bestand des Bundesbeauf-
tragten für die Unterlagen des Staatssicherheits-
dienstes der ehemaligen DDR (BStU) vorgelegen. Es 
handelt sich dabei um einen Teil des Aktenbestandes 
der beiden oben genannten Abteilungen der Haupt-
abteilung XVIII des MfS. 

Aus der Abteilung 7 haben dem Untersuchungsaus-
schuß Personal- und Arbeitsakten des IMB „Gabriel" 
(Klarname: Helmut Henschel) sowie ein Einzeldoku-
ment im Zusammenhang mit einer Zusammenstel-
lung von Unterlagen der Hauptabteilung XVIII vorge-
legen. In dieser Zusammenstellung, die aus Vorgän-
gen mit den Bezeichnungen „Pers erl. Sachvorgänge 

Ga" und „Teilablage A 167/88 Teil II Bd. 1" stammen, 
befinden sich auch einige Dokumente der Abtei-
lung 8. Darüber hinaus sind dem Untersuchungsaus-
schuß am 11. Oktober 1994 in der Geheimschutzstelle 
des Deutschen Bundestages 92 Disketten zur Anferti-
gung von Kopien vorübergehend zur Verfügung 
gestellt worden, die der ehemalige stellvertretende 
Leiter der Abteilung 8, Willy Koch, im Frühjahr 1990 
dem Bundesnachrichtendienst übergeben hatte. Dem 
Untersuchungsausschuß hat ein Teilausdruck des 
Inhalts dieser Disketten vorgelegen. 

Eine weitere Zusendung des BStU aus dem Aktenbe-
stand der Hauptabteilung XVIII des MfS umfaßte eine 
Reihe von Unterlagen aus unterschiedlichen Vorgän-
gen. Es handelt sich um eine IM-Akte, mehrere 
IM-Berichte sowie Aktenvermerke, Arbeitspapiere 
und sog. Auskunftsberichte sowie Kurzauskünfte. 
Überwiegend waren es Einzeldokumente zu Sachver-
halten, die möglicherweise aus größeren, im einzel-
nen nicht dargelegten Zusammenhängen stammen. 

Die vom BStU als VS-Vertraulich eingestuften Unter-
lagen beziehen sich im wesentlichen auf 

— Beschaffungswege für Waren der Elektrotechnik 
und Elektronik, die dem westlichen Lieferembargo 
unterlagen, 

— Unternehmen und Personen, auf die bei den 
Beschaffungsmaßnahmen zurückgegriffen wurde, 

— die Sammlung von Informationen über die Bemü-
hungen westlicher Sicherheitsdienste zur Aufklä-
rung der Aktivitäten des Bereichs Kommerzielle 
Koordinierung und des Ministeriums für Staatssi-
cherheit bei der Beschaffung von sog. Embargo-
waren sowie 

— die Anstrengungen des Ministeriums für Staatssi-
cherheit, die Beschaffung von sog. Embargowaren 
vor westlichen Geheimdiensten abzuschirmen. 

Neue Erkenntnisse, die zu einer Ergänzung oder 
Modifizierung der Feststellungen des Abschlußbe-
richts des 1. Untersuchungsausschusses hätten Anlaß 
geben können, haben die vorstehendgenannten 
Unterlagen nicht gebracht. Es ist deshalb auch weit-
gehend darauf verzichtet worden, beim BStU die 
Herabstufung der Unterlagen auf „offen" zu beantra-
gen. 

Aus den vom BStU dem Untersuchungsausschuß auf

-

grund des Bundestagsbeschlusses vom 23. Juni 1994 
insgesamt zusätzlich vorgelegten Akten und Akten- 
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teilen lassen sich nachfolgende Sachverhalte be-
schreiben, die im Zusammenhang mit Aktivitäten des 
Bereichs Kommerzielle Koordinierung stehen und 
dem Untersuchungsausschuß bislang noch nicht 
bekannt gewesen sind. 

II. Hauptabteilung XVIII/7 

1. Aktivitäten des IMB „Gabriel" 

Exemplarisch geben Unterlagen des Ministeriums 
für Staatssicherheit über die Aktivitäten des IMB 
„Gabriel" Aufschluß hinsichtlich Bemühungen west-
licher Geheimdienste, Kenntnisse über den Bereich 
Kommerzielle Koordinierung und seine Unternehmen 
zu erlangen. Es handelt sich um elf Aktenbände der 
MfS-Abteilung XVIII/7, die vom Bundesbeauftragten 
für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der 
ehemaligen DDR dem Untersuchungsausschuß über-
sandt worden sind. 

IMB „Gabriel", mit Klarnamen Helmut Henschel, geb. 
1920, betätigte sich nach seiner Übersiedlung aus der 
DDR nach Berlin (West) 1952 als Vertreter für die zum 
Verbund der Hoesch-Werke gehörenden Trierer 
Walzwerke und für die Stahlwerke Westig und pflegte 
Kontakte zur Deutschen Stahl- und Metallhandelsge-
sellschaft mbH, Berlin (Ost). Seine Ehefrau Gertraude 
unterstützte ihren Ehemann als Sekretärin im gemein-
samen Unternehmen Interhandel Export-Import, Ber-
lin (West). 

Das Hauptbetätigungsfeld des Unternehmens war die 
Vertretung von Unternehmen der Stahl- und Metall-
branche der Bundesrepublik Deutschland in der DDR. 
Darüber hinaus bestanden Kontakte zur Transinter 
GmbH, Berlin (Ost). Auch zu dem Geschäftsführer der 
Hanseatischen Baustoffkontor GmbH (HBK), Adolf 
Hilmer, hatte Gertraude Henschel direkten geschäft-
lichen Kontakt. Laut Bericht des IMB „Siegfried" alias 
Eberhard Seidel vom September 1989 bezahlte Hil-
mer an Gertraude Henschel 18 000,— DM für die 
Nutzung ihres Unternehmens als „Co-Büro" in Berlin 
(West) (Dokument-Nr. 5). Dem Untersuchungsaus-
schuß haben weitere Unterlagen zu dieser geschäftli-
chen Verbindung nicht vorgelegen. 

Die Erkenntnisse des Untersuchungsausschusses zum 
Ehepaar Henschel basieren ausschließlich auf den 
MfS-Akten zum IMB „Gabriel". Ihr Wahrheitsgehalt 
ist nicht überprüfbar, zumal Helmut Henschel auch für 
den US-Geheimdienst CIA tätig war, und es nicht 
ausgeschlossen werden kann, daß seine Berichte 
dieser Aktivität als Doppelagent Rechnung trugen. 

Mitarbeit für das MfS 

Ende 1953 wurde Helmut Henschel vom Ministerium 
für Staatssicherheit (MfS) für eine inoffizielle Mit-
arbeit gewonnen. Bereits im Juli 1954 bot Helmut 
Henschel laut den MfS-Unterlagen von sich aus „be-
liebige Mengen jeder Valuda" und gefälschtes Geld 
an , um „Bonn wirtschaftspolitisch kaputt zu machen" 

und dadurch den Ost-West-Handel zu erzwingen 
(Dokument-Nr. 6). Im Dezember 1955 verpflichtete er 
sich schriftlich als Geheimer Mitarbeiter und gab sich 
den Decknamen „Bertram", die Ehefrau Gertraude 
Henschel verpflichtete sich 1955 als Geheime Infor-
mantin mit dem Decknamen ,,J ulia"  dem MfS. Ende 
1962 änderten beide aus Sicherheitsgründen ihre 
Decknamen in „Gabriel" und „Gabriele". 

Die elf Bände, die dem Untersuchungsausschuß vor-
gelegen haben, enthalten eher allgemeine politische 
und wirtschaftliche Lagebeschreibungen, die man 
zum großen Teil den Medien hätte entnehmen kön-
nen. 

Helmut Henschel ließ sich 1958 vom CIA anwerben. 
Dem MfS versprach er damals, alle Informationen an 
den amerikanischen Geheimdienst vorher mit ihm zu 
besprechen bzw. ihm alles Besprochene mitzuteilen. 
Obwohl das MfS diese Treffen beobachtete und Hen-
schels Berichterstattung als ehrlich einstufte, läßt sich 
aus den vorliegenden Unterlagen außer der Nennung 
von Namen amerikanischer Geheimdienstmitarbeiter 
kein bedeutender Informationsfluß zum MfS erken-
nen. 

Nach dem Tode des IMB „Gabriel" wurden seine 
MfS-Akten geschlossen, die Akten enthalten einen 
letzten Bericht Henschels mit Datum vom 2. Oktober 
1978. 

Mitarbeit für den CIA 

Henschels Informationen an den CIA bestanden 
zunächst aus Sachverhalten, die ihm aus seiner 
Geschäftstätigkeit innerhalb der Stahlbranche ohne-
hin bekannt wurden. Der CIA war an Informationen 
über den innerdeutschen Handel und den bundesre-
publikanischen Handel mit sonstigen RGW-Staaten 
interessiert. Darüber hinaus befragten CIA-Mitarbei-
ter Henschel hinsichtlich des Handels unter den 
RGW-Staaten und zu deren Wirtschaftsbeziehungen 
zu sonstigen kapitalistischen Staaten. Auf Wunsch des 
CIA trat er dem Ausschuß zur Förderung des Inner-
deutschen Handels bei und unternahm vermehrt Rei-
sen in die Sowjetunion. 

Nach den Berichten „Gabriels" begann der amerika-
nische Geheimdienst 1964, zwei Jahre vor Gründung 
des Bereichs Kommerzielle Koordinierung, sich für 
offenbar abzeichnende Veränderungen im Außen-
handel der DDR zu interessieren. Der CIA fragte 
regelmäßig nach einer etwaigen Umorganisierung, 
wie einer Ersatzorganisation der Deutschen Stahl-
und Metallhandelsgesellschaft mbH, einer Neugrün-
dung, einem Sonderinstitut, einem Staatssekretariat 
etc. Ein halbes Jahr später war bereits von einem 
„Export-Import-Koordinierungsorgan" mit dem Na-
men Koimex die Rede (Dokument-Nr. 7-9). 

Laut einem Bericht von 1969 erklärte IMB „Gabriel" 
dem CIA, nachdem dieser von sich aus bereits die 
Unternehmen Intrac und Gerlach genannt hatte, daß 
es sich hier um den „Bereich Kommerzielle Zusam-
menarbeit" des „Ministers" Schalck handele und 
dieser im Rahmen des innerdeutschen H andels Provi- 
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sionsgeschäfte mit dem kapitalistischen Ausland 
tätige (Dokument-Nr. 10). 

1973 im Gespräch mit einem CIA-Mitarbeiter stellte 
sich heraus, daß diesem bereits die Trennung der sog. 
Parteifirmen von den Unternehmen des Bereichs 
Kommerzielle Koordinierung bekannt war. 

Im gleichen Jahr überreichte IMB „Gabriel" dem CIA 
ein mit dem MfS abgesprochenes Organigramm des 
Bereichs Kommerzielle Koordinierung. Hier wurden 
in einer Gruppe der direkt Dr. Schalck-Golodkowski 
unterstellten Unternehmen genannt: Transinter als 
übergestellte Dachorganisation, darunter Kontakta, 
agena, Baltica, Metama, Interver, Wamag und Textil-
vertretung; in einer weiteren Gruppe Intrac und 
Zentral-Kommerz und hiermit Intershop. Als privat, 
jedoch direkt Dr. Schalck-Golodkowski unterstellt, 
wurden bezeichnet Asimex, Forgber, Simon und Ger-
lach und als sog. Parteifirmen Simpex mit der dazu-
gehörigen Sokoli-Gruppe, Nolte und Intema, die 
ebenfalls dem Bereich angeschlossen waren (Doku-
ment-Nr. 11). Weiterhin gab IMB „Gab riel" Auskunft 
über Zweck und Funktionsweise der Vertretergesell-
schaften. Der CIA befragte Henschel darüber hinaus 
über Albert Weißbach, den IMB „Gabriel" als Mitar-
beiter für die Bearbeitung von Auslandsguthaben im 
Bereich Kommerzielle Koordinierung nannte. 

Parallel dazu war von ständigem Interesse die mög-
liche berufliche Veränderung Dr. Schalck-Golod-
kowskis hinsichtlich einer Nachfolge des Ministers für 
Außenhandel Sölle oder einer anderen hochwertigen 
Verwendung. 

Der CIA befragte Helmut Henschel seit 1959 über 
Michael Wischniewski und dessen Unternehmen F. C. 
Gerlach Export-Import, Berlin (Ost), sowie über Simon 
Goldenberg und dessen Unternehmen Simon Indu-
strievertretung GmbH, Berlin (Ost). Im Juni 1965 
warnte Schaller, ein CIA-Mitarbeiter, Helmut Hen-
schel, dessen Kontakte mit Michael Wischniewski 
weiter aufrechtzuerhalten oder auszubauen, da 
Wischniewski unter Beobachtung des Bundesamtes 
für Verfassungsschutz stehe. Er, Henschel, liefe somit 
Gefahr, ebenfalls in das Blickfeld des Bundesamtes für 
Verfassungsschutz zu geraten (Dokument-Nr. 12). 

Im März 1967 nannte Helmut Henschel dem CIA die 
Unternehmen Leopold Basarus (London), Oxyde (Am-
sterdam), Metallmontan (Stockholm), Asurma (Tokio) 
und AMMC (New York), die durch Simon Goldenberg 
vertreten worden sein sollen. Henschel erklärte 1972, 
er wisse, daß ein Siegfried Seifert in Berlin (West) für 
Goldenberg arbeite (Dokument-Nr. 13-14). 

Helmut Henschel informierte im März 1967 einen 
CIA-Mitarbeiter im Zusammenhang mit der Ge-
schäftstätigkeit des Westdeutschen Stahlkontors, 
Düsseldorf, darüber, daß die DDR ihre Bestrebungen 
verstärke, ihre Vertreterorganisationen in Import- und 
Exportgeschäfte einzubauen. Helmut Henschel be-
richtete im Auftrag des MfS im Juni 1968 an den CIA, 
daß Siegfried Brückner, der spätere stellvertretende 
Generaldirektor der Transinter GmbH, für den Einsatz 
in Düsseldorf vorgesehen sei. Im Februar 1969 emp-
fahl Helmut Henschel dem CIA-Mitarbeiter Ames die 
Anwerbung des Siegfried Brückner. Ames erwiderte 

darauf, Brückner sei wahrscheinlich Mitarbeiter 
des Ministeriums für Staatssicherheit (Dokument-
Nr. 15). 

Ames befragte im November 1969 Helmut Henschel 
zur Person des Ottokar Hermann, zu dessen Mitarbei-
ter Wolfram Wiegand und zu Ottokar Hermanns 
Unternehmen WAN Warimex. Zugleich bat er um 
Henschels Einschätzung, ob Ottokar Hermann hin-
sichtlich einer Zusammenarbeit mit dem CIA 
ansprechbar wäre. Im Februar 1970 erbat Ames eine 
Einschätzung von Henschel bezüglich einer mögli-
chen Anwerbung des Wolfram Wiegand. 

Henschel empfahl einen derartigen Versuch hinsicht-
lich des Hermann-Mitarbeiters (Dokument-Nr. 16). 

Dem CIA berichtete Helmut Henschel über die sog. 
A-Geschäfte der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, soweit sie ihm aus seinem persönlichen 
Geschäftsfeld, dem Stahlhandel, bekannt wurden. So 
benannte er bereits vor der Gründung des Bereichs 
Kommerzielle Koordinierung die auf seiten der Bun-
desrepublik Deutschland handelnden Kirchenvertre-
ter wie Ludwig Geißel, Georg Wenck und Probst 
Grüber und die sog. Vertrauensfirmen wie die Hugo 
Stinnes OHG und die Essener Stahl- und Metallhan-
delsgesellschaft mbH. Er informierte in dieser Phase 
auch darüber, daß in die DDR gelieferter Stahl in 
Niederau in die Staatsreserve der DDR eingelagert 
würde. Nach der Gründung des Bereichs Kommer-
zielle Koordinierung berichtete Helmut Henschel dem 
CIA, daß auf seiten der DDR der Importpartner die 
Deutsche Stahl- und Metallhandelsgesellschaft mbH 
(DSM) und möglicherweise auch die Intrac Handels-
gesellschaft mbH, Berlin (Ost), sei. Der CIA wurde im 
April 1973 darüber unterrichtet, daß die Stahlimporte 
zugunsten börsenfähiger Metalle rückläufig seien. 

Mitarbeit für den BND 

In einem Bericht an das MfS teilte IMB „Gabriel" mit, 
er sei im Oktober 1974 von einem Mitarbeiter des 
Bundesnachrichtendienstes (BND) angesprochen 
worden, der als seinen Namen Ulf-Dietrich Hörwarth 
angab. Angeblich interessierte sich Hörwarth für 
Fragen des Interzonenhandels. Eine feste Mitarbeit 
lehnte IMB „Gabriel" ab, weil er sich als Vertreter des 
Hoesch-Konze rns und Reisender in den Ostblock 
nicht gefährden wolle. Es kam in der Folgezeit jedoch 
zu gelegentlichen Treffs. Der CIA war darüber infor-
miert. Über die Kontakte des IMB „Gab riel" zu 
BND-Mitarbeitern solle der CIA stets verärgert gewe-
sen sein, weil er eine Unterwanderung des BND durch 
das MfS befürchtet habe. 

Während das vom Bereich Kommerzielle Koordinie-
rung gesteuerte Unternehmen Intema für den BND als 
aufgeklärt und damit nicht weiter relev ant für seine 
Arbeit eingestuft wurde, interessierte er sich für die 
Organisation, für den Aufgabenbereich und die Son-
deraufgaben sowie für die Vertreterunternehmen des 
Bereichs Kommerzielle Koordinierung. IMB „Ga-
briel" nannte ihm die wichtigsten Unternehmen in 
Berlin (Ost) und weiterhin ein Züricher Unternehmen, 
Sokoli in Brüssel und eine Intema-Niederlassung in 
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Haarlem, als der BND besonderes Interesse an Unter-
nehmen im westlichen Ausland bekundete. Darüber 
hinaus war der BND stark interessiert, welche Auf-
stiegsmöglichkeiten sich für Dr. Schalck-Golod-
kowski ergäben und wer als Nachfolger olles in 
Frage käme. 

Gegenstand eines Gesprächs im Dezember 1974 war 
das Unternehmen F. C. Gerlach. Henschel erklärte 
lediglich, das Unternehmen betätige sich im Bereich 
des Stahl- und Metallhandels, werde aber anschei-
nend von dem Unternehmen Inte rna immer mehr aus 
dem Geschäft gedrängt. Bei einem Treffen Hörwarths 
mit Henschel im August 1977 teilte Hörwarth Hen-
schel mit, daß Simon Goldenberg seit einem Jahr in 
Süddeutschland lebe; dem Vernehmen nach werde 
Goldenberg vom Bundesnachrichtendienst perma-
nent beobachtet (Dokument-Nr. 17). 

Helmut Henschel berichtete dem MfS zudem vom 
Interesse des Bundesnachrichtendienstes an der Per-
son des Siegfried Brückner. Auf die Frage der BND

-

Mitarbeiter Hörwarth und Dr. Wagner, welche kon-
kreten Leistungen die Vertreterunternehmen im 
Stahlbereich erbringen würden, antwortete Helmut 
Henschel im November 1977, daß diese Leistungen 
bedeutungslos seien. 

Der Bundesnachrichtendienst befragte Helmut Hen-
schel zu den Kirchengeschäften im Zusammenhang 
mit der Stellung des Bereichs Kommerzielle Koordi-
nierung und seines Leiters Dr. Schalck-Golodkowski. 
Die MfS-Akten weisen aber nicht aus, welche Details 
Helmut Henschel an den Bundesnachrichtendienst 
weitergab. 

2. Aktivitäten des IMS „Alois" 

Ergänzende Informationen über die Art und Weise, 
wie größere, in der Bundesrepublik Deutschland 
befindliche, vor allem aus Erbschaften stammende 
Bankguthaben von Bewohnern der DDR in die DDR 
transferiert wurden, enthält ein Bericht des Mitarbei-
ters der HA I des Bereichs Kommerzielle Koordinie-
rung, Gerhard Lösch, aus dem Jahre 1982. Lösch, vom 
MfS als IMS „Alois" geführt, fertigte diesen Bericht 
über die sog. Freimachung von Konten für die  HA 

 XVIII/7 des MfS. Gerhard Lösch arbeitete in der HA I 
des Bereichs Kommerzielle Koordinierung mit dem 
OibE Albert Weißbach zusammen, der jahrelang für 
die Hauptverwaltung Aufklärung (HVA) des MfS tätig 
war (vgl. BT-Drucksache 12/7600, S. 121 und Doku-
ment-Nr. 18). 

Aufgrund devisenrechtlicher Bestimmungen, die auf 
das Militärregierungsgesetz (MRG) Nr. 53 zurückgin-
gen, konnten Bewohner der DDR nur in begrenztem 
Umfang Devisen von Konten in der Bundesrepublik 
Deutschland in die DDR transferieren (vgl. BT-Druck-
sache 12/7600, S. 221). Auch für Käufe über die 
GENEX-Organisation unter Nutzung dieser Gutha-
ben gab es jährliche Höchstbeträge, die nicht über-
schritten werden durften. Daß diese Bestimmungen 
mit Hilfe von Scheinspenden an karitative Organisa-
tionen der evangelischen Kirche umgangen wurden, 
hat der 1. Untersuchungsausschuß bereits in seinem 

Abschlußbericht dargelegt (vgl. BT-Drucksache 
12/7600, S. 221f.). Aus dem Bericht des IMS „Alois" 
an die HA XVIII/7 des MfS geht jedoch hervor, daß 
auch über die katholische Kirche und ihre karitativen 
Organisationen derartige Devisentransfers getätigt 
wurden. Hierbei wurde nach den Darstellungen des 
Berichts wie folgt vorgegangen: 

Wenn bekannt wurde, daß Bewohner der DDR grö-
ßere Guthaben in der Bundesrepublik Deutschland 
besaßen, suchte Gerhard Lösch diese Bewohner der 
DDR auf, um ihnen die Möglichkeit des vollständigen 
Transfers des Guthabens anzubieten bzw. nahezule-
gen. Er wurde dabei unterstützt von Rechtsanwalt 
Manfred Wünsche, der auch in anderen Fragen für die 
katholische Kirche tätig war. 

Erklärten sich die Betroffenen mit dem „Vorschlag" 
einverstanden, wurde vereinbart, eine Schenkungser-
klärung an die katholische Kirche zugunsten karitati-
ver Zwecke abzugeben. Die katholische Kirche über-
wies das Geld an eine karitative Organisation in Berlin 
(West), wo es abgeholt und in die DDR gebracht 
wurde. Nach Abzug einer Bearbeitungsgebühr u. a. 
für die Tätigkeit von Rechtsanwalt Wünsche überwies 
der Bereich Kommerzielle Koordinierung sodann dem 
jeweiligen Empfänger 70 % des Geldes in Mark der 
DDR, 30 % wurden als Valutaanrechte auf ein Konto 
bei einer Bank der DDR gutgeschrieben. Hierfür 
konnten sog. Forumschecks, die zum Einkauf im 
Intershop berechtigten, erworben werden oder bei der 
DDR-eigenen Genex Geschenkdienst GmbH Waren 
bestellt werden. 

Auf diesem Wege beschaffte der Bereich Kommer-
zielle Koordinierung nach Angaben von Gerhard 
Lösch jährlich zwischen 2 und 3,5 Mio. Valuta-Mark 
(VM) für den Staatshaushalt der DDR. Nach Erkennt-
nissen des Untersuchungsausschusses wurden diese 
Devisenbeträge allerdings nicht direkt in die Zah-
lungsbilanz eingestellt, sondern flossen auf das sog. 
Mielke-Konto 0528 (vgl. BT-Drucksache 12/7600, 
S. 348ff.). 

Ein weiteres Arbeitsgebiet von Gerhard Lösch alias 
IMS „Alois" war „die Tilgung von Schulden bei 
Institutionen und Bürgern der DDR, die durch aus der 
Staatsbiirgerschaft Entlassene entstanden sind. " Bei 
dieser als „Aktion Stuyvesant" bezeichneten Schul-
dentilgung erhielt Lösch Informationen über den 
Schuldner, die I-löhe der Schulden und den Namen 
der Gläubiger. Lösch vermutete, daß diese Daten über 
Albert Weißbach beschafft wurden und somit vom 
MfS stammten. Die Schulden wurden — so Lösch in 
seinem Bericht — aus Mitteln eines Kontos, das der 
Bereich Kommerzielle Koordinierung führte, getilgt. 
Es ist durchaus möglich, daß es sich bei diesem Konto 
um das Konto 0528 (sog. Mielke-Konto) handelte, das 
von Manfred Seidel in der Hauptabteilung I verwaltet 
wurde. Der Bereich Kommerzielle Koordinierung 
streckte diese Gelder vor. Am Jahresende wurde die 
Summe aller zur Schuldentilgung verausgabten Gel-
der „bei den Verhandlungen über die Höhe der 
Unterkonten 3 mit den Vertretern der Bundesrepublik 
Deutschland mit in Betracht gezogen" (mit Unter-
konto 3 ist das Verrechnungskonto für Dienstleistun-
gen im innerdeutschen Handel gemeint). 
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Auch die Beschaffung von PKW und Industriewaren 
fiel in den Zuständigkeitsbereich des IMS „Alois". Die 
Mittel für diese Sonderimporte wurden, wie der Unter-
suchungsausschuß in seinem Abschlußbericht festge-
stellt hat, aus dem Konto 0528 bereitgestellt. 

III. Hauptabteilung XVIII/8 

1. Akte über neue Lieferwege von sog. 
Embargowaren in der DDR 

Die von dem BStU gelieferte Aktenzusammenstellung 
bezüglich der HA XVIII beinhaltet lediglich ein Doku-
ment aus dem Bereich der Abteilung 8, das dem 
Untersuchungsausschuß bisher noch nicht bekannt 
war. Es stammt vom Februar 1988 und betrifft „Wei-
tere Maßnahmen zur Absicherung von sog. Embargo-
importen". 

Wolfram Zahn, in leitender Funktion für die Beschaf-
fung von Embargowaren tätig, berichtete in diesem 
handschriftlich von ihm erstellten Vermerk, daß der 
AHB Heim-Electric, Kontor 45, unter Leitung von 
Ingrid Gardon als neue „unverfängliche Lieferadresse 
für den Warenversand in die DDR" dienen sollte. 
Diese Maßnahme wurde als notwendig bezeichnet, 
weil das MfS annahm, daß Institutionen und Personen, 
die in Zusammenarbeit mit dem Bereich Kommer-
zielle Koordinierung Embargowaren beschafften — 
u. a. das Unternehmen Forgber, der AHB Elektronik 
sowie Wolfram Zahn, Dietrich Kupfer und Gerhardt 
Ronneberger — durch westliche Sicherheitsdienste 
aufgeklärt waren; daher müßten „neue Wege zur 
Abdeckung und Absicherung von Embargo-Lieferun-
gen in die DDR" gefunden werden (Dokument-
Nr. 19). 

2. Unterlagen zu Händlern mit sog. 
Embargowaren im Westen 

Der Informationsgehalt des vorliegenden Disketten

-

Teilausdrucks von Akten der HA XVIII/8 ist — bezüg-
lich der Aktivitäten des Bereichs Kommerzielle Koor-
dinierung — insgesamt gering. Dies liegt in erster 
Linie daran, daß er zum Großteil lediglich bruchstück-
hafte Informationen zu „Operativen Vorgängen" 
(0V) und „Operativen Personenkontrollen" (OPK) 
enthält, die entweder ohne sachlichen Zusammen-
hang aneinandergereiht sind oder einen Zusammen-
hang mit Aktivitäten des Bereichs Kommerzielle 
Koordinierung nicht erkennen lassen. Eine mögliche 
Erklärung für die ungeordnete Struktur des Datenma-
terials liegt darin, daß die Disketten laut Aussage des 
BStU zu einem Pilotprojekt gehörten, mit dessen Hilfe 
die Möglichkeit der elektronischen Informationsspei-
cherung und Recherche von Datenbeständen des MfS 
geprüft werden sollte. Offensichtlich wurden dabei 
vor allem Informationen aus abgeschlossenen „Ope-
rativen Vorgängen" in verschiedene Datenbanken 
eingegeben. Die Einzelinformationen in diesen 
Datenbanken sind laut Aussage des BStU nur durch 

Verknüpfung untereinander bzw. mit anderen Unter-
lagen aussagefähig. 

Zusammenhängende Sachverhalte, die neue Er-
kenntnisse zur Beschaffung von Embargowaren in 
Zusammenarbeit mit dem Bereich Kommerzielle 
Koordinierung enthalten, betreffen die „Lieferstrecke 
Thai" sowie die Unternehmen LPE und Fela. 

„Lieferstrecke Thai" 

Angaben Diet rich Kupfers (IME „Messing"), steilver-
tretender Leiter des Handelsbereichs 4 (HB 4), zufolge 
handelte es sich bei der „Lieferstrecke Thai" um einen 
der wichtigsten Beschaffungswege in Südostasien für 
den Embargohandel der ehemaligen DDR. Der Trans-
port der Embargoware erfolgte laut den Berichten von 
Dietrich Kupfer und Siegfried Schürer (IMS „Burmei-
ster"), Direktor des Kontors 45 des Handelsbereichs 4, 
über Taiwan und Zypern in die DDR. 

Der Produktionsbereich der „Lieferstrecke Thai" fir-
mierte laut Kupfer unter dem Namen: „AVANCED 
MICROCIRCUIT PRODUCTS INS". Es ist nicht aus-
zuschließen, daß es sich hierbei um einen Schreibfeh-
ler handelt; naheliegender wäre die Schreibweise: 
,,Advanced Microcircuit Products Inc". Nähere Fest-
stellungen hat der Untersuchungsausschuß dazu 
allerdings nicht treffen können. Nach den Angaben 
Kupfers war Andrew Chew Präsident des Unterneh-
mens, das seinen Sitz in Tao Yuan hatte, eine Stadt, die 
ca. 30 km von Taipeh (Taiwan) entfernt liegt. Die 
„Lieferstrecke Thai " ermöglichte den Unterlagen 
zufolge Bezüge von Embargowaren von folgenden 
Lieferanten: 

ANDO/Japan 	(Speichertestersystem) 

Topaz/Japan 	(F/E-Tester) 

LTX/USA 	 (VLSI-Testsystem) 

Ultratech/USA 	(Wafer-Stepper) 

Leybold AG/Bundes- 	(Plasmaätzer) 
republik Deutschland 

Kyocera/Japan 	(Keramikgehäuse) 

Keithley/USA 	(VLSI-Testsystem) 

Ulvac/Japan 	(Mittelstromimplanter) 

Canon/Japan 	(JuB) 

Perkin-Elmer/USA 	(JuB) 

Die Stationen der „Lieferstrecke Thai" lassen sich 
beispielhaft anhand der Lieferungen von zwei Justier- 
und Belichtungsanlagen JuB 2190 des Unternehmens 
Perkin-Elmer (USA) darstellen. In den Jahren 1987 
und 1988 wurde jeweils eine dieser Justier- und 
Belichtungsanlagen an das KCZ/ZMD (Kombinat Carl 
Zeiss Jena/Zentraler Medizinischer Dienst) der DDR 
geliefert. 

Der Transport erfolgte über den Seeweg USA  — 
Taiwan  — Zypern — DDR unter Einbeziehung des 
Unternehmens TTS, Schweiz, Inhaber: Urban, Fe-
lice. 

In Kupfers Bericht vom Oktober 1988 wird der Ablauf 
sehr anschaulich geschildert: 
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„Urban hatte den Transport der JuB 2190 PE in 
Zusammenarbeit mit seinen Verbindungsspediteuren 
in eigener Verantwortung und Regie von Taiwan/ 
Taipeh nach der DDR/Rostock übernommen, und 
obgleich die Ware als taiwanesisches Erzeugnis 
deklariert worden war, auch alle sicherheitsorganisa-
torischen Vorkehrungen getroffen. 

So erfolgte der Transport dieser Ware gemäß der 
Deklaration auf den Begleitdokumenten nach Zypern. 
Der Umschlag in Zypern erfolgte recht schnell und 
zügig. Die Sendung ist mit dem gleichen Schiff abge-
gangen, wie sie in Lanarka angekommen war. Die 
Sendung wurde entladen, ging in den Schuppen, 
wurde dort zollmäßig behandelt, und verließ dann den 
Schuppen wieder als Exportgut in die DDR Damit hat 
die Firma TTS, die allein durch Urban repräsentiert 
wird, ein weiteres Mal eine ... zuverlässige Arbeits-
weise unter Beweis gestellt." (Dokument-Nr. 20) 

Das Unternehmen LPE 

Weitere detaillierte und neue Informationen enthält 
der Diskettenausdruck zu einem Unternehmen mit 
dem Namen LPE (Geschäftsführer: Massimo Sordi). Es 
handelte sich dabei um eine Produktionsfirma für 
Epitaxieanlagen (Kristallziehanlagen zur Herstellung 
von Halbleiterelementen), die laut HA XVIII/8 weit-
gehend den sog. COCOM-Exportverboten in kommu-
nistische Staaten unterlagen. Die „Abdeckung" des 
tatsächlichen Charakters der Lieferungen erfolgte 
dabei durch die Deklaration des Embargoerzeugnis-
ses als einer Exportbeschränkungen nicht mehr unter-
liegenden Ware. Abgewickelt wurden die Geschäfte 
nach den vorliegenden Informationen über die 
schweizerische Vertreterfirma OMNE Engineering. 
Die Lieferung von Epitaxie-Meßtechnik wurde den 
Unterlagen zufolge über eine italienische Firma mit 
Namen SGS Catania vorgenommen. Es bestanden 
Kontakte zum AHB Elektronik/Handelsbereich 4, ins-
besondere zu Ronneberger (IM „Saale") und Schürer 
(IM „Burmeister/Burmeester "). Nach Erkenntnissen 
der HA XVIII/8 stand das Unternehmen im Blick-
feld der Sicherheitsdienste in der Bundesrepublik 
Deutschland (Dokument-Nr. 21). 

Das Unternehmen Fela 

Zusammenhängende neue Informationen sind auch 
über das schweizerische Unternehmen Fela vorhan-
den, dessen Geschäftsbeziehungen zur DDR vor allem 
auf dem Gebiet der Ausrüstungen und Technologien 
für die moderne Leiterplattenfertigung lagen. Das 
Unternehmen war laut HA XVIII/8 seit 1987 Mitbe-
werber für das geplante Leiterplattenwerk im Kombi-
nat Robotron. Die Geschäftsführer des Unternehmens, 
die Brüder Ernst und Hans Uhlmann, lieferten aber 
auch an den AHB Elektronik/Handelsbereich 4 Com-
puter (z. B. VAX-Rechner der Firma Digital Equip-
ment Corporation) und Softwarepakete. Kontakte 
im Handelsbereich 4 bestanden zu Ronneberger 
(IM „Saale"), Kupfer (IM „Messing") und Gath 
(IM „Hans") (Dokument-Nr. 22). 

Nach den Beschreibungen der HA XVIII/8 hatte das 
Unternehmen Zugriff zu Ausrüstungen führender 
Konzerne auf dem Gebiet der Elektronik, Meß- und 
Computertechnik, u. a. Tektronix, Phönix, Digital 
Equipment Corporation und Tomarack. Die Software-
aufträge wurden meistens über die bundesdeutsche 
Firma Megasoft realisiert. Nach Auffassung der HA 
XVIII/8 wurde das Unternehmen von westlichen 
Geheimdiensten beobachtet. 

Dossiers über sog. Embargohändler 

Neben den ungeordneten Einzelinformationen, deren 
sinnvolle Auswertung bis auf die dargestellten Fälle 
aus den obengenannten Gründen unmöglich er-
scheint, enthält der Diskettenausdruck einige zusam-
menhängende Dossiers zu einzelnen Embargohänd-
lern. Diese Dossiers waren dem Untersuchungsaus-
schuß bis auf wenige Ausnahmen bereits durch den 
Generalbundesanwalt übermittelt worden, und zwar 
in einer nichtanonymisierten Fassung. Die wenigen, 
dem Untersuchungsausschuß bislang unbekannten 
Dossiers enthalten zwar Detailinformationen zu ein-
zelnen Embargohändlern und Embargogeschäften, 
insbesondere zu Lieferwegen, Bankverbindungen 
und der Rolle von Geheimdiensten, liefern aber keine 
grundsätzlich neuen Erkenntnisse zur Einbindung des 
Bereichs Kommerzielle Koordinierung in den Embar-
gowarenhandel der DDR. Was die nachrichtendienst-
liche Nutzung des Bereichs Kommerzielle Koordinie-
rung bzw. seiner Mitarbeiter und Geschäftspartner 
durch das MfS be trifft, enthalten sie ebenfalls keine 
weiterführenden Erkenntnisse. 

Dossier „Adel" 

Das Dossier „Adel" enthält Informationen zum Leiter 
der Geschäftsstelle der Firma SEL (Standard Elektrik 
Lorenz AG) in Berlin (West), Jürgen Gräfe. Gräfe 
unterhielt enge Kontakte zur Elektronikindustrie der 
DDR. Seine Kontaktpersonen im Bereich Kommer-
zielle Koordinierung waren die Mitarbeiter des HB 4, 
Klaus Mannewitz und Dietrich Kupfer (Dokument-
Nr. 23). 

Das Dossier zu Gräfe beschäftigt sich weniger mit 
seiner Funktion als Lieferant von Embargowaren als 
mit seiner Verbindung zum Bundesnachrichtendienst 
(BND). Nach Darstellungen der HA XVIII/8 soll Gräfe 
als Leiter der SEL-Geschäftsstelle (1972 bis 1983) vom 
BND „langjährig zur umfassenden Aufklärung seiner 
DDR-Geschäftspartner" eingesetzt gewesen sein. Der 
BND soll demnach die Geschäftskontakte nicht nur 
kontrolliert, sondern auch gezielt Einfluß auf den 
Ablauf der Geschäfte genommen haben. Gräfe soll 
versucht haben, „für seine Zielpersonen in gewissem 
Umfang beruflichen und persönlichen Erfolg zu 
gewährleisten", da dies „aus der Sicht des BND mit 
ausschlaggebend für den Erfolg der Kontaktierung 
war" . 1982 soll Gräfe an der Zuführung eines Spezia-
listen der Mikroelektronik der DDR an den BND 
beteiligt gewesen sein. Die Identität dieser Person ist 
vom Untersuchungsausschuß allerdings nicht festge-
stellt worden. 
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Aus dem Dossier geht weiter hervor, daß der BND 
Anfang 1987 Kenntnis vom Verdacht des MfS erhalten 
haben soll, daß es sich bei Gräfe „um eine Agentur des 
BND handelt". Bereits 1982 war Gräfe, vermutlich aus 
Sicherheitsgründen, kurzfristig aus Geschäften mit 
DDR-Unternehmen ausgeschieden. Nach Erkenntnis-
sen des MfS lagen dem insbesondere Befürchtungen 
Gräfes zugrunde, die DDR könne Maßnahmen gegen 
ihn einleiten. 

Dossier zur Leybold AG/Hanau 

Ein Dossier der Hauptabteilung XVIII/8 vom 16. Juni 
1989 enthält Informationen über Unternehmensin-
terna der Leybold AG/Hanau. Das Dossier verweist in 
diesem Zusammenhang auf bereits früher erstellte 
Informationen über die Struktur des Unternehmens. 
Diese Informationen liegen dem Untersuchungsaus-
schuß jedoch nicht vor (Dokument-Nr. 24). 

Die Leybold AG wird im Abschlußbericht des 1. Un-
tersuchungsauschusses im Zusammenhang mit Be-
schaffungslinien und der Organisation des Imports 
von Embargowaren ab Juli 1986 sowie im Zusammen-
hang mit den von der Arbeitsgruppe Regierungkrimi-
nalität der Staatsanwaltschaft bei dem Kammerge-
richt Berlin eingeleiteten Verfahren gegen Lieferan-
ten  von Embargogütern erwähnt (vgl. BT-Drucksache 
12/7600, S. 254, 276, 424, 436). 

Das vorliegende Dossier der Hauptabteilung XVIII/8 
führt neben Informationen zu dem Arbeitsschwer-
punkt des Unternehmens im Geschäftsbereich Halb-
leitertechnik auch die Zusammenarbeit bzw. die 
Geschäftskontakte der Leybold AG mit dem Kombinat 
Carl Zeiss Jena und dem AHB Mikroelektronik/Erfurt 
sowie die Verhandlungen mit dem Importbereich 
AHB Elektronik, der Akademie der Wissenschaften 
und dem Forschungsinstitut Manfred v. Ardenne auf. 
Zudem bestünden gleichartige Kontakte zu Betrieben 
in der UdSSR. 

Laut Dossier des MfS ist die Leybold AG seit 1. Januar 
1989 — nach Angaben des Unternehmens bereits seit 
1. Januar 1987 — eine 100%ige Tochter des Degussa 
Konzerns. Der Geschäftsführer Dr. Hauff wurde laut 
MfS durch das Bundesministerium für Wirtschaft 
(BMWi) im Februar 1989 aufgefordert, alle vertragli-
chen Beziehungen zu Institutionen in der DDR einzu-
stellen, die die Lieferung technologischer Spezialaus-
rüstungen für Mikroelektronik betrafen. Parallel 
hierzu soll der Vorstand der Degussa die Leybold AG 
angewiesen haben, nur noch auszuliefern, wenn 

nachgewiesen werden könne, wer Endabnehmer und 
Betreiber der Anlage sei. 

Dossier „System" 

Das Dossier „System" enthält detaillierte Informatio-
nen zu dem österreichischen Embargohändler Leo-
pold Hrobsky, die dem Untersuchungsausschuß aller-
dings zum Teil bereits bekannt gewesen sind und 
auch in den Abschlußbericht Eingang gefunden 
haben (vgl. BT-Drucksache 12/7600, S. 268, 276). 
Neue Erkenntnisse liefert das Dossier hinsichtlich des 
Unternehmens Sepoco — Vorläufer: Ikotex AG — und 
der Handelsagentur Leopold Hrobsky, die beide von 
Hrobsky geleitet werden. Laut HA XVIII/8 dienten 
diese Unternehmen der Abwicklung finanzieller 
Transaktionen bzw. der Deklarierung von Warenbe-
gleit- und Zahlungsdokumenten der Unterlieferanten 
sowie der Aufrechterhaltung und Legendierung von 
kommerziellen Verbindungen zu den Unterlieferan-
ten (Dokument-Nr. 25). 

Ebenfalls neu sind die Informationen über die zur 
Abwicklung der finanztechnischen Angelegenheiten 
genutzten Bankverbindungen. Leopold Hrobsky 
hatte danach Konten bei der Österreichischen Volks-
banken AG und der Ersten Österreichischen Spar

-

Casse sowie ab 1985 auch ein Konto bei der Deutschen 
Handelsbank AG. 

Dossier „Paste" 

Das Dossier „Paste" enthält Erkenntnisse des MfS zu 
Heinz Schulze, Europavertreter für Dickschichtpro-
dukte des amerikanischen Chemiekonzerns Du Pont. 
Laut HA XVIII/8 lieferte Schulze in die DDR Dick-
schichtprodukte des Konzerns, die dem amerikani-
schen Embargo unterlagen; es handelt sich dabei um 
edelmetallhaltige Pasten und Kupfer-Pasten. Dazu 
beantragte er für die DDR-Kunden bei der Konzern-
leitung in den USA pauschale Exportlizenzen für Du 
Pont-Erzeugnisse, die nicht auf der Embargoliste 
standen. Unter diesen Pauschallizenzen wurden dann 
die „Embargo-Pasten" in die DDR geliefert (Doku-
ment-Nr. 26). 

Die Geschäftsbeziehungen zu den Außenhandelsbe-
trieben sowie Unternehmen der elektronischen Indu-
strie wurden über das Unternehmen Forgber abge-
wickelt. 
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B. Feststellungen zum Verhältnis von Rechtsanwalt Dr. Vogel zum Bereich 
Kommerzielle Koordinierung und zum Ministerium für Staatssicherheit 

I. Vorbemerkung 

Im Rahmen seiner Beweisaufnahme hat sich der 
Untersuchungsausschuß auch mit den sog. Kirchen-
geschäften, insbesondere mit dem Kirchengeschäft B, 
dem Häftlingsfreikauf, befaßt. Darunter waren bis 
1989/90 die humanitären Bemühungen der Regierun-
gen der Bundesrepublik Deutschl and zu verstehen, 
aus politischen Gründen verurteilte und inhaftierte 
Menschen aus der DDR-Haft freizukaufen. Neben 
dem Bereich Kommerzielle Koordinierung, der die 
kommerzielle Seite des Häftlingsfreikaufs organi-
sierte, war auf seiten der DDR der Rechtsanwalt und 
Notar Dr. Wolfgang Vogel als Bevollmächtigter der 
DDR-Regierung in den Häftlingsfreikauf involviert. 
Auf seiten der Bundesrepublik Deutschland waren 
verschiedene Rechtsanwälte, Vertreter der Bundesre-
gierung (Bundesministerium für innerdeutsche Bezie-
hungen) und das Diakonische Werk der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (EKD) beim Aushandeln 
der Listen freizukaufender Häftlinge und an der 
Abwicklung der Warenlieferungen an  den Bereich 
Kommerzielle Koordinierung beteiligt (vgl. BT

-

Drucksache 12/7600, S. 305 ff.). 

In diesem Zusammenhang hat der Untersuchungsaus-
schuß die Rolle von Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Vogel 
und dessen 1953 begonnene enge Zusammenarbeit 
mit dem MfS beleuchtet, das maßgeblich über seinen 
Vertrauensmann, Heinz Volpert, den Häftlings-
freikauf steuerte (vgl. BT-Drucksache 12/7600, 
S. 317 ff.). 

II. Neue Erkenntnisse zur Zusammenarbeit 
Rechtsanwalts Dr. Vogel mit dem Bereich 
Kommerzielle Koordinierung 

Trotz neuer Erkenntnisse über die engen Verflechtun-
gen des Rechtsanwalts Vogel auf der einen und dem 
Bereich Kommerzielle Koordinierung auf der anderen 
Seite mit dem MfS und mit Heinz Volpert hat der 
Untersuchungsausschuß auch nach Auswertung wei-
terer Akten keine direkten Kontakte zwischen Vogel 
und dem Bereich Kommerzielle Koordinierung fest-
stellen können. 

Zwar bestand, wie im Abschlußbericht des Untersu-
chungsausschusses dargestellt, eine Verbindung Vo-
gels zum Bereich Kommerzielle Koordinierung; aller-
dings blieb diese auf einige Grundstücksverkäufe 
beschränkt (vgl. BT-Drucksache 12/7600, S. 321). In 
diesen Fällen hatte der Stellvertreter Manfred Seidels 
in der Hauptabteilung I des Bereichs Kommerzielle 
Koordinierung, Dr. Klaus-Dieter Neubert, für den 
Bereich Kommerzielle Koordinierung Grundstücke 

von Mandanten Vogels erworben und diese in der 
Kanzlei Vogels notariell beurkunden lassen. 

Der beim Ministerium für Staatssicherheit als GM 
„Georg" geführte Rechtsanwalt Vogel nahm nach 
Erkenntnis des Untersuchungsausschusses keinen 
Einfluß auf die kommerzielle Abwicklung des Häft-
lingsfreikaufs aus der DDR. Vogel bestimmte aber  — 
in  Absprache mit dem MfS — die Höhe der Gegenlei-
stung, die die Bundesregierung als Warenlieferung in 
die DDR zu transferieren hatte und deren Vermark-
tung von einem Unternehmen des Bereichs Kommer-
zielle Koordinierung, der Intrac Handelsgesellschaft 
mbH, übernommen wurde. 

III. Neue Erkenntnisse zur Zusammenarbeit 
Rechtsanwalts Dr. Vogel mit dem 
Ministerium für Staatssicherheit 

Obwohl die Personalakte und der sog. Arbeitsvorgang 
des GM „Georg" im März 1957 mit der Begründung, 
der GM „Georg" sei unehrlich und handle eigen-
mächtig, von dem damaligen Hauptmann der MfS

-

Abteilung V/5, Heinz Volpert, geschlossen und zur 
Einsichtnahme gesperrt wurde, war dies, wie der 
Untersuchungsausschuß in seinem Bericht festgestellt 
hat, nicht das Ende der Zusammenarbeit Vogels mit 
dem MfS. 

Dem Untersuchungsausschuß sind durch den Bundes-
beauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheits-
dienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik (BStU) weitere Akten zugänglich gemacht 
worden, die eine intensive Zusammenarbeit Rechts-
anwalts Vogel mit dem MfS für den Zeitraum von 1957 
bis 1966 belegen. Anhand dieser Dokumente hat der 
Untersuchungsausschuß festgestellt, daß der Abbruch 
der Beziehungen des MfS zu Vogel nur eine Tarnung 
war, um ihn zum einen vor Nachforschungen bundes-
deutscher Seite, zum anderen auch vor eventuellen 
Nachforschungen seitens verschiedener Dienstein-
heiten des MfS zu schützen. Weder offiziell noch 
inoffiziell sollten die Kontakte Vogels zum MfS 
bekannt werden. 

Nach Erkenntnissen des Untersuchungsausschusses 
hat Vogel sogar mindestens bis 1968 für das MfS unter 
dem Decknamen „Georg" gearbeitet und Berichte 
geliefert. Es besteht durchaus die Möglichkeit, sogar 
die Wahrscheinlichkeit, daß Vogel auch nach 1968 
engen Kontakt zum MfS unterhielt. Nach Ansicht des 
Untersuchungsausschusses ist es durchaus möglich, 
daß weitere Akten über die Zusammenarbeit des GM 
„Georg" zum MfS existierten oder noch existieren, die 
entweder im Herbst 1989 oder später vernichtet wur- 
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den oder bis heute unentdeckt geblieben sind. Mög-
lich ist auch, daß Vogel den Aliasnamen wechselte. 

Vogel hatte zwischen 1957 und 1966 drei Führungs-
offiziere, die in der Abteilung V/5 beschäftigt waren: 
Nachfolger Hauptmann Johdes als Führungsoffizier 
und ständiger Ansprechpartner Vogels beim MfS war 
Unterleutnant Knoll; ihm folgte Oberleutnant Som-
mer, der unter dem Decknamen „Rüger" Vogel in 
dessen Kanzlei mit den Worten: „Oberste Staatsan-
waltschaft, Rüger" telefonisch kontaktierte. Mit dem 
Beginn des Häftlingsfreikaufs durch die Bundesregie-
rungen in den 60er Jahren übernahm der Mitinitiator 
des Häftlingsfreikaufs und Vertraute Erich Mielkes, 
Heinz Volpert, als Leiter der Abteilung V/5 und später 
als stellvertretender Leiter der HA XX die Anleitung 
von Vogel alias GM „Georg". 

Die vom jeweiligen Führungsoffizier formulierten 
Treffberichte enthalten detaillierte Informationen 
über die Mandanten und Gespräche Vogels, die er im 
Zusammenhang mit seiner anwaltlichen Tätigkeit mit 
Rechtsanwälten der Rechtsschutzstelle in Berlin 
(West) führte. 

Ferner sind die ersten Begegnungen Vogels mit Ver

-

tretern der Bundesregierung dokumentiert. Ge

-

sprächsgegenstand bei diesen Treffen Mitte der 

60er Jahre war der Freikauf von Häftlingen, die 
aufgrund politischer Vergehen in der DDR zu Haft-
strafen verurteilt worden waren. 

Wie der Untersuchungsausschuß in seinem Abschluß-
bericht darlegt hat und wie durch diverse Berichte und 
Informationen des MfS neuerlich bestätigt worden ist, 
hatte das Ministerium für Staatssicherheit Rechtsan-
walt Vogel in den 50er Jahren gezielt „aufgebaut", 
anfänglich, um über die Rechtsschutzstelle in Berlin 
(West) zu informieren, später, um in Zusammenarbeit 
mit Heinz Volpert den Freikauf von politischen 
Häftlingen aus den DDR-Gefängnissen zu koordi-
nieren. 

Das MfS unterstützte Vogel bei der Beantragung einer 
Zulassung als Rechtsanwalt in Berlin (West), indem es 
Vogel ermöglichte, ungehindert von Berlin (Ost) nach 
Berlin (West) zu reisen. Das Ansehen Vogels in der 
Bundesrepublik Deutschland wurde dadurch gestei-
gert, daß es Vogel möglich war, Versprechen hinsicht-
lich Haftentlassungen zu geben, die dann mit Einver-
ständnis Erich Mielkes realisiert wurden. Der Unter-
suchungsausschuß hat festgestellt, daß ohne die mas-
sive Unterstützung und Förderung des MfS die Kar-
riere des Rechtsanwalts Vogel nicht diesen Verlauf 
hätte nehmen können. 

C. Feststellungen zur Bedeutung der O tto Scheurmann Bank-KG 
für die Tätigkeit des Bereichs Kommerzielle Koordinierung 

I. Vorbemerkung 

Nach Auswertung weiterer Akten und der Ergebnisse 
der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen über die 
Anstalt Mondessa und die Otto Scheurmann Bank-KG 
hat der Untersuchungsausschuß folgendes festge-
stellt: 

Um seine Geschäfte mit Devisen unkontrolliert abwik-
keln zu können, arbeitete der Bereich Kommerzielle 
Koordinierung seit den 60er Jahren regelmäßig mit 
der in Berlin (West) ansässigen Otto Scheurmann 
Bank-KG zusammen. Dem Leiter des Bereichs Kom-
merzielle Koordinierung, Dr. Alexander Schalck-
Golodkowski, war es mit Hilfe verdeckter Konten bei 
der Otto Scheurmann Bank-KG möglich, Geldtrans-
fers in die DDR unter Umgehung der Bestimmungen 
für den innerdeutschen Zahlungsverkehr in der Bun-
desrepublik Deutschland vorzunehmen; außerdem 
wollte er gegenüber „DDR-Institutionen" — wie er es 
selbst beschreibt — den „konspirativen Charakter der 
im Bereich Kommerzielle Koordinierung typischen 
Geldbewegungen" wahren. Im Postverkehr des 
Bereichs Kommerzielle Koordinierung mit der in 
Zürich ansässigen Bank für Handel und Effekten 
(BHE) diente die Otto Scheurmann Bank-KG als 
Anlaufstelle für Kuriere Dr. Alexander Schalck-
Golodkowskis. Dessen Frau führte unter ihrem Mäd-
chennamen Gutmann bei der Otto Scheurmann Bank

-

KG 1989/90 ein Schließfach. 

Welche wichtige Rolle Dr. Schalck-Golodkowski der 
Verbindung zu einer „Vertrauensbank mit Sitz in 
einem Land, in dem ein unbeschränkter Devisentrans-
fer garantiert wird", beimaß, hatte er in seiner 
gemeinsam mit dem MfS-Offizier Heinz Volpert ver-
faßten Dissertation aus dem Jahre 1970 beschrieben. 
Im Zusammenhang mit Überlegungen zur „Gründung 
von Firmen und deren Unterhaltung" führte Dr. 
Schalck-Golodkowski damals aus: 

„Diese bisherigen Erfahrungen ergeben sich aus der 
Zusammenarbeit mit einem langansässigen Bank-
haus in der Schweiz und einer Westberliner privaten 
Bankgesellschaft. Für die Durchführung spezieller 
Bankoperationen der Firmen eignen sich keine Groß-
banken" (vgl. BT-Drucksache 12/3462, S. 247 f.). 

Der Untersuchungsausschuß hat Hinweise dafür, daß 
Dr. Schalck-Golodkowski mit der privaten Bankge-
sellschaft in Berlin (West) die Otto Scheurmann Bank

-

KG am Kurfürstendamm gemeint hat, die seit 1982 
eine 100%ige Tochter der Dresdner Bank Berlin AG 
ist, die wiederum bis 1989 unter Bank für Handel und 
Industrie AG firmierte. 

Nach der Darstellung in der Dissertation Dr. Alexan-
der Schalck-Golodkowskis sollten die Bankverbin-
dungen der Unternehmen über Nummernkonten und 
Deckadressen für die Bankpost abgedeckt werden. 
In diesem Zusammenhang heißt es in der Disserta-
tion: 
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„Der Prokurist oder Inhaber der Bank, der als Vertrau-
ensperson der abgedeckten DDR-eigenen Firma f un

-

giert, ist ein wichtiger Geheimnisträger, da er neben 
dem Firmengründer bzw. vorgeschobenen Finanzier 
gegenüber den ausländischen Behörden zugleich 
auch die Kontaktpersonen aus der DDR persönlich 
kennt." 

Diese Ausführungen basieren offensichtlich auf ersten 
Erfahrungen, die der Bereich Kommerzielle Koordi-
nierung und Dr. Schalck-Golodkowski in den 60er 
Jahren mit Schweizer Banken und mit der Otto 
Scheurmann Bank-KG gemacht hatten. 

II. Zusammenarbeit des Bereichs Kommerzielle 
Koordinierung mit der O tto Scheurmann 
Bank-KG in den 60er und 70er Jahren 

1. Die Konten von Josef und Simon Goldenberg 

Nach Auskunft der Otto Scheurmann Bank-KG vom 
4. Oktober 1994 hatten Josef und Simon Goldenberg 
vom 12. Januar 1968 bis zum 2. Dezember 1975 
Gemeinschaftskonten und ein Wertpapierdepot unter 
den Nummern 53 396, 57 200, 53 863 F (Festgeld) und 
53 798 (US-Dollar Währungskonto) bei der Otto 
Scheurmann Bank-KG in Berlin (West) (Dokument-
Nr. 27). 

Zu den Konten 53 396 und 57 200 liegen dem Unter-
suchungsausschuß aus den 60er und 70er Jahren 
Unterlagen vor. Bei den Konten handelt es sich um 
gemeinschaftliche Ausländer-DM-Konten. Kontoin-
haber waren Josef und Simon Goldenberg, die in Genf 
ansässig waren, wie sich aus der Korrespondenzan-
schrift der Otto Scheurmann Bank-KG auf Buchungs-
belegen und Kontoauszügen ergibt. 

Über die Konten 53 396 und 57 200 hatte nach Anga-
ben der Otto Scheurmann Bank-KG vom 4. Oktober 
1994 auch Dr. Alexander Schalck-Golodkowski Voll-
macht. Diese Angaben stehen im Widerspruch zur 
Aussage Dr. Schalck-Golodkowskis, der am 3. De-
zember 1993 vor dem Untersuchungsausschuß 
behauptet hat, er habe bei der Otto Scheurmann 
Bank-KG weder Konten noch Vollmacht über Konten 
gehabt. 

Bei einem gemeinschaftlichen Konto können die Inha-
ber entweder nur gemeinsam oder einzeln über das 
Konto verfügen; je nachdem handelt es sich um ein 
„Und-" oder ein „Oder-Konto". Während der Unter-
suchungsausschuß die genaue Verfügungsberechti-
gung beim Konto 57 200 nicht hat feststellen können, 
handelte es sich bei dem Konto 53 396 um ein Oder

-

Konto, wie noch näher darzulegen sein wird. 

Die Geschäftstätigkeit Simon Goldenbergs ist bereits 
im Abschlußbericht des 1. Untersuchungsausschusses 
vom 24. Mai 1994 ausführlich erörtert worden (vgl. 
BT-Drucksache 12/7600). 

Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß Golden-
berg, ein ehemaliger französischer Staatsbürger türki-
scher Herkunft, sich 1958 in Berlin (Ost) selbständig 
machte und mit vermutlich staatlichen Geldern das 

Unternehmen Simon Industrievertretungen gründete. 
Bereits 1956 hatte Goldenberg Kontakte mit dem 
Ministerium für Staatssicherheit. Seit Gründung des 
Bereichs Kommerzielle Koordinierung war das Unter-
nehmen Dr. Schalck-Golodkowski persönlich unter-
stellt. Einer der wichtigsten Geschäftspartner war das 
zum Nahrungsmittelkonzern März gehörende bun-
desdeutsche Unternehmen Marox. 

1976 siedelte Goldenberg unter ungeklärten Umstän-
den nach Rosenheim in die Bundesrepublik Deutsch-
land über. Die Übersiedlung soll mit Hilfe des Mini-
steriums für Staatssicherheit ermöglicht worden sein. 
In Rosenheim führte Simon Goldenberg ein Import-
Export-Geschäft, nachdem zu Beginn des Jahres 1976 
die Geschäfte der Simon Industrievertretungen im 
Rahmen einer Vereinbarung zwischen dem stellver-
tretenden Leiter des Bereichs Kommerzielle Koordi-
nierung, Manfred Seidel, und Goldenberg durch eine 
gleichnamige GmbH übernommen worden waren. An 
der Simon Industrievertretungen GmbH waren zu 
66,67 % die Transinter GmbH und zu 33,3 % die 
Textilvertretungen GmbH beteiligt. Kurz vor der 
Übersiedlung Goldenbergs waren die Konten bei der 
Otto Scheurmann Bank-KG am 2. Dezember 1975 
aufgelöst worden. 

Goldenberg erhielt die Möglichkeit, sowohl Devisen-
konten bei der Deutschen Handelsbank AG zu behal-
ten, als auch die Geschäfte eines Unternehmens 
Simetal in Vaduz weiterzuführen, über das bis zu 
diesem Zeitpunkt der gesamte Scheckverkehr der 
Simon Industrievertretungen abgewickelt worden 
war. 

Simon Goldenbergs Bruder Josef war Fleischgroß-
händler und Gastwirt in Paris und hatte gleichfalls 
Kontakte zu Dr. Schalck-Golodkowski. 

a) Das Konto 53 396 

Einzelheiten zu dem Ausländer-DM-Konto Nr. 53 396 
für Josef und Simon Goldenberg bei der Otto Scheur-
mann Bank-KG ergeben sich aus Kontoauszügen, 
Buchungsbelegen und insbesondere einer Scheck-
nachweisliste, die dem Untersuchungsausschuß vor-
gelegen haben. 

Der Untersuchungsausschuß geht davon aus, daß 
Josef und Simon Goldenberg getrennt über das Konto 
verfügen konnten, da die Buchungsbelege für das 
Konto die Bezeichnung „Josef oder Simon Golden-
berg" tragen. 

Über das Konto war — wie von der Otto Scheurmann 
Bank-KG auf Anfrage des 1. Untersuchungsausschus-
ses bestätigt — neben Simon und Josef Goldenberg 
auch Dr. Alexander Schalck-Golodkowski verfü-
gungsberechtigt. In welcher Weise Dr. Schalck-
Golodkowski davon Gebrauch machte, ergibt sich aus 
einem von ihm unterzeichneten, vermutlich vom 
Januar 1969 stammenden Blankoscheck (Dokument-
Nr. 28). Einen entsprechenden Hinweis fand der 
Untersuchungsausschuß in einer Schecknachweis

-l iste für die Zeit zwischen April 1968 und September 
1969, in der 24 Schecks in der Größenordnung zwi- 
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sehen 11 000 DM und 384 000 DM auf das Konto 
gezogen wurden (Dokument-Nr. 29). 

Der konkrete Verwendungszweck für die über die 
Schecks ausgezahlten Geldbeträge ist nur in einigen 
Fällen feststellbar. Unter anderem flossen nach den 
Scheckbelegen am 13. Juni 1969 20 000 DM in bar als 
Honorar an den Rechtsanwalt Reymar von Wedel aus 
Berlin (West). Dieses Geld stammte von dem im 
Bereich Kommerzielle Koordinierung Hauptabtei-
lung I von Manfred Seidel geführten sog. Mielke-
Konto 0528 (vgl. BT-Drucksache 12/7600, S. 348 ff.). 
Rechtsanwalt von Wedel wirkte zu Beginn der 60er 
Jahre beim Häftlingsfreikauf mit. Nach Einschaltung 
der Bundesregierung in den Freikauf bemühte sich 
von Wedel um sog. „Bar-Mandate". Dieser Begriff 
steht für private Freikäufe, die von der Bundesregie-
rung mißbilligt wurden. Ob die Zahlung von 20 000 
DM im Zusammenhang mit einer solchen Transaktion 
gestanden hat, ergibt sich nicht aus den dem Aus-
schuß vorliegenden Dokumenten. Da Rechtsanwalt 
von Wedel schon Ende der 60er Jahre in die Abwick-
lung von Erbschaftsangelegenheiten eingeschaltet 
war, ist es nicht auszuschließen, daß diese Honorar-
forderung von Wedels im Zusammenhang mit diesen 
Mandaten zu sehen ist. 

Mehrere Be träge in der Größenordnung zwischen 
100 000 und 205 000 DM flossen der Schecknachweis-
liste zufolge in die Fondsverwaltung der Hauptabtei-
lung II des Bereichs Kommerzielle Koordinierung 
unter der Leitung von Meta Bleßing. 

Be träge in der Größenordnung zwischen 106 000 DM 
und 350 000 DM kamen der Abteilung Verkehr des 
Zentralkomitees der SED zugute. Der genaue Ver-
wendungszweck versteckt sich hinter Phantasiebe-
zeichnungen wie „Antigone, Hera, Agatha, Carmen, 
Lohengrin, Zauberflöte, Herakles und Rigoletto". Was 
im einzelnen hinter diesen Bezeichnungen steht, hat 
der Untersuchungsausschuß nicht in Erfahrung brin-
gen können. 

Laut Schecknachweisbuch wurden nach einer Son-
derentscheidung des Sekretärs für Wirtschaft im Zen-
tralkomitee der SED, Dr. Günter Mittag, aus dem 
Guthaben auch Mittel für eine Vergoldungsanlage 
verwendet. 

Das Konto 53 396 wurde durch Erlöse aus Wertpapier-
verkäufen, Dividendenerträgen und Bareinzahlun-
gen gespeist. Dem Untersuchungsausschuß haben 
Buchungsbelege und Abrechnungen aus Wertpapier-
geschäften aus den Jahren 1973 bis 1975 vorgelegen, 
aus denen sich Gutschriften bis zu einer Größenord-
nung von 300 000 DM nachweisen lassen. Weiterge-
hende Informationen zu dem Geldzugang auf das 
Konto 53 396 haben dem Untersuchungsausschuß 
nicht vorgelegen. 

b) Das Konto 57 200 

Die Otto Scheurmann Bank-KG führte neben dem 
bereits erwähnten Konto 53 396 für Josef und Simon 
Goldenberg ein weite res Ausländer-DM-Konto mit 
der Nummer 57 200. Nach Angaben der Otto Scheur-
mann Bank-KG vom 4. Oktober 1994 hatte auch Dr. 

Alexander Schalck-Golodkowski Vollmacht über die-
ses Konto. 

Das Konto existierte seit Januar 1968. Wie beim Konto 
53 396 liegt dem Untersuchungsausschuß kein Konto-
eröffnungsantrag über dieses Konto vor. Für die ersten 
Jahre fehlen auch andere Informationen zu dem 
Konto. Ein erster Hinweis findet sich in einem Tages-
auszug der Otto Scheurmann Bank-KG vom 31. März 
1970. 

Ob Josef und Simon Goldenberg über das Konto nur 
gemeinschaftlich verfügen konnten oder ob sie 
jeweils getrennt verfügungsberechtigt waren, ist 
unter Berücksichtigung der dem Untersuchungsaus-
schuß vorliegenden Dokumente nicht eindeutig zu 
klären. In einem Buchungsbeleg vom 1. Ap ril 1970 
lautet die Postanschrift „Herren Josef und Simon 
Goldenberg", in einem Beleg vom 16. Januar 1973 
lautet die Anschrift „Herrn Josef Goldenberg oder 
Simon Goldenberg". 

Über das Konto wurden Barschecks auf Josef und 
Simon Goldenberg eingelöst. Daneben finden sich in 
den Akten mehrere Blankoschecks mit den Unter-
schriften von Josef und Simon Goldenberg für das 
Konto 57 200 (Dokument-Nr. 30). 

Aus den dem Untersuchungsaussschuß zur Verfü-
gung stehenden Unterlagen geht hervor, daß dem 
Konto Schecks des bayerischen Fleisch-Unterneh-
mens März gutgeschrieben wurden. Das Unterneh-
men hatte seit den 60er Jahren im innerdeutschen 
Handel Geschäfte mit der DDR gemacht und dabei 
ursprünglich mit Simon Goldenberg als Vertreter in 
der DDR zusammengearbeitet. Wie Goldenberg vor 
dem Bayerischen Untersuchungsausschuß berichtete, 
habe er die Provisionen dafür „in die Schweiz" 
überwiesen erhalten. 

Es existiert ebenfalls eine Gutschrift des März-Kon-
kurrenten Moksel über 200 000 DM. Mit welchem 
Geschäft diese Gutschrift verbunden war, hat der 
Untersuchungsausschuß den Unterlagen nicht ent-
nehmen können. Simon Goldenberg hat in seiner 
Vernehmung vor dem bayerischen Untersuchungs-
ausschuß erklärt, er habe nie mit Moksel Geschäfte 
gemacht. Zwar hätte Moksel versucht, ihn für 
1 000 000 DM von März abzuwerben, dieses Angebot 
habe er aber zurückgewiesen. Der Untersuchungs-
ausschuß hat nicht geklärt, ob die Zahlung von Moksel 
an Goldenberg im Zusammenhang mit der versuchten 
Abwerbung stand (Dokument-Nr. 31). 

Darüber hinaus liegen dem Untersuchungsausschuß 
Belege über Beträge zwischen ca. 100 000 DM bis ca. 
250 000 DM vor, die auf das Konto bei der Otto 
Scheurmann-KG in Berlin bar eingezahlt worden sind. 
Urheber und Anlaß der Zahlungen sind aus den 
Dokumenten nicht ersichtlich. 

Das Unternehmen Simetal und das Konto 57 200 

Dem Untersuchungsausschuß liegt ein Anhaltspunkt 
dafür vor, daß das Konto 57 200 möglicherweise auch 
dazu verwendet wurde, Finanztransaktionen im 
Zusammenhang mit kriminellen Handlungen zu 
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ermöglichen. Buchungsbelege für das Konto, die aus 
den Jahren 1970 bis 1972 stammen, tragen die Post-
anschrift 
„Josef und Simon Goldenberg 
(Simetal Genf)". 

Nach Aussage des französischen Journalisten Jean

-

Marie Stoerkel vor dem Bayerischen Untersuchungs-
ausschuß am 2. November 1993 soll sich Simon 
Goldenberg des Unternehmens Simetal in Genf bzw. 
Berlin (Ost) bedient haben, um Schmuggelgeschäfte 
— unter anderem mit Zigaretten — durchzuführen. 
Hinweise auf das Fortbestehen des Unternehmens 
Simetal noch im Jahre 1976 ergeben sich aus einem 
Übergabe-/Übernahmeprotokoll zwischen Simon 
Goldenberg und Werner Weber vom Januar 1976, 
das Unternehmen Simon Industrievertretungen, 
1058 Berlin, Schönhauserallee 26 a betreffend. Dort 
heißt es: „Die Herren Seidel u. Goldenberg kamen 
überein, daß die Fa. Simetal weiter für Herrn Golden-
berg bestehen bleibt." 

In diesem Übergabeprotokoll wird der Sitz des Unter-
nehmens Simetal mit Vaduz, Liechtenstein, angege-
ben. 

Trotz intensiver Recherchen ist es dem 1. Untersu-
chungsausschuß nicht gelungen, nähere Einzelheiten 
über das Unternehmen zu erhalten, die den Verdacht 
der illegalen Tätigkeit erhärten könnten. 

Abwicklung von Erbschaftsangelegenheiten 
und Schenkungen über das Konto 57 200 

Zwischen 1970 und 1975 — nur für diesen Zeitraum 
haben dem Untersuchungsausschuß die Kontoaus-
züge vorgelegen — wurden über das Konto 57 200 
Zahlungen aus der Bundesrepublik Deutschland an 
Begünstigte in der DDR transferiert. Dabei überwie-
sen bundesdeutsche Banken im Auftrag von Rechts-
anwälten oder Privatpersonen aus der Bundesrepu-
blik Deutschland Geldbeträge unterschiedlicher 
Höhe auf das Goldenberg-Konto 57 200 bei der Otto 
Scheurmann Bank-KG unter Nennung des Begünstig-
ten in der DDR. 

Anlaß für diese Transaktionen waren hauptsächlich 
Auflösungen von Anderkonten und Erbschaften. In 
einigen Fällen erfolgten auch monatliche, von Privat-
personen über eine bundesdeutsche Bank veranlaßte 
Einzahlungen. Die Beträge bewegten sich zwischen 
300 DM und 300 000 DM. Begünstigte waren in der 
Regel Privatpersonen in der DDR. Dem Untersu-
chungsausschuß haben aber auch Belege und Konto-
auszüge vorgelegen, die dokumentieren, daß auch 
Rechtsanwalt Manfred Wünsche, der Vertrauensan-
walt der katholischen Kirche in der DDR war, zu 
diesem Personenkreis gehörte oder er zumindest den 
Auftrag hatte, das Geld an  einen bestimmten Empfän-
ger weiterzuleiten. Wie dies geschah, hat der Unter-
suchungsausschuß nicht klären können. Die an Wün-
sche transferierten Beträge bewegten sich zwischen 
50 000 DM und 100 000 DM. 

Der Grund für diesen Transferweg war, daß — wie 
bereits im Abschlußbericht des 1. Untersuchungsaus

-

schusses dargelegt — Geldvermögen von DDR

-

Bewohnern in der Bundesrepublik Deutschland nach 
den devisenrechtlichen Bestimmungen der Bundesre-
publik Deutschland für einen Transfer in die DDR 
bzw. nach Berlin (Ost) gesperrt waren. Über die 
entsprechenden Guthaben konnte der Konto-Inhaber 
nur in begrenztem Maße frei verfügen. Bei Auflösung 
von Sperrkonten mußte die Deutsche Bundesbank 
bzw. die zuständige Landeszentralbank informiert 
und deren Genehmigung eingeholt werden, wobei 
die Landeszentralbank als nachgeordnete Bundesbe-
hörde tätig war. Dies galt insbesondere dann, wenn 
geplant war, die Guthaben in die DDR zu transferie-
ren. 

Da das Goldenberg-Konto bei der Otto Scheurmann 
Bank-KG als Ausländer-DM-Konto geführt wurde, 
fielen Auszahlungen oder Überweisungen aus einem 
Sperrguthaben nicht unter die Beschränkungen des 
Militärregierungsgesetzes Nr. 53 bzw. die für Berlin 
geltende Verordnung 500. Verfügungen zugunsten 
von Konten im westlichen Ausland konnten hingegen 
vorgenommen werden. Auch Unterstützungszahlun-
gen aus der Bundesrepublik Deutschl and an DDR

-

Bewohner, die über das Goldenberg-Konto gebucht 
wurden, waren so möglich. 

In regelmäßigen Abständen wurden die DM-Beträge 
vom Konto 57 200 abgebucht. Dem Untersuchungs-
ausschuß haben keine Informationen vorgelegen, wer 
die Abbuchung der Gelder veranlaßte und was mit 
den Geldern nach der Abbuchung geschah. Ungeklärt 
ist auch geblieben, wie diese Gelder in die DDR 
gelangten und dort an die Begünstigten ausgezahlt 
wurden. Der Untersuchungsausschuß hat schon in 
seinem Abschlußbericht festgestellt, daß die aus der 
Auflösung von Sperrguthaben in der Bundesrepublik 
Deutschland stammenden Gelder an den Bereich 
Kommerzielle Koordinierung flossen und von Man-
fred Seidel dem sog. Mielke-Konto 0528 gutgeschrie-
ben wurden (vgl. BT-Drucksache 12/7600, S. 348 ff.). 
Es ist wahrscheinlich, daß auch die über das Golden-
berg-Konto geflossenen DM-Beträge letztlich auf dem 
Konto 0528 verbucht wurden. 

Eine Möglichkeit der Auszahlung in der DDR schildert 
Gerhard Lösch, wissenschaftlicher Mitarbeiter der 
Hauptabteilung I des Bereichs Kommerzielle Koordi-
nierung, in einem aus dem Jahre 1982 stammenden 
Bericht an  das Ministerium für Staatssicherheit, 
Hauptabteilung XVIII/7, den er als IMS „Alois" ver-
faßte. Danach wurden zumindest in den 80er Jahren 
— wie unter A. II. 2. dargelegt — bei der Transferie-
rung von Erbschaften aus der Bundesrepublik 
Deutschland in die DDR 70 % der Erbschaft in Mark 
der DDR ausgezahlt und 30 % in Form von Valutaan-
rechten bei einer DDR-Bank gutgeschrieben (Doku-
ment-Nr. 18). 

Der Untersuchungsausschuß hat nicht klären können, 
woher die bundesdeutschen Auftraggeber (Privatper-
sonen oder Rechtsanwälte) die Kenntnis der Konto

-

Nummer 57 200 bei der Otto Scheurmann B ank-KG 
hatten. Diese Auftraggeber hatten in wenigstens zwei 
Fällen Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der 
Abwicklung des Geldtransfers über das Konto 57 200, 
die zu Nachfragen bei der Bank bezüglich des Kontos 
führten. Die Otto Scheurmann Bank-KG erteilte in 
beiden Fällen die Auskunft, bei dem Konto 57 200 
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handele es sich um ein frei verfügbares Ausländer

-

DM-Konto. 

2. Das Konto 63 700 der Intrac S. A. Lugano 

Auch das Schweizer Unternehmen Intrac S. A. 
Lugano, das im Embargohandel tätig war, unterhielt 
ein Konto bei der Otto Scheurmann Bank-KG. An 
diesem Unternehmen war der Leiter der Hauptabtei-
lung I des Bereichs Kommerzielle Koordinierung, 
Manfred Seidel, ab 1978 zu 40 % beteiligt; ebenfalls 
40 % hielten Gerda und Ottokar Hermann (vgl. 
BT-Drucksache 12/3920, S. 51 und BT-Drucksache 
12/7600, S. 268). 

Für dieses Konto der Intrac S. A. waren seit seiner 
Eröffnung am 11. Dezember 1975 Dr. Alexander 
Schalck-Golodkowski, der Präsident der Intrac S. A., 
Ottokar Hermann, und sein Stellvertreter, Manfred 
Seidel, einzelzeichnungsberechtigt. Sigrid Gutmann, 
die spätere Frau Schalck-Golodkowski, konnte gemein-
schaftlich mit einem der Einzelzeichnungsberechtigten 
über das Konto verfügen (Dokument-Nr. 32-33). 

Daß Dr. Schalck-Golodkowski sowohl für die beiden 
bereits genannten Konten 53 396 und 57 200 als auch 
für dieses Konto zeichnungsberechtigt war, hat er 
gegenüber dem Untersuchungsausschuß verschwie-
gen. Bei seiner Vernehmung am 3. Dezember 1993 hat 
er erklärt: „Ich hatte bei der Bank Scheurmann keine 
Konten". Auf Nachfrage hat er damals ergänzt, auch 
keine auf ihn ausgestellte Vollmachten für Konten bei 
dieser Bank gehabt zu haben. Bei seiner Vernehmung 
am 20. Januar 1994 hat Dr. Alexander Schalck-
Golodkowski nur mitgeteilt, daß er bei der Otto 
Scheurmann Bank-KG Vollmacht für Konten der 
Anstalt Mondessa besessen habe und über diese 
Konten auch Bargeld transferiert worden sei. Die 
Vollmachten, die er für die Goldenberg-Konten bzw. 
für das Intrac-Konto bei der Otto Scheurmann Bank-
KG hatte, hat er auch bei dieser Vernehmung nicht 
erwähnt. Daß Dr. Alexander Schalck-Golodkowski 
über diese Konten Vollmacht hatte, ist von der Otto 
Scheurmann Bank-KG auf Nachfrage dem Untersu-
chungsausschuß bestätigt worden. 

Zu dem Intrac-Konto 63 700 haben dem Untersu-
chungsausschuß neben dem Kontoeröffnungsantrag 
und dem Unterschriftsprobenblatt nur noch ein 
Kontoauszug, eine Einzahlungsquittung mit Datum 
18. Dezember 1975, eine Empfangsbestätigung zu 
zwei Scheckeinreichungen sowie ein handschriftlich 
geführtes Kontenblatt vorgelegen. Aus diesen Doku-
menten ist ersichtlich, daß am 18. Dezember 1975 das 
Konto mit 100 000 DM im Soll stand. Mit Wertstellung 
19. Dezember 1975 wurden zwei Schecks, gezogen 
auf die damalige Filiale der Otto Scheurmann Bank

-

KG in Frankfurt mit einem Wert von insgesamt 
483 875,30 DM, als Eingang verbucht. Auf dem Kon-
tenblatt ist zu diesem Zahlungseingang vermerkt, daß 
es sich einmal um einen Scheck, gezogen auf das 
Konto 57 200 in Höhe von 132 783,08 DM, und zum 
zweiten um einen Scheck, gezogen auf das Konto 
53 396 in Höhe von 151 092,22 DM, handelte. Weiter 
wurde auf diesem Blatt eine als Sondermaßnahme 
deklarierte Einzahlung in Höhe von 3 700 DM ver-

bucht. Zu diesem Betrag hat dem Untersuchungsaus-
schuß die Einzahlungsquittung der Otto Scheurmann 
Bank-KG mit dem Text: „Zur Gutschrift/für Rechnung 
Intrac S. A., Lugano DM 2 400 Nachlass ... DM 1 000 
Nachlass ... DM 300 für ..." vorgelegen. Dabei 
handelt es sich — wie schon zum Konto 57 200 
beschrieben — um Zahlungen im Rahmen von 
Abwicklungen von Erbschaftsangelegenheiten. 

Ebenfalls am 19. Dezember 1975 wurde eine Summe 
von 10 000 DM vom Konto abgezogen, so daß insge-
samt 377 577,30 DM Haben verbucht waren. 

Weitere Feststellungen zum Konto 63 700, das nach 
Auskunft der Otto Scheurmann Bank-KG bis Ap ril 
1979 existierte, hat der Untersuchungsausschuß nicht 
treffen können. 

III. Zusammenarbeit des Bereichs 
Kommerzielle Koordinierung mit der 
Otto Scheurmann Bank-KG in den 
80er Jahren und die Rolle 
der Anstalt Mondessa 

Über die Otto Scheurmann Bank-KG bestanden nach 
Erkenntnissen des Untersuchungsausschusses enge 
geschäftliche Verbindungen des Bereichs Kommer-
zielle Koordinierung mit Banken in der Schweiz und 
dem Bankier Max Moser sowie zur Anstalt Mon-
dessa. 

1. Beziehungen des Bereichs Kommerzielle 
Koordinierung zu dem Bankier Max Moser 

Über den Bankier Otto Scheurmann, bis 1977 persön-
lich haftender Gesellschafter des gleichnamigen 
Bankhauses in Berlin (West), kam die Verbindung des 
Bereichs Kommerzielle Koordinierung zum Schweizer 
Bankier Max Moser zustande. Die zwei Bankiers 
kannten sich seit den 50er Jahren und waren befreun-
det; sie unterhielten nach Angaben von Moser vor der 
Staatsanwaltschaft bei dem Kammergericht Berlin 
am 23. Juni 1994 gemeinsame Konten bei der Otto 
Scheurmann Bank-KG. Nähere Mitteilungen dazu hat 
Moser bei dieser Gelegenheit nicht gemacht. 

Otto Scheurmann stellte 1968 seinem Geschäfts-
freund Max Moser zu dieser Zeit beim Züricher 
Bankhaus Hugo Kahn & Co. beschäftigt — eine 
„interessante Person aus dem östlichen Bereich" vor: 
Dr. Alexander Schalck-Golodkowski. Nach Angaben, 
die Moser am 23. Juni 1994 vor der Staatsanwaltschaft 
bei dem Kammergericht Berlin gemacht hat, sprach 
ihn Dr. Schalck-Golodkowski bei diesem Treffen auf 
die Möglichkeit an, gemeinsam Bankgeschäfte abzu-
wickeln. Vor dem Bayerischen Untersuchungsaus-
schuß zur Tätigkeit des Bereichs Kommerzielle Koor-
dinierung hat Moser ausgesagt, an der Zusammen-
kunft habe auch Simon Goldenberg teilgenommen. 
Ab 1968 kam es dann zu Kontoeröffnungen und 
verschiedenen Bankgeschäften. Nach Angaben von 
Moser trat Dr. Schalck-Golodkowski dabei stets als für 
die DDR handelnd oder DDR-Gelder verwaltend auf. 
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Das Verhältnis des Bereichs Kommerzielle Koordinie-
rung zum Bankier Max Moser war sehr eng und 
vertrauensvoll. Dies spiegelt sich in der Tatsache wider, 
daß der Bereich Kommerzielle Koordinierung nach dem 
Wechsel Max Mosers von der Bank Hugo Kahn & Co. 
zur Bank für Handel und Effekten in Zürich ebenfalls 
die Bank wechselte und die Konten nun bei der Bank für 
Handel und Effekten geführt wurden. 

2. Der Bereich Kommerzielle Koordinierung 
und die Anstalt Mondessa 

a) Gründung und Geschäftszweck der Anstalt 
Mondessa 

Max Moser gab die Empfehlung zur Gründung der 
liechtensteinischen Anstalt Mondessa wie auch weite-
rer Unternehmen in Form der Anstalt nach liechten-
steinischem Recht (vgl. zu dieser Unternehmensform 
BT-Drucksache 12/3920, S. 11). 

Die Anstalt Mondessa wurde am 14. April 1980 
gegründet und ins Handelsregister des Fürstentums 
Liechtenstein eingetragen. Sie hatte offiziell den 
Zweck, Vermögenswerte jeglicher Art zu erwerben, 
zu verwalten und zu veräußern. Außerdem gehörte 
zum Zweck die Finanzierung von und die Beteiligung 
an industriellen und kommerziellen Unternehmun-
gen jeglicher Art (Dokument-Nr. 34). Durch Auswer-
tung neuer Unterlagen hat der Untersuchungsaus-
schuß festgestellt, daß es sich bei der Anstalt Mon-
dessa offenbar nicht — wie im Abschlußbericht BT

-

Drucksache 12/7600, S. 101 geschrieben — um ein 
Unternehmen der Abteilung Firmen des Bereichs 
Kommerzielle Koordinierung handelte. Vielmehr war 
die Anstalt Mondessa nach Aussage von Waltraud 
Lisowski vor der Staatsanwaltschaft bei dem Kammer-
gericht Berlin am 9. Februar 1994, „ein Unternehmen, 
für das ausschließlich Herr Schalck zuständig war". 

 Dies würde auch erklären, warum die Anstalt Mon-
dessa nie in den Auflistungen über die sog. Parteifir-
men erschienen ist (vgl. 2. Teilbericht, BT-Drucksache 
12/3920, Dokument-Nr. 17). 

Die Geschäfte der Anstalten und somit auch der 
Anstalt Mondessa wurden über Konten bei der Bank 
für Handel und Effekten (BHE) geführt, um die Eigen-
tumsverhältnisse der Anstalten zu verschleiern (vgl. 
BT-Drucksache 12/7600, S. 239). Die Anstalt Mon-
dessa hatte neben Konten bei der Bank für Handel und 
Effekten auch Konten bei der Otto Scheurmann Bank-
KG in Berlin (West). Alle Konten der Anstalt Mondessa 
wurden vom Bankier Max Moser verwaltet. 

b) Konten der Anstalt Mondessa bei der Bank 
für Handel und Effekten 

Es handelte sich, soweit bisher bekannt, um folgende 
Konten bei der Bank für Handel und Effekten: 

— Konto 12 332, Kennwort „Alexander", bei der BHE 
in Zürich. Dieses Konto wurde am 18. Januar 1985 
eröffnet. 

— Konto 12 332 Septo, Kennwort „Meta", bei der 
BHE in Zürich als DM- und US-Dollar-Konto. 
Dieses Konto, vermutlich ein Unterkonto, wurde 
am 2. Oktober 1989 eröffnet. Die Eröffnung dieses 
Kontos sollte nach Angaben Mosers zur Abgren-
zung verschiedener Vermögenswerte wie Aktien, 
Anleihen und Festgelder dienen, um eine bessere 
Übersicht zu bekommen (Dokument-Nr. 35). 

— Konto 120 332, Kennwort „Alexander", bei der 
BHE (Overseas) Limited in Nassau auf den Baha-
mas. Dieses Konto eröffnete die Anstalt Mondessa, 
vertreten durch die Verwaltungsrätin Liliane Rie

-

derer, am 3. Dezember 1987 (Dokument-Nr. 36). 
Am selben Tag vereinbarte die Anstalt Mondessa 
mit der BHE (Overseas) außerdem ein „Trust 
Agreement" , mit dem die Bank beauftragt wurde, 
im eigenen Namen, jedoch auf Rechnung und 
Risiko der Anstalt Mondessa Festgeldanlagen bei 
ausländischen Banken zu tätigen. 

Bevollmächtigte für diese drei Konten waren jeweils 
Dr. Alexander Schalck-Golodkowski, seine Frau 
Sigrid, Manfred Seidel und Max Moser (Dokument-
Nr. 37-38). 

c) Konten der Anstalt Mondessa 
bei der Otto Scheurmann Bank-KG 

Beim Bankhaus Otto Scheurmann-KG eröffnete die 
Anstalt Mondessa im April 1980 das Konto 184 743 00, 
das mehrere Unterkonten hatte. Die Otto Scheurmann 
Bank-KG wickelte über diese Konten gemeinsam mit 
ihrer Korrespondenzbank, der Bank für Handel und 
Effekten in Zürich, geschäftliche Transaktionen des 
Bereichs Kommerzielle Koordinierung mit dem Aus-
land ab. Dies bedeutete, daß Verfügungen zu diesen 
Konten -- wie Ein- und Auszahlungen, Scheckeinrei-
chungen oder Überweisungen — direkt bearbeitet 
wurden. Der Kunde brauchte nicht nach Zürich zu 
reisen, um seine Bankgeschäfte zu erledigen. 

Nach Angaben von Dr. Schalck-Golodkowski vor der 
Staatsanwaltschaft bei dem Kammergericht Berlin am 
15. März 1994 war das Konto dazu bestimmt, „rein 
durchlaufende Geldbewegungen zu ermöglichen". 
Dr. Schalck-Golodkowski erklärte weiter, er habe im 
Rahmen von Abführungen verschiedener Unterneh-
men der DDR, zum Beispiel von Ca rnet oder dem AHB 
Nahrung, Zahlungen durch Übergabe von Barschecks 
erhalten. 

„Natürlich hätte ich — rein banktechnisch gesehen — 
diese Schecks auf ein Konto der Deutschen Handels-
bank gutschreiben lassen können. Ich wollte jedoch 
nicht, daß andere DDR-Institutionen Kenntnis vom 
Eingang dieser Gelder erhielten. Dies hätte nicht dem 
konspirativen Charakter der im Bereich Kommerzielle 
Koordinierung typischen Geldbewegungen entspro-
chen." 

Er habe für die Barschecks Bargeld erhalten wollen 
unter Verwendung eines Kontos, das für andere 
Personen der DDR nicht zugänglich gewesen sei, so 
daß Dritte auch keine Kenntnis von einzelnen Zahlun-
gen gehabt hätten. 
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Manfred Seidel, stellvertretender Leiter des Bereichs 
Kommerzielle Koordinierung, hat am 8. Februar 1994 
vor der Staatsanwaltschaft bei dem Kammergericht 
Berlin eine andere Begründung für die Einschaltung 
der West-Berliner Privatbank genannt: Für die vorge-
legten Schecks habe man stets sofort Bargeld erhal-
ten, während der gleiche Vorgang bei Banken der 
DDR zu einer Verzögerung der Auszahlung von 
mehreren Tagen geführt hätte. 

d) Rolle von Dr. Alexander Schalck-Golodkowski 
alias Jürgen Keller 

Zeichnungsberechtigt für das Konto 184 743 00 und 
die zugehörigen Unterkonten war ein gewisser Jür-
gen Keller. Daß es sich bei dieser Person um Dr. 
Alexander Schalck-Golodkowski handelte, war Max 
Moser bekannt. Nach Darstellung Dr. Schalck-Golod-
kowskis war es sogar Mosers Idee, daß er unter dem 
Namen Jürgen Keller bei den Bankgeschäften auf-
trat. 

Gegenüber dem Untersuchungsausschuß hat Dr. 
Alexander Schalck-Golodkowski zunächst, und zwar 
in der Vernehmung am 3. Dezember 1993, bestritten, 
bei der Otto Scheurmann Bank-KG überhaupt ein 
Konto oder eine Vollmacht für ein Konto gehabt zu 
haben. Dann hat er jedoch in einer weiteren Verneh-
mung am 20. Januar 1994 gegenüber dem Untersu-
chungsausschuß offenbart, daß er unter dem Deckna-
men „Jürgen Keller" im Besitz einer Vollmacht für die 
Konten der Anstalt Mondessa gewesen ist und mit 
Hilfe dieser Konten auch Bargeldtransaktionen 
durchgeführt worden sind. Aber auch bei dieser 
Vernehmung hat er verschwiegen, daß er Vollmacht 
für die anderen bereits erwähnten Konten bei der Otto 
Scheurmann Bank-KG hatte. 

Hans-Jürgen Laborn, Leiter und einer der zwei per-
sönlich haftenden Gesellschafter der Otto Scheur-
mann Bank-KG, hat am 11. November 1993 vor der 
Staatsanwaltschaft bei dem Kammergericht Berlin 
ausgesagt, Jürgen Keller sei von den Verwaltungs-
räten der Anstalt Mondessa bevollmächtigt worden, 
einzeln über das Konto zu verfügen. Laborn hat 
außerdem erklärt, er habe nicht gewußt, daß es sich 
bei Jürgen Keller um Dr. Schalck-Golodkowski 
gehandelt habe und die Anstalt Mondessa aus der 
DDR kontrolliert worden sei. Diese Aussage steht im 
Widerspruch zur Behauptung von Dr. Schalck-Golod-
kowski. Er hat am 14. Dezember 1993 vor der Staats-
anwaltschaft bei dem Kammergericht Berlin ausge-
sagt, Laborn sei über die Umstände informiert gewe-
sen. 

Im Dezember 1982 wurden zwei neue Unterschriften

-

karten für die Anstalt Mondessa bei der Otto Scheur-
mann Bank-KG hinterlegt. Dafür sollte nach Anwei-
sung Mosers die Unterschrift von Jürgen Keller vom 
Bankhaus Otto Scheurmann Bank-KG direkt einge-
holt werden, „da dieser in Berlin domiziliert ist" 
(Dokument-Nr. 39). 

Hans-Jürgen Laborn war nach seinen Angaben seit 
Ende 1982 mit der Kontoverwaltung betraut. Als 

Inhaber der Konten bei der Otto Scheurmann Bank

-

KG trat die Anstalt Mondessa auf. 

e) Stammkonto 184 743 00 
bei der Otto Scheurmann Bank-KG 

Das Stammkonto 184 743 00 der Anstalt Mondessa 
hatte die Unterkonten 01, 02, 03 und 77 (Dokument-
Nr. 40). Für die Eröffnung des Unterkontos 184 743 01 
(als Konto seperato) am 12. Februar 1982 liegen 
Belege vor, während die Eröffnung des Stammkontos 
184 743 00 nicht belegt ist. 

Allerdings gibt es eine Bestätigung der Otto Scheur-
mann Bank-KG vom 25. April 1980 über die Unter-
schriftsvollmachten für dieses Konto. Diese Bestäti-
gung führt als jeweils einzeln zeichnungsberechtigt 
für das Konto 184 743 00 der Anstalt Mondessa auf: 

— Adolf Fehr (vom 14.04.1980 bis 18.03.1981 Verwal-
tungsrat der Anstalt Mondessa), 

— Dr. Albert Mayer (vom 14.04.1980 bis 19.07.1982 
Verwaltungsrat der Anstalt Mondessa), 

— Jürgen Keller (alias Dr. Schalck-Golodkowski) 

— und Peter Wirtz (vom 15.05.1981 bis 01.07.1986 
Verwaltungsrat der Anstalt Mondessa) (Doku-
ment-Nr. 41). 

Diese Bestätigung der Otto Scheurmann Bank-KG 
unterzeichnete Hans-Jürgen Laborn. 

Als Handlungsbevollmächtigte einzeln verfügungs-
berechtigt waren nach Auskunft der Otto Scheurmann 
Bank-KG vom 9. Februar 1994 für das Konto-
Nr. 184 743 00 mit den Unterkonten 02, 03 und 77 
Jürgen Keller alias Dr. Schalck-Golodkowski und für 
das Unterkonto 184 743 01 Max Moser. 

Bargeld aus dem Guthaben des Kontos 184 743 00 der 
Anstalt Mondessa wurde nach Einreichung von Bar-
schecks bei der Otto Scheurmann Bank-KG ausge-
zahlt. Diese Schecks gab in der Regel der Kurier 
des Bereichs Kommerzielle Koordinierung, Waradin 
Dimitroff, bei der Otto Scheurmann Bank-KG ab. 

Später übernahm diese Aufgabe sein Sohn Peter 
Dimitroff. Gelegentlich fuhr auch der Kurier Erich 
Lutz nach Berlin (West). Er sagte vor der Staatsanwalt-
schaft bei dem Kammergericht Berlin am 15. Septem-
ber 1993 aus, er sei 1975 mit Sigrid Gutmann, der 
späteren Frau Dr. Schalck-Golodkowskis, zur Otto 
Scheurmann Bank-KG gefahren und dem Bankier 
Otto Scheurmann vorgestellt worden. 

Die Schecks trugen die Unterschrift „Keller"; als 
Ausstellungsort war Zürich eingetragen. Auf drei 
Schecks, jeweils einem vom März 1987, Mai 1987 und 
vom April 1988, hat Waradin Dimitroff auf der 
Rückseite zusätzlich zur Unterschrift „Keller" ge-
gengezeichnet. Dabei verwendete er als Unterschrift 
seinen Vornamen in kyrillischer Schrift (Dokument-
Nr. 42). 

Dr. Schalck-Golodkowski ließ von dem Konto 
Nr. 184 743 00 von 1987 bis 1989 über 28 Millionen 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/8595 

DM in bar abheben. Unterteilt nach Jahren handelt es 
sich: 

1987 um 13 Einzelbeträge 
mit insgesamt DM 13 397 800, 

1988 um 14 Einzelbeträge 
mit insgesamt DM 8 905 000, 

1989 um 16 Einzelbeträge 
mit insgesamt DM 6 015 600. 

Eine Bareinzahlung gab es von 1987 bis 1989 nach den 
vorliegenden Kontounterlagen nur einmal: Am 
23. August 1989 zahlte der Kurier Peter Dimitroff zwei 
Millionen DM auf das Unterkonto Nr. 184 743 02 ein. 
Ein Teilbetrag von 1,5 Mio. DM wurde einen Tag 
später auf das Unterkonto 184 743 03 als Festgeld 
angelegt. Diese Feststellung steht im Widerspruch zur 
Zeugenaussage der Leiterin der Abteilung Ausland 
der Otto Scheurmann Bank-KG, Hannelore Heiter. 
Nach ihren Angaben vor der Staatsanwaltschaft bei 
dem Kammergericht Berlin am 30. Juni 1993 hat es in 
unregelmäßigen Abständen Bareinzahlungen gege-
ben. 

Die Staatsanwaltschaft bei dem Kammergericht Berlin 
hat ermittelt, daß Dr. Schalck-Golodkowski auf dem 
Konto 184 743 00 fast ausschließlich Schecks verein-
nahmte, die von Ausstellern aus der Bundesrepublik 
Deutschland und dem westlichen Ausland stammten. 
Aussteller der Schecks waren unter anderem folgende 
Unternehmen und Privatpersonen: 

Bundesrepublik Deutschland 

— Transthermos GmbH, Bremen 

— Deutsche Cargill GmbH, Hamburg 

— Hartwich & Kaden, Hamburg 

— Schafft Fleischwerke GmbH, Ansbach 

Schweiz 

— Agrotrans AG, Zug 

— Allmeat AG in Speicher (Gesellschafter zu 100 %: 
Moksel AG, Buchloe; am 10. Juni 1988 mit 16,5 % 
an der IMOG BV beteiligt) 

— Khakshouri AG, Zürich 

— Franz und Käthe Gioertz, Lugano 

Sonstige 

— Ing. Walter Weiss, Wien 

— Wispi GmbH und Vingena GmbH (Ort unbe-
kannt) 

— Pro Sherkate Saderate Payapaye, Aserbeidshan. 

Nach der Aussage des Bankiers Moser vor der Staats-
anwaltschaft bei dem Kammergericht Berlin nutzte 
Dr. Schalck-Golodkowski das Konto 184 743 00 dazu, 
Gelder, über die der Bereich Kommerzielle Koordinie-
rung verfügen konnte, über Berlin (West) in die 
Schweiz zu transferieren. Oft habe es sich um kleine 

Scheine, zum Beispiel 10-DM-Scheine, gehandelt. 
„Ich vermute, daß es sich dabei um sogenannte 
,Eintrittsgelder' für Westberliner Besucher in die DDR 
handelte", sagte Moser außerdem. 

f) Weitere Konten 

An die Otto Scheurmann Bank-KG wurden auch 
monatlich die Zinserträge der Vermögensanlagekon-
ten überwiesen, die Dr. Schalck-Golodkowski oder 
der Bereich Kommerzielle Koordinierung bei der 
Bank für Handel und Effekten in Zü rich eröffnet 
hatten. Das hat Max Moser gegenüber der Treuhand-
anstalt bekundet. 

Zielkonto bei der Otto Scheurmann Bank-KG 
war ein Privatkonto Max Mosers mit der Nummer 
165 785 00/400. Über dieses Konto wurden nach 
Aussage von Moser Geldbewegungen für Berliner 
Kunden der Bank für Handel und Effekten abgerech-
net. Den Umweg über das auf seinen Namen lautende 
Konto habe man gewählt, weil die Kunden nicht 
gewünscht hätten, daß ihr Name irgendwo er-
scheine. 

Von diesem Konto hob der Bereich Kommerzielle 
Koordinierung dann Bargeld in den jeweiligen Wäh-
rungen ab. Nach Aussage der Bankmitarbeiterin Han-
nelore Heiter wurde zunächst das Konto 280 628 00 
belastet, dessen Inhaber nach Auskunft der Otto 
Scheurmann Bank-KG vom 4. Oktober 1994 die Bank 
für Handel und Effekten ist. Nach der Belastung 
wurde der zu Lasten dieses Kontos gebuchte Betrag 
auf das Privatkonto Max Mosers umgebucht, bevor 
das Bargeld ausgezahlt wurde. 

Nach Angaben von Hannelore Heiter stimmten 
Laborn und Moser telefonisch einen Text für die von 
Moser blanko unterschriebenen Auszahlungsschecks 
ab, die bei Laborn verwahrt wurden. Dr. Schalck-
Golodkowski quittierte jeweils die bar — abzüglich 
der Provision an Moser — an ihn übergebenen Zins-
beträge mit der Unterschrift „Alexander". 

Bargeldeinzahlungen auf das Konto 280 628 00 bei 
der Bank für Handel und Effekten in Zü rich nahm der 
Kurier Dimitroff ebenfalls direkt bei der Otto Scheur-
mann Bank-KG in Berlin vor. Dimitroff zahlte jedoch 
keine Gelder auf Max Mosers Privatkonto 165 785 00 
bei der Otto Scheurmann Bank-KG ein. 

Iv. Die Otto Scheurmann Bank-KG als 
Durchlaufstelle für die Post des Bereichs 
Kommerzielle Koordinierung 

Der Postverkehr zwischen dem Bereich Kommerzielle 
Koordinierung und dem Bankhaus Hugo Kahn & Co. 
in Zürich bzw. der Bank für Handel und Effekten in 
Zürich wurde bis ca. Anfang der 70er Jahre über die 
Deckadresse „Inge Emmerich, 1058 Berlin, Oderber-
ger Straße 1" abgewickelt (vgl. BT-Drucksache 
12/7600, Dokument-Nr. 518, S. 2070). Inge Emmerich 
war Mitarbeiterin des Bereichs Kommerzielle Koordi-
nierung in der Hauptabteilung I. 
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Über diese Deckadresse und über die Bank für Handel 
und Effekten wurde auch der gesamte Schriftwechsel 
mit den Unternehmen des Bereichs Kommerzielle 
Koordinierung in Liechtenstein geführt. In einem 
Vermerk schrieb Dr. Alexander Schalck-Golod-
kowski, daß dieser Weg aber eine überdurchschnitt-
lich lange Postlaufzeit hatte und deshalb die Postzu-
stellung an die Bank für Handel und Effekten dann 
über die Otto Scheurmann Bank-KG geleitet wurde. 

Diesen Sachverhalt bestätigte auch der Leiter der Otto 
Scheurmann Bank-KG, Hans-Jürgen Laborn. Er sagte, 
daß das Bankhaus seit den 70er Jahren Kontakt zu Dr. 
Schalck-Golodkowski unterhielt. Unter anderem ver-
mittelte die Otto Scheurmann Bank-KG dabei ver-
schlossene Briefe, die an Max Moser oder an Dr. 
Schalck-Golodkowski alias „Herr Alexander" oder „A" 
adressiert waren. Diese verschlossenen Umschläge 
wurden regelmäßig in den Geschäftsräumen der Otto 
Scheurmann Bank-KG in Berlin (West) durch die 
Kuriere des Bereichs Kommerzielle Koordinierung, 
Waradin und Peter Dimitroff, übergeben oder abge-
holt. 

V. Geschäftsverbindungen des Bereichs 
Kommerzielle Koordinierung zur O tto 
Scheurmann Bank-KG ab August 1989 

1. Eröffnung neuer Konten 

Im August 1989 spitzte sich die Flüchtlingsbewegung 
aus der DDR in die Bundesrepublik Deutschland 
dramatisch zu, und am 10. September 1989 öffnete 
Ungarn für alle Flüchtlinge aus der DDR die Grenzen 
zu Österreich. 

Es fällt auf, daß der Vertrauensbankier Max Moser 
wenige Wochen später, am 2. Oktober 1989, das 
bereits erwähnte Konto 12 332 Septo, Kennwort 
„Meta", für die Anstalt Mondessa bei der BHE in 
Zürich eröffnete. 

Außerdem eröffnete er am selben Tag das Vermögens-
verwaltungskonto 12 633, Kennwort „Sultan''. Inhabe-
rin war Sigrid Schalck-Golodkowski, die ihrerseits Dr. 
Alexander Schalck-Golodkowski, Manfred Seidel und 
Max Moser Verfügung über das Konto erteilte (Doku-
ment-Nr. 43). Somit waren auch hier die gleichen Per-
sonen wie bei den anderen Konten der Anstalt Mon-
dessa bei der BHE bevollmächtigt. Das Konto ist nach 
Angaben Mosers nach dem Namen eines der Haus-
hunde von Dr. Schalck-Golodkowski benannt. 

Zu diesem Konto wurden zwei Unterkonten eröffnet: 
ein DM-Depot, Unterkonto 12.633-3 001 und ein US-
Dollar-Depot, Unterkonto 12.633-3.002. Das US-Dol-
lar-Depot wurde am 27. November 1989 eröffnet. 

Moser hat zu den Kontoeröffnungen vor der Staatsan-
waltschaft bei dem Kammergericht Berlin gesagt: „Bei 
diesen Konto-Eröffnungen hat Herr Schalck stets 
erklärt, bei den eingezahlten Geldern habe es sich um 
Staatsgelder gehandelt. Er hat dazu auch erklärt, man 
wisse ,ja nicht, wie sich die Dinge weiter entwickeln'." 
Moser hat weiter ausgeführt, er habe diese Konten als 

staatliche Konten der DDR betrachtet, zumal ihm Dr. 
Schalck-Golodkowski dies ausdrücklich erklärt habe. 

Mitarbeiter der Treuhandanstalt stellten in einem 
Vermerk vom 24. Januar 1994 die Vermutung auf, daß 
die Eröffnung des Kontos 12633, Kennwort „Sultan", 
möglicherweise der privaten Vorsorge gedient habe. 
Auffällig sei in diesem Zusammenhang die Tatsache, 
daß die Vollmachten nicht — wie bei anderen Konten 
des Bereichs Kommerzielle Koordinierung — der 
Abteilungsleiterin Waltraud Lisowski oder der Haupt-
abteilungsleiterin Meta Bleßing — erteilt worden 
seien. 

2. Schließfach von Sigrid Schalck-Golodkowski 

Wenige Wochen zuvor, am 29. August 1989, wurde von 
Sigrid Schalck-Golodkowski ein Schließfach auf ihren 
Mädchennamen „Gutmann" bei der Otto Scheurmann 
Bank-KG angemietet. Der Untersuchungsausschuß ist 
auf dieses Schließfach durch Christa Wachsen, eine 
Vertraute von Sigrid Schalck-Golodkowski, aufmerk-
sam gemacht worden. Christa Wachsen hatte als 
Geschäftsführerin der in Berlin (West) ansässigen Ger-
hard Wachsen Im- und Export GmbH Kurierdienste für 
Mitarbeiter des Bereichs Kommerzielle Koordinierung 
übernommen und unter anderem Schmuck für Sig rid 
Schalck-Golodkowski besorgt. 

Christa Wachsen hat vor dem Untersuchungsaus-
schuß erklärt, Sigrid Schalck-Golodkowski habe sie 
gebeten, sich „für eventuelle Fälle" einmal beim 
Direktor der Otto Scheurmann Bank-KG vorzustellen. 
Diese Bitte habe Sigrid Schalck-Golodkowski wäh-
rend der Zeit ausgesprochen, als sich deren Mann in 
der Justizvollzugsanstalt Moabit in Berlin (West) auf-
gehalten habe (zwischen dem 6. Dezember 1989 und 
dem 9. Januar 1990). Die kurze Kontaktaufnahme mit 
dem Direktor der Otto Scheurmann Bank-KG sei bald 
darauf geschehen, wobei der Leiter der Bank über 
ihren Besuch vorab informiert gewesen sei. 

Im Januar 1990 habe sie dann drei verschlossene 
braune Din-A-4-Umschläge für Sigrid Schalck-Golod-
kowski aus deren Schließfach bei der Otto Scheur-
mann Bank-KG geholt und ihr übergeben. Am 22. Ja-
nuar 1990 wurde das Schließfach durch Christa Wach-
sen aufgelöst (vgl. BT-Drucksache 12/7600, S. 468). 

Die drei Din-A-4-Umschläge waren nach Angaben 
von Christa Wachsen von leichtem Gewicht und 
jeweils etwa so dick wie ein Schreibblock. In den 
Umschlägen hätten sich keine harten Gegenstände 
wie Schmuck oder besonders weiche Gegenstände 
wie Stoff befunden. 

Zum Inhalt der Umschläge hat Christa Wachsen im 
übrigen gesagt, sie könne dazu keine Angaben 
machen. Sigrid Schalck-Golodkowski hat zu diesem 
Vorgang die Aussage vor der Staatsanwaltschaft bei 
dem Kammergericht Berlin und vor dem Untersu-
chungsausschuß des Bayerischen Landtages verwei-
gert. Dr. Alexander Schalck-Golodkowski hat erklärt, 
keine Kenntnisse über das Schließfach seiner Frau zu 
besitzen. Anhaltspunkte dafür, daß sich in dem 
Schließfach beiseitegeschafftes Vermögen des Be- 
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reichs Kommerzielle Koordinierung befand, hat der 
Untersuchungsausschuß bislang nicht gefunden. 

Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse des Untersu-
chungsausschusses über die Anstalt Mondessa und 
über Konten dieser Anstalt bestehen Zweifel daran, 
daß Dr. Schalck-Golodkowski sämtliche staatliche 
Vermögenswerte zurückgeführt hat. Diese Zweifel 
sind noch durch sein Auskunftsverhalten zu diesen 
Sachverhalten verstärkt worden (vgl. BT-Drucksache 
12/7600, S. 521). 

3. Auflösung der Konten 

Am 6. Dezember 1989, wenige Tage nach seiner 
Flucht, beauftragte Dr. Schalck-Golodkowski zusam-
men mit seinem Rechtsanwalt Dr. Peter Danckert den 
Bankier Moser telefonisch damit, sämtliche Konten 
abzurechnen, über die er — Dr. Schalck-Golodkowski 
— verfügungsberechtigt war. Am selben Tag begab er 
sich freiwillig in Berlin (West) in Haft. Die Guthaben

-

Beträge sollte Moser an die Deutsche Außenhandels-
bank (DABA) abführen. Dort wurde am 14. Dezember 
ein Konto des Ministeriums der Finanzen mit der 
Nr. 9608-11500-0036 eingerichtet. Dieses Konto sollte 
Zielkonto für die Liquiditätserlöse der Kontengruppe 
12332 „Alexander" sein. 

Mitte Dezember trafen sich Max Moser und der Justitiar 
der Deutschen Außenhandelsbank, Dr. Herbert Brandt, 
in Zürich. Sie sprachen darüber, auf welchem Weg und 
zu welchen Zeiten insbesondere die Festgelder zurück-
geführt werden sollten. Dieses Treffen fand nach Aus-
sage von Dr. Brandt am 12. Dezember statt, nach 
Aussage von Moser war es einen Tag später. 

Nach Aussage Dr. Brandts vor der Staatsanwaltschaft 
bei dem Kammergericht Berlin verschwieg Moser ihm 
nahezu alle Konten: 

— Das Konto 12 332, Kennwort „Alexander", das 
Konto 12 332 Septo, Kennwort „Meta", mit einem 
Guthaben von 18 Millionen DM, das Konto 12 633, 
Kennwort „Sultan", die alle bei der Bank für 
Handel und Effekten in Zürich geführt wurden, 

— das Konto 120 332 bei der Bank für Handel und 
Effekten in Nassau (Bahamas) mit einem Festgeld

-

bestand von 30 Millionen DM und 

— das Konto 184 743 00 mit Unterkonten bei der Otto 
Scheurmann Bank-KG mit einem Guthaben von 
etwa zwei Millionen DM. 

Moser hat gegenüber der Staatsanwaltschaft bei dem 
Kammergericht Berlin am 23. Juni 1994 lediglich 
eingeräumt, das Konto 184 743 00 bei der Otto 
Scheurmann Bank-KG nicht erwähnt zu haben, weil 
dieses nicht bei der Bank für Handel und Effekten 
(BHE) geführt war. Außerdem habe er gemeint, die 
Anweisung Dr. Schalck-Golodkowskis habe sich 
lediglich auf die BHE-Konten bezogen. Dennoch habe 
er im Zuge der Rückführung der BHE-Gelder vorsorg-
lich Hans-Jürgen Laborn bei der Otto Scheurmann 
Bank-KG beauftragt, das Konto 184 743 00, für das er 
zeichnungsberechtigt gewesen sei, zu sperren. Die 
30 Millionen DM bei der BHE Nassau seien dem 

Konto 12 332 zuzuordnen gewesen und später über 
dieses zurückgeführt worden. 

Am 15. Dezember 1989 bat die Verwaltungsrätin der 
Anstalt Mondessa, Liliane Riederer, die Otto Scheur-
mann Bank-KG um eine Aufstellung der Guthaben 
der Anstalt Mondessa. Auf den Konten befanden 
sich: 

Kontengruppe Nr. 00 184 743 00 
Haben 	DM 43 879,68 

Konto Nr. 00 184 743 01 
Soll 	DM 	192,35 

Konto Nr. 00 184 743 02 
Haben 	DM 525 442,51 

Konto Nr. 00 184 743 03 
Haben 	DM 1 500 000,00 

Festgeld (Dokument-Nr. 44). 

Am 6. März 1990 ersuchte der Verwaltungsrat der 
Anstalt Mondessa, Tim Schneider, den Direktor der 
Otto Scheurmann Bank-KG, die Konten unter der 
Stammnummer 184 743 mit sofortiger Wirkung zu 
sperren. Am 4. Mai 1990 bat die Anstalt Mondessa 
darum, dieses Konto aufzulösen und das Guthaben 
nach Abzug der Spesen (der Otto Scheurmann Bank

-

KG) an die Bank für Handel und Effekten auf das 
Konto 12 332 zu transferieren. Zehn Tage später 
überwies die Otto Scheurmann Bank-KG 

— vom Konto 00 184 743 02: 562 879,— DM 

— vom Konto 00 184 743 03: 1 500 916,67 DM. 

Am 14. Mai 1990 wurde das Konto 184 743 00 
gelöscht. Am 21. März 1991 trat die Anstalt Mondessa 
in Liquidation, doch erst am 4. Dezember 1991 wurde 
die Gesellschaft gelöscht. 

Zur Zusammenarbeit des Bereichs Kommerzielle 
Koordinierung mit der Otto Scheurmann Bank-KG hat 
sich Dr. Schalck-Golodkowski nach seiner Flucht in 
die Bundesrepublik Deutschland entweder nur sehr 
vage oder nur soweit geäußert, wie Einzelheiten 
darüber bekannt wurden. Auch auf die Frage, welche 
Funktion die Otto Scheurmann Bank-KG für die 
Aktivitäten des Bereichs Kommerzielle Koordinierung 
hatte, hat er nur unpräzise Aussagen gemacht. So hat 
Dr. Alexander Schalck-Golodkowski in zwei Gesprä-
chen mit Vertretern der Treuhandanstalt am 2. Juli 
und am 20. August 1992 bestritten, daß er persönlich 
oder ein Treuhänder oder Unternehmen des Bereichs 
Kommerzielle Koordinierung Konten bei der Otto 
Scheurmann Bank-KG unterhalten hätten. Auch 
gegenüber dem Untersuchungsausschuß hat Dr. 
Schalck-Golodkowski nach anfänglichem Leugnen 
lediglich eingeräumt, daß er als „Jürgen Keller" 
Vollmacht für ein Konto der Anstalt Mondessa bei der 
Otto Scheurmann Bank-KG gehabt habe. Daß Dr. 
Schalck-Golodkowski seit Ende der 60er Jahre Voll-
macht für Konten der Gebrüder Goldenberg sowie seit 
1975 Vollmacht für ein Konto der Intrac S. A. bei der 
Otto Scheurmann Bank-KG hatte, ist dem Untersu-
chungsausschuß durch Nachfrage bei der Bank bestä-
tigt worden. 

Dr. Schalck-Golodkowski hat dagegen die Rolle der 
Otto Scheurmann Bank-KG im wesentlichen als Brief

-

kasten und als Brieftransporteur für die schnelle 
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Übermittlung von Post zwischen Max Moser und 
Berlin (Ost) beschrieben, die die Anstalten in Liech-
tenstein betraf. Vor der Staatsanwaltschaft bei dem 
Kammergericht Berlin hat Dr. Schalck-Golodkowski 
am 15. März 1994 ausgesagt, bei einem Postverkehr 
über Berlin (Ost) hätte das Ministerium für Staats-
sicherheit die Briefe kontrolliert und Kenntnis von 
banktechnischen Abläufen bekommen. Dies habe 
man verhindern wollen. 

Den Schriftverkehr über die Otto Scheurmann 
Bank-KG erledigte nach Aussage Dr. Schalck-Golod-
kowskis die Leiterin der Abteilung Firmen des 
Bereichs Kommerzielle Koordinierung, Waltraud 
Lisowski; sie betreute auch die Anstalten des Bereichs 
Kommerzielle Koordinierung in Liechtenstein. Nach 
Auskunft der Otto Scheurmann Bank-KG vom 4. Ok-
tober 1994 bestand keine Geschäftsverbindung zwi-
schen Waltraud Lisowski und der Bank. 

Nach einer Auskunft der Otto Scheurmann Bank-KG 
vom 20. Dezember 1993 an den Untersuchungsaus-
schuß unterhielt der stellvertretende Leiter des 
Bereichs Kommerzielle Koordinierung, Manfred 
Seidel, von 1990 bis 1992 ebenfalls ein Konto 
(Nr. 305 224) bei der Bank. Dieses Konto wurde am 
24. Juli 1990 eröffnet. Bankvollmacht hatte neben 
Manfred Seidel auch seine Frau Christa. Außerdem 
hatte Manfred Seidel das Sparkonto Nr. 80 305 224 01 
bei der Otto Scheurmann Bank-KG. Zu welchem 
Zweck diese Konten eingerichtet wurden, hat der 
Untersuchungsausschuß nicht feststellen können. 

VI. Ermittlungen der Staatsanwaltschaft 
bei dem Kammergericht Berlin 

Im Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft bei 
dem Kammergericht Berlin (Verfahren 23 Js 1002/93, 
künftig „Mondessa-Verfahren" genannt) wird Dr. 
Alexander Schalck-Golodkowski vorgeworfen, Bar-
geld aus Berlin (West) ohne Genehmigung der Lan-
deszentralbank Berlin in das Gebiet der DDR ver-
bracht zu haben. Hierbei hat Dr. Schalck-Golod-
kowski unter Verwendung der Anstalt Mondessa über 
ein Konto bei der Otto Scheurmann Bank-KG in Berlin 
(West) Barschecks eingereicht und dafür Bargeld 
erhalten. Die Staatsanwaltschaft untersucht, ob diese 
Tätigkeit ein Verstoß gegen das Militärregierungsge-
setz Nr. 53 oder die Verordnung 500 ist. 

Von 1982 bis 1989 hob Dr. Schalck-Golodkowski 
nach Feststellung der Staatsanwaltschaft bei der 
Otto Scheurmann Bank-KG etwa 85 Millionen DM 
ab. Die Geldbewegungen liefen über das Konto Nr. 
184 743 00 (mit Unterkonten); Kontoinhaber war die 
Anstalt Mondessa. Die Gelder wurden vereinbarungs-
gemäß vom Direktor der Bank, Hans-Jürgen Laborn, 
an Kuriere des Bereichs Kommerzielle Koordinierung 
übergeben, die anschließend die Gelder ohne devi-
senrechtliche Genehmigung nach Berlin (Ost) ver-
brachten. 

Gegenstand des Mondessa-Verfahrens war zunächst 
außerdem der Verdacht, Dr. Schalck-Golodkowski 
habe Geldbeträge in unbekannter Höhe dem Vermö-
gen des Staatshaushaltes der DDR unrechtmäßig zum 

eigenen Vorteil oder zum Vorteil Dritter entzogen und 
sich hierdurch der Untreue schuldig gemacht. Die 
Ermittlungen haben allerdings nach Angaben der 
Staatsanwaltschaft einen hinreichenden Tatverdacht 
gegen Dr. Schalck-Golodkowski wegen Untreue nicht 
ergeben. 

Beschuldigte sind neben Dr. Schalck-Golodkowski 
sein Schweizer Vertrauensbankier Max Moser und 
der Direktor der Otto Scheurmann Bank-KG, Hans-
Jürgen Laborn. Die zwei Bankiers sollen Dr. Schalck-
Golodkowski bei seinen unzulässigen Transaktionen 
über die Konten der Otto Scheurmann Bank-KG 
Beihilfe geleistet haben. Gegen Moser besteht daher 
der Verdacht des mittäterschaftlich begangenen Ver-
stoßes gegen das Militärregierungsgesetz Nr. 53/Ver-
ordnung 500. 

Gegen Laborn besteht ebenfalls der Verdacht der 
Mittäterschaft, während sich bei ihm der Verdacht der 
Beihilfe zur Untreue nicht bestätigt hat und das 
Ermittlungsverfahren in diesem Punkt gemäß § 170 
Abs. 2 StPO eingestellt wurde. 

VII. Offene Fragen 

Der Untersuchungsausschuß geht davon aus, daß die 
Vorgänge um die Otto Scheurmann Bank-KG noch 
nicht erschöpfend und abschließend aufgeklärt sind. 
Die tatsächliche Rolle der Bank und ihre Bedeutung 
für den Bereich Kommerzielle Koordinierung sind 
noch weitgehend ungeklärt. Das ergibt sich schon 
daraus, daß Dr. Schalck-Golodkowski in seiner Zeu-
genaussage am 3. Dezember 1993 geleugnet hat, 
Vollmachten über Konten bei dieser Bank zu haben. 
Erst in seiner Vernehmung am 20. Januar 1994 hat er 
seine Aussage teilweise korrigiert, indem er eine 
Kontoverbindung zwischen der Anstalt Mondessa und 
der Otto Scheurmann Bank-KG eingeräumt hat. 

Die Vollmacht für die Goldenberg-Konten Nr. 53 396 
und 57 200 sowie für das Intrac-Konto Nr. 63 700 hat 
er dem Untersuchungsausschuß verschwiegen, ob-
wohl er damit hat rechnen müssen, daß sich auch 
Aufzeichnungen über diese Konten und eventuell 
noch weitere Konten in den dem Ausschuß zur Verfü-
gung stehenden Unterlagen befinden. 

Daß Dr. Schalck-Golodkowski dieses Risiko einge-
gangen ist, legt folgende Vermutung nahe: Mögli-
cherweise gab es in Verbindung mit diesen Konten 
Umstände, deren Aufklärung eine große Gefährdung 
für den involvierten Personenkreis nach sich ziehen 
könnte. 

Vor diesem Hintergrund ergeben sich folgende offene 
Fragen: 

— Ob Dr. Alexander Schalck-Golodkowski und seine 
Frau Sigrid durch ihre Finanztransaktionen Ver-
mögenswerte versteckt haben, hat der Untersu-
chungsausschuß noch nicht endgültig klären kön-
nen. Es besteht die Möglichkeit, daß Dr. Schalck-
Golodkowski bei der Otto Scheurmann B ank-KG 
noch weitere Konten unter fremdem Namen 
geführt hat oder noch führt, so wie er es mit dem 
Aliasnamen „Jürgen Keller" praktiziert hat. 
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— Dr. Schalck-Golodkowski hat in seiner Verneh-
mung am 3. Dezember 1993 vor dem Untersu-
chungsausschuß im Zusammenhang mit der Otto 
Scheurmann Bank-KG von der Anlage von Wert-
papieren und Aktien gesprochen. Einzelheiten 
dazu müssen noch geklärt werden. 

— Noch zu klären ist auch die Rolle, die Waltraud 
Lisowski als Leiterin der Abteilung Firmen des 
Bereichs Kommerzielle Koordinierung im Zusam-
menhang mit der Otto Scheurmann Bank-KG 
gespielt hat. Die Otto Scheurmann Bank-KG hat 
dem Untersuchungsausschuß am 4. Oktober 1994 
mitgeteilt, eine Geschäftsverbindung von Wal-
traud Lisowski zur B ank habe nicht bestanden. 
Allerdings könne die Bank für die fragliche Zeit 
grundsätzlich nicht feststellen, ob eine bestimmte 
Person über das Konto eines Dritten bevollmäch-
tigt gewesen sei, weil seinerzeit eine Bevollmäch-
tigtenkartei nicht geführt worden sei. 

— Außerdem ist noch unklar, welche Transaktionen 
über das bankinterne Konto 9100 bei der Otto 
Scheurmann Bank-KG unter Beteiligung des 
Leiters des Unternehmens Ca rnet, Werner 
Weber, gelaufen sind. Gleiches gilt für das Konto 
Nr. 305 224, das Manfred Seidel im Juli 1990 bei 
der Otto Scheurmann Bank-KG eröffnete. 

— Die Abläufe während der Liquidationsphase der 
Anstalt Mondessa hat der Untersuchungsausschuß 
in der vorliegenden Zeit ebenfalls noch nicht 
abschließend klären können. 

VIII. Zeittafel 

60er und 70er Jahre 
Kontakte des Bereichs Kommerzielle Koordinierung 
mit der Otto Scheurmann Bank-KG. 

12. Januar 1968 
Josef und Simon Goldenberg, Simetal (Genf) eröffnen 
Konten bei der Otto Scheurmann Bank-KG (Konto 
53 396, 57 200, 53 863 F Festgeld, 53 798 US$ Wäh-
rungskonto). 

1968 
Dr. Schalck-Golodkowski lernt den Schweizer Ban-
kier Max Moser kennen. 

1975 
Sigrid Gutmann stellt den Kurier Erich Lutz dem 
Bankier Otto Scheurmann vor. 

2. Dezember 1975 
Konten von Josef und Simon Goldenberg bei der Otto 
Scheurmann Bank-KG gelöscht. 

11. Dezember 1975 
Intrac S. A. Lugano eröffnet das Konto 63 700 bei der 
Otto Scheurmann Bank-KG. 

April 1979 
Auflösung des Kontos 63 700 der Intrac S. A. 
Lugano. 

14. April 1980 
Gründung der Anstalt Mondessa durch die Präsidial-
anstalt in Vaduz und Eintragung ins Handelsregister. 

Mitte/Ende April 1980 
Eröffnung des Stammkontos 184 743 00 der Anstalt 
Mondessa bei der Otto Scheurmann Bank-KG. 

12. Februar 1982 
Eröffnung des Unterkontos 184 743 01 der Anstalt 
Mondessa bei der Otto Scheurmann Bank-KG (Konto 
seperato). 

Ende 1982 
Hans-Jürgen Laborn wird mit der Verwaltung der 
Konten der Anstalt Mondessa betraut. 

18. Januar 1985 
Eröffnung des Kontos 12332, Kennwort „Alexander", 
bei der Bank für Handel und Effekten in Zü rich. 

3. Dezember 1987 
Eröffnung des Kontos 120 332, Kennwort „Alexan-
der", bei der Bank für Handel und Effekten (Overseas) 
Limited in Nassau. 

29. August 1989 
Schließfach auf den Namen Sigrid Gutmann wird bei 
der Otto Scheurmann Bank-KG angemietet. 

2. Oktober 1989 
Eröffnung der Konten 12332 Septo, Kennwort ,,Meta", 
und 12633, Kennwort „Sultan", bei der Bank für 
Handel und Effekten in Zürich. 

6. Dezember 1989 
Dr. Schalck-Golodkowski und Rechtsanwalt Dr. Peter 
Danckert beauftragen Moser, Guthaben an die Deut-
sche Außenhandelsbank abzuführen. 

Dr. Schalck-Golodkowski geht freiwillig in Haft. 

14. Dezember 1989 
Das Konto 9608-1150-0036 des Ministe riums der 
Finanzen wird bei der Deutschen Außenhandelsbank 
eingerichtet. 

9. Januar 1990 
Dr. Schalck-Golodkowski wird aus der Haft entlas-
sen. 

22. Januar 1990 
Christa Wachsen löst das Schließfach Sigrid Schalck-
Golodkowskis bei der Otto Scheurmann Bank-KG 
auf. 

6. März 1990 
Tim Schneider, Verwaltungsrat der Anstalt Mon-
dessa, bittet die Otto Scheurmann Bank-KG, Konten 
unter der Stammnummer 184 743 zu sperren. 

4. Mai 1990 
Die Anstalt Mondessa bittet die Otto Scheurmann 
Bank-KG um Auflösung der Konten und Überweisung 
auf das Konto 12332 bei der BHE. 

24. Juli 1990 
Manfred Seidel eröffnet ein Konto bei der Otto 
Scheurmann Bank-KG. 

21. März 1991 
Anstalt Mondessa tritt in Liquidation. 

4. Dezember 1991 
Anstalt Mondessa wird gelöscht. 
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D. Feststellungen zu den Ergebnissen der Ermittlungen 
des Untersuchungsausschusses des Bayerischen Landtages 
in bezug auf den sog. Milliardenkredit und den Handel mit Agrarprodukten 

I. Vorbemerkung 

Auf Antrag der SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag 
(LT-Drucksache 12/2969) vom 26. September 1991 
hatte der Bayerische Landtag am 23. Oktober 1991 die 
Einsetzung eines Untersuchungsausschusses „Be-
treffend bayerische Bezüge der Tätigkeit des Be-
reichs Kommerzielle Koordinierung und Alexander 
Schalck-Golodkowskis" beschlossen (LT-Drucksache 
12/3295). Dieser Untersuchungsausschuß sollte prü-
fen, welche Kontakte frühere oder derzeitige Mitglie-
der der Bayerischen Staatsregierung mit dem Bereich 
Kommerzielle Koordinierung und dessen Leiter Dr. 
Schalck-Golodkowski hatten. Schwerpunkt dieses 
Themenkomplexes sollte die Untersuchung der 
Umstände des sog. Milliardenkredits an die DDR 
sein. 

Weiterhin hatte der Untersuchungsausschuß den Auf-
trag zu prüfen, ob und inwieweit bayerische Unter-
nehmen, namentlich die im Fleischhandel führenden 
Firmen Marox und Moksel AG, aufgrund direkter 
oder indirekter Intervention von früheren oder derzei-
tigen Mitgliedern der Staatsregierung bevorzugt in 
den Besitz von Import- bzw. Exportlizenzen der DDR 
kamen, ob dafür Provisionszahlungen geleistet und 
wie diese Geschäfte steuerlich behandelt wurden. 

Aufgrund der teilweisen Überschneidungen des Auf-
trags des Bayerischen Untersuchungsausschusses mit 
dem — umfassenderen — Untersuchungsauftrag des 
1. Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundes-
tages ist zwischen den beiden Ausschüssen eine 
gegenseitige Unterstützung und eine Arbeitsteilung 
abgesprochen worden. Die Arbeitsteilung hat dazu 
geführt, daß der 1. Untersuchungsausschuß des Deut-
schen Bundestages von einer Behandlung der The-
menkomplexe „Milliardenkredit" und „Handel mit 
Agrarprodukten" im wesentlichen abgesehen hat; die 
Feststellungen des Untersuchungsausschusses des 
Bayerischen Landtages sollten durch den 1. Untersu-
chungsausschuß des Deutschen Bundestages berück-
sichtigt werden. 

Da die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses des 
Bayerischen Landtages aber erst nach Erstellung des 
Abschlußberichtes durch den 1. Untersuchungsaus-
schuß des Deutschen Bundestages vorgelegt worden 
sind, hat der 1. Untersuchungsausschuß durch den 
Beschluß des Deutschen Bundestages vom 23. Juni 
1994 (BT-Drucksache 12/8066) den Auftrag erhalten, 
in Ergänzung seiner Arbeit bis zum Ende der 12. Le-
gislaturperiode den Bericht des Bayerischen Landta-
ges zu untersuchen. Soweit dem Untersuchungsaus-
schuß damit der Auftrag erteilt worden ist, den vom 
Bayerischen Landtag vorgelegten Bericht zu untersu-
chen, bedeutet dies aufgrund der früheren Ausschuß

-

beschlüsse, daß festgestellt werden soll, welche 
Ergebnisse dieses Berichtes des Untersuchungsaus-
schusses des Bayerischen Landtages in den Bericht 
des 1. Untersuchungsausschusses übernommen wer-
den können. 

II. Themenkomplex „Milliardenkredit" 

Der unter dem Begriff „Milliardenkredit" in der 
Öffentlichkeit bekanntgewordene Kreditvertrag 
wurde im Jahre 1983 zwischen einem bundesdeut-
schen Bankenkonsortium unter Führung der Bayeri-
schen Landesbank und der Deutschen Außenhandels-
bank der DDR abgeschlossen. 

Der Bericht des Untersuchungsausschusses des Baye-
rischen Landtages stellt hierzu fest, daß zur Vorberei-
tung dieses „Milliardenkredits" drei persönliche 
Gespräche zwischen dem seinerzeitigen bayerischen 
Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Dr. Fr anz 
Josef Strauß und Dr. Alexander Schalck-Golodkowski 
stattgefunden hätten. Am dritten Gespräch habe auch 
der Staatsminister beim Bundeskanzler, Dr. Philipp 
Jenninger, teilgenommen, in dessen Zuständigkeit 
die Koordinierung der innerdeutschen Beziehungen 
lag. In den Gesprächen zwischen Dr. Schalck-Golod-
kowski und Ministerpräsident Dr. Franz Josef Strauß 
hätten lediglich die Bedingungen für einen derartigen 
Kredit ausgelotet werden können. Die politisch ver-
bindliche Entscheidung für das Zustandekommen des 
Kredits hätte durch die Bundesregierung und durch 
die Staats- und Parteiführung der DDR getroffen 
werden müssen. Ministerpräsident Strauß habe Bun-
deskanzler Kohl schon unmittelbar nach den ersten 
Sondierungen von seiten Dr. Schalck-Golodkowskis 
im Herbst 1982 informiert. Bundeskanzler Kohl und 
Bundesaußenminister Genscher hätten dem Projekt 
zugestimmt. Bei der Staats- und Parteiführung der 
DDR hingegen sei die Frage umstritten gewesen. 
Letztlich habe es aber dort eine Mehrheit für das 
Zustandekommen des Bankenkredits gegeben. 

Nach den Feststellungen des Untersuchungsaus-
schusses des Bayerischen Landtages ist der verein-
barte Kreditbetrag von einer Milliarde in zwei sepa-
rate Kreditverträge über jeweils 500 Mio. DM aufge-
teilt worden, wobei als Konsortialführer die Bayeri-
sche Landesbank International S. A. fungierte; wei-
tere Mitglieder des Konsortiums waren beim ersten 
Kreditvertrag vom 30. Juni 1983 andere bundesdeut-
sche Landesbanken, beim zweiten Kreditvertrag vom 
7. Juli 1983 hingegen Privatbanken. Die Laufzeit der 
Kredite war auf einen Zeitraum von fünf Jahren 
begrenzt. 
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Der Untersuchungsausschuß des Bayerischen Landta-
ges geht davon aus, daß die im Kreditvertrag verein-
barten Provisionen bankenüblichen Gepflogenheiten 
entsprochen haben. Der Kreditvertrag enthalte in § 5 
lediglich die kurze Feststellung: „Der Kreditnehmer 
verpflichtet sich, innerhalb von 10 Tagen nach Ver-
tragsabschluß Provisionen gem. separatem Schreiben 
des Federführers vom 1. Juli 1983 zu zahlen. " Diese 
„Provisionen gem. separatem Schreiben" seien ledig-
lich bankübliche Provisionen an die kreditgebenden 
Banken gewesen, die von der federführenden Bayeri-
schen Landesbank an die anderen beteiligten Banken 
weitergegeben wurden, soweit sie nicht unmittelbar 
bei der Bayerischen Landesbank verblieben seien. 
Darüber hinaus seien weitere Provisionen — etwa an 
irgendwelche Privatpersonen oder Firmen — nicht 
gezahlt worden. 

Die Bundesregierung habe gegenüber allen am Kredit 
beteiligten Banken eine Garantieübernahme durch 
die Bundesrepublik Deutschland erklärt. Die Bundes-
republik Deutschland sei insofern abgesichert gewe-
sen, als die DDR für den Fall der nicht vertragsgemä-
ßen Rückzahlung des Kredites den Anspruch auf die 
von der Bundesrepublik Deutschland jährlich zu ent-
richtende Transitpauschale abgetreten habe. Nach 
den Feststellungen des Untersuchungsausschusses 
des Bayerischen Landtages sei somit ein finanzielles 
Risiko für die Bundesrepublik Deutschland ausge-
schlossen gewesen. 

Die DDR sei in den Verhandlungen über den „Mil-
liardenkredit" keine Verpflichtung zu humanitären 
oder sonstigen Gegenleistungen eingegangen. Ande-
rerseits stehe aber fest, daß Ministerpräsident Franz 
Josef Strauß in seinen persönlichen Gesprächen mit 
Dr. Schalck-Golodkowski der „Erwartung" Ausdruck 
gegeben habe, die DDR-Staatsführung werde in 
absehbarer Zeit nach Erhalt des Kredites in humani-
tären Fragen Entgegenkommen zeigen. 

Der Untersuchungsausschuß des Bayerischen Landta-
ges hat festgestellt, daß der die Kreditvergabe einlei-
tende persönliche Kontakt zwischen Dr. Schalck-
Golodkowski und Ministerpräsident Franz Josef 
Strauß durch Vermittlung des Rosenheimer Fleisch-
waren-Händlers Josef März zustande kam. Das Han-
delsunternehmen der Brüder Josef und Willi März 
hatte sich im Fleischwaren-Geschäft mit der DDR 
etabliert. Josef März, ein Freund des bayerischen 
Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Franz 
Josef Strauß, fungierte nach dem Regierungswechsel 
in der Bundesrepublik Deutschland im Herbst 1982 als 
Vermittler zwischen Dr. Schalck-Golodkowski und 
dem bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef 
Strauß. Hierbei spielte der Kreditbedarf der DDR eine 
wesentliche Rolle. Der Untersuchungsausschuß des 
Bayerischen Landtages hat allerdings nicht mit 
Sicherheit klären können, ob die Initiative, diesen 
Kreditwunsch an Ministerpräsident Franz Josef 
Strauß heranzutragen, von Dr. Alexander Schalck-
Golodkowski oder von Josef März ausgegangen war. 
Ministerpräsident Franz Josef Strauß hätte jedenfalls 
schon sehr bald Dr. Alexander Schalck-Golodkowski 
durch Josef März über erste hierzu geführte Gesprä-
che mit Vorstandsmitgliedern westdeutscher Banken 
informiert. Zu einem direkten persönlichen Kontakt 

zwischen Dr. Schalck-Golodkowski und Ministerprä-
sident Franz Josef Strauß sei es jedoch erst im Frühjahr 
1983, als die Verhandlungen über den „Milliarden-
kredit" in ein konkreteres Stadium traten, gekom-
men. 

Nicht abschließend geklärt worden ist, weshalb Dr. 
Alexander Schalck-Golodkowski zu diesem Zweck 
zum bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef 
Strauß Kontakt aufnahm. Der Untersuchungsaus-
schuß des Bayerischen Landtages folgt hierin der 
Aussage von Dr. Alexander Schalck-Golodkowski, 
der angegeben hat, daß er der Auffassung gewesen 
sei, gerade Ministerpräsident Franz Josef Strauß als 
bedeutender konservativer Politiker biete — falls er 
dem Projekt zustimme — die Gewähr dafür, daß es 
dann innenpolitisch in der Bundesrepublik Deutsch-
land auch umgesetzt werde. Der Bericht des Bayeri-
schen Untersuchungsaussschusses sieht die Motiva-
tion von Ministerpräsident Franz Josef Strauß für die 
Kreditvergabe in dessen politischer Auffassung, 
wonach die Aufrechterhaltung des Lebenshaltungs-
standards der DDR-Bevölkerung als Voraussetzung 
für jede politische Entspannung in Europa anzusehen 
sei und beim Ausbruch von Unruhen in der DDR 
unkontrollierbare Folgen zu befürchten gewesen 
wären. 

Letztendlich hat auch die Frage offenbleiben müssen, 
wie groß die Abhängigkeit der DDR von derartigen 
Krediten war. Der Untersuchungsausschuß des Baye-
rischen Landtages geht aber davon aus, daß es zum 
damaligen Zeitpunkt, 1982/83, für die DDR auf dem 
internationalen Kapitalmarkt unmöglich gewesen sei, 
in größerem Umfang Kredite zu erhalten, weil kurz 
zuvor Polen und Rumänien ihre Zahlungsunfähigkeit 
erklärt hatten. 

Als mögliche Alternative zur Vergabe des „Milliar-
denkredits" hat das „Züricher Modell" eine beson-
dere Bedeutung erhalten. Dieses Projekt hatte der 
Schweizer Bankier Holger Bahl mit hochrangigen 
Mitarbeitern des Bereichs Kommerzielle Koordinie-
rung entwickelt. Danach sollte eine deutsch-deutsche 
Bank mit Sitz in Zürich gegründet werden, die sich 
jeweils zur Hälfte im Besitz der Bundesrepublik 
Deutschland und der DDR befinden sollte. Auf west-
deutscher Seite sollte die Kreditanstalt für Wiederauf-
bau beteiligt sein, auf seiten der DDR das dem Bereich 
Kommerzielle Koordinierung zugehörende Unterneh-
men Intrac. Die gemeinsame Bank hätte dann von der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau einen Kredit von vier 
Mrd. DM erhalten und diesen an die DDR weiterleiten 
sollen. Im Gegenzug hätte sich die DDR zu humanitä-
ren Erleichterungen, insbesondere zu einer Senkung 
des Reisealters für DDR-Bürger um vier Jahre, ver-
traglich verpflichten sollen. 

Der Bericht des Bayerischen Untersuchungsausschus-
ses geht in seiner Gesamtbetrachtung davon aus, daß 
zu keinem Zeitpunkt eine reelle Chance bestand, das 
„Züricher-Modell" in die Realität umzusetzen. Es 
treffe zwar einerseits zu, daß das von Bahl entwickelte 
Modell auf DDR-Seite wegen des grundsätzlich beste-
henden Kreditbedarfs sehr ernsthaft geprüft wurde. 
Andererseits enthielt diese ursprüngliche Konzeption 
Bahls Elemente, die für die DDR-Staatsführung aus 
prinzipiellen politischen Gründen nicht akzeptabel 
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gewesen wären; dies beziehe sich zunächst auf die 
vorgesehene förmliche Verbindung der Kreditgewäh-
rung mit humanitären Gegenleistungen in Form eines 
Junktims, aber auch auf die geforderte Gegenleistung 
selbst: eine Senkung des Reisealters für DDR-Bürger 
um vier Jahre hätte in der DDR weitreichende innen-
politische Folgen gehabt und wäre letztlich wohl auch 
am Widerstand der Sowjetunion gescheitert. Dies 
dürfte nach Auffassung des Untersuchungsausschus-
ses des Bayerischen Landtages der ausschlaggebende 
Grund dafür gewesen sein, daß seitens der DDR 
immer dann, wenn die Verhandlungen in ein konkre-
teres Stadium hätten treten müssen, eine Absage 
erfolgte. Der zwischen Ministerpräsident Franz Josef 
Strauß und Dr. Schalck-Golodkowski ausgehandelte 
„Milliardenkredit", der kein Junktim mit Gegenlei-
stungen enthielt, sondern nur an sog. Erwartungen 
geknüpft war, hätte diese Schwierigkeiten vermie-
den. 

Inwieweit Ministerpräsident Franz Josef Strauß am 
zweiten im Jahre 1984 mit der Deutschen Außenhan-
delsbank über 950 Mio. DM ausgehandelten „Milliar-
denkredit" beteiligt war, hat der Untersuchungsaus-
schuß des Bayerischen Landtages nicht vollständig 
geklärt. Es stehe zwar fest, daß es zu einem Treffen 
zwischen Staatsminister Dr. Jenninger, Ministerpräsi-
dent Strauß und Dr. Schalck-Golodkowski in Mün-
chen zu diesem Thema gekommen sei. Dr. Schalck-
Golodkowski habe dabei den Wunsch geäußert, zwei 
oder gar drei Mrd. DM zu erhalten. Nach den Feststel-
lungen des Untersuchungsausschusses des Bayeri-
schen Landtages ist Dr. Jenninger aber instruiert 
gewesen, diesmal nur einem Kredit in Höhe von 
weniger als einer Mrd. DM die Zustimmung zu 
erteilen. 

III. Themenkomplex Agrarhandel 
bayerischer Unternehmen mit der DDR 

Der Fleischwaren-Handel stellte einen wesentlichen 
Teil der Agrargeschäfte bayerischer Unternehmen 
mit DDR-Unternehmen dar. Bei den bayerischen 
Unternehmen, die im Rahmen des innerdeutschen 
Handels Schlachtvieh einführten, handelte es sich in 
erster Linie um die Unternehmen der März-Gruppe 
(Marox) sowie die Unternehmen Moksel AG und 
Houdek. Der Untersuchungsausschuß des Bayeri-
schen Landtages hat festgestellt, daß es keinen 
Anhaltspunkt dafür gebe, daß die Einfuhr von 
Schlachtvieh bei Gesprächen von Mitgliedern der 
bayerischen Staatsregierung, insbesondere durch 
Ministerpräsident Franz Josef Strauß, mit Dr. Alexan-
der Schalck-Golodkowski thematisiert wurde. Eben-
sowenig hätten Mitglieder bayerischer Staatsregie-
rungen darauf hingewirkt, daß DDR-Unternehmen 
bayerische Unternehmen beim Abschluß von Verträ-
gen über die Lieferung von Agrarprodukten bevor-
zugten. Es gebe lediglich einen Hinweis für einen 
gezielten Einsatz von Ministerpräsident Franz Josef 
Strauß in einem Gespräch mit Dr. Alexander Schalck-
Golodkowski für geschäftliche Interessen der Unter-
nehmensgruppe März. Zudem gebe es Gesprächsver-
merke, wonach sich Josef März unter Berufung auf 

Ministerpräsident Franz Josef Strauß um eine Auswei-
tung seiner Geschäftsbeziehungen bemühte. Dr. 
Alexander Schalck-Golodkowski hätte sich auch bei 
seinen Außenhandelsunternehmen für die März AG 
eingesetzt. Dr. Schalck-Golodkowski selbst hätte 
dazu angegeben, daß ihm dabei die Verbindung zu 
Ministerpräsident Franz Josef Strauß wichtig gewesen 
wäre. 

Der Untersuchungsausschuß des Bayerischen Landta-
ges hat eine Steigerung der Agrargeschäfte im 
Zusammenhang mit dem „Milliardenkredit" nicht 
feststellen können. Veränderungen der wirtschaftli-
chen Entwicklung der Unternehmen Marox, Moksel 
AG oder Houdek vor bzw. nach dem Jahr 1983 seien 
nicht zu beobachten gewesen. 

Zudem sei die Frage der Einfuhrkontingente von 
Schlachtvieh im Rahmen des innerdeutschen Handels 
in die Bundesrepublik Deutschland von der Bundes-
regierung und nicht von den Ländern entschieden 
worden. Der Umfang der Kontingente für Schlacht-
vieh wurde vom Bundeslandwirtschaftsministerium 
festgelegt und anschließend vom Bundeswirtschafts-
ministerium im Bundesanzeiger ausgeschrieben. Das 
bayerische Landwirtschaftsministerium hätte ledig-
lich rein formelle Bezugsgenehmigungen erteilt. 
Anhaltspunkte dafür, daß sich Mitglieder einer baye-
rischen Staatsregierung für eine Erhöhung der Ein-
fuhr von Agrarprodukten eingesetzt hätten, hat der 
Untersuchungsausschuß des Bayerischen Landtages 
ebenfalls nicht festgestellt. 

Nach Feststellungen des Untersuchungsausschusses 
des Bayerischen Landtages haben bayerische Unter-
nehmen im Rahmen des innerdeutschen Handels sog. 
Zwangsprovisionen an Unternehmen des Bereichs 
Kommerzielle Koordinierung zahlen müssen. 

Die März AG hätte sich zunächst Simon Goldenbergs 
als Vertreter in der DDR bedient und Provisionen an 
ihn in die Schweiz überwiesen. Nach der Übersied-
lung Simon Goldenbergs (1976) in die Bundesrepublik 
Deutschland hätte die März AG zur Abwicklung der 
Provisionszahlungen gemeinsam mit dem dem 
Bereich Kommerzielle Koordinierung zuzuordnenden 
DDR-Unternehmen Ca rnet Industrievertretungen das 
in Madrid ansässige Unternehmen Ca rnet S. A. 
gegründet. Die Provisionszahlungen der Moksel AG 
sind nach den Feststellungen des Untersuchungsaus-
schusses des Bayerischen Landtages dem DDR-Unter-
nehmen Transinter zugute gekommen. Die Moksel 
AG sei darüber hinaus mit ihrer Tochterfirma, Allmeat 
AG, zu 16,5 % an  der dem Bereich Kommerzielle 
Koordinierung zuzuordnenden, in Rotterdam ansässi-
gen Speditionsgesellschaft Imog Beheer beteiligt 
gewesen. Arbeitsvertragliche Beziehungen zwischen 
den bayerischen Agrarfirmen und Dr. Alexander 
Schalck-Golodkowski bzw. anderen Mitarbeitern des 
Bereichs Kommerzielle Koordinierung hätten nicht 
bestanden. Die März AG hätte zehn Mitarbeiter des 
nach dem Zusammenbruch der DDR aufgelösten 
Außenhandelsbetriebs Nahrung übernommen und in 
Berlin das Unternehmen Marox gegründet. Die Mok-
sel AG hat ebenfalls Personal des AHB Nahrung und 
zudem Mitarbeiter des ehemals für das Transitge-
schäft zuständigen Unternehmens Zentral-Kommerz 
übernommen. Es hätte ferner geschäftliche Kontakte 
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zwischen der Ehefrau von Dr. Schalck-Golodkowski 
und der März AG im Jahr 1991 gegeben. Sigrid Schalck-
Golodkowski sei aufgrund ihrer Kenntnisse des 
Marktes in der Sowjetunion von der März AG mit der 
Durchführung einer Marktsondierung beauftragt wor-
den, die sie dann auch durchführte. 

Der Untersuchungsausschuß des Bayerischen Landta-
ges konnte zudem verschiedene Unregelmäßigkeiten, 
insbesondere im Bereich der Geschäftstätigkeit der 
Unternehmensgruppe Moksel, die Gegenstand staats-
anwaltschaftlicher Ermittlungsverfahren waren und 
sind, feststellen. 

E. Feststellungen zur Sicherung und Rückführung von Vermögenswerten 
des Bereichs Kommerzielle Koordinierung durch die Treuhandanstalt 

I. Vorbemerkung 

Zu den wesentlichen Fragestellungen des Untersu-
chungsauftrags zählen der Verbleib und die Siche-
rung der Vermögenswerte des Bereichs Kommerzielle 
Koordinierung nach der Flucht Dr. Alexander 
Schalck-Golodkowskis in die Bundesrepublik 
Deutschland. Der Untersuchungsausschuß hat in 
beträchtlichem Umfang Vermögensbestandteile des 
Bereichs Kommerzielle Koordinierung identifizieren 
können. Darüber ist der Deutsche Bundestag mit dem 
Schlußbericht des 1. Untersuchungsausschusses (BT

-

Drucksache 12/7600) unterrichtet worden. Einen 
umfassenden Überblick über die Höhe der dem 
Bereich Kommerzielle Koordinierung und den ihm 
unterstellten Unternehmen zuzurechnenden Vermö-
genswerte hat er sich allerdings nicht zu verschaffen 
vermocht. 

Anläßlich der Debatte des Abschlußberichts hat der 
Deutsche Bundestag daher den Beschluß gefaßt, der 
1. Untersuchungsausschuß solle in Ergänzung seiner 
Arbeit bis zum Ende der 12. Wahlperiode die von der 
Treuhandanstalt angeforderten Hinweise zur Rück-
führung veruntreuter Vermögenswerte untersuchen. 

Mit Schreiben vom 29. Juni 1994 an die Präsidentin 
der Treuhandanstalt ist dieser Beschluß dahin gehend 
konkretisiert worden, die Treuhandanstalt zu bitten, 
in einem ergänzenden Bericht dazu Stellung zu neh-
men, welche veruntreuten Vermögenswerte des 
Bereichs Kommerzielle Koordinierung bereits hätten 
zurückgeführt werden können und bei welchen Wer-
ten dies noch nicht der Fall sei; der Bericht solle auch 
die Ergebnisse der zum Zwecke der Suche erfolgten 
Auslobung darstellen. 

Der Beweisbeschluß ist mit Schreiben vom 29. Juni 
1994 an die Präsidentin der Treuhandanstalt, Birgit 
Breuel, übersandt worden. 

II. Sonderaktion zur Suche nach 
Vermögenswerten im Frühjahr 1994 

Die Suche nach Vermögenswerten des Bereichs Kom-
merzielle Koordinierung hatte nicht den erhofften 
Erfolg. Dies hängt u. a. mit der Beseitigung zahlrei-
cher Beweismittel Ende 1989 zusammen. Deshalb 
versuchte die Bundesregierung mit Hilfe einer Son-
deraktion über Zeitungsannoncen mit der Überschrift 

„Gesucht: DDR-Parteivermögen" im Frühjahr 1994 
Vermögenswerte früherer DDR-Institutionen im In- 
und Ausland zu ermitteln und dann zu sichern (Doku-
ment-Nr. 45). Dabei gingen die Treuhandanstalt und 
die übrigen beteiligten Behörden davon aus, daß aus 
dem Vermögen der Parteien, der Massenorganisatio-
nen und staatlicher Institutionen der DDR erhebliche 
Geldbeträge auf Konten versteckt oder in Unterneh-
men angelegt und somit dem Zugriff der Bundesrepu-
blik Deutschland entzogen worden waren. 

Für Hinweise, die zur Rückführung entsprechender 
Vermögenswerte beitrugen, hatte die Bundesregie-
rung Richtlinien für die Auszahlung von Belohnungen 
erlassen. Als Belohnung wurden 5 Prozent bei einem 
Vermögenswert bis 1 000 DM, darüber hinaus maxi-
mal 3 Prozent des Wertes, bis zu einem Höchstbetrag 
von 5 Mio. DM ausgesetzt. 

Ab dem 31. März 1994 haben die Treuhandanstalt und 
die Unabhängige Kommission zur Überprüfung des 
Vermögens der Parteien und Massenorganisationen 
der DDR (UKPV) gemeinsam die Auslobung durch 
Anzeigen mit der Überschrift „Gesucht: DDR-Partei

-

vermögen" in deutschen, später auch schweizeri-
schen Presseorganen veröffentlicht. Hinweise sollten 
auch an die Treuhandanstalt, Direktorat Sonder-
vermögen, gerichtet werden. Die Auslobungsaktion 
dauert zur Zeit noch an. 

III. Sachstand im September 1994 

Der ergänzende Bericht der Treuhandanstalt vom 
13. September 1994 (Dokument-Nr. 46) und dessen 
Aktualisierung vom 10. Oktober 1994 (Dokument-
Nr. 47) nehmen im wesentlichen Bezug auf den dem 
1. Untersuchungsausschuß unter dem 11. Februar 
1994 übersandten Bericht (BT-Drucksache 12/7600, 
Anhangband S. 213 ff.). 

Ausweislich des Berichts vom 13. September 1994 
liegen zwar eine „Vielzahl von Verdachtsmomenten" 
für strafbare Handlungen im Zusammenhang mit dem 
Verbleib von Vermögenswerten des Bereichs Kom-
merzielle Koordinierung und der zugehörigen Unter-
nehmen vor, „allerdings sind bei keinem dieser nach 
Auffassung der Treuhandanstalt dem Bereich ,Kom-
merzielle Koordinierung' — und damit heute der 
Bundesrepublik Deutschland — zustehenden Vermö- 
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genswerte Untreue-Tatbestände abschließend nach-
gewiesen" worden. 

Bis Ende September 1994 sei es gelungen, Vermö-
genswerte von nahezu 500 Mio. DM durch vorläufige 
Maßnahmen zu sichern. Nach wie vor werde über 
diese Vermögenswerte gerichtlich gestritten, so daß 
es über den Stand des zuvor erwähnten Berichts vom 
11. Februar 1994 hinaus bis Ende September 1994 
nicht zu endgültigen Rückführungen von Vermögens-
werten habe kommen können. 

Auch Resultate der mit dem 31. März 1994 begonne-
nen gemeinsamen Auslobungsaktion der UKPV und 
der Treuhandanstalt stehen noch nicht fest. Von 42 bis 
30. September 1994 eingegangenen Hinweisen, bei 
denen zunächst ein Bezug zu dem Bereich Kommer-
zielle Koordinierung vermutet werden konnte, seien 
noch 13 Vorgänge im Frühstadium der Bearbeitung 
und entzögen sich einer abschließenden Beurteilung. 
In weiteren elf Fällen sei die weitere Bearbeitung nach 
Sachverhaltsprüfung wegen offensichtlicher Wertlo-
sigkeit der Angaben eingestellt worden. Weiteren 
18 Hinweisen sei zum Teil im Ausland intensiv nach-
gegangen worden; die Vorgänge habe man dann aber 
u. a. an Strafverfolgungsbehörden oder nicht für den 
Bereich Kommerzielle Koordinierung zuständige Stel-
len der Treuhandanstalt weitergeben müssen. 

Die Treuhandanstalt resümiert in ihrem Bericht, im 
Hinblick auf veruntreute Vermögenswerte des ehe-
maligen Bereichs Kommerzielle Koordinierung sei die 
Auslobungsaktion bis zum Zeitpunkt der ergänzen-
den Berichterstattung nicht erfolgreich gewesen; eine 
Rückführung entsprechender Vermögenswerte habe 
nicht in die Wege geleitet werden können. Eine 
abschließende Erfolgsbilanz sei zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt aber noch nicht möglich. 

IV. Sicherung von Ansprüchen 
der Treuhandanstalt durch Maßnahmen 
der Staatsanwaltschaft 

Zur Sicherung von Ansprüchen der THA im Zusam-
menhang mit dem Verbleib von Vermögenswerten 
aus ehemaligen „Parteifirmen" hat die Staatsanwalt-
schaft bei dem Landgericht Berlin (ehemals Arbeits

-

gruppe Regierungskriminalität bei dem Kammerge-
richt) am 18. Oktober 1994 Beschlagnahmen und 
Verhaftungen vorgenommen. Verhaftet worden sind 
die ehemalige Leiterin der Abteilung Firmen des 
Bereichs Kommerzielle Koordinierung und spätere 
Mitarbeiterin der THA, Waltraud Lisowski, und 
die Geschäftsführer der „Parteifirmen" Wittenbe-
cher & Co. Handelsgesellschaft mbH Berlin sowie 
deren Tochter EMA Industrieanlagen Handelsgesell-
schaft mbH, Essen, Dr. Wilhelm Schwettmann und 
Walter Welker. 

Dr. Schwettmann und Walter Welker wirft die Staats-
anwaltschaft Untreue vor. Sie sollen als Treuhänder 
verdeckt gehaltene Gesellschafteranteile an den 
beiden genannten Unternehmen nicht angezeigt 
und hierdurch 1990 im Zuge der Abwicklung des Be-
reichs Kommerzielle Koordinierung und des Verkaufs 
der Unternehmen an sie selber mindestens rund 
4,8 Mio. DM zum Nachteil der THA veruntreut haben. 
Die Staatsanwaltschaft hat Hinweise, daß es sich bei 
den Gesellschaftsbeteiligungen um verdeckte Treu-
handschaft für den Bereich Kommerzielle Koordinie-
rung (Firma Simpex) gehandelt hat. Als Grund für 
diese Konstruktion sei die Tatsache zu sehen, daß es 
der DDR vor 1990 nach Maßgabe der Alliierten 
Verordnung 500 verboten war, Gesellschafteranteile 
von Firmen in Berlin (West) ohne staatliche Genehmi-
gung zu halten. 

Der Beschuldigten Waltraud Lisowski wird vorgewor-
fen, trotz Kenntnis der bestehenden Treuhandverhält-
nisse im Jahre 1990, als sie im Auftrag der THA die 
Firmengruppe abwickelte, die entsprechenden Ver-
käufe an die Mitbeschuldigten getätigt, Zahlungen 
mit vorgetäuschtem Rechtsgrund an diese geleistet, 
ausstehende Forderungen der THA gegen die Mittä-
ter nicht geltend, die wahren Verhältnisse insgesamt 
nicht aktenkundig gemacht und so an der genannten 
Veruntreuung als Täterin mitgewirkt zu haben. 

Die Beschlagnahmen hat die Staatsanwaltschaft an 
16 Orten in Berlin, Brandenburg, Baden-Württem-
berg, Nordrhein-Westfalen und Hessen an Firmensit-
zen der vorgenannten Unternehmen durchgeführt 
und umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. 
Außerdem sind Konten und Immobilien der Beschul-
digten Dr. Wilhelm Schwettmann und Walter Welker 
beschlagnahmt worden. 
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DRITTER TEIL 

Bewertungen 

A. Bewertung durch den Untersuchungsausschuß 

I. 

1. Der 1. Untersuchungsausschuß hat sich nach Kräf-
ten bemüht, in der verbleibenden Zeit seit Ertei-
lung des ergänzenden Untersuchungsauftrages am 
23. Juni 1994 während der parlamentarischen Som-
merpause und parallel zum Sitzungs- und Wahl-
kampfbetrieb ab September 1994 bis zur Feststel-
lung des Berichts am 2. November 1994 seiner 
Pflicht zur Aufklärung der im Ergänzungsauftrag 
genannten Sachthemen zu genügen. Der Untersu-
chungsausschuß hat entsprechend den Vorgaben 
des Plenarbeschlusses vom 23. Juni 1994 sich auf 
die Auswertung neuer Unterlagen beschränkt; 
Zeugenvernehmungen hat er nicht durchgeführt. 
Dies ist jedoch nicht der Grund dafür, daß das 
Ergebnis der weiteren Aufklärung des Untersu-
chungsausschusses für die politische Bewertung 
keinen nennenswerten Ertrag gebracht hat. 

2. In der Sache hat die weitere Aufklärungsarbeit des 
Untersuchungsausschusses keinen Anlaß gege-
ben, die bisherigen Ergebnisse der über dreijähri-
gen Aufklärungsarbeit des Untersuchungsaus-
schusses in irgendeiner Weise zu relativieren. 
Soweit überhaupt neue Erkenntnisse gewonnen 
werden konnten, bestätigen sie die bisherigen 
Feststellungen oder ergänzen und präzisieren sie 
in Detailfragen. Neues Tatsachenmaterial, das zu 
einer Änderung der politischen Bewertung des 
Bereichs Kommerzielle Koordinierung und der 
Tätigkeit seines Leiters Dr. Alexander Schalck-
Golodkowski im Gefüge des Staatsapparats der 
DDR Anlaß gäbe, hat der Untersuchungsausschuß 
nicht festgestellt. 

II. 

1. Die bisherigen Feststellungen des Untersuchungs-
ausschusses zur Verflechtung des Bereichs Kom-
merzielle Koordinierung mit dem Ministerium für 
Staatssicherheit der DDR (MfS) sind durch die 
Auswertung der Beweismittel zur Rolle der Haupt-
abteilung XVIII des MfS bestätigt worden. In allen 
vorliegenden Teilberichten und dem Abschlußbe-
richt ist die Verschränkung des Ministeriums für 
Staatssicherheit mit dem Bereich Kommerzielle 
Koordinierung in den verschiedenen Aspekten 
ausgebreitet worden. Dazu gehört auch die Tätig-
keit sog. Inoffizieller Mitarbeiter der verschiede-
nen Ausprägungen im Bereich Kommerzielle Koor-
dinierung einerseits und in westlichen Unterneh-
men und Organisationen der Wirtschaft anderer-
seits. Auch wenn die Tatsache der Aktivitäten 

westlicher Nachrichten- und Sicherheitsdienste 
nicht zum Gegenstand des Untersuchungsauftra-
ges des 1. Untersuchungsausschusses gezählt hat, 
sind gleichwohl insbesondere im Abschlußbericht 
an verschiedenen Stellen entsprechende Tatsa-
chen wegen der Notwendigkeit, den Sachverhalt 
jeweils vollständig zu schildern, dargestellt wor-
den. 

2. Soweit die durch einen ehemaligen MfS-Offizier 
dem BND übergebenen Disketten der HA XVIII 
ausgewertet worden sind, decken sich die daraus 
gewonnenen Erkenntnisse mit den Feststellungen, 
die der 1. Untersuchungsausschuß bereits in sei-
nem Abschlußbericht getroffen hat. Die Aussagen 
im Abschlußbericht des 1. Untersuchungsaus-
schusses über die Entscheidungsabläufe und die 
politischen Verantwortlichkeiten innerhalb des 
Bereichs Kommerzielle Koordinierung sowie zu 
seiner Zusammenarbeit mit dem Ministerium für 
Staatssicherheit bleiben unverändert bestehen. 
Sofern durch die beigezogenen MfS-Disketten 
neue Einzelerkenntnisse zu erlangen sind, ändern 
diese nichts an den bisher getroffenen politischen 
Aussagen, sondern ermöglichen den zuständigen 
Strafverfolgungsbehörden weitergehende und er-
gänzende Feststellungen im Rahmen der dort 
bereits seit längerer Zeit geführten Strafverfahren. 
Die Erkenntnisse, die bisher aus den beigezogenen 
Disketten haben gewonnen werden können, haben 
auf DDR-Seite keine handelnden Personen nam-
haft gemacht, die nicht schon bekannt gewesen 
wären. 

3. Sofern im Einzelfall neue oder erweiterte Erkennt-
nisse über westliche Lieferanten von embargobe-
hinderter Ware gewonnen werden können, han-
delt es sich um Details. Ihre Kenntnis ändert nichts 
an der Bewertung des Abschlußberichts, daß nicht 
festzustellen ist, daß die erheblichen organisatori-
schen und finanziellen Bemühungen des Bereichs 
Kommerzielle Koordinierung der DDR-Volkswirt-
schaft den gewünschten Erfolg gebracht hätten. 
Eine etwaige Erforderlichkeit der Auswertung die-
ser Informationen ist Sache der zuständigen Straf-
verfolgungsbehörden. 

4. Bestätigt worden sind auch die Feststellungen zu 
den sog. Kirchengeschäften. Neu ist allenfalls, daß 
auch die katholische Kirche in die Transfers von 
DM-Guthaben von Bewohnern der DDR aus Erb-
schaften eingeschaltet war. So wenig die vermit-
telnde Rolle der Kirchen in diesem Zusammenhang 
im Grundsatz zu kritisieren ist, so sehr ist zu 
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unterstreichen, daß der Bereich Kommerzielle 
Koordinierung in diesen Fällen die damals beste-
henden devisenrechtlichen Bestimmungen der 
DDR dazu genutzt hat, DDR-Bewohnern den Groß-
teil des jeweils angefallenen Erbschaftsvermögens 
wegzunehmen. 

5. Der Untersuchungsausschuß hat im Hinblick auf 
den Untersuchungsauftrag zu den Verbindungen 
von Rechtsanwalt Dr. Vogel zum Bereich Kommer-
zielle Koordinierung auch nach dem Eingang 
neuer Akten aus dem Bereich des Bundesbeauf-
tragten für die Unterlagen des Staatssicherheits-
dienstes der ehemaligen Deutschen Demokrati-
schen Republik keine neuen Erkenntnisse gewon-
nen. Auffallend bleiben jedoch die engen Bezie-
hungen, die Dr. Vogel zu dem MfS-Oberst Volpert 
und dieser wiederum zu Dr. Schalck-Golodkowski 
hatte. Dr. Schalck-Golodkowski stand zu Oberst 
Volpert in einem besonderen Vertrauensverhält-
nis; Dr. Vogel war ein enger Freund des damaligen 
Oberst Volpert. Aus den zusätzlichen Unterlagen 
kann entnommen werden, daß die Anbindung von 
Rechtsanwalt Dr. Vogel an das MfS auch nach 1968 
enger war, als der Untersuchungsausschuß es im 
Abschlußbericht festgestellt hat. 

Zusätzliche Erkenntnisse, ob und inwieweit 
Rechtsanwalt Dr. Vogel als „Außenstelle des 
MfS" für die Bereiche Häftlingsfreikauf und Fami-
lienzusammenführung tätig war, mögen sich 
aus den Strafverfahren gegen Dr. Vogel ergeben. 
Es sind gegenwärtig Strafverfahren wegen des 
Verdachts der mehrfachen Steuerhinterziehung, 
der Erpressung ausreisewilliger DDR-Bürger, des 
Meineids und der fortgesetzten Untreue anhängig. 
In diesem Zusammenhang könnten weitere Kon-
takte Dr. Vogels zum Bereich Kommerzielle Koor-
dinierung aufgedeckt werden, insbesondere ob 
und auf welchem Wege er zum finanziellen Nutzen 
des Bereichs Kommerzielle Koordinierung tätig 
war. 

6. Am weitesten ist der Untersuchungsausschuß mit 
der weiteren Aufklärung der Zusammenarbeit des 
Bereichs Kommerzielle Koordinierung mit der Otto 
Scheurmann B ank-KG gekommen, wozu erste 
Hinweise erst kurz vor Abschluß der Beweisauf-
nahme vor Erstellung des Abschlußberichts dem 
Untersuchungsausschuß zur Kenntnis gelangt sind. 
Gleichwohl haben auch diese Untersuchungen 
nicht zu einem abschließenden Ergebnis geführt; 
deswegen enthält auch dieser Ergänzungsbericht 
eine Reihe von offenen Fragen zu diesem Sachver-
halt. 

7. Die Feststellungen des 1. Untersuchungsausschus-
ses zu den Ergebnissen der Ermittlungen des 
Untersuchungsausschusses des Bayerischen Land-
tages müssen sich auf eine Kenntnisnahme des 
Berichts des Bayerischen Untersuchungsausschus-
ses vom 6. Juli 1994 — Bayerischer Landtag —
12. Wahlperiode — Drucksache 12/16598 — 
beschränken. Entsprechend der mit dem Untersu-
chungsausschuß des Bayerischen Landtages ge-
troffenen Absprache — einerseits zur gegenseiti-
gen Unterstützung, andererseits aber zur Arbeits-
teilung — hat der 1. Untersuchungsausschuß 

bekanntlich eine eigene Beweiserhebung insbe-
sondere durch Zeugenvernehmungen und gezielte 
Aktenbeiziehung und -auswertung unterlassen. 

Die Ergebnisse des Bayerischen Untersuchungs-
ausschusses haben keine Veranlassung gegeben, 
zu den vom Bayerischen Untersuchungsausschuß 
getroffenen Feststellungen eigene Ermittlungen 
anzustellen. Dies gilt auch und gerade, soweit der 
Untersuchungsausschuß des Bayerischen Landta-
ges kraft Zusammenhangs auch Vorgänge mit 
aufgeklärt hat, die in die Zuständigkeit und den 
Verantwortungsbereich des Bundes fallen. Statt 
dessen besteht nachhaltiger Anlaß, darauf auf-
merksam zu machen, daß die Feststellungen der 
Ausschußminderheit des Untersuchungsausschus-
ses des Bayerischen Landtages zu Verwaltungs-
anordnungen des Bundesfinanzministeriums im 
Zusammenhang mit einem von der Staatsanwalt-
schaft Augsburg eingeleiteten Ermittlungsverfah-
ren wegen Subventionsbetruges gegen Verant-
wortliche der Moksel AG und der Fleischzentrale 
Südwest GmbH und ebenso deren politische Beur-
teilung (Seiten 68, 69 der vorgenannten Drucksa-
che des Bayerischen Landtages) die föderalen 
Grenzen für die Aufklärungsbefugnisse von Unter-
suchungsausschüssen der Bundesländer in bezug 
auf Bundesbehörden eindeutig überschreiten. 
Wenn die SPD-Fraktion im 1. Untersuchungsaus-
schuß in ihrem abweichenden Bericht Anlaß findet, 
zusätzlich die Feststellungen des Untersuchungs-
ausschusses des Bayerischen Landtages zu kritisie-
ren, beschränkt sich die politische Bedeutung 
dieses Vorgangs darin, daß die Bonner SPD

-

Fraktion mit der Arbeit der Landtagsfraktion in 
München auch in diesem Punkt offenbar unzufrie-
den ist. 

Bezüglich des „Milliardenkredites" ist die Feststel-
lung wichtig, daß Ministerpräsident Strauß — 
bevor er überhaupt zu Gesprächen bereit war — 
verlangt hatte, daß die DDR politische Veränderun-
gen in bezug auf den Besucherverkehr, die Grenz-
abfertigung und die Grenzsicherung einleitete. 
Darüber hinaus spielte der Kredit eine wichtige 
Rolle bezüglich der Genehmigungspraxis der DDR 
bei Wünschen von DDR-Bewohnern nach Über-
siedlung in den Westen. Ein Erfolg war, daß die 
DDR 1984 41 000 Genehmigungen zur Übersied-
lung erteilte, während es noch 1982 ganze 35 
Genehmigungen waren. Diese Zahlen dokumen-
tieren eindeutig den Erfolg der Arbeit der Bundes-
regierung unter Bundeskanzler Kohl. 

8. Bedauerlicherweise haben die ergänzenden Be-
richte der Treuhandanstalt schließlich nicht dazu 
geführt, die Fragen über den Verbleib und die 
Sicherung der Vermögenswerte im Bereich Kom-
merzielle Koordinierung nach der Flucht Dr. Ale-
xander Schalck-Golodkowskis in die Bundesrepu-
blik Deutschland einer abschließenden Beantwor-
tung zuzuführen. 

Zum Stand der Ermittlung von Vermögenswerten 
des ehemaligen Bereichs Kommerzielle Koordinie-
rung insbesondere im Ausland und der Rückfüh-
rung zwischenzeitlich ermittelter Vermögenswerte 
in den Staatshaushalt hat die Treuhandanstalt 
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unter dem 13. September 1994 und — nochmals 
aktualisierend — unter dem 10. Oktober 1994 mit 
Stand 30. September 1994 auftragsgemäß ergän-
zend berichtet. 

In Anbetracht der mittlerweile fünf Jahre nach dem 
Zusammenbruch der DDR zunehmend schwieriger 
werdenden Ermittlungssituation bedürfen eine 
Reihe von Hinweisen weiterer Überprüfung und 
Ermittlung. 

Die Rechtslage im Hinblick auf zwischenzeitlich 
identifizierte ehemalige KoKo-Vermögensbe-
standteile im Wert von etwa 1 /2 Milliarde DM 
ist nicht unumstritten und derzeit nach wie vor 
Gegenstand rechtlicher und auch gerichtlicher 
Auseinandersetzungen. Dieses Vermögen konnte 
deshalb bisher nur vorläufig gesichert werden. 

Einer abschließenden Bewertung schwebender 
Verfahren enthält sich der Untersuchungsaus-
schuß. Er ist zuversichtlich, daß es jedenfalls der 
Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonder-
aufgaben als Nachfolgerin der Treuhandanstalt 
gelingen wird, diese einer zufriedenstellenden 
Lösung zuzuführen. 

III. 

1. Die ergänzende Untersuchung ist auf nachdrückli-
chen Wunsch der SPD-Fraktion zustande gekom-
men, die auf zu erwartende bedeutsame Erkennt-
nisse hingewiesen hatte; die Koalitionsfraktionen 
haben unter Berücksichtigung von Artikel 44 
Abs. 1 Grundgesetz (GG) und, um dem Deutschen 
Bundestag in den letzten Wochen der Wahlperiode 
einen neuen Untersuchungsausschuß zu ersparen, 
mit dessen Beantragung die SPD-Fraktion gedroht 
hatte, trotz eigener Skepsis dem Wunsch der SPD

-

Fraktion nachgegeben. 

Nachdem sich sehr bald herausgestellt hatte, daß 
politisch relevante Umstände, die für eine parla-
mentarische Untersuchung aufgrund des ergän-
zenden Untersuchungsauftrages geeignet waren, 
nicht vorlagen, hat die SPD-Fraktion zwei Punkte 
in den Vordergrund gerückt: Erstens die Frage des 
Zugriffs auf die bisherigen Akten des Untersu-
chungsausschusses und zweitens die Beschaffung 
weiterer Beweismittel, insbesondere von der 
Behörde des Bundesbeauftragten für die Un-
terlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehe-
maligen Deutschen Demokratischen Republik 
(BStU). 

2. Der Beschluß des Deutschen Bundestages vom 
23. Juni 1994 hat für die ergänzende Untersuchung 
ausdrücklich angeordnet, daß der Untersuchungs-
ausschuß sich „ausschließlich" mit konkret be-
nannten Akten bzw. Themen zu beschäftigen hat, 
und ferner ausdrücklich festgelegt, daß die Arbeit 
des 1. Untersuchungsausschusses im übrigen 
abgeschlossen bleibt. Gleichwohl hat die SPD

-

Fraktion aus nicht näher bekannten Gründen — es 
waren Wahlkampfzeiten — sich Zugang zu den 
Beweismitteln verschaffen wollen, die Grundlage 
für die bisherigen Zwischenberichte und des 
Schlußberichtes gewesen sind. 

Zu Recht hat der Ausschußvorsitzende dies mit 
Hinweis auf den bindenden und mit Zustimmung 
der SPD-Fraktion ergangenen Beschluß des Deut-
schen Bundestages über die ergänzende Untersu-
chung nur in einem eingeschränkten Rahmen 
zugelassen, insoweit es um die Verbindung zu 
neuem Beweismaterial ging, und aus der Kom-
bination damit möglicherweise Erkenntnisse für 
den Ergänzungsbericht haben gewonnen werden 
können.  

Sowohl der Ausschußvorsitzende als auch der 
Untersuchungsausschuß hatten keine Möglichkeit, 
gegenüber dem insoweit klaren Wortlaut des 
Beschlusses des Bundestages anders zu verfah-
ren. 

3. Aus Anlaß der vom BStU dem Untersuchungsaus-
schuß zur Verfügung zu stellenden Beweismittel, 
nämlich Akten und Disketten des MfS, hat zeitwei-

lig der Eindruck entstehen können, die SPD halte 
das Verhalten des BStU gegenüber dem Untersu-
chungsausschuß für den Hauptinhalt der ergän-
zenden parlamentarischen Untersuchung. 

Das Verhalten des BStU gegenüber dem Untersu-
chungsausschuß ist allerdings insoweit nicht in 
Ordnung gewesen, als nicht immer in angemesse-
ner Weise und Zeit auf die Beweisbeschlüsse des 
Untersuchungsausschusses reagiert worden ist. 
Dies bezieht sich in erster Linie darauf, daß ein 
parlamentarischer Untersuchungsausschuß erwar-
ten kann, daß ihm gegenüber mindestens in der 
Form von Zwischenmitteilungen der Stand der 
Bearbeitung seiner Beweisbeschlüsse in korrekter 
Weise und zeitnah mitgeteilt wird. Dazu gehört 
selbstverständlich auch, daß die gegebenen 
Zwischeninformationen umfassend und korrekt 
sind. 

Soweit es um die noch nicht erfolgte Aufarbeitung 
von 200 m Akten der Hauptabteilung XVIII des MfS 
geht, sind Vorwürfe nicht zu erheben. Die Erledi-
gung dieser Aufgabe ist im Rahmen des Gesamt-
auftrags des BStU zu würdigen. Ein absoluter 
Vorrang von Anforderungen von Akten und Aus-
wertungen des Untersuchungsausschusses besteht 
insoweit nicht, da parlamentarische Untersuchun-
gen Behörden der Exekutive nicht an der Erfüllung 
ihrer gesetzlichen Aufgaben nachhaltig hindern 
dürfen. Hier gilt der Grundsatz der gegenseitigen 
Rücksichtnahme auf die jeweilige Aufgabenstel-
lung. 

Die von der SPD-Fraktion wiederholte Kritik der 
Einstufung der Disketten bzw. Diskettenkopien 
und der Diskettenausdrucke als „Geheim" ist im 
Prinzip unberechtigt. Das Problem liegt darin, daß 
wiederum aus Zeitgründen der Untersuchungsaus-
schuß entsprechend dem Wunsch der SPD als 
Beweismittel vom BStU unter dem Gesichtspunkt 
des Untersuchungsauftrags nicht geprüfte Unterla-
gen verlangt hat. Der BStU ist zu Recht davon 
ausgegangen, daß diese Unterlagen auch solche 
Informationen enthalten, die mit dem Untersu-
chungsauftrag nichts zu tun haben und folglich 
nicht an den Untersuchungsausschuß hätten her-
ausgegeben werden dürfen. Das Bundesverfas- 
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sungsgericht hat im Fall des Untersuchungsaus-
schusses „Neue Heimat" und der damals angefor-
derten Aufsichtsratsprotokolle der DGB-Holding 
BGAG für eine ähnliche Situation die Einstufung 
als „Geheim" angeordnet. 

Der BStU wäre auch nicht zu kritisieren gewesen, 
wenn er aufgrund des Rechtsgrundsatzes, daß 
Behörden Untersuchungsausschüssen nur vom 
Untersuchungsauftrag und vom Beweisbeschluß 
erfaßte Beweismittel zur Verfügung stellen dürfen, 
keine der angeforderten Unterlagen herausgege-
ben hätte, sondern zunächst im einzelnen geprüft 
hätte, welche der angeforderten Unterlagen zuläs-
sigerweise dem Untersuchungsausschuß überlas-
sen werden dürfen. Der genannte Grundsatz gilt 
selbstverständlich auch dann, wenn wegen des 
bevorstehenden Endes einer Wahlperiode die Zeit 
der Beweiserhebung kurz und für die Überprüfung 
der Unterlagen zu kurz ist. 

Im übrigen sind Vorhaltungen auch deswegen 
unverständlich, weil es keinerlei Anhaltspunkte 
dafür gibt, daß in den umstrittenen Beweismitteln 
irgend etwas enthalten wäre, was für die politische 
Arbeit des 12. Deutschen Bundestages hätte von 
Bedeutung sein können. Auch in Richtung Bundes-
regierung zielende Vorwürfe wegen der Aufsicht 
über den BStU sind deshalb zurückzuweisen. 

4. Zu Recht — und deswegen auch einvernehmlich mit 
der SPD-Fraktion — hat der Untersuchungsausschuß 
die Rückgabe der VS-klassifizierten Dokumente an 
die Geheimschutzstelle und eine Änderung der Ver-
fahrensweise im Umgang mit solchem Material 
beschlossen. Grund dafür ist, daß in der Vergangen-
heit das dem Untersuchungsausschuß zur Verfügung 
gestellte Beweismaterial unter dem Gesichtspunkt 
des Geheimschutzes nicht so behandelt worden ist, 
wie es hätte behandelt werden müssen. So hatte 
bekanntlich zuletzt die Abgeordnete Frau Köppe 
(Bündnis 90/Die Grünen) ein Sondervotum erarbei-
tet, das als „Geheim" eingestuft werden mußte, weil 
es entsprechend eingestufte Beweismaterialien ent-
hält. Ein als dieses Sondervotum bezeichnetes Papier 
ist anschließend der Presse zugänglich gemacht 
worden; konsequenterweise hat die Präsidentin des 
Deutschen Bundestages die im Bericht erwähnte 
Strafverfolgungsermächtigung erteilt. 

Der Untersuchungsausschuß unterstreicht die Fest-
stellungen des Bundesministers des Innern als 
nationale Sicherheitsbehörde, daß möglicherweise 
durch die Preisgabe dieser Verschlußsachen 
Gefahren für die betroffenen Mitarbeiter und Quel-
len der Dienste und für die Effizienz der Arbeit der 
Dienste ausgelöst worden sind. 

IV. 

Insgesamt sind die Bedenken der Koalitionsfraktio-
nen, die zu dem Verlangen der SPD-Fraktion zur 
Fortsetzung der Untersuchungsarbeit trotz Vorlage 
des Abschlußberichts geäußert worden sind, in vollem 
Umfang bestätigt worden. Die seit der Beratung des 
Abschlußberichts des 1. Untersuchungsausschusses 
für die Behandlung der ergänzenden Fragen zur 
Verfügung stehende Zeit war viel zu kurz, um wesent-
lich neues Tatsachenmaterial erwarten zu können. 
Fragen z. B. zur Geschäftsverbindung des Bereichs 
Kommerzielle Koordinierung zur Scheurmann 
Bank-KG, die im Zeitpunkt der Feststellung und der 
Debatte des Abschlußberichts vor der Sommerpause 
1994 noch offen waren, sind nach wie vor unge-
klärt. 

Allenfalls hat sich als neue Erkenntnis gezeigt, daß 
weitere Aufklärungen aller Voraussicht nach keine 
neuen Tatsachen erbringen werden, die von politi-
scher Bedeutung sein können. Insofern ist auf die 
verfassungsrechtliche Dimension der Aufgabenstel-
lung von Untersuchungsausschüssen aufmerksam zu 
machen. Untersuchungsausschüsse haben keine Auf-
klärung nur der Aufklärung wegen zu leisten; schon 
aus Artikel 44 Abs. 1 Satz 1 GG geht — bestätigt durch 
die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
— hervor, daß die Eingriffsbefugnisse von Untersu-
chungsausschüssen gegenüber Beteiligten am Unter-
suchungsausschußverfahren voraussetzen, daß Ge-
genstände aufgeklärt werden, die öffentliches Inter-
esse genießen. Untersuchungsausschüsse sind auch 
kein Gericht, insbesondere kein Strafgericht, das im 
Hinblick auf eine strafrechtliche Verantwortung jede 
Verästelung von Sachverhalten feststellen muß, um 
ein Urteil über Schuld oder Unschuld und Strafe oder 
Freispruch treffen zu können. Die Aufklärungsarbeit 
von Untersuchungsausschüssen dient der politischen 
Arbeit eines Parlaments und der Vorbereitung von 
politischen Entscheidungen, gegebenenfalls bis hin 
zu gesetzlichen Regelungen. Wenn aber schon nach 
dem bisherigen Sachstand zukünftige neue Erkennt-
nisse für eine Änderung der politischen Beurteilung, 
wie sie weitgehend übereinstimmend zwischen den 
Koalitionsfraktionen und der SPD-Fraktion im Ab-
schlußbericht festgehalten ist, voraussichtlich nicht zu 
erwarten sind, besteht um so mehr Anlaß, die im 
Abschlußbericht empfohlene Prüfung, ob ein Untersu-
chungsausschuß mit einem entsprechenden Untersu-
chungsauftrag in der 13. Wahlperiode erneut einge-
setzt werden muß, sehr sorgfältig anzustellen und 
jedenfalls von vorschnellen, nur von politischem 
Aktionismus motivierten Entscheidungen Abstand zu 
nehmen. 
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B. Bewertung durch die SPD-Fraktion 

I. Vorbemerkungen 

1. Auftrag und Verlauf des Untersuchungsverfah-
rens 

2. Probleme bei der Beschaffung von Unterlagen 
der Hauptabteilung XVIII des MfS 

3. Weitere Nutzung des Datenverarbeitungssy-
stems zur Auswertung der Beweisunterlagen 

II. Bewertung 
des Untersuchungsergebnisses 

1. Feststellungen zur Hauptabteilung XVIII des 
MfS in bezug auf den Bereich Kommerzielle 
Koordinierung 

2. Aktivitäten des IMB „Gabriel" 

3. Neue Erkenntnisse zur Zusammenarbeit Rechts-
anwalts Dr. Vogel mit dem Bereich Kommerzielle 
Koordinierung 

4. Konten von Unternehmen und Personen des 
Bereichs Kommerzielle Koordinierung bei der 
Otto Scheurmann Bank-KG 

5. Bericht des Bayerischen Landtages in bezug auf 
den sog. Milliardenkredit und den Handel mit 
Agrarprodukten 

6. Sicherung und Rückführung veruntreuter Ver-
mögenswerte 

III. Empfehlung 

I. Vorbemerkungen 

1. Auftrag und Verlauf 
des Untersuchungsverfahrens 

Der 1. Untersuchungsausschuß der 12. Wahlperiode, 
der auf Antrag der SPD-Fraktion am 6. Juni , 1991 
eingesetzt worden war, hatte am 27. Mai 1994 einen 
Bericht festgestellt, der insgesamt die bis dahin 
gewonnenen Erkenntnisse umfassend und in zutref-
fender Weise darstellt. 

Allerdings hatte der Untersuchungsausschuß seinen 
Auftrag insbesondere aufgrund der Aktenfülle, der 
unzweckmäßigen Verfahrensgestaltung und der vie-
len nicht vernommenen Zeugen nur unvollständig 
erfüllen können. Es waren Lücken geblieben, die in 
Teil L. des Berichts aufgeführt sind. Darüber hinaus 
haben sich noch während der Erstellung des Berichts 
aufgrund neuer Erkenntnisse Fragen ergeben, die 

dringend aufgeklärt werden mußten. Der vom 1. Un-
tersuchungsausschuß festgestellte Bericht wurde von 
der SPD daher unter den deutlichen Vorbehalt späte-
rer und weitergehender Erkenntnisse gestellt. 

Im Interesse einer umfassenderen Erledigung des 
Untersuchungsauftrags hatte die SPD die Fortsetzung 
der Arbeit des Untersuchungsausschusses auch nach 
Kenntnisnahme des Abschlußberichts durch das Ple-
num des Bundestages bis zum Ende der 12. Wahl-
periode beantragt. 

Nachdem dieser Antrag in der Sitzung des Ausschus-
ses vom 27. Mai 1994 mit den Stimmen der Koalitions-
fraktion abgelehnt worden war, strebte die SPD

-

Bundestagsfraktion die Einsetzung eines vierten 
Untersuchungsausschusses an. Daraufhin beschloß 
der Deutsche Bundestag am 23. Juni 1994 aufgrund 
eines interfraktionellen Antrages schließlich doch 
noch die Fortsetzung der Arbeit mit einem begrenzten 
Auftrag. 

Hierdurch ist es gelungen, die im Abschlußbericht 
dargestellten Erkenntnisse in Teilbereichen zu ergän-
zen und noch einig€ Lücken in der Aufklärungsarbeit 
zu schließen. Dies gilt insbesondere für die Feststel-
lungen zur Anstalt Mondessa und zur besonderen 
Bankenkonstruktion des Bereichs Kommerzielle Ko-
ordinierung unter Einbeziehung der Otto Scheur-
mann Bank-KG in Berlin (West). 

Als nachteilig hat sich herausgestellt, daß Zeugenver-
nehmungen nicht mehr möglich waren und sich die 
Erfüllung des ergänzenden Auftrags somit ausschließ-
lich auf die Auswertung von Akten beschränken 
mußte. 

2. Probleme bei der Beschaffung von 
Unterlagen der Hauptabteilung XVIII des MfS 

Gegenstand des ergänzenden Auftrags waren u. a. 
die Akten der Hauptabteilung XVIII des ehemaligen 
MfS, insbesondere der Abteilungen 7 und 8. Der 
Auftrag schloß die Unterlagen mit ein, die sich nach 
Erkenntnissen des 1. Untersuchungsausschusses 
beim BND befanden und dem Untersuchungsaus-
schuß bis zum ursprünglichen Ende seiner Beweisauf-
nahme vorenthalten worden waren. 

Soweit die Unterlagen der Hauptabteilung XVIII des 
ehemaligen MfS zu untersuchen waren, konnte der 
Untersuchungsausschuß den ergänzenden Auftrag 
des Parlaments nur sehr unzureichend erfüllen. Die 
Gründe hierfür sind zahlreich: 

So sah sich der Bundesbeauftragte für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deut-
schen Demokratischen Republik (BStU) außerstande, 
in drei Jahren die Unterlagen der Hauptabteilung 
XVIII (es soll sich dabei um zweimal 100 m Akten der 
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Abteilungen 7 und 8 handeln) aufzuarbeiten und dem 
Untersuchungsausschuß gemäß Beweisbeschluß 12-5 
vom 27. Juni 1991 die KoKo-relevanten Unterlagen 
zur Verfügung zu stellen. 

Sowohl Bundesregierung als auch BND ließen den 
Untersuchungsausschuß in Unkenntnis über das Vor-
liegen von Disketten und Dossiers der Hauptabtei-
lung XVIII, die der letzte Leiter dieser Abteilung dem 
BND bereits 1990 übergeben hatte. 

Der BStU, dem das Vorliegen dieser Unterlagen mit 
Schreiben des BND vom 23. März 1992 mitgeteilt und 
dem Disketten und Dossiers am 28. Juni 1994 überge-
ben worden waren, kam der Aufforderung des Unter-
suchungsausschusses nicht nach, die Akten der 
HA XVIII, insbesondere die Disketten und Dossiers, 
kurzfristig zur Verfügung zu stellen. Dies, obgleich 
der BMJ mit Schreiben vom 6. September 1994 
mitgeteilt hatte, daß seitens des Generalbundesan-
waltes gegen die Weiterleitung der einer Verwen-
dungssperre unterliegenden Unterlagen an den Un-
tersuchungsausschuß keine Bedenken bestünden. 

Aus dem Bestand der vom BND dem BStU übergebe-
nen 92 Disketten ging dem Untersuchungsausschuß 
lediglich ein Ordner zu, der im wesentlichen den 
Ausdruck von Datenbanken mit unzusammenhän-
genden Datensätzen enthielt, die ohne Nutzung 
geeigneter Software und ohne Verknüpfung mit 
anderen Unterlagen nicht auswertbar sind. 

Die Zusage des BStU, ab dem 2. September 1994 die 
Akten der HA XVIII/7 und XVIII/8 kontinuierlich zu 
übergeben, wurde nicht eingehalten. Beim Untersu-
chungsausschuß gingen lediglich verspätet einige 
wenige Aktenstücke ein. 

Der BStU benötigte allein drei Monate, um die vom 
BND zusätzlich zu den Disketten übergebenen Dos-
siers auf KoKo-relevante Inhalte durchzusehen. 

Die schließlich am 11. Oktober 1994 übergebenen 
Disketten können wegen der beim Bundestag nicht 
gegebenen Lesemöglichkeiten sowie des Zeitdrucks 
einer auslaufenden Legislaturperiode nicht ausge-
wertet werden. 

Diese Auflistung könnte noch fortgesetzt werden, 
ganz zu schweigen von den widersprüchlichen Aus-
künften von Mitarbeitern des BStU, z. B. zur Gesamt-
zahl der Disketten, zur Anzahl der nicht lesbaren 
Disketten und zu angeblich vorhandenen Leerdisket-
ten. 

Erstaunen müssen auch die Ausführungen des BStU in 
seinem Schreiben vom 6. Oktober 1994 zur Aufgaben-
stellung der Hauptabteilung XVIII und der „Arbeits-
gruppe Kommerzielle Koordinierung" (AG BKK) des 
MfS (Dokument-Nr. 48), wonach die Abwehrarbeit im 
Bereich Kommerzielle Koordinierung sowie die Siche-
rung der ihm unterstellten AHB und Vertretergesell-
schaften ausschließlich der AG BKK des MfS vorbe-
halten war, und die HA XVIII/8 sich auf die Sicherung 
der Elektrotechnik/Elektronik sowie auf deren Mini-
sterium und der nachgeordneten Betriebe zu 
beschränken hatte. 

Nach Erkenntnissen des 1. Untersuchungsausschus

-

ses wurde die AG BKK erst 1983 gegründet. Von der 

Gründung des Bereichs Kommerzielle Koordinierung 
1966 bis zur Einrichtung der AG BKK 1983 wurde die 
Absicherung und Überwachung des gesamten Be-
reichs Kommerzielle Koordinierung durch die HA 
XVIII des MfS wahrgenommen. Die Abteilung 8 der 
HA XVIII, die von Oberst Artur Wenzel geführt wurde, 
war für die Bereiche der Volkswirtschaft der DDR 
zuständig, die sich mit Elektrotechnik und Elektronik 
befaßten. Im Zusammenhang mit der Sicherung des 
Bereichs Kommerzielle Koordinierung be treute die 
HA XVIII/8 den Handelsbereich 4 auch noch nach 
1983. Außerdem hat der Untersuchungsausschuß 
auch Sachverhalte aus dem Zeitraum von 1966 bis 
1983 zu untersuchen. 

Da der Bereich Kommerzielle Koordinierung Logistik 
und Finanzmittel für die Beschaffung von Embargo-
gütern zur Verfügung stellte, erstreckt sich aus Sicht 
der SPD hierauf auch der Untersuchungsauftrag des 
Untersuchungsausschusses. Dies gilt auch für die am 
28. September 1994 dem BStU durch den BND über-
gebenen vier Disketten, da nicht auszuschließen ist, 
daß über den Diplomatenfunkverkehr in die Schweiz 
Verbindungen zu Banken, Unternehmen und  Perso-
nen (z. B. Intrac S. A., Ottokar Hermann) gehalten 
wurden. Der BStU hat diese Disketten gleichwohl 
nicht an den Untersuchungsausschuß übergeben. 

Zudem muß die vom BStU verfügte Einstufung der 
Disketten als VS-Geheim in Frage gestellt werden. 
Eine derartige Geheimeinstufung ist nur dann erfor-
derlich, „wenn die Kenntnisnahme durch Unbefugte 
die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder 
eines ihrer Länder gefährdet oder ihren Interessen 
schweren Schaden zufügen kann". Davon bei MfS

-

Unterlagen auszugehen, ist mehr als zweifelhaft. 
Auch Datenschutzgründe können die Einstufung 
nicht rechtfertigen. Infolge des verfügten Geheimhal-
tungsgrades kommt es zu der grotesken Situation, daß 
die inzwischen kopierten Disketten nicht ausgewertet 
werden können. Die VS-Geheim eingestuften Dis-
ketten dürfen nach Auffassung des Geheimschutz-
experten des Bundestages nur an dafür zugelassenen 
TEMPEST-Geräten gelesen werden. Solche Geräte 
sind in der Bundestagsverwaltung jedoch nicht vor-
handen. Es müßte erst mit erheblichen finanziellen 
Mitteln die entsprechende Gerätekonfiguration durch 
den Bundestag erworben werden. Bei Benutzung der 
dem Bundestag zur Verfügung stehenden COMSEC-
Geräten können nach Vorgaben des Geheimschutz-
experten die als VS-Geheim eingestuften Disketten in 
einem Jahr nur an drei Tagen jeweils zwei Stunden 
bearbeitet werden. Die inhaltliche Erschließung der 
beigezogenen Unterlagen würde somit Jahre in 
Anspruch nehmen. 

Die SPD hat den BStU daher mit Schreiben vom 
19. Oktober 1994 aufgefordert, die vorgenommene 
Einstufung von VS-Geheim auf VS-Nur für den 
Dienstgebrauch herabzustufen. Hierauf hat der BStU 
bisher nicht reagiert, wobei sich die Frage stellt, ob der 
BStU selbst über die angeblich erforderliche Geräte-
konfiguration verfügt, auf der VS-Geheim eingestufte 
Datenträger eingesehen werden können. 

Bei allem Verständnis für die Arbeitsbelastung des 
BStU ist dies nach Auffassung der SPD insgesamt 
mehr, als einem parlamentarischen Untersuchungs- 
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ausschuß zugemutet werden kann. Hier wurden 
Rechte des Parlaments mißachtet und die Arbeit des 
Untersuchungsausschusses in eklatanter Weise be-
hindert. Das Verhalten des BStU trifft letztlich auch 
die Rechts- und Dienstaufsicht der Bundesregierung. 
Die SPD hat den Bundesminister des Innern gebeten, 
das Verhalten des BStU zu überprüfen. 

Beiziehung von Niederschriften des BND zur 
Befragung des ehemaligen Leiters der HA XVIII/8 
des MfS 

Nicht nachprüfbar ist für die Mitglieder der SPD im 
1. Untersuchungsausschuß die Auskunft des Präsi-
denten des BND, daß über die Gespräche mit dem 
ehemaligen Leiter der Hauptabteilung XVIII/8 des 
MfS angeblich keine Befragungsprotokolle gefertigt 
worden sein sollen. Nach ergänzenden Mitteilungen 
eines BND-Mitarbeiters seien lediglich Stichwort

-

Notizen gefertigt worden, die jedoch nicht für Treff-
berichte, Vermerke oder andere Texte verwandt wor-
den seien. Dies wiederum widerspricht den Angaben 
Willy Kochs, der bei seiner Vernehmung durch das 
Hessische Landeskriminalamt ausgesagt hat, er habe 
seine Angaben zwei BND-Mitarbeitern zu Protokoll 
gegeben. 

Auch die Angaben des BND-Präsidenten zu Anzahl 
und Inhalt der Treffen seiner Mitarbeiter mit Willy 
Koch dürften so nicht zutreffen. Willy Koch hat in 
seiner Vernehmung auf 20 bis 25 Treffen mit Mitar-
beitern des BND Bezug genommen. Ein Mitarbeiter 
des BND hat nicht die Zahl der Treffen bestritten, 
jedoch behauptet, nur fünf Treffen hätten dem sachli-
chen Inhalt gegolten, die anderen Gespräche in Hotels 
in München und Berlin hätten lediglich organisatori-
sche Fragen zum Gegenstand gehabt. 

3. Weitere Nutzung des 
Datenverarbeitungssystems zur Auswertung 
der Beweisunterlagen 

Aufgrund der Entscheidung des Ältestenrates des 
Deutschen Bundestages vom 26. September 1991 
wurde der 1. Untersuchungsausschuß zur Unterstüt-
zung seiner Aktenauswertung mit einem DV-System 
ausgestattet. 

Die den Fraktionen mit diesem DV-System zur Verfü-
gung gestellten Bildschirmarbeitsplätze ermöglichten 
den Aufruf und die Auswertung der gescannten 
Dokumente, die Recherche nach Schlagworten sowie 
die Erteilung von Druckbefehlen an die im Ausschuß-
sekretariat installierten Drucker. 

Am 29. Juni 1994 wurde ein Mitarbeiter der SPD

-

Fraktion durch das Ausschußsekretariat darüber 
informiert, daß auf Entscheidung des Vorsitzenden 
des 1. Untersuchungsausschusses den Fraktionen der 
unmittelbare Zugang zum DV-System des Untersu-
chungsausschusses ab sofort verwehrt werde. Ent-
sprechend wurde der Zugang technisch gesperrt. 
Durch die Entscheidung des Vorsitzenden wurden 
den Mitgliedern und Mitarbeitern der Fraktionen im 

1. Untersuchungsausschuß Recherchen im Rahmen 
der Erledigung des ergänzenden Auftrages des Unter-
suchungsausschusses unmöglich gemacht. 

Für die Entscheidung des Vorsitzenden des 1. Unter-
suchungsausschusses gab es keine Rechtsgrundlage. 
Weder lag ein entsprechender Beschluß des Untersu-
chungsausschusses vor, noch wurden die Mitglieder 
des Untersuchungsausschusses vorab hierüber in 
Kenntnis gesetzt. Auch die Einhaltung der Grenzen 
des ergänzenden Untersuchungsauftrags aufgrund 
des Bundestagsbeschlusses vom 23. Juni 1994, der 
Schutz der im DV-System des Untersuchungsaus-
schusses gespeicherten Daten oder Gesichtspunkte 
des Geheimschutzes — im DV-System sind Unterla-
gen bis VS-Nur für den Dienstgebrauch gespeichert — 
können die Entscheidung des Vorsitzenden nachträg-
lich nicht rechtfertigen. 

Die Aufforderung des Obmanns der SPD-Fraktion 
vom 29. Juni 1994, die Entscheidung wieder rückgän-
gig zu machen, ist vom Ausschußvorsitzenden abge-
lehnt worden. Die daraufhin eingeschaltete Präsiden-
tin des Deutschen Bundestages hat sich auf Nichtzu-
ständigkeit des Ältestenrates berufen und angeregt, 
der Abgeordnete Dr. Andreas von Bülow möge sein 
Anliegen zunächst in der nächsten Ausschußsitzung 
vorbringen. Daraufhin hat sich der 1. Untersuchungs-
ausschuß am 7. September 1994 mit der Frage des 
Zugangs zu dem DV-System befaßt. 

Der während der Sitzung gestellte Antrag der SPD, 
den unmittelbaren Zugang zum DV-System in den 
Räumen der Fraktionen und Gruppen wiederherzu-
stellen, ist vom Untersuchungsausschuß mit den Stim-
men von CDU/CSU abgelehnt worden. Schließlich ist 
eine Einigung insofern erzielt worden, als die Fraktio-
nen über die Bildschirmarbeitsplätze im Ausschuß-
sekretariat Recherchearbeiten durchführen können, 
eine wenig zweckmäßige und umständliche Rege-
lung. 

Es bleibt festzuhalten, daß die Arbeit der Mitglieder 
des Untersuchungsausschusses für die Dauer von 
mehr als zwei Monaten erheblich behindert wurde. 
Die Rechte der Minderheit sind willkürlich beschnit-
ten worden. 

II. Bewertung 
des Untersuchungsergebnisses 

1. Feststellungen zur Hauptabteilung XVIII des 
MfS in bezug auf den Bereich Kommerzielle 
Koordinierung 

Bis zur Feststellung des Abschlußberichts am 27. Mai 
1994 war es dem BStU nicht möglich, die für die 
Ausschußarbeit wichtigen Akten der HA XVIII aufzu-
arbeiten und dem Untersuchungsausschuß zur Verfü-
gung zu stellen. Hieran haben weder Anmahnungen 
des Ausschußsekretariats unter Hinweis auf den 
Beweisbeschluß 12-5 vom 27. Juni 1991 noch Bespre-
chungen auf Mitarbeiterebene am 6. Mai 1993 in Bonn 
und am 28. Juli 1993 in Berlin etwas ändern kön-
nen. 
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Zusätzlich zu den beim BStU vorhandenen Unterla-
gen der HA XVIII, es handelt sich bei den für den 
Untersuchungsausschuß relevanten Unterlagen um 
jeweils 100 m lfd. Akten der Abteilung 7 und 8, 
verfügte der BND über weitere Unterlagen der HA 
XVIII/8, ohne daß dies dem Untersuchungsausschuß 
durch den BStU oder den BND mitgeteilt worden 
war. 

Diese Unterlagen (Dossiers und Disketten) waren dem 
BND im Frühjahr 1990 vom damaligen Leiter der HA 
XVIII/8, Willy Koch, übergeben worden. Nach Anga-
ben von Willy Koch bei seiner Vernehmung durch das 
Hessische Landeskriminalamt am 19. Juni 1991 bein-
halten die Dossiers und Disketten das gesamte opera-
tive Wissen der HA XVIII/8. 

Der Untersuchungsausschuß hat sich nicht mit der 
Frage beschäftigt, ob für das Verbleiben der Unterla-
gen beim BND ein zulässiger Verwendungszweck 
bestand. 

Der BND hatte das Vorhandensein der Dossiers und 
Disketten mit Schreiben vom 23. März 1992 dem BStU 
gemäß § 7 Abs. 1 StUG angezeigt. Vorausgegangen 
wären Gespräche mit der Behörde des BStU. 

Der BND hatte seine Anzeige mit dein Antrag nach § 8 
Abs. 2 i. V. m. § 25 StUG verbunden, die Unterlagen 
zum Zwecke seiner eigenen Sicherheit auswerten zu 
dürfen, und diesen Antrag mit der Feststellung 
begründet, daß eine Trennung zwischen Disketten 
mit BND-bezogenen Inhalten einerseits und Disketten 
mit technologiebezogenen Inhalten andererseits nicht 
möglich sei. Der BStU hatte daraufhin weder die 
Herausgabe der Unterlagen nach § 8 Abs. 1 StUG 
verlangt, noch den Antrag auf Nutzung abgelehnt. 

Erst als sich bei der SPD-Bundestagsfraktion die Frage 
der Einsetzung eines parlamentarischen Untersu-
chungsausschusses gestellt hatte, bei dem im Mittel-
punkt der Untersuchung die Akten der HA XVIII 
stehen sollten, wurden durch den BND in einer 
Besprechung am 17. Juni 1994 die Vertreter folgender 
Behörden über die vom Leiter der HA XVIII/8 an den 
BND übergebenen Unterlagen unterrichtet: BStU, 
Bundesamt für Verfassungsschutz, Bundeskriminal-
amt, Generalbundesanwalt und Zentrale Ermittlungs-
stelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität. 
Der BStU hat bei der Besprechung die Herausgabe der 
Unterlagen verlangt, die ihm vom BND daraufhin am 
28. Juni 1994 übergeben wurden. 

Die Mitglieder der SPD im Untersuchungsausschuß 
gehen davon aus, daß ohne Betreiben der SPD auf 
Fortführung der Ausschußarbeit 

— es nicht zu dieser Besprechung gekommen wäre; 

— die vom ehemaligen Leiter der HA XVIII/8 an den 
BND übergebenen Unterlagen unter Mißachtung 
des StUG weiterhin im Besitz des BND verblieben 
wären; 

— eine Prüfung strafrechtlich relevanter Sachver-
halte, die sich aus dem Disketteninhalt ergeben, 
unterblieben wäre. Erst aufgrund der Besprechung 
sind dem Bundeskriminalamt am 23. August 1994 
auf Ersuchen des Generalbundesanwalts 44 Dis-
kettenkopien übergeben worden, die sämtliche 

IMB und IM der HA XVIII mit Wohnadressen in 
den alten Bundesländern betreffen. Im Sommer 
1990 waren lediglich die übergebenen Dossiers an 
das Bundeskriminalamt weitergeleitet worden, 
soweit diese Hinweise auf mögliche strafbare 
Handlungen enthielten. 

Gemessen am Gesamtumfang der Unterlagen der 
Abteilungen 7 und 8 der HA XVIII (2 x 100 m) haben 
dem Untersuchungsausschuß nur vergleichsweise 
wenige auswertbare Unterlagen zur Verfügung 
gestanden. Hinzu kommt, daß aus den in Abschnitt I.2. 
genannten Gründen eine inhaltliche Aufarbeitung 
der dem Untersuchungsausschuß nunmehr vorliegen-
den Diskettenkopien nicht möglich ist. Der vollstän-
dige Ausdruck der lesbaren Disketten hätte einen 
Umfang von ca. 80 Aktenordnern à 500 Seiten. Wich-
tige Dossiers zu den Embargohändlern Hans Joch-
heim und Richard Müller, die der Leiter der HA 
XVIII/8 dem BND übergeben hatte, wurden dem 
Untersuchungsausschuß vom BStU bisher nicht vor-
gelegt. 

Aus den wenigen Unterlagen, die der BStU dem 
Untersuchungsausschuß übergeben hat, ergibt sich 
aus Sicht der SPD folgendes Bild des Handels mit 
Hochtechnologie-Gütern der CoCom-Liste: 

— Die Aufkäufer der DDR hatten keine nennenswer-
ten Schwierigkeiten zu überwinden, um an 
gewünschte Waren der westlichen Elektronikpro-
duzenten in den USA, Japan oder Westeuropa 
heranzukommen. Die Waren wurden teils direkt 
beim Produzenten, teils über Vermittlungsunter-
nehmen in verschiedenen Staaten bestellt und 
über mehr oder weniger verschlungene Wege 
geliefert. 

— Der Kaufpreis lag angeblich zur Abdeckung des 
Risikos und der Kosten der Umwege um 40 bis 70 % 
über den Listenpreisen. 

— Aus den Akten der HA XVIII läßt sich schließen, 
daß Mitarbeiter der großen internationalen Elek-
tronikkonzerne ebenso wie die Mitarbeiter der 
kleineren Anbieter zugleich für westliche Geheim-
dienste tätig waren oder als Doppelagenten agier-
ten. Hierzu werden derzeit aus dem Bestand der 
vom BND an den BStU übergebenen Disketten im 
Auftrag des Generalbundesanwalts durch das 
Bundeskriminalamt 44 Diskettenkopien eingese-
hen, um dem Generalbundesanwalt die Prüfung zu 
ermöglichen, ob hinsichtlich bestimmter darin 
genannter Personen (IMB und IM mit Wohnadres-
sen in den alten Bundesländern) die Einleitung von 
Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts von 
Straftaten i.S.d. § 99 StGB geboten erscheint. 

— Es gibt Anhaltspunkte dafür, daß westliche 
Geschäftspartner versuchten, die östlichen Partner 
durch materielle Zuwendung in Form von Bargeld 
oder Überweisung von Geldern auf anonyme 
Nummernkonten zu korrumpieren. Aus den 
Berichten der IMB hatten die Führungsoffiziere 
des MfS in der Regel sowohl über die geheim-
dienstlichen Hintergründe des Partners als auch 
die Korrumpierungsversuche lückenlos Kenntnis. 
Auch von Vorschlägen, einen Teil der erhaltenen 
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Gelder wie üblich anzugeben, den größten Teil 
jedoch auf einem Nummernkonto z. B. in der 
Schweiz anzulegen, war das MfS informiert (Doku-
ment-Nr. 49). 

— Der Kreis der Nutznießer derartiger Schmuggel-
Konstruktionen muß beachtlich gewesen sein. Die 
westlichen Elektroniklieferanten hatten ihre letzt-
lich ungehinderten Absatzmärkte im Osten. Die 
Lieferanten, die dank der Deckung durch die 
eigenen Geheimdienste, kein Risiko mit der Liefe-
rung eingingen, konnten satte Gewinne einstrei-
chen. Sie konnten einen erheblichen Teil des 
Geldes neben der Einnahme aus der Spionagetä-
tigkeit für sich behalten. Die östlichen Einkäufer 
von Embargoware ließen sich mit Wissen des MfS 
bestechen, führten einen Teil des Geldes ord-
nungsgemäß an den Führungsoffizier ab, dürften 
jedoch insbesondere in den höheren Rängen der 
Einkäufer in der Tat ihr Scherflein für die Not ins 
Trockene, d. h. in der Regel auf ein Schweizer 
Nummernkonto, gebracht haben. Der Bereich 
Kommerzielle Koordinierung kassierte über die 
Vertreterfirmen seine Provision am überhöhten 
Preis für die „heiße" Ware. MfS und Bereich 
Kommerzielle Koordinierung teilten sich dann 
auch noch die Abstandszahlung westlicher Liefe-
ranten für den Verzicht auf Strafanzeige und 
weitergehende kommerzielle Sanktionen, d. h. 
man blieb im Geschäft. Dies wiederum ermög-
lichte den Westlieferanten die Einbeziehung von 
Abstandszahlungen in die Angebotspreise. Aus-
führungen hierzu sind bereits im Abschlußbericht 
des 1. Untersuchungsausschusses auf Seite 513 
enthalten. 

— Eine Frage kann anhand dieser wenigen Fälle 
nicht beantwortet werden: die nach der direkten 
oder indirekten Teilhabe westlicher Geheimdien-
ste an der Durchführung und Absicherung derarti-
ger Geschäftskonstruktionen. Möglicherweise 
steckt die Sorge der Erhellung dieser Thematik 
neben der oben erwähnten offenbar werdenden 
Wirtschaftskriminalität hinter der Weigerung oder 
auch Unfähigkeit der Bundesregierung wie des 
BStU, die entsprechenden Unterlagen vollständig 
zur Verfügung zu stellen. Es wäre zumindest eine 
rational nachvollziehbare Erklärung für die auf der 
Hand liegende Mißachtung des Parlaments, durch 
die eine vollständige Erfüllung des Untersu-
chungsauftrags in bezug auf die Akten der HA 
XVIII zunichte gemacht wurde. 

PC-Schulungen des MfS durch 
die Firma Siemens AG 

In den vom BStU an den Untersuchungsausschuß 
vorgelegten Dossiers war ein Gesprächsprotokoll vom 
13. April 1989 (Dokument-Nr. 50) über eine Beratung 
von Vertretern der Hauptabteilungen XVIII/8 und XIII 
enthalten, in der es um die Einrichtung von Computer-
gestützten Arbeitsplätzen und um die Entwicklung 
von elektronischen Datenbankdateien für das ehema-
lige Ministerium für Staatssicherheit (MfS) ging. Aus 
dem Gesprächsprotokoll wird deutlich, daß die Firma 

Siemens AG 1989 Mitarbeiter des MfS für die Arbeit 
an Computern geschult hat. MfS-seitig wurden Mitar-
beiter hinsichtlich ihres Verhaltens und Auftretens im 
Zusammenhang mit diesen Schulungen instruiert. 
Außerdem wurden die Informationsinteressen der 
Hauptabteilung XVIII/8 zur Firma Siemens AG 
gegenüber der Abteilung XIII (Spionage) abgestimmt. 
Nach Presseberichten (Bonner Rundschau v. 22. Sep-
tember 1994) konnte von der Siemens AG die Schu-
lung von MfS-Mitarbeitern nicht ausgeschlossen wer-
den. 

Da sich aus dem Dossier „RIAD" der Hauptabteilung 
XVIII/8 des MfS vom 7. April 1988 (Dokument-Nr. 53) 
möglicherweise eine Zusammenarbeit des Siemens-
Vorstandes mit dem Bundesnachrichtendienst ergibt, 
liegt die Vermutung nahe, daß auch die genannten 
Schulungen durch die Firma Siemens mit dem BND 
abgestimmt waren. 

2. Aktivitäten des IMB „Gabriel" 

Die Unterlagen der HA XVIII/7 über den Kaufmann 
Helmut Henschel, der vom MfS als IMB „Gabriel" 
geführt worden war, machen deutlich, wie ehemalige 
DDR-Bürger, die nach ihrer Flucht oder Ausreise in 
die Bundesrepublik Deutschland im Osthandel tätig 
waren, für geheimdienstliche Zwecke genutzt wur

-

den. 

Mit Wissen und Wollen des MfS hat Helmut Henschel 
für westliche Geheimdienste gearbeitet. CIA und 
BND versorgte er mit Informationen über den Außen-
handel der DDR, die Kirchengeschäfte und über die 
Arbeitsweise des Bereichs Kommerzielle Koordinie-
rung. Im Mittelpunkt des Interesses des CIA, zu dem 
Henschel seit 1958 Kontakt hatte, standen bereits vor 
der Gründung des Bereichs Kommerzielle Koordinie-
rung die MfS-Firma F. C. Gerlach und deren 
Geschäftsführer Michael Wischnewski. Besonderes 
Interesse hatte der CIA später an der in der Schweiz 
ansässigen Firma Intrac S. A., Lugano. Neben dem 
„Statthalter" des Bereichs Kommerzielle Koordinie-
rung in der Schweiz, Ottokar Hermann, hielt Schalck-
Golodkowskis Stellvertreter, Manfred Seidel, Anteile 
an dieser Firma. 

Das MfS war nicht nur über die von Helmut Henschel 
an den CIA und den BND gegebenen Berichte infor-
miert, sondern konnte sie auch bis zu einem gewissen 
Grad steuern. Im nachhinein be trachtet, war die 
Agententätigkeit Henschels, die er bis zu seinem Tod 
im Jahre 1980 ausgeübt hatte, für die westlichen 
Geheimdienste wohl eher irreführend als hilfreich. 
Unabhängig davon wird durch die Unterlagen der HA 
XVIII/7 noch einmal bestätigt, daß der Bereich Kom-
merzielle Koordinierung seit seiner Gründung im 
Fadenkreuz westlicher Geheimdienste stand. Dies gilt 
auch für die Person von Dr. Alexander Schalck-
Golodkowski. 

Wichtig war dabei für das MfS, über den IMB „Ga-
briel" herauszufinden, über welches Wissen der geg-
nerische Dienst verfügte, welche Techniken, welche 
konspirativen Verbindungen er verwendete und über 
welche Kanäle Informationen abgeflossen sein konn-
ten. 



Drucksache 12/8595 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

3. Neue Erkenntnisse zur Zusammenarbeit 
Rechtsanwalts Dr. Vogel mit dem Bereich 
Kommerzielle Koordinierung 

Durch die weitere Auswertung der erst kurz vor 
Erstellung des Abschlußberichts zugänglich gewor-
denen MfS-Unterlagen konnten die durch den Unter-
suchungsausschuß bis dahin gewonnenen Erkennt-
nisse zur Rolle von Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Vogel 
als Bevollmächtigter der DDR-Regierung beim Häft-
lingsfreikauf und zu seiner Mitarbeit für das MfS noch 
ergänzt werden. 

Die SPD geht davon aus, daß Rechtsanwalt Dr. Wolf-
gang Vogel auch nach 1967 noch für das MfS gear-
beitet hat. Nur hatte er inzwischen innerhalb des MfS 
eine Position erreicht, die weit über eine normale 
IM-Tätigkeit hinausging. Dies würde erklären, daß 
von 1968 an weder IM-Berichte vorliegen, noch ein 
Führungsoffizier bekannt ist. 

Durch das Landgericht Berlin wurde inzwischen das 
Hauptverfahren gegen Rechtsanwalt Dr. Wolfgang 
Vogel eröffnet. Die Anklage lautet auf mehrfache 
Erpressung Ausreisewilliger. Dr. Vogel soll Aus-
reisewilligen für die Genehmigung zum Verlas-
sen der DDR Grundstücke abgepreßt haben. Der 
Prozeßbeginn wurde auf den 2. November 1994 fest-
gelegt. 

Der Untersuchungsausschuß hat festgestellt, daß 
Bewohner der DDR schneller mit ihrer Ausreise rech-
nen konnten, wenn sie bereit waren, ihren Grundbe-
sitz zu verkaufen. Inwieweit in Einzelfällen in diesem 
Zusammenhang Ausreisewillige erpreßt wurden, 
bleibt der gerichtlichen Klärung vorbehalten. 

4. Konten von Unternehmen und Personen des 
Bereichs Kommerzielle Koordinierung bei 
der Otto Scheurmann Bank-KG 

Die Ergebnisse der staatsanwaltlichen Ermittlungen 
zur Anstalt Mondessa und zur Otto Scheurmann 
Bank-KG hatten dem Untersuchungsausschuß bis 
zum Ende der ursprünglichen Beweisaufnahme nicht 
vorgelegen. Die von der SPD beantragten Zeugenver-
nehmungen zu diesem Komplex waren von der Aus-
schußmehrheit abgelehnt worden. 

Dies waren u. a. Gründe für die Forderung der SPD, 
die Arbeit des Untersuchungsausschusses mit einem 
begrenzten Auftrag über den Zeitpunkt der Kenntnis-
nahme des Abschlußberichts hinaus bis zum Ende der 
12. Wahlperiode fortzusetzen. 

Über die Feststellungen des Untersuchungsausschus-
ses, die aufgrund der vom Bundesministerium der 
Finanzen und der Staatsanwaltschaft bei dem Kam-
mergericht Berlin — Arbeitsgruppe Regierungskrimi-
nalität — zur Verfügung gestellten Unterlagen getrof-
fen wurden, hat der Untersuchungsausschuß zu Kon-
ten der Intrac S. A., Lugano, und von Simon und Josef 
Goldenberg bei der Otto Scheurmann Bank-KG 
Kenntnisse gewonnen. Die Einzelheiten hierzu sind 
im Feststellungsteil des ergänzenden Berichts aus-
führlich dargestellt worden. 

A0 

Durch die gewonnen Erkenntnisse sind die Zweifel 
der SPD bestätigt worden, ob Dr. Schalck-Golod-
kowski tatsächlich sämtliche treuhänderisch gehal-
tene Vermögenswerte zurückgeführt hat. Es kann 
nicht ausgeschlossen werden, daß noch weitere Kon-
ten von Personen und Unternehmen aus dem Bereich 
Kommerzielle Koordinierung bei Banken in der Bun-
desrepublik Deutschland oder im westlichen Ausland 
bestanden oder noch bestehen, über die Dr. Alexan-
der Schalck-Golodkowski, seine Ehefrau oder andere 
Vertrauenspersonen verfügen konnten oder noch 
können. So wie nur durch Zufall bekannt wurde, daß 
Staats- bzw. Parteigelder der DDR, in einem Fall unter 
dem Stichwort „Sultan", dem Namen des Hundes des 
Ehepaars Schalck-Golodkowski, in der Schweiz ange-
legt wurden, ist eher zu vermuten, daß weitere derar-
tige Verstecke durch Dr. Alexander Schalck-Golod-
kowski und dessen Umgebung angelegt worden 
sind. 

5. Bericht des Bayerischen Landtages in bezug 
auf den sog. Milliardenkredit und den Handel 
mit Agrarprodukten 

Abweichend von den getroffenen Absprachen wurde 
der Schlußbericht des Bayerischen Untersuchungs-
ausschusses erst nach der Feststellung des Abschluß-
berichts des 1. Untersuchungsausschusses der Öffent-
lichkeit vorgelegt. Eine zusammenfassende Darstel-
lung des dortigen Untersuchungsergebnisses ist in 
den Feststellungsteil des ergänzenden Berichts aufge-
nommen worden. Die SPD verzichtet auf eine Bewer-
tung des Untersuchungsergebnisses des Bayerischen 
Landtages. 

Aus dem Schlußbericht ist jedoch nicht erkennbar 
geworden, inwieweit der Bayerische Untersuchungs-
ausschuß Hinweisen aus einer MfS-Abhörinformation 
vom 23. Januar 1985 (Dokument-Nr. 51) über eine 
geplante Übernahme finanzieller Forderungen an die 
DDR durch die Luxemburger Tochter einer Westber-
liner Bank nachgegangen ist. Die damaligen Forde-
rungen sollen aus einem Außenhandelsgeschäft zwi-
schen der Firma März und einem Außenhandels-
betrieb der DDR resultieren und sich auf eine 
Summe zwischen 15 und 18 Mio. DM belaufen 
haben. 

Nach der Abhörinformation wurde der Kredit 
zunächst über Kontokorrent durch die Firma März 
finanziert. Da diese jedoch Finanzmittel für Wertpa-
piergeschäfte benötigte, bemühte sie sich um die 
Übernahme der Forderung durch die Luxemburger 
Bank. 

Nach der Abhörinformation wurde das Geschäft zwi-
schen der Firma März und einem AHB der DDR 
am 19. September 1983 abgeschlossen. Es stand 
somit in einem zeitlichen Zusammenhang mit dein 
ersten Milliardenkredit, wodurch nach Auffassung 
der SPD ein besonderes Aufklärungsinteresse be-
gründet wird. 

Bei den Untersuchungen des Bayerischen Ausschus

-

ses mußten zwangsläufig Zahlungen der Firmen März 
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und Moksel auf ein Konto von Simon und Josef 
Goldenberg bei der Otto Scheurmann Bank-KG in 
Berlin (West) unberücksichtigt bleiben. Dieses Konto, 
für das auch Dr. Alexander Schalck-Golodkowski eine 
Vollmacht besaß, wurde erst bei den ergänzenden 
Untersuchungen des 1. Untersuchungsausschusses 
festgestellt. 

Die Zahlungen der Firma Moksel auf das Goldenberg

-

Konto stehen im Widerspruch zur bisherigen 
Annahme, daß zwischen Simon Goldenberg und Ale-
xander Moksel keine Geschäftsverbindungen bestan-
den. Allerdings besteht auch die Möglichkeit, daß es 
sich dabei um eine Zahlung, die für Dr. Alexander 
Schalck-Golodkowski bestimmt war, gehandelt ha-
ben könnte. 

6. Sicherung und Rückführung veruntreuter 
Vermögenswerte 

Bereits mit seinem Bericht vom 27. Mai 1994 war der 
Deutsche Bundestag über Vermögensverschiebun-
gen durch „alte Seilschaften" im Zusammenhang mit 
der Abwicklung und dem Verkauf von Unternehmen 
des Bereichs Kommerzielle Koordinierung unterrich-
tet worden. Die in dem Bericht getroffenen Feststel-
lungen werden durch den vorgelegten ergänzenden 
Bericht aktualisiert. 

Im Zusammenhang mit der Sicherung und Rückfüh-
rung von veruntreuten Vermögenswerten von nahezu 
500 Mio. DM des Bereichs Kommerzielle Koordinie-
rung liegen im Komplex F.C. Gerlach (Geschäftsfüh-
rer Michael Wischniewski) bei den in Berlin, Vaduz, 
Tel Aviv und Wien anhängigen Verfahren bisher 
keine rechtskräftigen Urteile vor. Das beim Landge-
richt Berlin anhängige Zivilverfahren im Komplex 
Asimex ist am 18. Oktober 1994 durch einen Vergleich 
beendet worden. 

Am 26. September 1994 ist Dr. Günther Forgber vorn 
Landgericht Berlin wegen Veruntreuung von Vermö-
genswerten des Bereichs Kommerzielle Koordinie-
rung zu einer Haftstrafe von 21 Monaten verurteilt 
worden. Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen 
die zur Bewährung ausgesetzte Verurteilung auf die 
laufenden Zivilverfahren hat. 

Im Verfahren gegen die Verantwortlichen der Firma 
Kowimex, die aus der BERAG Export-Import GmbH 
des Bereichs Kommerzielle Koordinierung hervorge-
gangen ist, ist im Berufungsverfahren vom Kammer-
gericht Berlin als Verhandlungstermin der 8. Novem-
ber 1994 festgelegt worden. 

Die vorgenannten Unternehmen gehörten alle zur 
Hauptabteilung I des Bereichs Kommerzielle Koordi-
nierung. Bei dieser Abteilung waren nach der Flucht 
von Dr. Alexander Schalck-Golodkowski „aus 
Gründen der nationalen Sicherheit" zunächst Über-
prüfungen untersagt worden. Es muß angenommen 
werden, daß durch diese Entscheidung, für die der 
damalige Ministerpräsident Modrow verantwortlich 
war, Vermögensverschiebungen erleichtert wur-
den. 

Anwaltliche Vertretung der Bundesrepublik 
Deutschland bei gerichtlichen Prozessen zur 
Sicherstellung von Vermögenswerten 

Bei der Treuhandanstalt (THA) wurde im Januar 1991 
der Sonderbereich Außenhandelsbetriebe (AHB) un-
ter dem Leiter Dr. Hinrich Strecker eingerichtet. Mit 
Rechtsanwalt Hans-Joachim Reuther war ein Berater-
vertrag abgeschlossen worden. Während der Laufzeit 
dieses Vertrages erteilte der Bundesminister der 
Finanzen auf Vorschlag des Leiters des Sonderbe-
reichs AHB die Rechtsanwaltskanzlei Kiethe & Part-
ner (später Kiethe & Westphal) Mandate für die 
Verfahren gegen die Unternehmen des Bereichs 
Kommerzielle Koordinierung F C. Gerlach/Michael 
Wischniewski, Asimex und Günther Forgber. Auch 
während seiner Tätigkeit als Leiter des Sonderbe-
reichs Al 1B als Nachfolger von Dr. Hinrich Strecker 
schlug Rechtsanwalt Hans-Joachim Reuther im 
Ergebnis ausschließlich die Kanzlei Kiethe & Partner 
für eine Ma ndatsvergabe vor. Der für die Mandatsver-
gabe zuständige Bundesminister der Finanzen folgte 
seinen Vorschlägen. 

Geradezu grotesk muß in diesem Zusammenhang 
erscheinen, daß sich Rechtsanwalt Hans-Joachim 
Reuther kurz vor seiner Übernahme der Aufgaben als 
Leiter des Sonderbereichs AHB im Januar 1992 mit 
der Kanzlei Kiethe & Partner verbunden hatte. 

1m Jahr 1992 wurde die Kanzlei Kiethe & Partner auch 
auch mit der Wahrnehmung des Mandats Kowimex 
beauftragt. 

Aufgrund des Ausscheidens von Mitgliedern der 
Kanzlei Kiethe & Westphal im Mai 1992 kam es ab Juni 
1992 zu einer Neuverteilung der Mandate, die sich 
angeblich an den bisherigen kanzleiinternen Aufga-
benverteilungen orientierte. Es konnte nicht nachge

-

prüft werden, ob andere Gründe für die Vergabe der 
Mandate ausschlaggebend waren. 

Für die Verfahren F. C. Gerlach/Michael 
Wischniewski, Asimex und Kowimex verblieb das 
Mandat bei der Kanzlei Kiethe & Partner. Für das 
Verfahren Günther Forgber wurde das Mandat der 
Kanzlei Westphal & Spilker erteilt. Nach Beendigung 
des Verfahrens im Komplex F. C. Gerlach/Michael 
Wischniewski in der 1. Instanz wurde die Kanzlei 
Westphal & Spilker damit beauftragt, die Bundesrepu-
blik Deutschland in der 2. Instanz vor dem Kammer-
gericht Berlin zu vertreten. Bereits im November 1991 
war ein Teilbereich des Komplexes Asimex auf die 
Kanzlei Westphal & Spilker übertragen worden. 

Mit der Mandatsvergabe für das Verfahren Bundesre-
publik Deutschland gegen F. C. Gerlach/Michael 
Wischniewski -- es geht hier insgesamt um eine 
Summe von 380 Mio. DM — schied Rechtsanwalt 
Karl-Heinz  Spilker, der dem Deutschen Bundestag als 
CSU-Abgeordneter seit sieben Wahlperioden ange-
hört, als ordentliches Mitglied aus dem 1. Untersu-
chungsausschuß aus. Da der Kanzlei Westphal & 
Spilker bereits im November 1991 ein Teilbereich des 
Komplexes Asimex übertragen worden war, bleibt 
festzuhalten, daß der CSU-Abgeordnete Karl-Heinz 
Spilker bis zum 15. Juni 1992 einer Kanzlei angehört 
hat, die die Bundesrepublik Deutschland seit Novem-
ber 1991 in einem Verfahren gegen ein Unternehmen 
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bzw. gegen Personen aus dem Bereich Kommerzielle 
Koordinierung vertreten hatte, und zugleich Mitglied 
in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuß 
war, der sich ebenfalls mit dieser Materie befaßt 
hatte. 

Erstaunen muß in diesem Zusammenhang auch, daß 
die Bundesrepublik Deutschland sich bei der Klage 
gegen Michael Wischniewski und die F. C. Gerlach 
Etablissement vor dem Fürstlich Liechtensteiner 
Landgericht durch den Rechtsanwalt Dr. Peter Ritter 
vertreten läßt. 

Dr. Peter Ritter war u. a. einzelzeichnungsberechtig-
ter Verwaltungsrat von folgenden durch den Bereich 
Kommerzielle Koordinierung gegründeten Anstalten 
nach Liechtensteiner Recht; diese Anstalten wie-
derum hielten Anteile an den in der Bundesrepublik 
Deutschland einschl. Berlin (West) ansässigen „Par-
teifirmen" : 

— Anstalt BEFIMO, Vaduz 
— Anstalt MONVEY, Vaduz 
— Anstalt CONGREGATIO, Vaduz 
— Anstalt HIPPOKRATES, Vaduz 
— Anstalt MONDESSA, Vaduz 

Die Leitung der Anstalten lag in der Hand von 
ausländischen Vertrauenspersonen bzw. von mit der 
Verwaltung von Vermögenswerten der DDR im Auf-
trag des Bereichs Kommerzielle Koordinierung beauf-
tragten Gesellschaften. 

Nach Erkenntnissen des 1. Untersuchungsausschus-
ses unterhielt die Anstalt MONDESSA bei der Otto 
Scheurmann B ank-KG in Berlin (West) mehrere Kon-
ten. Für das Konto mit der Nummer 184743 war neben 
Dr. Peter Ritter auch Dr. Alexander Schalck-Golod-
kowski unter dem Namen „Jürgen Keller" handlungs-
bevollmächtigt (Dokument-Nr. 52). 

Die SPD geht davon aus, daß Dr. Peter Ritter bekannt 
war, wer sich hinter dem Aliasnamen „Jürgen Keller" 
verbarg. Um so fragwürdiger muß die Mandatsver-
gabe an diesen Anwalt durch die Bundesrepublik 
Deutschland im Liechtensteiner Prozeß gegen Mi-
chael Wischniewski und die Etablissement F. C. Ger-
lach erscheinen. 

Dr. Peter Ritter war darüber hinaus Repräsentant und 
Verwaltungsrat der Anstalt ABEVA, Vaduz, die am 
6. März 1991 aufgelöst wurde. Auch zum Liquidator 
der Gesellschaft, über deren Geschäftstätigkeit dem 
Untersuchungsausschuß keine Kenntnisse vorliegen, 
war Dr. Peter Ritter bestimmt worden. 

Ob die Bundesrepublik Deutschland ihren Rechtsver-
treter in Liechtenstein, Dr. Ritter, gebeten hat, nun-
mehr alle Anstalten zu benennen, bei denen er für 
Firmen oder Parteien der DDR als Verwaltungsrat 
tätig war, konnte nicht mehr untersucht werden. 

Verkauf der Intrac S. A., Lugano 

Rechtsanwalt Hans-Joachim Reuther war im Rahmen 
seiner Beratertätigkeit für die THA auch am Verkauf 
der Intrac S. A., Lugano, (jetzt: Immobilare del Piano 
S. A.) beteiligt. 

Die am 15. Dezember 1992 zu einem Kaufpreis von 
12 Mio. SFR veräußerte 40 %-Beteiligung der Intrac 
S. A., Lugano, gehörte zum Auslandsvermögen des 
Bereichs Kommerzielle Koordinierung, das von der 
THA über die Effect Vermögensverwaltungsgesell-
schaft mbH abgewickelt wurde. Der Verkauf erfolgte 
mit Zustimmung des BMF an  den damaligen Mehr-
heitsgesellschafter Ottokar Hermann. 

Der Verdacht, daß bei dem Verkauf des 40 %-Anteils 
möglicherweise Vermögenswerte der Bundesrepu-
blik Deutschland verlorengegangen sind, ergibt sich 
aus der Tatsache, daß Dr. Alexander Schalck-Golod-
kowski in einem Schreiben an den damaligen Bundes-
minister des Innern, Dr. Wolfgang Schäuble, das dem 
Untersuchungsausschuß im Konzept vorliegt, den 
Wert des Anteils bei einem Verkauf „nicht vor 1991" 
auf „80 bis 100 Mio. DM" geschätzt hat. Dem Schrei-
ben von Dr. Alexander Schalck-Golodkowski an  Bun-
desminister Dr. Wolfg ang Schäuble vorausgegangen 
war ein Treffen mit Waltraud Lisowski auf dem 
Münchner Flughafen, bei dem diese ihrem früheren 
Vorgesetzten Dr. Alexander Schalck-Golodkowski 
Einzelheiten aus ihrem Tätigkeitsbereich bei der 
Effect Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH mit-
teilte. Die THA hatte von diesem Treffen keine Kennt-
nis. 

Bei den Verkaufsverhandlungen soll Ottokar Her-
mann angegeben haben, daß ihm der 60 %-Anteil an 
der Intrac S. A. schon immer gehört habe. Inwieweit 
diese Behauptung von der THA geprüft wurde, ist 
dem Untersuchungsausschuß nicht bekannt gewor-
den. 

Zur Sicherung des Vermögens hatte der Bereich 
Kommerzielle Koordinierung Holdinggesellschaften 
in Drittländern errichtet, deren gesetzliche Bestim-
mungen die Gründung derartiger Firmen zuließen. 
Oftmals hielten die eingesetzten Geschäftsführer 
Anteile an diesen Firmen. Die Dokumente, aus denen 
sich die tatsächlichen Eigentumsverhältnisse erge-
ben, befanden sich immer im Besitz des Bereichs 
Kommerzielle Koordinierung. Es ist daher nicht aus-
zuschließen, daß es sich bei dem 60 %-Mehrheitsan-
teil an der Intrac S. A. um Vermögenswerte der DDR 
gehandelt haben könnte. Diese Annahme wird 
gestützt durch die jetzt gefundenen Unterlagen über 
ein Konto, das die Intrac S. A. bei der Otto Scheur-
mann Bank-KG unterhalten hat. Für dieses Konto 
waren auf dem Unterschriftsblatt unter der Rubrik 
„Inhaber, Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer" ne-
ben Hermann auch Schalck-Golodkowski und Seidel 
aufgeführt. Frau Gutmann, die spätere Ehefrau von 
Dr. Alexander Schalck-Golodkowski, wurde dort als 
Prokuristin geführt. 

Sicherung von Ansprüchen der Treuhandanstalt 
durch Maßnahmen der Staatsanwaltschaft 

Bereits bei ihrer Vernehmung durch den Untersu-
chungsausschuß am 17. Juni 1992 hatten sich Hin-
weise ergeben, daß die frühere enge Vertraute von Dr. 
Alexander Schalck-Golodkowski, Waltraud Lisowski, 
während ihrer Tätigkeit bei der Effect Vermögensver-
waltungsgesellschaft mbH im Zusammenhang mit der 
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Abwicklung von Unternehmen der ehemaligen Abtei-
lung Firmen an Manipulationen durch den Verkauf 
unter Wert, gezielte Unterbewertung von Aktivposten 
in der Bilanz und den Verkauf an ehemalige 
Geschäftsführer, die Gesellschaftsanteile an Firmen 
außerhalb der DDR für den Bereich Kommerzielle 
Koordinierung gehalten haben, beteiligt war. Gegen 
Waltraud Lisowski und andere Beteiligte wurden 
Ermittlungsverfahren eingeleitet, die jetzt, nachdem 
neue Beweismittel sichergestellt werden konnten, zur 
Verhaftung von Waltraud Lisowski und den Ge-
schäftsführern der „Parteifirmen" Wittenbecher & Co. 
Handelsgesellschaft mbH, Berlin, sowie deren Toch-
ter EMA Industrieanlagen Handelsgesellschaft mbH, 
Essen, Dr. Wilhelm Schwettmann und Walter Welker, 
geführt haben. 

Bereits im Bericht vom 27. Mai 1994 hatten die 
Mitglieder der SPD im 1. Untersuchungsausschuß ihr 
Unverständnis darüber zum Ausdruck gebracht, daß 
Waltraud Lisowski bis Ende September 1991 bei der 
Effect Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH be-
schäftigt war. Nachdem sie dort mit einer Abfindung 
ausgeschieden war, wurde sie von einem für die THA 
tätigen Liquidator beschäftigt. Dort wirkte sie als 
Liquidatorin der Simpex GmbH, die der ZK-Abteilung 
Verkehr zugeordnet war und in enger Verbindung zur 
ehemaligen Abteilung Firmen der Abteilungsleiterin 
Waltraud Lisowski im Bereich Kommerzielle Koordi

-

nierung stand. Durch die in Verantwortung der THA 
getroffenen Personalentscheidungen wurden Mani-
pulationen und Veruntreuungen von Vermögensge-

genständen Vorschub geleistet. 

III. Empfehlung 

Auch durch die ergänzenden Untersuchungen 
konnten nicht alle Teile des Untersuchungsauftrags 
(BT-Drucksache 12/654, 12/662) vollständig erledigt 
werden. Die nicht vollständig ausgeführten Teile sind 
im Teil L. des Abschlußberichts aufgeführt. Bei Erle-
digung des ergänzenden Auftrags (BT-Drucksache 
12/8066) sind insbesondere Lücken in bezug auf die 
Akten der Abteilungen 7 und 8 der Hauptabteilung 
XVIII des MfS geblieben. 

Die SPD-Fraktion empfiehlt daher weiterhin, daß der 
13. Deutsche Bundestag prüft, inwieweit es sinnvoll 
ist, einen Untersuchungsausschuß zur Aufklärung der 
bisher noch nicht erledigten Teile des Untersuchungs-
auftrags einzusetzen. Dabei sollte auch geprüft wer-
den, ob es sinnvoll ist, nicht erledigte Teile des 1. und 
2. Untersuchungsausschusses der 12. Wahlperiode 
von einem gemeinsamen Untersuchungsausschuß 
untersuchen zu lassen. 
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VIERTER TEIL 

Register, Übersichten, Anlagen 

A. Register und Übersichten 

I. Abkürzungsverzeichnis 

A 
Abg. 	Abgeordnete(r) 
Abs. 	Absatz 
AG 	Aktiengesellschaft 
AG 	Arbeitsgruppe 
AG BKK 	Arbeitsgruppe Bereich Kommerzielle Koordinierung 
Art. 	Artikel 

B 
BB 	Beweisbeschluß 
Bd. 	Band 
Beschl. 	Beschluß 
betr. 	betreffend/betreffs 
BfV 	Bundesamt für Verfassungsschutz 
BGAG 	Beteiligungsgesellschaft für Gemeinwirtschaft AG 
BHE 	Bank für Handel und Effekten 
BKA 	Bundeskriminalamt 
BMF 	Bundesministerium der Finanzen 
BMJ 	Bundesministerium der Justiz 
BMWi 	Bundesministerium für Wirtschaft 
BND 	Bundesnachrichtendienst 
BRD 	Bundesrepublik Deutschland 
BStU 	Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 

Deutschen Demokratischen Republik (Gauck-Behörde) 
BT 	Bundestag 
B. V. 	Besloten Vennootschap (entspricht einer GmbH) 
bzw. 	beziehungsweise 

C 
ca. 	circa 
CDU 	Christlich-Demokratische Union 
CIA 	Central Intelligence Agency 
Co. 	Kompanie/Compagnie/Company 
Cocom 	Coordinating Committee for East-West-Trade-Policy auch Coordinating Committee for Multi-

lateral Export Controls 
COMSEC 	Computer Security 
CSU 	Christlich-Soziale Union 

D 
DABA 	Deutsche Außenhandelsbank AG 
DDR 	Deutsche Demokratische Republik 
DGB 	Deutscher Gewerkschaftsbund 
d. h. 	das heißt 
DM 	Deutsche Mark 
Dr. 	Doktor 
DSM 	Deutsche Stahl- und Metallhandelsgesellschaft mbH 
DV 	Datenverarbeitung 
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E 
ehem. 	ehemalig 
einschl. 	einschließlich 
EKD 	Evangelische Kirche in Deutschland 
etc. 	et cetera 

F 
F 	Festgeld 
f. 	folgende 
Fa. 	Firma 
F.D.P. 	Freie Demokratische Partei 
ff. 	fortfolgende 

G 
Gauck- 	Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Behörde 	Deutschen Demokratischen Republik (BStU) 
GBA 	Generalbundesanwalt 
GG 	Grundgesetz 
ggf. 	gegebenenfalls 
GM 	Gesellschaftlicher Mitarbeiter 
GmbH 	Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

H 
HA 	Hauptabteilung 
HB 	Handelsbereich 
HBK 	Hanseatisches Baustoffkontor GmbH 
HVA 	Hauptverwaltung Aufklärung 

I 
IM 	Inoffizieller Mitarbeiter 
IMB 	Inoffizieller Mitarbeiter mit Feindverbindung bzw. zur unmittelbaren Bearbeitung im Verdacht 

der Feindtätigkeit stehender Personen (vor 1979 IMF und IMV) 
IME 	Inoffizieller Mitarbeiter für den besonderen Einsatz 
IMF 	vgl. IMB 
IMS 	Inoffizieller Mitarbeiter für Sicherheit/Inoffizieller Mitarbeiter zur politisch-operativen Durch

-

dringung und Sicherung des Verantwortungsbereichs 
Inc. 	incorporated 
i. S. d. 	im Sinne des 
i. V. m. 	in Verbindung mit 

J 
JuB 	Justier- und Belichtungsanlage 

K 
KCZ 	Kombinat Carl Zeiss Jena 
KG 	Kammergericht 
KG 	Kommanditgesellschaft 
KoKo 	Kommerzielle Koordinierung 

L 
lfd. 	laufend 
LT 	Landtag 

M 
m 	Meter 
Mat 	Materialie 
mbH 	mit beschränkter Haftung 
MdB 	Mitglied des Bundestages 
MfS 	Ministerium für Staatssicherheit 
Mio. 	Million(en) 
Mrd. 	Milliarde (n) 
MRG 	Militärregierungsgesetz 

N 
Nr(n). 	Nummern) 
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O 
o. g. 	obengenannt 
OHG 	offene Handelsgesellschaft 
OibE 	Offizier im besonderen Einsatz 
OPK 	Operative Personenkontrolle 
OV 	Operativer Vorgang/Operativvorgang 
OVG 	Oberverwaltungsgericht 

P 
PC 	Personal Computer 
PDS 	Partei des Demokratischen Sozialismus 
PKW 	Personenkraftwagen 
Prof. 	Professor 

R 
RGW 	Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe 

S 
S. 	Seite 
S. A. 	Société Anonyme (entspricht einer AG) 
SED 	Sozialistische Einheitspartei Deutschlands 
SEL 	Standard Elektrik Lorenz AG 
SFR 	Schweizer Franken 
sog. 	sogenannt 
SPD 	Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
StA 	Staatsanwaltschaft 
StGB 	Strafgesetzbuch 
StM 	Staatsminister 
StPO 	Strafprozeßordnung 
StUG 	Gesetz über die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demo

-

kratischen Republik (Stasi-Unterlagengesetz) 

T 
THA 	Treuhandanstalt 

U 
u. 	und 
u. a. 	unter anderem 
UA 	Untersuchungsausschuß 
UdSSR 	Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
UKPV 	Unabhängige Kommission zur Überprüfung des Vermögens der Parteien und Massenorgani

-

sationen der DDR 
US 	United States 
USA 	United States of America 

V 
v. 	von/vom 
VE 	volkseigen 
VEB 	Volkseigener Bet rieb 
VG 	Verwaltungsgericht 
vgl. 	vergleiche 
VM 	Valuta-Mark 
VS 	Verschlußsache 
VS-NfD 	Verschlußsache — Nur für den Dienstgebrauch 
VSH 	Vorverdichtungs-, Such- und Hinweiskartei 

Z 
z. B. 	zum Beispiel 
ZERV 	Zentrale Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität 
Ziff. 	Ziffer 
ZK 	Zentralkomitee 
ZMD 	Zentraler Medizinischer Dienst 

§ (§§) 	Paragraph(en) 

Prozent(e) 

& 	und 
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H. Personenregister 

A 
Ames 	 16 
Andrä, Wolfgang, Dr. alias IMF „Rolf Anders" 	 8 

B 
Bahl, Holger 	 35 
Bleßing, Meta 	 30 
Brandt, Herbert, Dr. 	 31 
Breuel, Birgit 	 37 
Brückner, Siegf ried 	 16f. 

C 
Chew, Andrew 	 18 

D 
Danckert, Peter, Dr. 	 31, 33 
Dimitroff, Peter 	 28 ff. 
Dimitroff, Waradin 	 28 ff. 

E 
Emmerich, Inge 	 29 

F 
Fehr, Adolf 	 28 
Forgber, Günter, Dr. 	 49 
Fritsch, Kurt 	 11 

G 
Gardon, Ingrid 	 18 
Gath, Günther alias IM „Hans" 	 19 
Geißel, Ludwig 	 16 
Genscher, Hans-Die trich 	 34 
Gioeritz, Franz 	 29 
Gioeritz, Käthe 	 29 
Goldenberg, Josef 	 23 ff., 31, 33, 48f. 
Goldenberg, Simon 	 16f., 23 ff., 26, 31, 33, 36, 48f. 
Gräfe, Jürgen 	 19f. 
Grüber, Heinrich 	 16 
Gutmann, Sigrid (Geburtsname von Schalck-Golodkowski, Sigrid) 	12, 22, 26, 28, 30, 33, 50 

H 
Hauff, Alfred, Dr. 	 20 
Heiter, Hannelore 	 29 
Henschel, Gertraude alias IM „Gabriele", alias GI „Julia" 	 14 
Henschel, Helmut alias IMB „Gabriel", alias GM „Bertram" 	 6, 8, 14f., 16f., 47 
Hermann, Gerda 	 26 
Hermann, Ottokar 	 16, 26, 44, 47, 50 
Hilmer, Adolf 	 14 
Hörwarth, Ulf-Dietrich 	 16f. 
Hrobsky, Leopold 	 20 

I 
IM Alois (Kategorie IMS); Lösch, Gerhard 	 17 f., 25 
IM Bertram (Kategorie GM); Henschel, Helmut 	 14 
IM Burmeister/Burmeester (Kategorie IMS); Schürer, Siegfried 	18f. 
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IM Gabriel (Kategorie IMB) ;  Henschel, Helmut 	 6, 8, 14f., 16f., 47 
IM Gabriele; Henschel, Gertraude 	 14 
IM Georg (Kategorie GM); Vogel, Wolfgang, Dr. 	 6, 21f., 40, 48 
IM Hans; Gath, Günther 	 19 
IM Julia (Kategorie GI); Henschel, Gertraude 	 14 
IM Messing (Kategorie IME); Kupfer, Dietrich 	 18f. 
IM Rolf Anders (Kategorie IMP); Andrä, Wolfgang, Dr. 	 8 
IM Saale (Kategorie IMS); Ronneberger, Gerhardt 	 18f. 
IM Siegfried (Kategorie IMB); Seidel, Eberhard 	 14 

J 
Jenninger, Philipp, Dr. 	 34, 36 
Jochheim, Hans 	 10, 46 
Johde 	 22 

K 
Keller, Jürgen (Deckname von Schalck-Golodkowski, Alexander, Dr.) 	12, 28, 31f., 50 
Knoll 	 22 
Koch, Willy 	 9ff., 14, 45f. 
Kohl, Helmut, Dr. 	 34, 40 
Kupfer, Dietrich alias IME „Messing" 	 18f. 

L 
Laborn, Hans-Jürgen 	 28 ff., 32f. 
Lisowski, Waltraud 	 27, 30, 32f., 38, 50f. 
Lösch, Gerhard alias IMS „Alois" 	 17f., 25 
Lutz, Erich 	 28, 33 

M 
Mannewitz, Klaus 	 19 
März, Josef 	 35 f. 
März, Willi 	 35 
Mayer, Albert, Dr. 	 28 
Mielke, Erich 	 22 
Mies, Herbert 	 11 
Mittag, Günther, Dr. 	 24 
Modrow, Hans, Dr. 	 49 
Moksel, Alexander 	 49 
Moser, Max 	 26 ff. 
Müller, Richard 	 10, 46 

N 
Neubert, Klaus - Dieter, Dr. 	 21 

R 
Reuther, Hans-Joachim 	 49f. 
Riederer, Liliane 	 27, 31 
Ritter, Peter, Dr. 	 50 
Ronneberger, Gerhardt alias IMS „Saale" 	 18f. 

S 
Schäuble, Wolfgang, Dr. 	 50 
Schalck-Golodkowski, Alexander, Dr. alias „Jürgen Keller" 	 5, 8, 12f., 15 ff., 22 ff., 

26 ff., 47 ff. 
Schalck-Golodkowski, Sigrid 	 26ff., 30, 32f., 37 
Schaller 	 16 
Scheurmann, Otto 	 26, 28, 33 
Schmidbauer, Bernd 	 9 
Schneider, Tim 	 31, 33 
Schürer, Siegfried alias IMS „Burmeister/Burmeester" 	 18f. 
Schulze, Heinz 	 20 
Schwettmann, Wilhelm, Dr. 	 38, 51 
Seidel, Christa 	 32 
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Seidel, Eberhard alias IMB „Siegfried" 	 14 
Seidel, Manfred 	 17, 21, 23 ff., 30, 32f., 47 
Seifert, Siegfried 	 16 
Sölle, Horst 	 16 f. 
Sommer alias „Rüger" 	 22 
Sordi, Massimo 	 19 
Spilker, Karl-Heinz 	 49 
Stoerkel, Jean-Marie 	 25 
Strecker, Hinrich, Dr. 	 49 
Strauß, Franz Josef, Dr. 	 34 ff., 40 

U 
Uhlmann, Ernst 	 19 
Uhlmann, Hans 	 19 
Urban, Felice 	 18f. 

V 
Vogel, Wolfgang, Dr. alias GM „Georg" 	 6, 21f., 40, 48 
Volpert, Heinz, Dr. 	 21f., 40 

w 
Wachsen, Christa 	 30, 33 
Wagner, Dr. 	 17 
Weber, Werner 	 25, 33 
Wedel, Reymar von 	 24 
Weiss, Walter 	 29 
Weißbach, Albert 	 17 
Welker, Walter 	 38, 51 
Wenck, Georg 	 16 
Wenzel, Artur 	 44 
Wiegand, Wolfram 	 16 
Wirtz, Peter 	 28 
Wischnewski, Michael 	 16, 47, 49f. 
Wünsche, Manfred 	 17, 25 

Z 
Zahn, Wolfram 	 18 
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III.  Institutionenregister 

A 
A. Moksel AG, Buchloe 	 24, 29, 34, 36, 37, 40, 49 
agena Außenhandelsvertretungen GmbH, Berlin (Ost) 	 16 
Agrotrans AG, Zug (Schweiz) 	 29 
AHB, siehe auch VE AHB 
AHB Mikroelektronik, Erfurt 	 20 
Akademie der Wissenschaften, Berlin (Ost) 	 20 
Allmeat AG, Speicher (Schweiz) 	 29, 36 
AMMC, New York (USA) 	 16 
ANDO, Japan 	 18 
Anstalt Abeva, Vaduz (Liechtenstein) 	 50 
Anstalt Befimo, Vaduz (Liechtenstein) 	 50 
Anstalt Congregatio, Vaduz (Liechtenstein) 	 50 
Anstalt Hippokrates, Vaduz (Liechtenstein) 	 50 
Anstalt Mondessa, Vaduz (Liechtenstein) 	 6, 8, 12, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 

43, 48, 50 
Anstalt Monvey, Vaduz (Liechtenstein) 	 50 
Asimex Import-Export-Agentur, Berlin (Ost) 	 16, 49 
Asurma, Tokio (Japan) 	 16 
Advanced Microcircuit Products Inc., Tao Yuan (Taiwan) 	 18 

B 
Baltica Außenhandelsvertretungen und Unternehmensberatungen GmbH, 

Rostock 	 16 
Bank für Handel und Effekten (BHE), Zürich (Schweiz) 	 22, 27, 29, 30, 31, 33 
Bank für Handel und Effekten, Nassau (Bahamas) 	 27, 31, 33 
Bank für Handel und Indust rie AG, Berlin (West) 	 22 
Bankhaus Hugo Kahn & Co., Zürich (Schweiz) 	 26, 27, 29 
Bayerische Landesbank 	 34, 35 
Bayerische Landesbank International S. A. 	 34 
Bayerische Staatsregierung 	 36 
Bayerischer Landtag 	 34, 43, 48 
Bayerischer Landtag, SPD-Fraktion 	 34 
Bayerischer Landtag, Untersuchungsausschuß be treffend bayerische Be- 5, 6, 8, 24, 25, 26, 30, 34-37, 40, 

züge der Tätigkeit des Bereichs „Kommerzielle Koordinierung" 	43, 48 
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 36 
Beteiligungsgesellschaft für Gemeinwirtschaft AG 	 42 
BHE, siehe Bank für Handel und Effekten 
Bundesamt für Verfassungschutz (BfV), Köln 	 9, 16 
Bundeskriminalamt (BKA) 	 9, 11 
Bundesministerium der Finanzen (BMF), Bonn 	 8, 40, 48-50 
Bundesministerium des Innern 	 6, 42, 45 
Bundesministerium der Justiz (BMJ), Bonn 	 9, 44 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (BML), 

Bonn 	 36 
Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen, Rechtsschutzstelle, Berlin 

(West) 	 22 
Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen (BMB), Bonn 	21 
Bundesministerium für Wirtschaft (BMWi), Bonn 	 20, 36 
Bundesnachrichtendienst (BND), Pullach 	 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 39, 

43-47 
Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland 	 7, 9, 37, 40, 47 
Bündnis 90/Die Grünen, siehe Deutscher Bundestag 
Bundesverfassungsgericht, Karlsruhe 	 41 

C 
Carnet Industrievertretungen und Beratungen für Chemie, Agrar und 

Metallurgie Export/Import, Berlin (Ost) 	 27, 33, 36 
Carnet S. A., Madrid (Spanien) 	 36 
Canon, Japan 	 18 
CDU, siehe Deutscher Bundestag 
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Central Intelligence Agency (CIA), (USA) 	 15, 16, 47 
Christlich-Demokratische Union (CDU), siehe Deutscher Bundestag 
Christlich-Soziale Union (CSU), siehe Deutscher Bundestag 
CIA, siehe Central Intelligence Agency 
CSU, siehe Deutscher Bundestag 

D 
DABA, siehe Deutsche Außenhandelsbank AG 
Degussa 	 20 
Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 21, 

ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (BStU) 	 40-47 
Deutsche Außenhandelsbank AG (DABA), Berlin (Ost) 	 31, 33, 34, 36 
Deutsche Bundesbank, Frankfurt a. M. 	 25 
Deutsche Cargill GmbH, Hamburg 	 29 
Deutsche Handelsbank AG (DHB), Berlin (Ost) 	 20, 23, 27 
Deutsche Stahl- und Metallhandelsgesellschaft mbH (DSM), Berlin (Ost) 	15 
Deutscher Bundestag 	 5, 7, 11, 13, 14 
- Ältestenrat 	 8 
- GRUPPE BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 	 6, 42 
- CDU/CSU-Fraktion 	 6, 7, 13, 45 
- F.D.P.-Fraktion 	 6, 7, 13 
- Gruppe PDS/Linke Liste 	 6 
- Präsidentin 	 6, 7, 8, 12 
- SPD-Fraktion 

	

	 5, 6, 7, 8, 10, 13, 34, 40-43, 45, 
46, 48, 50, 51 

DHB, siehe Deutsche Handelsbank AG 
Diakonisches Werk der EKD e. V., Stuttgart 	 21 
Digital Equipment Corporation (DEC), USA 	 19 
Dresdner Bank AG, Berlin (West) 	 22 
Du Pont, USA 	 20 

E 
Effect Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Berlin 	 50, 51 
EMA Industrieanlagen HGmbH, Essen 	 38, 51 
Erste Österreichische Spar-Casse 	 20 
Essener Stahl- und Metallhandelsgesellschaft mbH 	 16 
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) 	 16 

F 
F. C. Gerlach Export-Import, Berlin (Ost) 	 15, 16, 17, 47, 49, 50 
F.D.P., siehe Deutscher Bundestag 
FELA, Schweiz 	 19 
Forschungsinstitut Manfred von Ardenne 	 20 
Franz und Käthe Gioeritz, Lugano (Schweiz) 	 29 
Freie Demokratische Partei (F.D.P.), siehe Deutscher Bundestag 

G 
Generalbundesanwalt bei dem Bundesgerichtshof, Karlsruhe 	 9, 11, 19, 44, 46 
Genex Geschenkdienst GmbH, Berlin (Ost) 	 17 
Gerhard Wachsen Im- und Export GmbH, Berlin (West) 	 30 
Günther Forgber Wahrnehmung von Interessen für Industrie und Handel, 

Berlin (Ost) 	 16, 18, 20, 49 

H 
Handelsbereich 4, siehe VE  AHB Elektronik Export-Import 
Hanseatisches Baustoffkontor GmbH (HBK), Bad Schwartau 	 15 
Hartwich & Kaden, Hamburg 	 29 
Hoesch AG 	 15 
Houdek 	 36 
Hugo Stinnes OHG, Mühlheim/Ruhr 	 16 

I 
Ikotex AG 	 20 
Imog BV, Rotterdam (Niederlande) 	 29, 36 
Ing. Walter Weiss, Wien (Österreich) 	 29 
Intema Gesellschaft für technischen Handel und Marktberatung mbH, 

Essen 	 16, 17 
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Interna, Haarlem (Niederlande) 	 17 
Interhandel Export-Import, Berlin (West) 	 15 
Intershop GmbH, Berlin (Ost) 	 16 
Interver Internationale Vertretungen GmbH, Berlin (Ost) 	 16 
Intrac Handelsgesellschaft mbH, Berlin (Ost) 	 15, 16, 21 
Intrac S. A., Lugano (Schweiz) 	 26, 31, 33, 44, 47, 48, 50 

J 
Josef & Willi März KG, Rosenheim, siehe März AG 
Justizvollzugsanstalt Moabit, Berlin (West) 	 30 

K 
Katholische Kirche 	 17, 39 
Katholische Kirche in der DDR 	 17, 25, 39 
Keithley, USA 	 18 
Khakshouri AG, Zürich (Schweiz) 	 29 
Koimex 	 15 
Kombinat Robotron 	 19 
Kombinat VEB Carl Zeiss Jena 	 18, 20 
Kontakta Außenhandelsvertretungen GmbH, Berlin (Ost) 	 16 
Kontor 45, siehe VE AHB Heim-Electric Expo rt -Import 
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt a. M. 	 35 
Kowimex, Berlin 	 49 
Kyocerta, Japan 	 18 

L 
Landeskriminalamt Hessen 	 9, 11 
Landeszentralbank, Berlin (West) 	 32 
Leopold Basarus, London 	 16 
Leybold AG, Hanau 	 18, 20 
LTX, USA 	 18 
LPE 	 19 

M 
Marox, Rosenheim 	 23, 34, 36 
März AG 	 23, 24, 36, 37, 48 
Megasoft, Bundesrepublik Deutschland 	 19 
Metallmontan, Stockholm (Schweden) 	 16 
Metama Außenhandelsvertretungen GmbH, Berlin (Ost) 	 16 
Ministerium der Finanzen der DDR 	 31, 33 
Ministerium für Staatssicherheit der DDR 	 7, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 

32, 39-41, 47, 48 
- Abteilung V/5 	 21, 22 
- Abteilung XVIII 

	

	 5, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 39, 41, 43, 
44, 46, 47 

- Abteilung XVIII/7 

	

	 5, 9, 10, 14, 15, 17, 25, 43, 44, 46, 
47, 51 

- Abteilung XVIII/8 

	

	 5, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 
43-47, 51 

- AG BKK 	 14, 44 
- Hauptabteilung XX 	 22 
- Hauptverwaltung Aufklärung 	 17 
Moksel AG, siehe A. Moksel AG, Buchloe 

N 
Nolte KG 	 16 

O 
OMNE Engineering, Schweiz 	 19 
Österreichische Volksbanken AG 	 20 
Otto Scheurmann Bank-KG, Berlin (West) 	 5, 6, 8, 12, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31-33, 40, 42, 43, 
48-50 

Oberverwaltungsgericht Münster 	 11, 12 
Oxyde, Amsterdam (Niederlande) 	 16 
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P PDS/Linke Liste, siehe Deutscher Bundestag 
Perkin-Elmer, USA 	 18 
Präsidialanstalt, Vaduz  (Liechtenstein) 	 33 
Phönix 	 1 9 
Pro Sherkate Saderate Payapaye, Aserbeidshan 	 29 

R 
Rechtsschutzstelle, siehe Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen, 

Bonn 

S 
Schafft Fleischwerke GmbH, Ansbach 	 29 
SEL Standard Elektrik Lorenz AG, Berlin 	 19 
Sepoco 	 20 
SGS Catania, Italien 	 19 
Siemens AG, München 	 47 
Simetal, Vaduz (Liechtenstein) 	 24, 25, 33 
Simon Industrievertretungen GmbH, Berlin (Ost) 	 16, 23, 25 
Simpex Büro für Handel und Beratung GmbH, Berlin (Ost) 	 16, 38, 51 
Socoli, Brüssel (Belgien) 	 16 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), siehe Deutscher Bundes

-

tag 
Staatsanwaltschaft bei dem Kammergericht Berlin, Arbeitsgruppe Regie- 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 

rungskriminalität 	 48, 49 
Staatsanwaltschaft Bonn 	 6, 12 
Staatsanwaltschaft Augsburg 	 40 
Stahlwerke Westig 	 15 

T 
Tektronix 	 19 
Textilvertretung GmbH, Berlin (Ost) 	 16, 23 
THA, siehe Treuhandanstalt 
Tomarack 	 19 
Topaz, Japan 	 18 
Transinter GmbH, Berlin (Ost) 	 15, 16, 23 
Transthermos GmbH, Bremen 	 29 
Treuhandanstalt Berlin (THA) 	 5, 6, 8, 30, 31, 37, 38, 40, 41, 

49-51 
Trierer Walzwerke AG, Wuppertal 	 15 
TTS, Schweiz 	 18, 19 

U 
Ultratech, USA 	 18 
Ulvac, Japan 	 18 
Unabhängige Kommission zur Überprüfung des Vermögens der Parteien 

und Massenorganisationen der DDR (UKPV) 	 37, 38 

V 
VE AHB Elektronik Export-Import (ELEI), Berlin (Ost) 	 18, 19, 44 
VE AHB Heim-Electric Export-Import, Berlin (Ost) 	 18 
VE AHB Nahrung Export und Import, Berlin (Ost) 	 27, 36 
Verwaltungsgericht Köln 	 11, 12 
Vingena GmbH (Ort unbekannt) 	 29 

W 
Wamag GmbH, Berlin (Ost) 	 16 
WAN Warimex Industrieanlagen und Maschinen Vertriebsgesellschaft 

mbH, Berlin (West) 	 16 
Westdeutsches Stahlkontor, Düsseldorf 	 16 
Wispi GmbH 	 29 
Wittenbecher und Co. Handelsgesellschaft mbH, Berlin (West) 	38, 51 

Z 
Zentrale Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität 

(ZERV) beim Polizeipräsidenten Berlin 	 9 
Zentralkomitee der SED (ZK SED) 	 24 
Zentral-Kommerz Gesellschaft für internationalen H andel mbH, Berlin 

(Ost) 	 16, 36 
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IV. Übersicht über die zur Beweiserhebung beigezogenen Materialien (A-Materialien) 

Verzeichnis der nach dem 27. Mai 1994 zur Beweiserhebung beigezogenen Materialien 
(A-Materialien) 

Mat A BB Inhalt 

A 364 12-5 Schreiben der „Gauck-Behörde" vom 13.05.94 betr. Siegfried Maras, alias 
IMB „Reinhardt" 

A 365 Beschl. BT Übersendungsschreiben der „Gauck-Behörde" vom 28.07.94: Schrift- 
v. 23.06.94 stücke der HA XVIII (50 Seiten) 

A 365 I Beschl. BT Übersendungsschreiben der „Gauck-Behörde" v. 02.09.94: Informationen 
v. 23.06.94 zur HA XVIII (Diskettenausdruck, 1 Ordner und Akten IMB „Rolf Anders"; 

14 Ordner) 

A 365 II Beschl. BT Schreiben der „Gauck-Behörde" v. 02.09.94: Auskunft über Identität des 
v. 23.06.94 IMB „Rolf  Anders"  

A 365 III 12-5 Übersendungsschreiben der ,,Gauck-Behörde" v. 02.09.94: Diskettenaus- 
drucke mit Informationen zur HA XVIII (VS-eingestuft; 1 Ordner) 

A 365 IV 12-5 Schreiben der „Gauck-Behörde" v. 26.09.94 betr. Herausgabe BND- 
Disketten 

zu A 365 IV 12-5 Schreiben des BND vom 19.09.94 betr. Unterlagen der HA XVIII des ehem. 
MfS 

zu A 365 IV 12-5 Schreiben des BStU vom 06.10.94 betr. Unterlagen der HA XVIII des ehem. 
MfS 

zu A 365 IV 12-5 Schreiben Dr. Andreas von Bülow, MdB, vom 28.09.94, be tr . Unterlagen 
MfS 

zu A 365 IV 12-5 Schreiben Dr. Andreas von Bülow, MdB, an den BStU vom 11.10.94, betr. 
Unterlagen MfS 

zu A 365 V 12-5 Übersendungsschreiben des BStU vom 10.10.94: Unterlagen aus der HA 
XVIII/8 des ehem. MfS (2 Blatt) 

A 366 12-29 Übersendungsschreiben des BMI vom 26.05.94: Unterlagen zu Konten bei 
der Deutschen Handelsbank AG 

A 367 12-390 Schreiben der Otto Scheurmann Bank-KG vom 04.10.94, be tr . Geschäfts- 
verbindungen 

A 368 Beschl. BT Übersendungsschreiben der StA bei dem KG Berlin vom 22.07.94: Akten 
v. 23.06.94 zum Verfahren 23 Js 1002/93 „Anstalt Mondessa" (6 Ordner) 

A 369 12-120 Schreiben der „Gauck-Behörde" v. 28.07.94: Aktenauskunft be tr . Gisela 
Westerdorff und Ingeborg Westerdorff 

A 370 12-15 Schreiben des BND vom 03.08.94 betr. Disketten aus der HA XVIII des 
ehem. MfS 

A 371 12-5 und Übersendungsschreiben der „Gauck-Behörde" vom 17.08.94: Schrift- 
Beschl. BT stücke der HA XVIII/8 des ehem. MfS (Disketten-Ausdrucke) 
vom 23.06.94 

A 372 Beschl. BT Übersendungsschreiben des Bayerischen Landtages vom 02.09.94: 
v. 23.06.94 Abschlußbericht des Schalck-Untersuchungsausschusses 

A 373 Beschl. BT Übersendungsschreiben der Treuhandanstalt vom 13.09.94: Auskunft über 
v. 23.06.94 Rückführung von veruntreuten Vermögenswerten des Bereichs „Kommer- 

zielle Koordinierung" 
A 373 I Beschl. BT Übersendungsschreiben der Treuhandanstalt vom 10.10.94: Aktualisierte 

v. 23.06.94 Auskunft der THA zum Beweisbeschluß des 1. UA vom 24.06.94 (St and: 
30.09.94) 
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B. Anlagen 

I. Inhaltsübersicht 

Aufgeführt sind nachfolgend Dokumente, die nach dem Bundestagsbeschluß über den noch zu erstellen-
den ergänzenden Bericht beigezogen worden sind. 

1 Antrag der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und F.D.P., BT-Drucksache 12/8066, vom 22.6.1994 

2 Brief vom Staatsminister Bernd Schmidbauer an  den Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses vom 
22.6.1994 

3 Brief vom BStU an den Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses vom 26.9.1994 

4 Brief des Leitenden Oberstaatsanwaltes an Volker Neumann, MdB, vom 12.10.1994 

5 Bericht der AG BKK über ein Gespräch mit dem Geschäftsführer des HBK, Adolf Hilmer, 
vom 6.9.1989 

6 Treffbericht der Bezirksverwaltung Dresden des MfS mit Henschel vom 2.7.1954 

7 Treffbericht des IMB „Gabriel" vom 7.12.1964 

8 Treffbericht des GM „Gabriel" vom 29.6.1965 

9 Treffbericht des GM „Gab riel" vom 29.4.1967 

10 Treffbericht des GM „Gabriel" vom 9.10.1969 

11 Organgramm des Bereichs Kommerzielle Koordinierung von GM „Gabriel" 

12 Treffbericht des GM „Gabriel" vom 12.6.1965 

13 Treffbericht des GI „Gab riel" vom 30.3.1967 

14 Treffbericht des IMF „Gabriel" vom 21.1.1972 

15 Treffbericht des GM „Gabriel" vom 10.2.1969 

16 Treffbericht des IMF „Gab riel" vom 17.2.1970 

17 Treffbericht des IMF „Gab riel" vom 31.8.1977 

18 Treffbericht des IMS „Alois" vom 18.11.1982 

19 Vermerk von Wolfram Zahn vom 1.2.1988 

20 Diskettenausdruck zur „Lieferstrecke Thai" 

21 Diskettenausdruck zum Unternehmen LPE 
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Deutscher Bundestag 
12. Wahlperiode 

Drucksache 12/8066 
22.06.94 

Dokument 

Antrat/ 

der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und F.D.P. 

Beschlußempfehlung und Bericht des 1. Untersuchungsausschusses 
nach Artikel 44 des Grundgesetzes 

Der Bundestag wolle beschließen:  

1. Der Bericht des 1. Untersuchungsausschusses wird als Bericht gemäß 
Beschluß des Deutschen Bundestages vom 17.06.1993 zur Kenntnis 
genommen. 

2. Der 1. Untersuchungsausschuß wird in Ergänzung seiner Arbeit bis zum 
Ende der 12. Wahlperiode ausschließlich die Akten der Hauptabteilung 
XVII!, insbesondere der Abteilung XVIII/7 und der Abteilung XVIII/8 des 
MfS, die Unterlagen des BStU über den IMB "Gabriel" und Rechtsanwalt 

Prof. Dr. Wolfgang Vogel, die noch ausstehenden Ergebnisse der 

staatsanwaltlichen Ermittlungen über die Anstalt Mondessa und die O tto 

Scheurmann Bank-KG, den zu erwartenden Bericht des 
Untersuchungsausschusses des Bayerischen Landtages, sowie die von der 
Treuhandanstalt angeforderten Hinweise zur Rückführung veruntreuter 
Vermögenswerte untersuchen. Im übrigen bleibt die Arbeit des 
1. Untersuchungsausschusses abgeschlossen. Über die Erkenntnisse zu 

diesen Sachverhalten legt der 1. Untersuchungsausschuß einen 

ergänzenden Bericht vor. 

Bonn, den 22. Juni 1994 

Dr. Wolfgang Schäuble, Michael Glos und Fraktion 
Hans-Ulrich Klose und Fraktion 
Dr. Hermann Otto Solms und Fraktion 





1. Die von mir aus gegebenem Anlaß angeordnete Durchsicht der 

Disketten in der Zentrale des BND hat laut Bericht des Präsi-

denten folgenden Inhalt ergeben: 

- Auflistung von OV (Operativ-Vorgänge mit zugeordneten Personen 

(Name, Vorname, Geburtstag, z.T. Wohnland); insgesamt 329 An-

gaben, die bisher nicht einzeln überprüft wurden. 

- Maßnahmen/Überprüfungen gegen/von Personen, die Ausreiseanträge 

gestellt haben oder Unregelmäßigkeiten begangen haben (z.T. Ver-

weis auf MfS Reg.Nr., teils mit Namen). 

Gleiches zu DDR-Angehörigen, die übergesiedelt sind. 

- Hinweis auf Maßnahmen gegen Personen mit erkannten bzw. ver-

muteten Kontakten zu westlichen Diensten. 

- Hinweis auf und Prüfung des Verdachts auf Stützpunkttätigkeiten 

westlicher Firmen. 

- Verpflichtung von Personen als IM nach Abschluß von Unter-

suchungen und Verurteilungen. 

- Katalog möglicher Verfehlungen (als Ansatz für die Verpflich-

tung zur Mitarbeit) mit Zuweisung von Buchstabenkombinationen 

einschließlich Länder und DDR-Firmen. 

- Grenzübergangsverkehr: Überprüfung von Personen durch den BGS 

im bundesdeutschen Fahndungssystem. 

- Hinweise auf Lieferkonditionen, -wege, -konstellationen und 

beteiligte Firmen. 

- Auflistung von Personenforschungen durch den englischen Geheim-

dienst. 



- Hinweise auf Sparkassen/Banken, Speditionen, Umschlagplätze, 

Zwischenlager, Rechtsbeistände, Abdeckungen, Legenden, benutzte 

Fahrzeuge mit Kennzeichen etc., die für Beschaffungsmaßnahmen 

eingesetzt waren. 

- Hinweise auf Personen, die nach einem Westaufenthalt 

(Verwandtenbesuch, Seminar etc.) nicht mehr in die DDR 

zurückkehrten, und die entsprechenden Rückführungsversuche. 

- Personenauskunftsberichte zu Mitarbeitern von Westfirmen, die 

in Geschäftsbeziehungen zu DDR-Firmen standen. 

- Wiedergutmachungszahlungen. 

Daneben enthalten die Disketten eine umfangreiche Datei mit 

Verknüpfungen von Namen und Vorgängen. Ein Auswahlmenü ermöglicht 

den Zugang zu dieser Datei und läßt über Namen die Verknüpfung 

mit Sachverhalten zu. 

Über diesen Inhalt wurden in einer Besprechung am 17. Juni 1994 

in der Zentrale des BND Vertreter folgender Behörden unter-

richtet: 

- Bundesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheits-

dienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik 

(BstU) 

- Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) 

- Bundeskriminalamt (BKA) 

- Bundesverwaltungsamt (BVA) 

- Generalbundesanwalt (GBA) und 

- Zentrale Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungs-

kriminalität (ZERV). 



Der Beauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes 

der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik bestand darauf, 

daß die Unterlagen zuerst an ihn herausgegeben werden. Nach 

Durchsicht wird er über die Beteiligung der anderen Stellen 

entscheiden. 

2. Zur Frage, wie der BND in Erfüllung seines Auftrags und bei der 

Unterrichtung des 1. Untersuchungsausschusses mit dem Material 

verfahren ist, teilt mir der Präsident im wesentlichen mit: 

- Von 96 dem BND überlassenen Disketten konnten 70 lesbar gemacht 

werden. Die Unterlagen stammen aus dem MfS HA XVIII/8. Diese 

Dienststelle war zuständig für die Sicherheitskonzepte (Gegen-

spionage aus dem Westen und Spionageabwehr) in der Industrie. 

Nur in diesem Rahmen befaßten sie sich mit dem Bereich KoKo. 

Sie beschäftigte sich nicht unmittelbar mit den Embargo-Aktivi-

täten der KoKo, sondern selbst mit der Führung von Quellen und 

Beschaffung von Hochtechnologie für das MfS. Sie ist keine 

Einrichtung der KoKo und war insoweit mit deren internen 

Angelegenheiten nur mittelbar im Sinne eines Sicherheitskon-

zeptes befaßt. 

- Die Auswertung ergab Erkenntnisse zu den Themen Embargo/Techno

-

logietransfer, die in Informationen an die Bundesregierung 

umgesetzt wurden. Soweit diese Erkenntnisse Hinweise auf 

mögliche strafbare Handlungen (Verstöße gegen das Außenwirt-

schaftsgesetz und des StGB) deutscher Staatsbürger enthielten, 

wurden sie im Sommer 1990 an das Bundeskriminalamt (ST 14) 

weitergegeben. 

- Eine Weitergabe der Originalunterlagen an den 1. Untersuchungs-

ausschuß erfolgte aus Quellenschutzgründen nicht. Dem 1. Unter-

suchungsausschuß wurde der Teil der Erkenntnisse und Analyse 



vorgelegt, die den Komplex KoKo betrafen (30/31C - 0354/90 

VS-Vertraulich vom 27. Juli 1990; 30/31C - 0304/90 VS-Vertrau-

lich vom 5. Juli 1990; 32Y - 0557/91 VS-Vertraulich vom 

2. September 1991; 35Y - 0374/91 VS-Vertraulich vom 18. Juni 

1991;35Y - 0515/90 VS-Geheim vom 26. September 1990). 

- Mit Schreiben vom 23. März 1992 wurden die Unterlagen dem 

Beauftragten für die Unterlagen des ehemaligen Staatssicher-

heitsdienstes angezeigt. 

Mit freundlichen Grüßen 



Betr.: 	Herausgabe des Gesamtausdrucks der 70 vom BND an den BStU 
übergebenen Disketten 
Mitteilungen von KoKo-relevanten Informationen, die aus MfS-Unter-
lagen der Hauptabteilung XVIII bei deren Grobsortierung aufgefunden 
wurden 
Herausgabe der dem BStU vom BND übergebenen Originaldisketten 

Bezug: 

	

	Ihre Schreiben vom 08. 09., 14. 09. und 21. 09. 1994 und unser Telefonat vom 
22.09.1994 

Anlg.: 	- 5 - 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender. 

zu den in Ihren vorgenannten Schreiben enthaltenen Anträgen und Fragen nehme ich wie 
folgt Stellung: 

Fehlende Seiten 1 - 64 im vom BND  gefertigten Ausdruck  

Der Leiter des Sekretariats des 1. Untersuchungsausschusses "Kommerzielle Koordinierung", 
Herr Dr. Heymer hatte am 25./26. 08. 1994 durch Einsichtnahme in das "VS"-eingestufte 

Begleitschreiben zur Übergabe der 92 Originaldisketten (davon 22 nicht lesbar) durch den 

BND feststellen konnen, daß die mir in 10-facher Ausfertigung vom BND zur Verfügung 

gestellten Ausdrucke der Disketten nicht deren gesamten Inhalt wiedergeben. Vorsorglich 



wurde am 25. 08. 1994 eine Bestätigung dieses Sachverhaltes telefonisch vom BND 

eingeholt. 
Mit Herrn Dr. Heymer wurde vereinbart, dem 1. Untersuchungsausschuß eine bearbeitete 

(anonymisierte) und eine "VS-Vertraulich"-eingestufte, aber ungeschwärzte Fassung der Teile 

des BND-Ausdruckes zu übermitteln, die KoKo-relevante Inhalte aufweisen oder aus anderen 

Gründen für den 1. Untersuchungsausschuß von Bedeutung sein können. 

Vor der Selektion der Textteile wurden die zur Übergabe vorgsehenen Diskettenausdrucke 

von mir paginiert. 

Die ersten 64 zusammenhängenden Seiten wiesen keinen Bezug zum Antrag des 1. Unter-

suchungsausschusses auf. Sie enthalten beispielsweise Informationen zur Gründung Freier 

Gewerkschaften in der ehemaligen DDR und zur Gründung der SDP im Herbst 1989. 

Dementsprechend sind diese Seiten nicht mit übersandt worden. 

Übersendung von Unterlagen aus der Hauptabteilung XVIII, Abteilungen 7 und 8 

Der 1. Untersuchungsausschuß hatte gebeten, den Untersuchungsauftrag betreffende 

Unterlagen aus der Hauptabteilung XVIII, Abteilungen 7 und 8 zu übersenden. Die Unterlagen 

dieser Abteilungen umfassen ca. je 100 laufende Meter. Sie sind vom MfS völlig unsortiert in 

Bündeln hinterlassen worden und enthalten mehrere hunderttausend Blatt Papier. 

Selbstverständlich wurde auf die Bi tte des Untersuchungsausschusse hin mit der 

Erschließung begonnen. Diese ist jedoch aus der Natur der Sache heraus sehr zeitaufwendig. 

Die Feststellung, ob sich darunter den Auftrag des Ausschusses betreffende und noch nicht 
bereits übersandte Unterlagen befinden, können nur sehr wenige Fachleute meiner Behörde 

treffen. In der Zwischenzeit sind hierbei erste Erkenntnisse angefallen, die in den nächsten 

Tagen entsprechend der vereinbarten sukzessiven Übermittlung zugesandt werden. 

Bei dieser Gelegenheit darf ich nochmals darauf hinweisen, daß dem Ausschuß bereits vor 
längerer Zeit zentrale Untertagen der BKK übersandt wurden, in denen sich meiner Erfahrung 
nach die wesentlichen Informationen aus den einzelnen Abteilungen der Hauptabteilung 
XVIII, also auch der Abteilungen 7 und 8 befinden. 

Gesamtausdruck der Disketten 

Sie bitten, der Entscheidung des Ausschusses in seiner 186. Sitzung am 07. 09. 1994 zu 

entsprechen, einen in meinem Hause gefertigten Gesamtausdruck der 70 vorhandenen und 

lesbaren Disketten zu übersenden. Bisher war ich noch nicht in der Lage, einen 
Gesamtausdruck herzustellen. Zum Inhalt der Disketten kann ich jedoch folgendes berichten: 



Den inhaltlichen Kern dieser Disketten bilden drei Festplattenabzüge. Diese lassen sich auf 

PC-Festplatten zurückspeichem, so daß ihre Funktionalität weitgehend wiederhergestellt 

werden kann. Im wesentlichen handelt es sich hierbei um die Prgrammdateien des Betriebs-
systems (MS-DOS). logisch verknüpfte Dateien zur Bearbeitung von Datenbanken sowie 
einige mit Hilfe eines Textbearbeitungssystems erstellte Textdateien. Die von mir erstellte 
Gesamtübersicht der etwa 170 Dateien ergibt sich aus Anlage 1. 

Erläuterung der vorgefundenen Datenbanken: 

1. VSH-System (Vorverdichtungs-, Such- und Hinweisdatei) 

Das System wurde von der Abteilung XVIII/8 um 1986/87 entwickelt und im Juli 1989 der 
gesamten Hauptabteilung XVIII zur Nutzung übergeben. 

Das Hauptmenü zur Steuerung, Bearbeitung und Auswertung des VSH-Systems ist in der 
Anlage 2 dargestellt. 

Das VSH-System enthält eine etwa 13.000 Personen umfassende VSH-Datensammlung. Mit 

ihm können Informationen zu Personen aus drei Hauptdateien und noch einige Nebendateien 

zusammengestellt und über Bildschirm ausgegeben werden. Der Nutzer kann den Namen der 
ihn interessierenden Person oder eine VSH-Nummer angeben und erhält dann Informationen 
über diese Person (Beispiel siehe Anlage 3). Das Ergebnis ist in verschiedenen Varianten 

ausdruckbar. Es ist aber nicht möglich, mit einem einzigen "Knopfdruck" alle Informationen 

über alle Personen zusammenstellen zu lassen und diese dann hintereinander auszudrucken. 
Der Zeitaufwand für einen Gesamtausdruck aller Disketten beläuft sich unter anderem wegen 

der ständig notwendigen manuellen Eingriffe auf 9,9 Wochen. Der Ausdruck selbst würde ca. 

80 Leitzordner a 500 Seiten einschließlich nicht unterdrückbarer Leerseiten umfassen (zur 
Berechnung siehe Anlage 5)." 

Andererseits ist es jedoch möglich. sich unter Angabe von Deskriptoren (Listen wurden Ihnen 
bereits zugestellt) bestimmte Personengruppen zusammenstellen zu lassen oder zum 
Beispiel Angaben darüber zu erhalten, welcher MfS-Mitarbeiter für welche Personen 
verantwortlich war. In einem Extramenü können die Operativen Vorgänge (OV) bzw. 
Operative Personenkontrollen (OPK) betrachtet werden. Bei den Personen, zu denen OV 
oder OPK angelegt worden sind, handelt es sich um nach dem Stais-Unterlagen-Gesetz 
besonders zu schützende Betro ffene, deren Daten vor einer Einsicht oder Übermittlung in der 
Regel anonymisiert werden müssen. 

2 System Reise- und Auslandskader (Auswahlmenü siehe Anlage 4) 



Mit Hitfe dieses Systems lassen sich auf dem Bildschirm Informationen zum Auslandseinsatz 

bzw. zur Reisetätigkeit von Mitarbeitern im Bereich, des Ministeriums für Elektrotechnik/ 

Elektronik darstellen. Es sind verschiedene Möglichkeiten des Ausdrucks gegeben. Enthaften 

sind Personendaten von DDR-Reise- bzw. Auslandskadern und auch Informationen über 
westliche Verhandlungspartner, weiterhin über Umstände der Reise, d. h., wo übernachtet 
wurde, über Reisebegleiter und Verhandlungspartner. 

3. Weitere Systeme (HDE-Verhandlungen im Haus der Elektroenergie, IM-Statistik, F10 
(Suchkartei)) geben nur die Informationen wieder, die sich auch unmi ttelbar aus den Dateien 
ablesen lassen. Möglicherweise waren diese Systeme noch nicht fertig oder sind nicht ganz 
vollständig. 

Das HDE-System enthält vor allem eine A rt  Hausbuch, in das alle Besucher, getrennt nach 
DDR und NSW (Nichtsozialistisches Wirtschaftsgebiet) eingetragen sind. Es sind einige 

Dateien mit IM-Vorgängen vorhanden. Sie enthalten Decknamen, Vorgangsnummern und den 

Namen eines MfS-Mitarbeiters, jedoch keine Klarnamen. 

Die Zusammenstellung der auf den Disketten vorgefundenen Daten und Systeme hat sich als 

zeitaufwendig erwiesen. Mit dieser Aufbereitung ist meines Erachtens bereits ein wich tiger 
Beitrag für die Nutzung dieser Informationen und insbesondere deren 
Verknüpfungsmöglichkeiten geschaffen. 

Zu dem vom BND gefertigten Diskettenausdruck ist in diesem Zusammenhang noch 
folgendes anzumerken: 

In den übergebenen Ordnern finden sich Ausdrucke zu 

- den zum VSH-Komplex gehörenden Dateien, 

- Texten/Dossiers (hierzu sind jedoch keine Programmbeschreibungen oder 

persönliche Notizen ausgedruckt worden) und 

- vom BND offenbar nicht für wesentlich gehaltenen Dateien. 

Hier wurden nur die Dateistruktur und einige Beispielslitze ausgedruckt, so daß der 

Nutzer selbst beurteilen kann, ob ihm ein Gesamtausdruck in seiner Arbeit weiterhilft. Diese 

Dateien können von uns jederzeit auf Antrag problemlos vollständig ausgedruckt werden. 

Ein Gesamtausdruck allein der 13.000 im VSH-System erfaßten Personen erfordert, wie 
bereits ausgeführt, einen hohen Zeitaufwand. 



Aus den vorgenannten Gründen unterbreite ich, wie Ihnen persönlich bereits fernmündlich 

mitgeteilt zu Ihrem Antrag auf Anfertigung eines Gesamtausdrucks folgende Vorschläge: 

Vorschlag 1: 

gezielte Sach- und Personenrecherche 
Konkrete Rechercheaufträge des Ausschusses werden kurzfristig beauskunftet Das 

Rechercheergebnis wird ausgedruckt und als Kopie zugestellt. Dadurch könnten die 

Disketteninhalte gezielt und schnell ausgewertet werden. 

Vorschlag 2: 

Vorfilterung 
Nutzung der BND-Ausdrucke als Vorfilter, um gezielt den Ausdruck interessierender Daten 

über Personen oder einzelner Dateien beim BStU zu beantragen. 
Bei diesem Verfahren würde ebenfalls vermieden, nicht interessierende Daten/Dateien 
auszudrucken. Allerdings wäre selbst diese Datenmenge möglicherweise immer noch so 
umfangreich, daß der Ausdruck wegen des Zeitbedarfs sukzessive übergeben werden müßte. 

Antrag auf Beiziehung der Originaldisketten  

Wie sich bereits aus dem vom BND erstellten Teilausdruck und aus der Gesamtübersicht der 
Dateien ergibt. enthalten die Disketten zum Teil auch personenbezogene Informationen über 
Vorgänge, die den Auftrag des 1. Untersuchungsausschusses nicht berühren (vgl. BVerfGE 
67, 100, 134). Da manche dieser personenbezogenen Informationen in Operativen 
Vorgangen und Operativen Personenkontrollen gespeichert sind, müssen solche Daten 

"Betroffener" nach dem Stasi-Unterlagen-Gesetz besonders geschützt, gegebenenfalls vor 
einer Übermittlung anonymisiert werden. 

Da ich bisher wegen des Zeitaufwandes einen Gesamtausdruck des Disketteninhalts nicht 
erstellen konnte, kann ich nicht ermessen, welche personenbezogenen Daten ich im Einzelfall 
zu anonymisieren oder "VS" einzustufen hätte. Daher bitte ich um Verständnis, daß mir die 
erbetene Überlassung der Originaldisketten nicht möglich ist. Auch Aspekte der 
Datensicherung spielen hierbei eine Rolle. 

Ich bete jedoch die Erstellung einer Kopie aller Disketten an, die - soweit gewünscht - in 
Gegenwart eines Ausschußmitgliedes in Berlin gezogen werden könnte. 



Diese Kopien müßten aus den genannten Gründen des Persönlichkeitsschutzes "VS-

Geheim" eingestuft wenden. 

Bei der Nutzung müßten sodann die Regelungen des Stasi-Unterlagen-Gesetzes, 

insbesondere die Belange des Persönlichkeitsschutzes, beachtet werden; hierzu biete ich 

meine Unterstützung an. 

Abschließend darf ich Ihnen mitteilen, daß ich unverzüglich nach Erhalt Ihres Schreibens vom 

08. 09. 1994 veranlaßt habe, vorrangig nach Unterlagen der Hauptabteilung XVIII/8 über 

- OV "Embargo" 

- OPK "Kaiser" 

- OPK "Porst" 
zu suchen. Zwischenzeitlich sind 10 Signaturen zu OV "Embargo" und eine Signatur zu OPK 
"Kaiser" recherchiert worden. Die Akten werden kurzfristig gesucht, beigezogen und nach 
Durchsicht in Kopie herausgegeben. 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 





Stellung, die der Vernommene dort formal innehabte. Entschei

-dend  ist vielmehr, welche Stllung der angehörten Person 

sachlich zukam. Diese wiederum hängt in erster Linie  

von dem Untersuchungsauftrag ab (vgl. BGH St 10, 8 ff -10, 12-; 

17, 128 ff - 130 -; Wagner in Goltdammer's Archiv für Straf

-

recht 1976, 257 ff - 269, 271, 272 -; Gollwitzer in Festschrift 

für Dünnebier, 1982, Seite 327 ff - 345, 336, 338; Leipziger 

Kommentar zum StGB, 10. Auflage,  § 153 Rd. - Nr. 10; Schönke

-

Schröder, StGB, 24. Auflage, § 153 F.d.-Nr. 4; Systematischer 

Kommentar zum StGB, 5. Auflage, § 153 Rd.- Nr. 3). Der Untersu-

chungsauftrag des 1. Untersuchungsausschusses hatte aber auch, 

wie sein Wortlaut sowie die Feststellungen im Abschlußbericht 

(BT-Drucksache 12/7600, dort Seite 422 ff) belegen, die Aufklä-

rung strafrechtlich relevanten Velhalns des Dr. Schalck-

Colodkowski zum Gegenstand. Er befand sich mithin bei seiner 

Anhörung in einer einem Beschuldigten im  Strafverfahren 

lichen Stellung, so  daß  seine Aussage nicht als die eines 

Zeugen im strafrechtlichen  Sinne gewertet werden kann. 

Das Ermittlungsverfahren war daher  einzustellen. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 



Dokument 5 	 

Arbeitsgruppe BKK Leipzig, 6. September 1989 
har-br 

Treff: 	5.9.1989 
IMB, 	"Siegfried" 
Ort: 	"Hotel" 
Zeit: 	19.00 - 21.30 Uhr 

Major Hartung 

Tonbandabechrift 

Bericht 

zum Gespräch mit Hilmer, Adolf, Geschäftsführer HBK, 

am 4.9.1989 im Messequartier  

Im Verlauf des Gespräches fragte mich Hilmer gezielt, was 

es eigentlich mit der Frau Henschel auf sich hat. 

Anlaß dafür war, daß er in der vergangenen Woche, am. 

31.8.1989, während meiner Reise in die BRD, eine Einladung 

zu einem Gespräch zu Limex hatte, ein dringendes Gespräch, 

das Frau Henschel vermittelt hat, mit Bezug auf Dr. Andrä, 

der an diesem Gespräch sehr interessiert sei. Hilmer hatte 

mir bereits in Essen gesagt, das wird hoffentlich nicht 
wieder so ein Gespräch, wie ich es schon auf der Messe 
mit Andrä hatte und hoffentlich ist nicht wieder Prof. Michel 

im Spiel. 

Hilmer hat dann dieses Gespräch mit dem stellv. Generaldirektor, 

Genn. Schott, von Limex geführt und hat an diesem Abend auch 

mit mir darüber geredet. Es ging um ein vier-Augen-Gespräch, 

das er mit ihr im Grand-Hotel hatte. Es war ein Fachgespräch 

mit dem Ziel, inwieweit er Ergänzungsleistungen zu Bauleistungs-

exporten der Firma Limex leisten kann. Er sagte, es hat doch 

nichts mit all dem Kram von früher zu tun gehabt. 



Das Gespräch sei zwar nicht besonders konstruktiv gewesen, 

aber es war ein Fachgespräch und er wird sich überlegen, 

was er machen kann. Im allgemeinen will er nichts machen. 

Hier sagte Hilmer, die Frau Henschel, die ja in all diesen 

Fragen eine Rolle spielt, und die ja auch von Hilmer mit 

18.000,-- Mark bezahlt wird als Co-Büro in Westberlin, 

hätte ihn angesprochen, daß sie umgehend 15.000,-- D-Mark 

braucht. Sie hätte gebaut, müßte Rekitzki (ph) auszahlen, 

das ist der Mitarbeiter von ihr, und habe überhaupt kein 

Geld mehr. Sie habe darüber auch mit Dr. Andrä gesprochen 

und der hätte ihr geraten, daß sie es versuchen sollte. 

Hilmer sagte, er wird ihr das Geld borgen, aber er möchte 

eigentlich mal wissen, was die Henschel für eine Rolle spielt. 

Er kann sich gar nicht vorstellen, daß ein Mann wie Dr. Andrä 

ernsthaft mit dieser Frau verhandelt oder Geschäfte betreibt. 

Ich habe in diesem Zusammenhang geantwortet, daß mir die 

Dinge nicht genau bekannt sind, aber daß die Rolle der 

Frau Henschel eigentlich mit ihrem Mann zusammenhängt, der 

früher eine Vermittlerrolle in den Wirtschaftsgesprächen.  

gespielt hat, zwischen Behrendt und dem westdeutschen Ver-

handlungspartner, und daß ich mir nur vorstellen kann, daß 

man diese Täigkeit von Herrn Henschel in gewisser Weise 

honoriert. Dazukommen traditionelle, allerdings kleine 

Verbindungen mit Metallurgiehandel. Damit war dieses Thema 

erledigt. 

Frau Henschel hätte mit ihm auch über eine Gesellschaft 

Comco gesprochen, die eine 100%ige Tochter von ASCO ist. 

Angeblich sollte diese Firma ihn wegen Entsorgungsproblemen 

ansprechen. In Wirklichkeit aber geht es darum, daß das MAN 
einen Auftrag für Weine ausgelöst hat. Frau Henschel hätte 

ihm erzählt, daß die ASCO-Comco-Leute, die von Hilmer als 

mieserabel dingeschätzt werden, sie gefragt hätten, ob der 

Dr. Andrä und Steger etwas brauchten, Anzüge und so. 



Andrä hätte angenommen, Steger hätte abgelehnt, Jetzt würde 

sie Blusen für die Frauen besorgen. 

Hier hakte Hilmer noch einmal ein, daß es ihm unangenehm ist, 

mit solchen Partnern Geschäfte zu machen und es ist ihm auch 

unerklärlich, warum Frau Henschel ihm das ganze Zeug erzählt. 

Ich hab geantwortet, daß ich mir des auch nicht vorstellen 

kann und nichts damit zu tun habe. 

gez. "Siegfried" 































































































































Dokument 18 

Hauptabteilung XVIII/7 Berlin, 18. Nov. 1982 
kö-kr 

Treff: 	12. Nov. 1982 
IMS: 	"Alois" 
IMK: 	"Dora" 
Zeit: 	10.30-11.45 Uhr 

entgegengen.: Hptm. 'Köhler 

Be richt 

über das Arbeitsgebiet im Bereich, was aufgeteilt ist bis auf weiteres 
zwischen Genossen Weiß bach und mir 

1. Allgemeiner Überblick über das bestehende Arbeitsgebiet  

An diesem Arbeitsabschnitt beschäftigen wir uns mit folgenden 3 
Hauptpunkten: 

- Vermittlung von GENEX - Aufträgen für Bürger, die zum Abbau 
ihrer Sperrkonten in der BRD Rechtsanwalt von WEDEL/Berlin 
(West) in Anspruch nehmen. Rechanwalt von Wedel 
arbeitet für diese Bürger aufgrund ihm ausgestellter 
Vollmachten. Dieses Arbeitsgebiet wird vom Genossen 
Weißbach nach wie vor eigenständig voll. wahrgenommen. 
Zu diesem Zweck hält er sich wöchentlich ein- bis zweimal 
in Berlin (West) auf, bringt die entsprechenden ausgelösten 
Aufträge mit und leitet diese weiter an die GENEX-Organisation 
in Berlin, Hauptstadt der DDR. 

Rechtsanwalt von Wedel wird in den Fällen in diese 
Aktionen eingeschaltet, wenn Bürger der DDR zur Klärung 

ihrer Kontenfragen in der BRD oder Berlin (West) Rechtsanwalt 
Wedel zur Wahrnehmung ihrer Interessen bevollmächtigen. 

Für solche Zwecke besteht die Möglichkeit für die DDR-Bürger, 
Rechtsanwal von Wedel einmal wöchentlich in der 
Rechtsanwalt-Praxis Dr. Vogel , Alt-Friedrichsfelde, 
Reilerstr. aufzusuchen, um mit ihm bestehende Probleme zu 
besprechen. 

Von We del hat meiner Kenntnis nach direkte Kontakte 
zur evangelischen Kirche und ist auch dort auf juristischem 
Gebiet mit eingeschaltet. Nach Gesprächsinformationen be-
schäftigt sich Wedel seit mehreren Jahren mit solchen 
Fragen und ist auch den Bonner Dienststellen, einschließlich 
der Bundesbank und den zentralen Landesbanken, bekannt. 

Zur Wahrnehmung der von DDR-Bürgern ausgelösten Aufträge 
soll er S bis 8 Mitarbeiter beschäftigen in Berlin (West). 

- Das Arbeitsgebiet beschäftigt sich mit der Transferierung 
von Erbschaften, die Bürger der DDR in westlichen Ländern, 
vornehmlich BRD, Berlin (West), Österreich, Schweiz und USA 
antreten. 



Zu diesem Zwecke sind auch seit Febr. 1982 mit Weisung des Vize-
präsidenten der Staatsbank, Genossen Meier , bei den Be

-

zirksdirektionen der Staatsbanken der DDR Devisenberater einge-
setzt. Diese Devisenberater sprechen mit den Bürgern in Hinblick 
auf die Klärung bestehender Erbschaftsfragen, die die Bürger 
haben, und es gibt eine Festlegung, wonach alle Erbschaftsan-
meldungen mit einem Wertvolumen von .über 100 000,-- DM oder 
anderen Währungen dem Sektor 522 der Staatsbank - und das 
sind wir - bekanntzugeben sind. Diese Informationen bekommen 
wir umgehend auf den Tisch und werden von uns bearbeitet. Die 
Bearbeitung erfolgt im Prinzip folgendermaßen: 
Es wird versucht, herauszubeko mmen, um was für einen Bürger 
es sich handelt, der Wertvolumen von über 100 000,-- DM ge-
erbt hat. Nach den bestehenden Bestimmungen der BRD dürfen 
Bürger der DDR über finanzielle Mittel nur in einem ganz eng 
begrenzten Maße verfügen, um bei der Genex-Organisation bzw. 
über diese diese maximal 6 000,-- DM Pro Jahr abzuziehen von 
ihrem Konto. Ausgenommen sind Käufe wie Pkw, wo die Landeszentral-
banken der einzelnen Bundesländer dann in Vorleistung für folgende 
Jahre treten. Aber im Prinzip wird die Größenordnung von 6 000,--
DM eingehalten. 
Wir sind daran interessiert,  diese Sperrkonten, wo die Bürger 
Interesse haben, das gesamte Vermögen in die Hand zu bekommen, 
für sich zu bekommen. Da diese Wege interner Natur sind, ist 
es für uns maßgebend, insbesondere für mich, der seit April d. J. 
an diesem Abschnitt arbeitet, doch exakter zu wissen, wer ist 
der Bürger, der mit solchen Fragen an die Devisenberater her-
antritt. Die Burger,  die solche Erbschaften in solcher Größe 
wahrnehmen, gehen quer durch die gesamte gesellschaftliche Be-
völkerungsstruktur;  es gibt dabei keine Spitzen.   

Ich persönlich verfahre wie folgt:  

Bei Bekanntwerden solcher Fälle vereinbare ich über den Devisen-
berater persönliche Gespräche mit den jeweiligen in Frage kommen-
den Bürgern und habe jetzt zu dieser Arbeitsmethode gegriffen, 
daß ich zu diesen Gesprächen bereits den Rechtsanwalt, Genossen 
Manfred W ünsche , mitnehme, um alle damit im Zusammen

-

hang  stehenden Fragen im Komplex .diskutieren, beraten und 
entscheiden zu können. Das hat sich meiner Meinung nach positiv 
entwickelt, vor allem was das Auftreten gegenüber den einzelnen 
Bürgern betrifft, um eine relativ hohe Sicherheit beim Gehen 
unserer internen Wege zu haben. 

Der Bürger, ist er mit unseren Oberlegungen einverstanden, erteilt 
dem Rechtsanwalt Wünsche eine Vollmacht. Mit dieser 
Vollmacht werden, sofern notwendig, alle Probleme, die mit dem 
Sperrkonto in Verbindung stehen, zunächst einmal geklärt, Wert-
papiere möglicherweise verkauft, um das Konto in eine Größen

-

ordnung aufzufüllen, die uns in die Lage versetzen, dann die 
Transferierung vorzunehmen. Die Transferierung über den Weg 
des Genossen Wünsche geht ausschließlich über die 
katholische Kirche. Genosse Wünsche arbeitet auf 
juristischem Gebiet sehr stark mit der katholischen Kirche 



zusammen, ist, soweit ich das beurteilen kann, der Staranwalt 
 

des Bischoffs von Berlin, Herrn Meißner, und unter

-

hält zu diesem Zwecke auch ein Büro in Berlin (West) in der  
Ahornallee 16.  

Bei Bürgern, die daran interessiert sind, z. B. 300 000,-- VM  

in die DDR zu transferieren, passiert das folgendermaßen:  

Dem Bürger wird angeboten, zur Transferierung der 300 000,-- DM  
bei Verschuldbarkei t des Geldes ein Verhältnis zu akzeptieren  

von 70 : 30, d. h. 70 % der zur Rede stehenden Summe erhält  

der Bürger in Mark der DDR auf ein zu benndes oder einzu-
richtendes Konto und 30 erhält er in Form von freiverfügbaren  
Devisen, sprich DM, und diese Gelder werden auf ein Valuta-
anrechtskonto bei der kontoführenden Bank des jeweiligen Kreises  

eingerichtet. Von diesem Konto kann der Bürger, sowohl bei 
Genex als auch sich forum-Schecks beschaffen, um im Intershop  

einzukaufen.  

Diese Beträge, die auf dem Valutaanrechtskonto stehen, werden  

für den Bürger in Valuta mit 2,5 % pro Jahr verzinst. Die  
Transferierung der Gelder erfolgt über eine von dem Bürger  

auszustellende Schenkungserklärung zugunsten Karitativer  

zwecke, zugunsten der katholischen Kirche.  

Die katholische Kirche ist die Institution in der Welt, die  
von keinem Land, von keiner Regierung mit irgendwelchen Steuern  
belegt wird, einschließlich Schenkungssteuer. Diese Schenkungs-
erklärung des Bürgers geht vom Genossen Wünsche zu 
der entsprechenden Stelle des karitativen Verbandes in  
Berlin  (West)  und geht dann zu dem jeweiligen Landesbischoff  
in der BRD oder, handelt es sich um Beträge außerhalb der BRD,  
z. T. auch über den Vatikan, und zwar wie im Falle Brasilien  
z. B.  

Ähnliche Vereinbarungen, Zusammenarbeitsverhältnisse gibt es  
auch mit dem 	karitativen  Verband in osterreich. Nach der  
österreichischen Gesetzgebung dürfen bisher an ausländische  

Burger der sozialistischen Länder keine Schillinge abverfügt 
 werden. Bürger also, die in osterreich eine Erbschaft antreten 

 wollen oder angetreten haben, haben nur die Möglichkeit, über  
diesen Weg in den Besitz der Geldmittel zu kommen.  

Innerhalb der katholischen Kirche werden keine Gelder hin- 
und hergeschoben, sondern das passiert alles auf dem bargeld-
losen Geldverkehr, und nach einer etwaigen Laufzeit von 4 bis  

6 Monaten, da es sich um ein Streckengeschäft handelt, taucht  
dann das Geld beim karitativen  -Verband in Berlin (West)  

auf und wird dann in die Hauptstadt der DDR geholt und damit  
ist es für die DDR und somit auch für die Bürger verfügbar.  

In der Vergangenheit wurden dem Bürger m. W. für die ent-
standenen Kosten, Reisetätigkeit usw. keine Kosten berechnet.  

In Obereinstimmung mit dem Genossen Manfred Seidel  
bin ich dazu übergegangen in Absprache mit dem Rechtsanwalt,  
den  Bürger bei Verfügbarkeit von Valutasummen alle ange- 



fallenden Kosten, einschließlich Rechtsanwaltshonorare in 
Valuta in Rechnung zu stellen, so daß ich von der in Rede 
stehenden Summe dann minus nachweispflichtiger Kosten 
sich die Summe dann im Durchschnitt zwischen 5 und 7 000,-- DM 
reduziert bei einer Größenordnung von 250 000,-- oder 300 000,--
DM . 

Das wird von den Bürgern anstandslos akzeptiert, weil anders-
herum ohne Belastung des Bürgers mit Kosten bei dem Bürger 
die Frage auftauchen könnte, aus welchen Gründen wir als 
Ministerium oder Staatsbankzentrale Berlin solche Aktionen 
durchführen, ohne dem Bürger irgendeine/in irgendeiner Art 
und Weise Kosten zu berechnen. 

Das ist mit Entscheidung vom Genossen Manfred Seidel, 
bezogen auf dieses Arbeitsgebiet, voll in meine Hände über-
gegangen. Z. Z. habe ich Geschäftsvorgänge gemeinsam mit dem 
Genossen Manfred Wünsche in Höhe von 2,5 Mio in 
Arbeit und von dieser Summe schätze ich ein, daß wir noch 
bis zum 31. Dez. d. J. etwa 280 000,-- DM dem Staatshaushalt 
noch zur Verfügung stellen können. 

Genosse Weißbach hat sich aus dieser Aufgabe völlig 
herausgelöst und bearbeitet nur noch vor dem April 1982 be-
gonnene Fälle zuende. Alle neuen Dinge bekommen ich auf den 
Tisch. Solche Art von Erbschaftssachen treten nicht gleich-
bleibend in der ganzen DDR auf. Nach meiner Einschätzung, wie 
gesagt seit Juni 1982 direkt damit beschäftigt, treten vor 
allem in den Bezirken 

Karl-Marx-Stadt  
Dresden 
Leipzig 
Magdeburg 

solche Erbschaften in größerem Volumen auf. Nach unvollständigem 
Überblick haben wir es in solchen Fällen mit etwa 80 bis 120 

Leuten pro Jahr zu tun, die aber nicht in jedem Falle dazu 
gebracht werden aus den verschiedensten Gründen, um ihr ge-
samtes Vermögen zu transferieren. 

- In unserem Arbeitsbereich, und mit dieser Aufgabe beschäftige 
ich mich ebenfalls seit Mitte Aug. selbständig, fallen hinein 
die Tilgung von Schulden bei Institutionen und Bürgern der 
DDR, die durch aus der Staatsbürgerschaft Entlassene ent-
standen sind. Das läuft bei uns unter der Bezeichnung "Aktion 
Styvesant. Wir bekommen offensichtlich, das weiß ich nicht 
exakt, über den Genossen Weißbach von den :  Vollzugs

-

organen entsprechende Unterlagen, die beinhalten 

Name, Vorname, Geb.-Datum  
die Art der Schuld, wie z. B. Ordnungsstrafen, Schadenersatz 
Gerichtskosten usw. 
die Angaben von dem, der das Geld zu bekommen hat, d. h. 
Institution oder Bürger, die Konto-Nr. und die Basis - 



sprich rechtskräftiges Urteil des zuständigen Kreisge-
richtes o. a. 

Diese Gelder werden entsprechend aufbereitet, papiermäßig, 
und über unseren Tisch laufen entsprechende Überweisungs-
anträge, die dann von der Staatsbank weiterbearbeitet und 
dann zur Auszahlung gelangen. Diese Gelder werden aus einem 
zur Verfügung stehenden Konto, was beim Bereich Kommerzielle 
Koordinierung geführt wird, gespeist und am Jahresende er-
folgt eine Hochrechnung der verauslagten Summen, und soweit 
ich informiert bin, werden diese Gesamtsummen, die für diese 
Art und Weise vom Staat ausgegeben werden, dann bei den Ver-
handlungen über die Höhe der Untenkonten 3 mit den Vertretern 
der BRD mit in Betracht gezogen. 

Ein weitres Arbeitsgebiet, was sporadisch anfällt, sind Sonder-
aktionen, wie 

Beschaffung von Erzeugnissen wie Pkw u. a. hochwertiger 
Industriewaren für bestimmte Organisationen, die in der 
Hauptsache vom Genossen WEIßBACH wahrgenommen werden. 
Das betrifft aber auch Bürger, die über größere Valuta-
beträge im Ausland verfügen. 

Darüber hinaus fällt in diesen Bereich aus hinein die Ab-
siegelung von Einfuhrgenehmigungen für die katholische Kirche, 
die in größeren Mengen für ihre karitativen Zwecke zur Ver-
sorgung von Kindergärten, Altersheimen und Krankenhäusern, die 
unter ihrer Regie laufen, Produkte aller Art in die DDR kosten-
frei einführen, damit den Warenfonds der DDR nicht belasten. 
Soweit ich informiert bin, erhält unser Bereich von der 
katholischen Kirche dafür pro Jahr eine bestimmte fixe Valuta-
summe, und übersteigt die festgelegte Größe der einzuführenden 
Waren eine bestimmte Höhe wird eine Nachberechnung durch die 
katholische vorgenommen, so daß über über den fixen Betrag 
hinaus weitere Gelder dem Bereich zur Verfügung gestellt 
werden. 

Diese Einfuhrgenehmigungen, die wir dann zur Siegelstelle 
zur Genn. Kolb geben, erhalten wir ausschließlich 
über den Kanal Rechtsanwalt Dr. Wünsche, der auch 
diese bestätigten und genehmigten Einfuhren dann von uns 
zurückbekommen. 

Aus der Arbeit zur Transferierung festliegender, gesperrter 
Konten in Erbschaftssachen kann man einschätzen, daß man/im 
Jahr zwischen 2 bis 3,5 Mio ebenfalls dem Staatshaushalt 
zur Verfügung gestellt werden. 

Was mir persönlich im Gegensatz zum Genossen Herbert 
Weißbach Probleme bereiten könnte, bisher ist 
in der Richtung nichts Negatives aufgetreten, ist, einen 
Weg zu finden, wie ich, bevor ich mit dem Bürger zusammen-
komme, nach Möglichkeit weiß, wen ich vor mir habe um 
mich in meinem Verhalten auf die Person des betroffenden 
Bürgers noch besser einstellen zu können. Es bleibt nicht 



aus, daß der einzelne Bürger die Frage stellt, da er im Prinzip 
über die Verfahrensweise in der BRD Bescheid weiß, wie es uns 
möglich ist, ihn in den Besitz seiner ganzen in der BRD z. B. 
liegenden Geldsumme zu bringen, ohne daß m an  ihm das sagt, 
bleibt aber bei dem Bürger, der mißtrauisch ist, natürlich die 
Frage offen, ist das alles rechtens, was da passiert, denn er 
muß ja in jedem Falle,  wenn er den Weg gehen will,  den wir ihm 
andeuten, damit er sein ganzes Geld bekommt, ja auf treu und 

Glauben richtig Anwalt und Staatsbank, wir treten nicht als 
Bereich auf, sondern als Staatsbank der DDR, ja die Vollmacht 
geben, die Schenkungserklärung geben und wartet dann, daß das 
Geld kommt. 

Es gibt dabei auch Bürger, die privat versucht haben, bestimmte 
Fragen, bezogen auf bestimmte Konten, allein zu lösen und nach-
dem sie gemerkt haben, daß das nicht geht, dann erst zu den 
Staatlichen Dienststellen kommen. Das weiß man alles nicht 
vorher, das kristallisiert sich meistens im Gespräch erst her-
aus, und es kann durchaus sein, daß dabei Bürger drunter sind, 
die dann gegenüber ihren Verwandten in der BRD oder Bekannten 
Bemerkungen machen, vor allen Dingen, wenn sie in die BRD 
reisen können, die dann in Form von Artikeln in der Westpresse 
erscheinen können. Und das ist genau das,  was wir in jedem Falle 
versuchen zu verhindern. 

gez.: "Alois" 









































































Blatt. 2 zum Brief vom 4.10.1994 	an Deutscher Bundestag  

4. Bei dem Konto Nr. 9 100 handelt es sich nicht um ein Kundenkonto, sondern  
um ein bankinternes Konto.  

5. Inhaber des Kontos Nr. 280 628 00 ist die Bank für Handel und Effekten,  

Zürich. Zeichnungsberechtigt hierfür sind die in dem Unterschriftenverzeichnis  

der Bank für Handel und Effekten aufgeführten Personen.  

Mit freundlichen Grüßen  





Dokument 29 
Wir bitten, die Schecks aus Sicherheitsgründen möglichst mit Tinte oder Schreibmaschine auszufüllen! 
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MAX MOSER-BUCHER 8802 KILCHBERG/Zch. 27. Sept. 1989 
C.F MEYERSTR 24 

Dokument 35 

Präsidial Anstalt 
Aeulestrasse 38 

FL - 9490  Vaduz 

AT - 50  

ANSTALT MONDESSA  

Sehr geehrte Frau Riederer, 

Die oben erwähnte Anstalt unterhält bei der Bank für Handel 
& Effekten das am 18. Januar 1985 eröffnete Konto Nr. 12332. 

Einem Wunsche der wirtschaftlich Berechtigten zufolge sollte 
für diese Anstalt ein weiteres Konto mit der Bezeichnung 
Nr. 12332 SEPTO  eröffnet werden. Zweck ist die  Abgrenzung 
verschiedener Vermögenswert (Aktien, Anleihen, Festgelder 
usw.) zur Erleichterung der Uebersicht. 

Ich sende Ihnen in der Beilage die erforderlichen Formulare 
mit der Bitte um Ergänzung und Unterzeichnung gemäss den 
mit Bleistift gemachten Angaben. Die Dokumente wollen Sie 
mir bitte nach Vollzug wieder zurück senden. Das von Ihnen 
zu unterzeichnende Vollmachtsformular bedarf noch der 
Ergänzung der Bevollmächtigten. Ich bitte Sie, dieses 
Formular mittels beiliegendem Umschlag nach Berlin zu 
senden, damit es dort unterzeichnet werden kann. 

Bei den Unterschriftenakten der Bank liegt das von Herrn 
Jean Claude Diener am 30. August 1988 unterzeichnete Formular 
B 2 für das Konto Nr. 12332. Nachdem bei beiden Konti, 
also Nr. 12332 und 12332 SEPTO  die wirtschaftlich Berech-
tigten und die Bevollmächtigten unverändert bleiben, dürfte 
das der Bank vorliegende Formular vom 30. August 1988 
genügen. Ich werde den bankinternen Akten eine Photokopie 
für das neue Konto beilegen. 

Für Ihre Bemühungen danke ich Ihnen zum voraus und ver-
bleibe 

Beilacen erwähnt.  

P.S. Ich bin vom 2.10./10.10 
abwesend.  



MAX MOSER-BUCHER 8802 KILCHBERG/Zch. 2. Dezember 1987 
C.F. MEYERSTR 24 

Dokument 36 

Präsidialanstalt 
Aeulestrasse 38 

FL  - 9490 Vaduz 

AT-50 z. Hd. Frau Liliane Riederer 

ANSTALT MONDESSA  

Sehr geehrte Frau Riederer, 

Die ANSTALT MONDESSA unterhält bei der Bank für Handel & Effekten 
(Kurzname B.H.E.) das Nummernkonto 12'332. 

Mit dem Austritt von Herrn Peter Wirtz aus der Präsidialanstalt 
wird eine Anpassung der Unterschriften auf den Kontounterlagen 
der Bank notwendig. 

Ich bitte Sie deshalb, die Ihnen anbezugehenden Dokumente 
an den mit *) bezeichneten Stellen zu unterschreiben. Gleichzeitig 
bitte ich Sie um Zusendung eines neuen Handelsregister-Auszuges. 

Ferner eröffnet die oben erwähnte Anstalt bei der Niederlassung 
Nassau der BHE ein neues Konto Nr. 120'332. Sie erhalten anbei 
zur Eröffnung dieses Kontos die notwendigen Dokumente, mit der 
Bitte, diese ebenfalls an den  mit *) bezeichneten Stellen zu 
unterzeichnen. 

Da ich vom 7. bis 15. Dezember abwesend bin, bitte ich Sie, die 
unterzeichneten Unterlagen direkt unter Verwendung des beiliegen 
Umschlages an die BHE zurück zu senden. 

Ich danke Ihnen zum voraus für Ihre Bemühungen und verbleibe 

Beil agen erwähnt.  
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Vollmacht 
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Vollmacht 
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Deutscher Bundestag 
12. Wahlperiode 
1. Untersuchungsausschuß 
"Kommerzielle Koordinierung" 
- Sekretariat - 
Bundeshaus 

53113 Bonn 

09.02.1994 

Beweiserhebung durch den 1. Untersuchungsausschuß 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir erhielten Ihre Anfrage vom 08.02.1994. 

Es trifft zu, daß es sich bei den Konten mit den Nummern 

184 743 01 

184 743 02 

184 743 03 

184 743 77 

um Unterkonten zum Konto Nr. 184 743 00 der Anstalt Mondessa 
gehandelt hat.  

Als Handlunosbevollmächtigte einzeln verfügungsberechtigt waren 
für die Konten Nr. 184 743 00, 02, 03 und 77 

Herr Jürgen Keller 

und für das Konto Nr. 184 743 01 

Herr Max Moser-Bucher. 

Mit freundlichen Grüßen 

Otto  Scheurmann 
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Vollmacht 
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Auskunft 
der Treuhandanstalt 

zum Beweisbeschluß 
des 1. Untersuchungsausschusses 

"Kommerzielle Koordinierung" 
vom 24. Juni 1994 

Berlin, 13.09.1994 
Ha/neu 

1. Vorbemerkung 

Mit dem Beweisbeschluß vom 24. Juni 1994 wird die Treuhandanstalt gebe-
ten, folgende Fragen zu beantworten: 

- Welche veruntreuten Vermögenswerte des Bereiches "Kommerzielle Ko-
ordinierung" konnten bisher zurückgeführt werden, und bei welchen ist 
dies noch nicht der Fall? 

- Welche Ergebnisse hat die erfolgte Auslobung erbracht? 

Aus Fragestellung und Sachzusammenhang ergibt sich, daß grundsätzlich 
nur über Vermögenswerte des Bereiches "Kommerzielle Koordinierung" zu 
berichten ist, und zwar auch im Hinblick auf Ergebnisse der Auslobung. 
Nicht behandelt werden demnach die im Rahmen dieser Aktion eingegange-
nen Hinweise ohne mutmaßlichen KoKo-Bezug, also z. B. solche, die sich 
auf das Vermögen der früheren DDR-Parteien beziehen und somit in die Zu-
ständigkeit der "Unabhängigen Kommission Parteivermögen" fallen. 

2. Stand der Rückführung von veruntreuten Vermögenswerten des 
Bereiches "Kommerzielle Koordinierung" 

Bis September 1994 konnten Vermögenswerte von nahezu 500 Mio. DM 
durch vorläufige Maßnahmen gesichert werden. Allerdings sind bei keinem 
dieser nach Auflassung der Treuhandanstalt dem Bereich "Kommerzielle Ko-
ordinierung" - und damit heute der Bundesrepublik Deutschland - zustehen-
den Vermögenswerte Untreue-Tatbestände abschließend nachgewiesen, 
obwohl es eine Vielzahl von Verdachtsmomenten für strafbare Handlungen 
gibt. Soweit im Zusammenhang mit diesen mutmaßlichen Vermögensver-
schiebungen Zivilverfahren eingeleitet wurden, hat die Treuhandanstalt hier-
über dem Untersuchungsausschuß am 11.02.1994 so ausführlich berichtet, 
wie dies ohne Gefährdung eigener Rechtspositionen möglich war. Da zu kei-
nem der dort behandelten Fälle abschließende Gerichtsentscheidungen vor- 



liegen, konnte es Ober die in diesem Bericht erwähnten vorläufigen Sicher-
stellungsmaßnahmen hinaus noch nicht zu endgültigen Rückführungen von 
Vermögenswerten kommen. Der damaligen Berichterstattung kann somit 
nichts hinzugefügt werden. 

3. Ergebnisse der erfolgten Auslobung 

Ab 31. März 1994 haben die "Unabhängige Kommission Parteivermögen" 
und die Treuhandanstalt die Auslobungsaktion gemeinsam publiziert, und 
zwar durch Schaltung entsprechender Anzeigen, zunächst in deutschen, 
dann auch in schweizerischen Presseorganen. 

Soweit daran anschließend Hinweise auf mutmaßliche Vermögensverschie-
bungen mit angenommenem KoKo-Bezug eingegangen sind, oblag die feder-
führende Bearbeitung und Sachverhaltsaufhellung dem Direktorat U2 AHB, 
das allen brauchbaren Hinweisen mit Nachdruck, aber auch. äußerster Dis-
kretion und Sensibilität nachgegangen ist. Keiner dieser Vorgänge ist abge-
schlossen, so daß schon aus diesem Grund von einer detaillierten Berichter-
stattung abgesehen werden muß. lm übrigen wurde allen Hinweisgebern im 
Hinblick auf mögliche Gefährdungen absoluter Quellenschutz zugesichert, so 
daß selbst reine Sachverhaltsschilderungen durch die Treuhandanstalt weit-
gehend neutralisiert werden müßten und somit für den Ausschuß ohne zu-
sätzlichen Erkenntniswert wären. 

insgesamt sind im Zuge der Auslobungsaktion bisher 37 Hinweise eingegan-
gen, bei denen zunächst ein KoKo-Bezug vermutet werden konnte und dem-
zufolge zumindest eine Anfangs-Zuständigkeit des Direktorates U2 AHB be-
stand. Davon befinden sich noch zehn Vorgänge im Frühstadium der Bear-
beitung und können daher noch nicht beurteilt werden. Die übrigen 27 Fälle 
lassen sich wie folgt klassifizieren: 

- In 10 Fällen wurde nach Sachverhaltsprüfung die weitere Bearbeitung 
eingestellt, weil die Angaben offenkundig wertlos waren. Hierzu zählen z. 
B. Hinweise, die mangels Konkretisierung - auch nach eingehender Befra-
gung der Informanten - keine Ansatzpunkte für Ermittlungen boten sowie 
Mitteilungen ohne Neuigkeitswert, z. B. zur Weiterexistenz früherer KoKo-
Unternehmen, die  bekanntlich durch die Treuhandanstalt abgewickelt 
werden. 

- Zu 17 Vorgängen wurden umfangreiche Ermittlungen - z. T. im Ausland - 

angestellt. In allen diesen Fällen wurde im Bearbeitungsverlauf ein Stadi-
um erreicht, das eine Abgabe an andere Instanzen erforderlich machte: 

6 Fälle wurden an die ZERV übergeben, weil sie entweder im Zusam-
menhang mit bereits anhängigen Ermittlungsverfahren standen oder 
weitere Nachforschungen den Einsatz kriminalpolizeilicher Mittel erfor-
derten. 



. 2 Fälle wurden wegen nicht gegebenem KoKo-Bezug und anderweitiger 
Branchenzuständigkeit der Stabsstelle Recht der Treuhandanstalt 
übermittelt. 

. 3 Fälle wiesen nach den getroffenen Feststellungen ebenfalls keinen 
KoKo-Bezug auf, sondern betrafen Plan-Außenhandelsbetriebe; sie wer-
den in der zuständigen Fachabteilung z. Zt. abschließend bearbeitet. 

. 5 Fälle wurden abgegeben, weil entgegen ersten Annahmen kein 
KoKo-, wohl aber ein MfS-Bezug gegeben war. 

. 1 Vorgang ist im Anschluß an die Erkenntnis, daß nicht KoKo-, sondern 
SED-Vermögen betroffen war, dem Direktorat Sondervermögen zur 
weiteren Bearbeitung übergeben worden. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß die angesprochene Auslobungsakti-
on jedenfalls im Hinblick auf Veruntreuung/Verschiebung von Vermögens-
werten des Bereiches "Kommerzielle Koordinierung" bisher keine zielführen-
den Erkenntnisse erbracht hat, die eine Rückführung von Vermögenswerten 
ermöglichen konnten; Belohnungen sind daher nicht gezahlt worden. Eine 
abschließende Erfolgsbilanz ist allerdings zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch 
nicht möglich. 
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Aktualisierte Auskunft 
der Treuhandanstalt 
zum Beweisbeschluß 

des 1. Untersuchungsausschusses 
"Kommerzielle Koordinierung" 

vom 24. Juni 1994 
(Stand: 30. September 1994) 

Berlin, 10.10.1994 
Ha/neu 

1. Vorbemerkung 

Mit dem Beweisbeschluß vom 24. Juni 1994 wurde die Treuhandanstalt ge-
beten, folgende Fragen zu beantworten: 

- Welche veruntreuten Vermögenswerte des Bereiches "Kommerzielle Ko-
ordinierung" konnten bisher zurückgeführt werden, und bei welchen ist 
dies noch nicht der Fall? 

- Welche Ergebnisse hat die erfolgte Auslobung erbracht? 

Eine vorläufige Auskunftserteilung sollte bis zum 15. September 1994 erfol-
gen (erledigt mit Schreiben vom 13. September 1994), eine Aktualisierung 
auf den Stand per 30. September 1 994 bis zum 15. Oktober 1994 übermit-
telt werden. Dementsprechend wird nachstehend in Ergänzung der bereits 
erteilten Auskünfte über die bis zum 30. September 1994 eingetretenen 
Veränderungen berichtet. 

2. Stand der Rückführung von veruntreuten Vermögenswerten des 
Bereiches "Kommerzielle Koordinierung" 

Nach wie vor gilt, daß Vermögenswerte von nahezu 500 -  Mio. DM durch 
vorläufige Maßnahmen gesichert sind. Zu endgültigen Rückführungen konnte 
es mangels abschließender Gerichtsentscheidungen zu den anhängigen 
Zivilverfahren noch nicht kommen. Hinsichtlich der einzelnen Verfah-
renskomplexe haben sich folgende Veränderungen ergeben: 

a) Komplex F. C. Gerlach 
Im Hauptsacheverfahren vor dem Kammergericht Berlin ("leading -case") 
wurde der Verkündungstermin auf den 14. Oktober 1994 festgelegt. Zu 
den im Ausland (Vaduz, Tel Aviv und Wien) anhängigen Verfahren liegen 



bisher weder rechtskräftige Urteile vor, noch wurden Verkündungstermine 
bestimmt. 

b) Komplex G. Forgber 
Am 26. September 1994 ist Forgber vom Landgericht Berlin wegen Ver-
untreuung von Vermögenswerten des Bereiches "Kommerzielle Koordinie-
rung" zu einer Haftstrafe von 21 Monaten verurteilt worden, die allerdings 
zur Bewährung ausgesetzt wurde. Z. Zt. wird geprüft, welche Auswirkun-
gen dieses Urteil auf die laufenden Zivilverfahren hat. 

c) ASIMEX-Komplex 
Das Bundesministerium der Finanzen hat entschieden, das vor dem Land-
gericht Berlin anhängige Zivilverfahren (Beklagte: Fagro GmbH, Frau Ler

-

che, Dr. Fischer) durch die bereits im Bericht der Treuhandanstalt vom 
11. Februar 1994 erläuterte vergleichsweise Regelung zu beenden;. der 
Termin zur gerichtlichen Protokollierung- des Vergleichs ist für den 
13. Oktober 1994 anberaumt. 

d) KOWIMEX-Komplex 
Im Hauptsacheverfahren steht eine Entscheidung zu der von den Beklag-
ten Kotz und Wünsche eingelegten Berufung nach wie vor aus; das Kam-
mergericht Berlin hat als Verhandlungstermin den 08. November 1994 
festgelegt. 

3. Ergebnisse der erfolgten Auslobung 

Im Rahmen ihrer Auskunftserteilung vom 13. September 1994 hat die Treu-
handanstalt dargelegt und begründet, daß ihr im Zusammenhang mit der an-
gesprochenen .  Auslobungsaktion lediglich eine eingeschränkte Berichterstat-
tung möglich ist. Unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die damaligen gene-
rellen Ausführungen wird der Sachstand zum 30. September 1994 wie folgt 
aktualisiert: 

Insgesamt sind im Zuge der Auslobungsaktion bisher 42 Hinweise eingegan-
gen, bei denen zunächst ein KoKo-Bezug vermutet werden konnte und dem-
zufolge zumindest eine Anfangs -Zuständigkeit des Direktorates U2 AHB be-
stand. Davon befinden sich noch 13 Vorgänge im Frühstadium der Bearbei-
tung und können daher noch nicht beurteilt werden. Die übrigen 29 Fälle 
lassen sich wie folgt klassifizieren: 

- In 11 Fällen wurde nach Sachverhaltsprüfung die weitere Bearbeitung 
eingestellt, weil die Angaben offenkundig we rt los waren. Hierzu zählen 
z. B. Hinweise, die mangels Konkretisierung - auch nach eingehender 
Befragung der Informanten - keine Ansatzpunkte für Ermittlungen boten 
sowie Mitteilungen ohne Neuigkeitswert, z. B. zur Weiterexistenz früherer 
KoKo-Unternehmen, die bekanntlich durch die Treuhandanstalt 
abgewickelt werden. 



- Zu 18 Vorgängen wurden umfangreiche Ermittlungen - z. T. im Ausland - 
angestellt. In allen diesen Fällen wurde im Bearbeitungsverlauf ein Stadi-
um erreicht, das eine Abgabe an andere Instanzen erforderlich machte: 

. 7 Fälle wurden an die ZERV übergeben, weil sie entweder im Zusam-
menhang mit bereits anhängigen Ermittlungsverfahren standen oder 
weitere Nachforschungen den Einsatz kriminalpolizeilicher Mittel erfor-
derten. 

. 2 Fälle wurden wegen nicht gegebenem KoKo-Bezug und anderweitiger 
Branchenzuständigkeit der Stabsstelle Recht der Treuhandanstalt 
übermittelt. 

. 3 Fälle wiesen nach den getroffenen Feststellungen ebenfalls keinen 
KoKo-Bezug auf, sondern betrafen Plan-Außenhandelsbetriebe; sie wer-
den in der zuständigen Fachabteilung z. Zt. abschließend bearbeitet. 

. 5 Fälle wurden abgegeben, weil entgegen ersten Annahmen kein 
KoKo-, wohl aber ein MfS-Bezug gegeben, war. 

. 1 Vorgang ist im Anschluß an die Erkenntnis, daß nicht KoKo-, sondern 
SED-Vermögen betroffen war, dem Direktorat Sondervermögen zur 
weiteren Bearbeitung übergeben worden. 

Zusammenfassend ist unverändert festzuhalten, daß die  angesprochene 
Auslobungsaktion jedenfalls im Hinblick auf Veruntreuung/Verschiebung von 
Vermögenswerten des Bereiches "Kommerzielle Koordinierung" bisher keine 
zielführenden Erkenntnisse erbracht hat,. die eine Rückführung von 
Vermögenswerten ermöglichen konnten; Belohnungen sind daher nicht ge-
zahlt worden. Eine abschließende Erfolgsbilanz ist allerdings zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt noch nicht möglich. 
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In diesem Schreiben ist allerdings von 96 dem BND überlassenen Disketten 

die Rede. Auf ausdrückliche Nachfrage beim BND, wie es zu 

der unterschiedlichen Mengenangabe gekommen sei, wurde mir geant-

wortet, daß die Zahl auf einem Mißverständnis beruhe. 

Nun wurden mir aber am 26. September 1994 vier weitere Disketten 

übergeben. Darauf befinden sich jedoch nur Informationen der 

Hauptabteilung III des MfS zum Diplomatenfunkverkehr in die Schweiz. 

KoKo-relevante Inhalte sind nicht ersichtlich. 

Dem BKA ist keine der nicht lesbaren Disketten zum Zwecke der Ent-

schlüsselung und Lesbarmachung übergeben worden. Diese Absicht wurde 

auch nicht erwogen, da ich davon ausgehen konnte, daß dem BKA 

nicht gelingen konnte, wozu der BND in mehr als vier Jahren seines 

Besitzes der Disketten nicht in Lage war. 

Am 23.08.1994 sind dem BKA auf Ersuchen des Generalbundesanwaltes 

vom 22.06.1994 lediglich 44 Kopien aus dem Bestand von 92 Disketten 

übergeben worden. Sie wurden in Berlin auf den speziellen Antrag des 

GBA nach bestimmten Datenbanken und Dateien selektiert, um dem GBA 

die Prüfung zu ermöglichen, ob hinsichtlich bestimmter darin genann-

ter Personen die Einleitung von Ermittlungsverfahren wegen des Ver-

dachts von Straftaten i.S. des § 99 StGB geboten erscheint. 

7u Nr. 2  

Anläßlich der Vorstellung der vom BND ausgedruckten Disketten beim 

Besuch des Leiters des Sekretariats, Herrn Dr. Heymer, in Berlin 

wurden unter dem Begriff "Dossiers" nur die Teile des Gesamtaus-

druckes verstanden, die dem Untersuchungsausschuß auf alle Fälle 

überoeben werden sollten und auch wurden. 

Erst aufgrund Ihrer aktuellen Bitte um Stellungnahme brachte ich das 

Ersuchen mit einem Aktenordner in Verbindung, der vom BND zusammen 

mit den Disketten übergeben worden war. Eine daraufhin veranlaßte 

erste Durchsicht zeigte, daß einige Informationen zu den in Ihren 
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Schreiben vom 8.  und  30 . 09 . 1991  genannten 0V und OPK enthalten s ind 

Der überwiegende Akteninhalt hat jedoch keinen Bezug zum Untersuchungs-

auftrag des Ausschusses. 

Ich werde veranlassen, daß Ihnen die relevanten Aktenteile unverzüglich 

in Kopie übersandt werden. 

Zu Nr. 3 

Meine gegenüber dem 1. Untersuchungsausschuß geäußerte Einschätzung, 

daß sich die wesentlichen Informationen zum Bereich KoKo in den 

bereits übermittelten Unterlagen der AG BKK befinden, wird wie 

folgt begründet: 

Die Hauptabteilung XVIII des MfS hatte folgende Aufgabenstellung: 

Sicherung der zentralen volkswirtschaftlichen Objekte und Ein-

richtungen entsprechend der Struktur der Industriezweige der 

DDR einschließlich der Leitungs- und Planungsorgane des Staatsappa-

rates. Die Abteilung 7 der HA XVIII war für die Sicherung des Außen-

handels und des Ministeriums für Außenhandel sowie von Außen-

handelsbetrieben und des Lizenshandels zuständig. Dabei war der 

Bereich "Kommerzielle Koordinierung" ausdrücklich ausgenommen. 

Die Abteilung 8 hatte sich auf die Sicherung der Elektrotechnik/ 

Elektronik sowie auf dessen Ministerium und der nachgeordneten 

Betriebe zu beschränken. 

Die Abwehrarbeit im Bereich "Kommerzielle Koordinierung" im 

Ministerium für Außenhandel sowie die Sicherung der KoKo unter-

stellten Außenhandelsbetriebe und Vertretergesellschaften war 

ausschließlich der "Arbeitsgruppe Kommerzielle Koordinierung" 

(AG BKK) des MfS vorbehalten. 

Hauptabteilungen des MfS, so auch die HA XVIII, hatten immer zen-

trale Aufgaben, in deren Zusammenhang wichtige Informationen aus 

allen Abteilungen der HA XVIII gesammelt, ausgetauscht und archi-

viert wurden. In diesem Zusammenhang für den Bereich KoKo relevan-

te Informationen sind daher in der Regel in den Schriftwechsel 

zwischen der HA XVIII und der AG BKK eingeflossen. Dieser Schrift- 
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wechsel und damit die wesentlichen Informationen sind dem 1. Unter-

suchungsausschuß durch Übergabe des Aktenbestandes der AG BKK 

übergeben worden. 

Außerdem hatte schon der Staatsminister beim Bundeskanzler in seinem 

Schreiben vom 22.06.1994 an Sie auf den eingeschränkten Aufgabenbe-

reich der Hauptabteilung XVIII Abt. 8 des MfS hingewiesen. 

Zu Nr. 4  

Herr Dr. von Bülow stellt die Frage, warum nicht bereits nach der 

Weiterleitung der Disketten an den BStU am 28.06.1994 mit dem Aus-

druck begonnen wurde. Darauf antworte ich wie folgt: 

Es dauerte eine geraume Zeit, ehe das System des Aufbaus und der 

Gliederung der Dateien auf den Disketten ermittelt werden konnte. 

Mit meinem Schreiben vom 26.09.1994 hatte ich die von mir erarbei-

tete umfangreiche Übersicht über die Datenbanken, Dateien und 

Systeme übersandt. 

Aber auch nach den gewonnenen Erkenntnissen war daraus nicht 

sofort abzuleiten 

- welche KoKo-relevanten Informationen bereits vom BND ausgedruckt 

worden waren 

und 

- welche Dateien miteinander zu verknüpfen waren, um weitere Mit-

teilungen ausdrucken zu können, die diesem Zweck entsprechen. 

Außerdem hatte ich zu beachten., daß der Generalbundesanwalt im 

Zusammenhang mit dem schon vorstehend genannten Ersuchen vom 

22.06.1994 die Einsicht in Datenbestände zu sämtlichen IMB sowie 

zu den IM der HA XVIII mit Wohnadresse in den Altbundesländern 

für zun ä chst drei Monate, d.h. bis zum 21.09.1994, gesperrt hatte. 

Zu Nr. 5  

Eine Stellungnahme zur Übersendung bestimmter OV/OPK ist mir nur 

bedingt möglich, da ich den Inhalt des von Herrn Dr. von Bülow mit 

Schreiben vom 19.09.1994 an  Sie gerichteten Antrages nicht kenne. 
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Ich kann lediglich bestäti ge n, daß mit dem Leiter des Sekretariats 

des 1. Untersuchungsausschusses am 25.08.1994 in Berlin vereinbart 

wurde, daß in den unsortierten Materialien der HA XVIII, Abtei-

lungen 7 und 8, umgehend nach Unterlagen des OV Embargo sowie der 

OPK Kaiser und Porst gesucht werde. 

Wie ich Ihnen bereits schriftlich mitgeteilt habe, sind zwischen-

zeitlich 10 Signaturen zum OV Embargo und 1 Signatur zur OPK Kaiser 

gefunden worden, die nach der notwendigen Aufarbeitung in Kürze 

übersandt werden. 

Ich habe darüber hinaus veranlaßt, daß auch in den Disketten zu 

diesen OV und OPK recherchiert wird. Die Ergebnisse werden Ihnen 

anläßlich des Besuches meiner Mitarbeiter in der 41. Woche in Bonn 

übergeben. 

Mit Schreiben vom 30.09.1994 hatten Sie Ihren Antrag auf gezielte 

Sachrecherchen zu 9 weitern OV/OPK ergänzt. Auch diese Ausdrucke 

werden Ihnen sodann übergeben. 

Zu Nr. 6 

Zum Verlangen nach Herausgabe der Originaldisketten wurde zwischen-

zeitlich im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten mit dem Ausschuß-

sekretariat vereinbart, daß in der 41. Woche in Ihrem Hause eine 

Kopie gezogen wird. 

Das Verfahren der Einsichtnahme in die von mir VS-Geheim einge

-

stuften Disketten werde ich im Zusammenhang mit dem Ziehen der 

Diskettenkopien mitteilen. 

Mit freundlichen  Grüßen 

in Vertretung 



Dokument 49 



























Dokument 50 





Dokument 51 



Dokument 52 





Dokument 53 









 


